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Eroffnung der Sitzung

Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 16.09.2025
Mitteilungen

Verlangerung des bestehenden Angebots eines Braunschweiger
Schulertickets bis zum 31. Dezember 2026

Mitteilung der Verwaltung

Antrage

Schnellere Offnung des Bahniibergangs Griinewaldstrale
Antrag der BIBS-Fraktion

Schnellere Offnung des Bahniibergangs Griinewaldstrale
Stellungnahme der Verwaltung

Anderungsantrag zu Ds. 25-26380: Schnellere Offnung des
Bahnlibergangs Griinewaldstralle

Anderungsantrag der BIBS-Fraktion

Fortsetzung des Tanzférderprogramms

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und FDP
Fortsetzung des Tanzforderprogramms

Anderungsantrag der Fraktionen der SPD, Biindnis 90/
Die GRUNEN, CDU und FDP

Umbesetzung in Ausschissen

- Entsendung von Burgermitgliedern -

Vertreterin bzw. Vertreter der Stadt Braunschweig in der
Verbandsversammlung des Regionalverbandes Grof3raum
Braunschweig

Erganzungsvorlage: Vertreterin bzw. Vertreter der Stadt
Braunschweig in der Verbandsversammlung des
Regionalverbandes GroRraum Braunschweig

Verleihung des Ehrenburgerrechts

Verwendung der Mittel aus der Niedersachsischen
Kommunalférdergesetzverordnung

Kommunalwahlen 2026: Anzahl und Abgrenzung der
Gemeindewahlbereiche

Abberufung des Leiters des Rechnungsprifungsamtes
Berufung des Leiters des Rechnungsprifungsamtes

Zwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Erhebung

von Abfallentsorgungsgebuihren in der Stadt Braunschweig
(Abfallentsorgungsgebihrensatzung)
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Neunte Verordnung zur Anderung der Verordnung zur Regelung
von Art und Umfang der Stra3enreinigung in der Stadt
Braunschweig (Stralenreinigungsverordnung)

Zwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Erhebung
von Strallenreinigungsgebihren in der Stadt Braunschweig
(StraRenreinigungsgebuhrensatzung)

Fiinfundzwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung tber die
Erhebung von Gebuhren und Kostenerstattungen fur die
Abwasserbeseitigung in der Stadt Braunschweig (Abgabensatzung
fir Abwasserbeseitigung)

Haushaltsvollzug 2025 hier: Zustimmung zu uber- und
auRerplanmaligen Aufwendungen und Auszahlungen bzw.
Verpflichtungsermachtigungen gemaf §§ 117 und 119 Abs. 5
NKomVG

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen tber 2.000 €
Konzept fur die Mittagsverpflegung an Braunschweiger
Ganztagsschulen

Konzept fur die Mittagsverpflegung an Braunschweiger
Ganztagsschulen, Antrag zur Vorlage 25-26070
Anderungsantrag der Fraktion Biindnis 90/Die GRUNEN
Anderungsantrag zu Ds. 25-26070: Konzept firr die
Mittagsverpflegung an Braunschweiger Ganztagsschulen
Anderungsantrag der BIBS-Fraktion

Abfallwirtschaftskonzept 2026-2030

Zweite Satzung zur Anderung der Gebiihrenordnung fiir das Parken
auf gebuhrenpflichtigen Parkplatzen in der Stadt Braunschweig
(ParkGO)

Anpassung der Forderrichtlinien des Férderprogramms flir
regenerative Energien und Energieeffizienzmalinahmen 2026
Anfragen

Sachstand und MalRnahmen zur Ehrenamtskarte

Anfrage der Fraktion Biindnis 90/Die GRUNEN

BS Energy: Aufweichung der Klimaziele?

Anfrage der BIBS-Fraktion

Einkesselung des Hagenmarkt-Quartiers

Anfrage des Ratsherrn Glogowski

Der "Ort der Kinderrechte" und die Rechte von Kindern und
Jugendlichen in der Verwaltung der Stadt Braunschweig
Anfrage des Ratsherrn Glogowski

Braunschweig, den 24. Oktober 2025
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Stadt Braunschweig 25-26578
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Verlangerung des bestehenden Angebots eines Braunschweiger
Schilertickets bis zum 31. Dezember 2026

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 02.10.2025
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Schulausschuss (zur Kenntnis) 10.10.2025 o]
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 04.11.2025 o]

Sachverhailt:
Die Einfihrung eines landesweit gultigen Schilertickets einschlieRlich einer auskdmmlichen
Finanzierung ist seitens der Landesregierung bislang nicht erfolgt.

Der vertraglich festgelegte dreijahrige Probezeitraum flr das verbundweit gliltige Schiiler-
ticket zum Preis von 30 €/Monat endete urspriinglich am 31.07.2023. Der Geltungszeitraum
wurde durch mehrere befristete Zusatzvereinbarungen, letztmalig am 08.05.2025 fir den
Zeitraum bis zum 31.12.2025 verlangert. Das Angebot des Braunschweiger Schiilertickets
zum friheren Preis von 15 €/Monat bzw. dem aktuellen Preis von 20 €/Monat wurde ent-
sprechend fur den gleichen Zeitraum verlangert.

In der Verbandsversammlung des Regionalverbandes GrofRraum Braunschweig ist am
18.09.2025 die Weiterfinanzierung der verbundweiten Schilermonatskarte zum Preis von
30 €/Monat bis zum 31.12.2026 beschlossen worden. Diese Verlangerung ist die Vorausset-
zung fur eine weitere Verlangerung des Braunschweiger Schiilertickets zum Preis von

20 €/Monat.

Um weiterhin jungen Menschen in Braunschweig ein kostenglinstiges Schilerticket anbieten
zu kénnen, wird der Vertragszeitraum fur das 20 €-Ticket ebenfalls bis zum 31.12.2026 aus-
geweitet. Die Unterzeichnung einer entsprechenden Vertragsverlangerung zwischen der
Stadt Braunschweig und der Braunschweiger Verkehrs-GmbH wird in Kirze vollzogen sein.

Die durch die Vertragsverlangerung des 20 €-Schulertickets bis einschlief3lich Dezember
2026 entstehenden Kosten sind im Teilhaushalt des Fachbereichs Schule bericksichtigt.

Dr. Rentzsch

Anlage/n:
keine
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Absender:
i . 25-26380
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Schnellere Offnung des Bahniibergangs Griinewaldstrafe

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 20.08.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 02.09.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.09.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.09.2025 o]

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Braunschweig wird gebeten, beim Eisenbahnbundesamt (EBA) die zeitliche
Verkurzung der geplanten Schliefung des Bahnlibergangs Griinewaldstralle zu erwirken.
Nach den notwendigen Umbaumafnahmen sollte der Ubergang umgehend wieder zur
Querung freigegeben werden. Bis zur Fertigstellung der digitalen Schrankensteuerung

ist die Sicherung des Bahnibergangs uber eine mobile Schrankenanlage zu erméglichen.

Sachverhalt:

Der Bahniibergang Grinewaldstrafie wird taglich von ca. 2.000 Radfahrenden und knapp
1.000 ZufuBgehenden genutzt. Der Ubergang ist zwar fiir Radfahrende schnell zu umfahren,
aber fur ZufuRgehende, besonders mit Kindern oder fir Menschen mit Gehbeeintrachtigung
mit einem erheblichen Umweg verbunden. Dieser Umweg kdnnte so vermieden werden.
Zudem sollte zur Férderung einer dkologischen Verkehrswende die Gleichbehandlung von
allen Verkehrsteilnehmenden diese MalRnahme rechtfertigen, da flr andere Kreuzungen mit
dem Motorisierten Individualverkehr (MIV) solche Regelungen normalerweise umgesetzt
werden, wie z.B. fiir die Erneuerung des Bahnibergangs Grol3 Stockheim im Landkreis
Wolfenbuttel.

Nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) bendtigen “Einzelmalinahmen,

die den Bau oder die Anderung von Betriebsanlagen einer Eisenbahn vorsehen [...] keiner
vorherigen Planfeststellung oder Plangenehmigung [...].” Dazu gehoéren “die im Rahmen der
Digitalisierung einer Bahnstrecke erforderlichen Baumaflnahmen, insbesondere Ausstattung
einer Bahnstrecke mit Signal- und Sicherungstechnik des Standards European Rail Traffic
Management System (ERTMS).”

Der Umbau des Bahnlibergangs Griinewaldstral3e entspricht einer solchen Mallnahme.

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Ausfertigungsdatum: 27.12.1993. § 18, Erfordernis der Planfeststellung und vorldufige
Anordnung, Absatz 1a.

Anlagen:
keine

4 von 256 in Zusammenstellung



TOP 4.1.1

Stadt Braunschweig 25-26380-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Schnellere Offnung des Bahniibergangs Griinewaldstrafe

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 01.09.2025
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben (zur Kenntnis) 02.09.2025 @)
Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis) 09.09.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 16.09.2025 o]

Sachverhalt:

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Braunschweig wird gebeten, beim Eisenbahnbundesamt (EBA) die zeitliche
Verkurzung der geplanten Schlielung des Bahnlibergangs Griinewaldstrale zu erwirken.
Nach den notwendigen Umbaumafnahmen sollte der Ubergang umgehend wieder zur
Querung freigegeben werden. Bis zur Fertigstellung der digitalen Schrankensteuerung ist die
Sicherung des Bahnlbergangs Uber eine mobile Schrankenanlage zu ermdglichen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Zur Anfrage zur Verkurzung des Schlielzeiten des Bahnubergangs GrunewaldstralRe hat
das Eisenbahn-Bundesamt folgende Stellungnahme Gbermittelt:

~Das Eisenbahn-Bundesamt flihrt gemal § 4 AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz) die
Aufsicht liber Eisenbahninfrastrukturen und Fahrzeuge. Diese miissen den Anforderungen
der &ffentlichen Sicherheit entsprechen. Bei einem Bahniibergang, der fiir den
Strallenverkehr mit Absperrungen gesperrt ist, sind die Anforderungen der 6ffentlichen
Sicherheit gegeben.

Daher hat das Eisenbahn-Bundesamt keine rechtliche Grundlage Sie bei Ihrem Anliegen zu
untersttitzen.

Fiir eine Priorisierung des Bauprozesses bzw. Einfluss auf einen beschleunigten Bauablauf
sollten Sie Ihr Anliegen an den entsprechenden Stellen der DB InfraGo vorbringen.®

Da die Stadt selbst nicht Mallinahmentragerin ist, sondern die Deutsche Bahn InfraGo (DB),
ist eine Beschleunigung seitens der Verwaltung nicht moglich. Gleichwohl hat die Verwaltung
die Forderung zur Verkirzung der Schlief3zeit an die DB weitergegeben. Die DB teilte
daraufhin mit, dass sie im Rahmen ihrer Méglichkeiten die Planung und Umsetzung der
erforderlichen Umbaumafnahmen sowie eine vorzeitige Offnung des Bahniibergangs
GrunewaldstralRe pruft. Wenn die Verwaltung weitere Informationen der DB erhalt, wird sie
erneut informieren.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Absender:
i . 25-26618
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Anderungsantrag zu Ds. 25-26380: Schnellere Offnung des
Bahniuibergangs Grunewaldstrale

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.10.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 10.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]

Beschlussvorschlag:

Neu: 1. Die Verwaltung der Stadt Braunschweig wird durch diesen Beschluss verpflichtet,
sich bei der DB InfraGo AG und ggf. weiteren zustandigen Stellen fir eine zeitliche
Verkurzung der SchlieBung des Bahniibergangs Griinewaldstralte einzusetzen. Nach den
notwendigen UmbaumaRnahmen sollte der Ubergang umgehend von der Deutschen Bahn
wieder zur Querung freigegeben werden.

2. Bis zur Fertigstellung der digitalen Schrankensteuerung soll die Sicherung des
Bahnubergangs Uber eine mobile Schrankenanlage ermdglicht werden.

3. Die Verwaltung wird gebeten, die fir den Umbau des Bahnlibergangs verantwortliche
Person der DB InfraGo AG zur Erlauterung der Zeitschiene in den Ausschuss fir Mobilitat,
Tiefbau und Auftragsvergaben einzuladen. Sollte ein Erscheinen des/der Sachverstandigen
im Ausschuss nicht moglich sein, wird die Verwaltung gebeten, die Erlauterung des
Zeitrahmens aktiv schriftlich bei der DB InfraGo AG zu erfragen und die Ratsmitglieder
anschliel’end umgehend Uber die Antwort der Bahn zu informieren.

Sachverhalt:

Seit dem 4. August 2025 ist der BU GriinewaldstralRe geschlossen, laut Aussage der DB
InfraGo AG in der Braunschweiger Zeitung vom 16. Juli 2025 soll dies fur 5 Jahre sein. Die
Grinewaldstralle ist an der Kreuzung des Schienenweges zwischen Braunschweig und
Gifhorn eine dem Gemeingebrauch gewidmete Verkehrsflache.

Wie der Stadtverwaltung bekannt ist, "besteht ein Recht auf Auslibung des
Gemeingebrauchs, [....] um die Benutzung einer gewidmeten Stralle zu erstreiten oder die
willkirliche Beschrankung der Benutzung abzuwehren." (so Herber, "Der Gemeingebrauch",
in: Handbuch StraRenrecht, 8. Aufl. 2021, S.952).

Nun wurde bisher nicht plausibel begrindet, warum eine Auswechslung der Schranken im
Rahmen der elektronischen Aufriistung des Schienenweges bis zu finf Jahre in Anspruch
nehmen soll. Offenbar hat die verantwortliche Stelle der DB InfraGo AG der Stadt bisher
keinen nachvollziehbar begrundeten Zeitplan fir eine solche Umrustung uUbermittelt,
zumindest konnte die Stadt bislang keine sachliche Rechtfertigung fur die willkirlich lang
erscheinende Sperrung des Bahnlberganges vortragen.

Dies gilt hier insbesondere deshalb, weil die Verwaltung noch Anfang Juli in ihrer Antwort auf
eine offizielle Anfrage der Initiator*innen des Blirgerbegehrens in Absprache mit der DB
erklarte, dass voraussichtlich von einer Zeitspanne von drei Jahren auszugehen sei.

Der Vergleichsfall Eselspfad in Neuss, also der Ersatz mechanisch betriebener Schranken
durch elektronische Steuerung, zeigt, dass flr Planung und Ausfihrung sogar nur maximal
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TOP 4.1.2
anderthalb Jahre zu veranschlagen sind. Insofern gehen wir davon aus, dass sich die Stadt
mit der DB InfraGo AG uUber konkrete Probleme der zeitlichen Umsetzung des
Planungszieles bisher nicht angemessen auseinandergesetzt hat.

Der Bahnubergang GrunewaldstralRe wird taglich von ca. 2.000 Radfahrenden und
knapp 1.000 ZufuRgehenden genutzt. Der Ubergang ist zwar fiir Radfahrende schnell zu
umfahren, aber fiur Zufulligehende, besonders mit Kindern oder flir Menschen mit
Gehbeeintrachtigung mit einem erheblichen Umweg verbunden. Dieser Umweg kdnnte so
vermieden werden. Zudem sollte zur Férderung einer Okologischen Verkehrswende die
Gleichbehandlung von allen Verkehrsteilnehmenden diese MalRnahme rechtfertigen, da flr
andere Kreuzungen mit dem Motorisierten Individualverkehr (MIV) solche Regelungen
normalerweise umgesetzt werden, wie z.B. fir die Erneuerung des Bahnlibergangs Grof3
Stdéckheim im Landkreis Wolfenbdittel.

Nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) bendtigen “Einzelmal3nahmen, die
den Bau oder die Anderung von Betriebsanlagen einer Eisenbahn vorsehen [...] keiner
vorherigen Planfeststellung oder Plangenehmigung [...].” Dazu gehdren “die im Rahmen der
Digitalisierung einer Bahnstrecke erforderlichen Baumal3nahmen, insbesondere Ausstattung
einer Bahnstrecke mit Signal- und Sicherungstechnik des Standards European Rail Traffic
Management System (ERTMS).”

Der Umbau des Bahniibergangs Grinewaldstrale entspricht einer solchen Malkhahme.

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Ausfertigungsdatum: 27.12.1993. § 18, Erfordernis der Planfeststellung und vorlaufige
Anordnung, Absatz 1a.

Anlagen:
keine
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Absender:
SPD-Fraktion im Rat der Stadt / CDU- A 25..'265.75
ntrag (6ffentlich)

Fraktion im Rat der Stadt / FDP-
Fraktion im Rat der Stadt

Betreff:
Fortsetzung des Tanzférderprogramms

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 26.09.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Ausschuss fur Kultur und Wissenschaft (Vorberatung) 07.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]

Beschlussvorschlag:
Das Tanzférderprogramm wird Uber 2026 hinaus fortgesetzt. Die Befristung der Richtlinie
zum Tanzférderprogramm (bis zum 31. Dezember 2026) wird aufgehoben.

Sachverhalt:

Das Tanzférderprogramm geht zurlick auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
und den partizipativen Kulturentwicklungsprozess, der 2022 in einen Grundsatzbeschluss
des Rates (Drs. 22-18910) mindete. In Umsetzung des VA-Beschlusses vom 17. Mai 2022
(Drs. 22-18435) legte die Stadtverwaltung im Oktober 2022 ein Konzept zur Unterstitzung
der Tanzszene in Braunschweig (Drs. 22-19638) vor. Mit dem Haushaltsbeschluss des
Rates vom 21. Marz 2023 (Drs. 23-20805) wurden Mittel zur Umsetzung des Konzepts
bereitgestellt, und der Rat stimmte am 19. Dezember 2023 der von der Verwaltung
vorgelegten Richtlinie zum Tanzférderprogramm (Drs. 23-22535) zu. Seitdem hat sich

die Tanzférderung in Braunschweig grundsatzlich bewahrt. Zum Januar 2025 legte die
Verwaltung das Ergebnis der Evaluation des Tanzférderprogramms nach der Férderperiode
2024 (Drs. 24-24911) vor, und die Richtlinie zum Tanzférderprogramm wurde auf Grundlage
der Evaluation durch Ratsbeschluss vom 1. Juli 2025 geandert (Drs. 25-25913). Am Ende
der Drucksache weist die Verwaltung darauf hin, dass die Mittel flir das Tanzférderprogramm
bis Ende 2026 bereitgestellt sind und dass die Richtlinie daher bis zum 31. Dezember 2026
befristet ist.

Die TANZKOORP ist eine Kooperative von im Bereich zeitgendssischer Tanz fundiert
ausgebildeten und langjahrig professionell tatigen Choreograf‘innen in Braunschweig.
TANZKOOP griindete sich 2022, um die Produktions- und Arbeitsstrukturen der freien
Tanzszene nachhaltig zu stabilisieren. Dank des Férderprogramms TANZPAKT
RECONNECT und der Kofinanzierung durch das Niedersachsische Ministerium fur
Wissenschaft und Kultur sowie der Unterstiitzung des Fachbereiches flr Kultur und
Wissenschaft konnte die TANZKOOP in einem ehemaligen innerstadtischen Leerstand
ein gut ausgestattetes Tanzstudio einrichten, das von professionellen zeitgendssischen
Tanzschaffenden als Proben- und Arbeitsraum sowie flr Fortbildungs- und
Vernetzungsaktivitaten genutzt werden kann. Auf diese Weise konnten von der TANZKOOP
bereits eine Vielzahl an Angeboten fiir die freie Tanzszene initiiert und der Tanzstandort
Braunschweig gestarkt werden. Die Probenraumfdérderung aus dem Tanzférderprogramm
ermoglicht die Fortflihrung dieser Initiative. Aktuell strebt die TANZKOOP eine Forderung
durch den TANZPAKT Stadt-Land-Bund an.

Das Forderprogramm TANZPAKT Stadt-Land-Bund dient der Exzellenzférderung im Tanz.

Sein Ziel ist die Realisierung wegweisender Projekte, die zur kinstlerischen wie strukturellen
Weiterentwicklung und Profilierung der Kunstform Tanz in Deutschland beitragen.
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TANZPAKT Stadt-Land-Bund unterstiitzt mehrjahrige Projekte mit einer Regellaufzeit von
36 Monaten, deren Forderung sich aus einer Finanzierung durch den Bund und einer Ko-
Finanzierung in mindestens gleicher Hohe durch Kommunen, Lander und ggf. weitere
Forderer im Matchfunding zusammensetzt. Die Mindestantragssumme beim Bund betragt
90.000 Euro.

Das Konzept der TANZKOORP fiir den TANZPAKT-Antrag sieht vor, dass das TANZKOOP-
Studio zusatzlich zu seiner aktuellen Funktion als mietfreier, professioneller Produktionsort
fur Tanzschaffende weiter belebt wird und eine noch gréRere Offentlichkeit erhalt. Dazu sind
konkrete Angebote fiir Tanzschaffende und Publikum geplant: Workshops mit internationalen
Gastlehrer*innen, Profitrainings, bezahlte Kinstler*innen-Residenzen, Open Stages und
offene Proben (Einblicke flr das Publikum in kunstlerische Prozesse) sowie Netzwerktreffen
und Austauschformate (Fachtage, Fortbildungen etc.). Die TANZKOOP beabsichtigt, beim
TANZPAKT Stadt-Land-Bund 90.000 Euro p. a. flir 2026 bis 2028 zu beantragen. Die Ko-
Finanzierung muss durch Férdermittel der Stadt, des Landes und ggf. weiterer Férderer
sichergestellt werden.

Die antragstellenden Fraktionen mochten das Antragsverfahren unterstitzen und
beantragen daher bereits jetzt, das Tanzférderprogramm Gber 2026 hinaus fortzusetzen
und die Befristung der Richtlinie zum Tanzférderprogramm, die derzeit nur bis zum

31. Dezember 2026 qilt, aufzuheben.

Anlagen:
keine
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Absender:
i . 25-26575-01
SPD-Fraktion im Rat der Stadt / Antrag (ffentlich)

Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im
Rat der Stadt / CDU-Fraktion im Rat der
Stadt / FDP-Fraktion im Rat der Stadt

Betreff:
Fortsetzung des Tanzforderprogramms

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 02.10.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Ausschuss fur Kultur und Wissenschaft (Vorberatung) 07.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]

Beschlussvorschlag:
Das Tanzférderprogramm wird Uber 2026 hinaus fortgesetzt. Die Befristung der Richtlinie
zum Tanzférderprogramm (bis zum 31. Dezember 2026) wird aufgehoben.

Sachverhalt:

Das Tanzférderprogramm geht zurtick auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
und den partizipativen Kulturentwicklungsprozess, der 2022 in einen Grundsatzbeschluss
des Rates (Drs. 22-18910) mindete. In Umsetzung des VA-Beschlusses vom 17. Mai 2022
(Drs. 22-18435) legte die Stadtverwaltung im Oktober 2022 ein Konzept zur Unterstitzung
der Tanzszene in Braunschweig (Drs. 22-19638) vor. Mit dem Haushaltsbeschluss des
Rates vom 21. Marz 2023 (Drs. 23-20805) wurden Mittel zur Umsetzung des Konzepts
bereitgestellt, und der Rat stimmte am 19. Dezember 2023 der von der Verwaltung
vorgelegten Richtlinie zum Tanzférderprogramm (Drs. 23-22535) zu. Seitdem hat sich

die Tanzférderung in Braunschweig grundsatzlich bewahrt. Zum Januar 2025 legte die
Verwaltung das Ergebnis der Evaluation des Tanzférderprogramms nach der Férderperiode
2024 (Drs. 24-24911) vor, und die Richtlinie zum Tanzférderprogramm wurde auf Grundlage
der Evaluation durch Ratsbeschluss vom 1. Juli 2025 geandert (Drs. 25-25913). Am Ende
der Drucksache weist die Verwaltung darauf hin, dass die Mittel flir das Tanzférderprogramm
bis Ende 2026 bereitgestellt sind und dass die Richtlinie daher bis zum 31. Dezember 2026
befristet ist.

Die TANZKOORP ist eine Kooperative von im Bereich zeitgendssischer Tanz fundiert
ausgebildeten und langjahrig professionell tatigen Choreograf*innen in Braunschweig.
TANZKOOP griindete sich 2022, um die Produktions- und Arbeitsstrukturen der freien
Tanzszene nachhaltig zu stabilisieren. Dank des Férderprogramms TANZPAKT
RECONNECT und der Kofinanzierung durch das Niedersachsische Ministerium flr
Wissenschaft und Kultur sowie der Unterstitzung des Fachbereiches fur Kultur und
Wissenschaft konnte die TANZKOOP in einem ehemaligen innerstadtischen Leerstand
ein gut ausgestattetes Tanzstudio einrichten, das von professionellen zeitgendssischen
Tanzschaffenden als Proben- und Arbeitsraum sowie fir Fortbildungs- und
Vernetzungsaktivitaten genutzt werden kann. Auf diese Weise konnten von der TANZKOOP
bereits eine Vielzahl an Angeboten fiir die freie Tanzszene initiiert und der Tanzstandort
Braunschweig gestarkt werden. Die Probenraumférderung aus dem Tanzférderprogramm
ermaoglicht die Fortfihrung dieser Initiative. Aktuell strebt die TANZKOOP eine Férderung
durch den TANZPAKT Stadt-Land-Bund an.

Das Forderprogramm TANZPAKT Stadt-Land-Bund dient der Exzellenzférderung im Tanz.
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Sein Ziel ist die Realisierung wegweisender Projekte, die zur kuinstlerischen wie strukturellen
Weiterentwicklung und Profilierung der Kunstform Tanz in Deutschland beitragen.
TANZPAKT Stadt-Land-Bund unterstiitzt mehrjahrige Projekte mit einer Regellaufzeit von
36 Monaten, deren Forderung sich aus einer Finanzierung durch den Bund und einer Ko-
Finanzierung in mindestens gleicher Hohe durch Kommunen, Lander und ggf. weitere
Forderer im Matchfunding zusammensetzt. Die Mindestantragssumme beim Bund betragt
90.000 Euro.

Das Konzept der TANZKOOP fir den TANZPAKT-Antrag sieht vor, dass das TANZKOOP-
Studio zusatzlich zu seiner aktuellen Funktion als mietfreier, professioneller Produktionsort
fur Tanzschaffende weiter belebt wird und eine noch gréRere Offentlichkeit erhalt. Dazu sind
konkrete Angebote fur Tanzschaffende und Publikum geplant: Workshops mit internationalen
Gastlehrer*innen, Profitrainings, bezahlte Kinstler*innen-Residenzen, Open Stages und
offene Proben (Einblicke flr das Publikum in kinstlerische Prozesse) sowie Netzwerktreffen
und Austauschformate (Fachtage, Fortbildungen etc.). Die TANZKOOP beabsichtigt, beim
TANZPAKT Stadt-Land-Bund 90.000 Euro p. a. fir 2026 bis 2028 zu beantragen. Die Ko-
Finanzierung muss durch Fordermittel der Stadt, des Landes und ggf. weiterer Férderer
sichergestellt werden.

Die antragstellenden Fraktionen méchten das Antragsverfahren unterstitzen und
beantragen daher bereits jetzt, das Tanzférderprogramm Gber 2026 hinaus fortzusetzen

und die Befristung der Richtlinie zum Tanzférderprogramm, die derzeit nur bis zum

31. Dezember 2026 gilt, aufzuheben.

Die Fraktion Biindnis 90/Die Grunen hat bei ihrer Fraktionssitzung am 29. September 2025
beschlossen, den Antrag als Antragstellerin zu unterstitzen. Dieser Antrag ersetzt daher den
Ursprungsantrag.

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig 25-26635
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Umbesetzung in Ausschissen
- Entsendung von Blrgermitgliedern -

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat | 24.10.2025
0100 Steuerungsdienst

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Anstelle von Frau Christiane Kraatz wird Herr Andreas Kiefer als Burgermitglied im
Ausschuss fur Planung und Hochbau benannt.

Sachverhalt:

Gemal § 71 Abs. 5 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat
der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 16. November 2021 die Besetzung der Ausschisse
durch Beschluss festgestellt.

Nach § 71 Abs. 9 Satz 3 NKomVG kénnen Fraktionen und Gruppen Ausschussmitglieder,
die sie benannt haben, durch andere Ausschussmitglieder ersetzen. Die Umbesetzungen
stellt der Rat ebenfalls durch Beschluss fest.

Gemal § 71 Abs. 7 NKomVG kann der Rat neben Ratsfrauen und Ratsherren auch andere
Personen zu Mitgliedern seiner Ausschisse berufen (Burgermitglieder). Die Besetzung der
Ausschisse mit Blrgermitgliedern wird ebenfalls durch Ratsbeschluss festgestellt.

Frau Christiane Kraatz hat am 18. Marz 2025 mitgeteilt, dass sie nicht mehr fur eine Mitarbeit
als Blrgermitglied im Ausschuss flr Planung und Hochbau zur Verfigung steht. Die Fraktion
Biindnis 90/Die GRUNEN hat daraufhin mit Nachricht vom 7. Oktober 2025 stattdessen
Herrn Andreas Kiefer fur diese Aufgabe benannt.

Die personelle Anderung wird mit diesem Beschluss festgestellt.

Dr. Kornblum

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 25-26691
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Vertreterin bzw. Vertreter der Stadt Braunschweig in der
Verbandsversammlung des Regionalverbandes GroRraum
Braunschweig

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 22.10.2025
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Als Nachfolgerin fiir Frau Emilie Rothe als Vertreterin der Stadt Braunschweig in der
Verbandsversammlung des Regionalverbandes GroRraum Braunschweig wird Frau Lisa-
Marie Jalyschko gewahit.

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 21. Marz 2023 auf Vorschlag
der Fraktion Bundnis 90 — DIE GRUNEN Frau Emilie Rothe als Vertreterin der Stadt
Braunschweig in die Verbandsversammlung des Regionalverbandes GrofRraum
Braunschweig gewahlt.

Frau Rothe hat ihren Mandatsverzicht schriftlich mitgeteilt.

I\/Iit Schreiben vom 13. Oktober 2025 teilt die Fraktion mit, dass als Nachfolgerin von Frau
Emilie Rothe

Frau Lisa-Marie Jalyschko

benannt wird.

Sack

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig 25-26691-01
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Erganzungsvorlage: Vertreterin bzw. Vertreter der Stadt
Braunschweig in der Verbandsversammlung des
Regionalverbandes GroRraum Braunschweig

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 23.10.2025
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Als Nachfolgerin fiir Frau Emilie Rothe als Vertreterin der Stadt Braunschweig in der
Verbandsversammlung des Regionalverbandes GroRraum Braunschweig wird Frau Lisa-
Marie Jalyschko gewahit.

Sachverhalt:

Erganzend zur Vorlage 25-26691 teilt die Verwaltung Folgendes mit:

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes wird in ihrer Sitzung am 11.12.2025 die
Vakanz des Sitzes aufgrund des Mandatsverzichts der Frau Emilie Rothe feststellen (§ 5
Verbandsordnung des Regionalverbandes Grof3raum Braunschweig, § 4 und 5 Gesetz tber
den Regionalverband ,,GroRraum Braunschweig“i. V. m. § 52 Abs. 1 Punkt 1 und Abs. 2
NKomVG).

Um Verzégerungen bei der Nachbesetzung des Sitzes zu vermeiden, erfolgt der Beschluss

im Rat der Stadt Braunschweig bereits jetzt vorbehaltlich der Beschlussfassung der
Verbandsversammlung am 11.12.2025.

Sack

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig 25-26636
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Verleihung des Ehrenbiirgerrechts

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat | 24.10.2025
0100 Steuerungsdienst

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Herrn Dennis Schroder wird in Wirdigung seiner besonderen Verdienste um die Stadt
Braunschweig das Ehrenbulrgerrecht verliehen.

Sachverhalt:

GemalR § 29 Abs. 1 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
kann die Stadt Braunschweig Personen, die sich um die Stadt besonders verdient gemacht
haben, das Ehrenbiirgerrecht verleihen. Uber die Verleihung entscheidet nach § 58 Abs. 2
Nr. 3 NKomVG der Rat der Stadt Braunschweig.

Dennis Schroder, geboren am 15. September 1993 in Braunschweig, ist eine herausragende
Sportlerpersdnlichkeit im internationalen Basketball und hat seine Karriere in seiner Heimat-
stadt begonnen. Er tragt seither maRgeblich zur Férderung des Basketballsports in Braun-
schweig bei und pragt somit die Stadt und ihre sportliche Entwicklung.

Entdeckt wurde Dennis Schrdder im Prinzenpark von seinem spateren Trainer Liviu Calin —
das war der Ausgangspunkt seiner beeindruckenden Karriere.

Dabei spielte die Integrierte Gesamtschule (IGS) Franzsches Feld eine bedeutende Rolle:
Bei der Sichtung zum Talentférderprogramm ,Basketball“ der IGS im Jahr 2004 fiel Dennis
Schroder bereits im Alter von elf Jahren durch seine besondere Begabung auf. Fortan absol-
vierte er mehrmals taglich Trainingseinheiten in der Schule — sowohl wahrend der Mittagszeit
als auch in zusatzlichen Einheiten am Nachmittag. Zwischen 2004 und 2009 nahm er regel-
mafig mit der Schulmannschaft an Wettbewerben teil, qualifizierte sich unter anderem mit
dem Team fiir das Bundesfinale von ,Jugend trainiert fir Olympia®“.

Seine bereits zu Schulzeiten herausragenden Fahigkeiten fuhrten ihn bald in die Braun-
schweiger Teams der Jugend- und der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga sowie in den Lan-
deskader des Niedersachsischen Basketballverbandes. Im Jahr 2009 endete seine Schulzeit
an der IGS Franzsches Feld, zu der er bis heute Verbindung halt und die Ausbildung von
Nachwuchsbasketballerinnen und -basketballern dort unterstiitzt. Seit September 2025 tragt
die Turnhalle seiner ehemaligen Schule seinen Namen: Dennis Schroder Halle.

Mit dem Abschluss seiner Schulzeit an der IGS nahm seine Karriere weiter rasant an Fahrt

auf. Bis 2013 spielte er bei dem Bundesligisten New Yorker Phantoms Braunschweig, um
dann in die amerikanische National Basketball Association (NBA) — die mit Abstand starkste
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und popularste Basketball-Liga der Welt — zu wechseln, die er bis heute mit seinem unver-
wechselbaren Spiel entscheidend mitpragt.

Der deutschen Nationalmannschaft gelang mit inrem Kapitan Dennis Schréder eine aul3er-
gewohnliche Erfolgsgeschichte. Das Team wurde 2023 erstmals Basketballweltmeister — und
Dennis Schroder dartber hinaus als Most Valuable Player (MVP) des Turniers ausgezeich-
net. Zwei Jahre spater gelang der Mannschaft das Kunststiick, zudem die Europameister-
schaft zu gewinnen — und erneut wurde Dennis Schréder zum MVP gewahlt.

Seine Karriere ist einzigartig — von seinen Erfolgen profitiert auch unsere Stadt: So haufig
wie der Name ,Braunschweig® im Zusammenhang mit Dennis Schroder wahrend eines
Spiels der Basketball Nationalmannschaft in den TV Live Ubertragungen fallt, ist dies eine
fantastische Werbung fir unsere ,City of Lions“: Stadtmarketing im allerbesten Sinne. Er ist
einer der groten Botschafter, die Braunschweig weltweit hat. Stets betont er seine
Heimatverbundenheit.

Neben seinen internationalen sportlichen Erfolgen engagiert sich Dennis Schrdder intensiv
fur die Férderung des Basketballsports in Braunschweig und ist als Hauptgesellschafter der
Basketball Léwen Braunschweig Herzstlck und Triebfeder des professionellen Basketball-
sports in Braunschweig. Darliber hinaus setzt er sich als Griinder der ,Dennis Schroder
Basketball Academy e. V.“ und im Projekt ,Leistungsférderung im Basketball an der Schule®
fur die ganzheitliche Férderung junger Talente ein, bei der neben der sportlichen auch die
schulische und berufliche Entwicklung feste Bestandteile sind.

Ferner zeigt Dennis Schrdoder grolRes gesellschaftliches Engagement, indem er u. a. die Ein-
richtung einer bilingualen Grundschule und einer Kindertagesstatte in Kooperation mit der
Oskar-Kammer-Schule — zu der er ebenfalls seit Jahren enge Kontakte pflegt — unterstitzt.
Diese Projekte, die 2026 beziehungsweise 2027 den Betrieb aufnehmen sollen, unterstrei-
chen seine enge Verbundenheit mit Braunschweig und sein besonderes Interesse an der
Forderung von Kindern und Jugendlichen in der Region.

Dennis Schroder hat sich durch seine sportlichen Erfolge, sein gesellschaftliches Engage-
ment fUr junge Menschen und nicht zuletzt als herausragender Vertreter und Foérderer der
Stadt Braunschweig besonders verdient gemacht. Seine Beitrage zur sportlichen und bil-
dungspolitischen Entwicklung in Braunschweig und der Region sind von unschatzbarem
Wert. Durch seine Erfolge und gerade auch durch seine Willenskraft ist er zum Idol und Vor-
bild fir viele Menschen geworden, vor allem fir Kinder und Jugendliche.

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, Herrn Dennis Schréder das Ehrenbirgerrecht
zu verleihen.

Dennis Schroder ware fortan gemeinsam mit Gerhard Glogowski, Richard Borek und Renate
Wagner-Redding Ehrenblirger der Stadt Braunschweig.

Die Ubertragung der Ehrenbiirgerwiirde wird im Rahmen eines stadtischen Empfangs
erfolgen.

Dr. Kornblum

Anlage/n:
Ehrenburgerbrief
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DER RAT DER STADT BRAUNSCHWEIG

hat in seiner Sitzung am 04. November 2025 beschlossen,

Herrn

DENNIS SCHRODER

in Wirdigung seiner besonderen Verdienste

um die Stadt Braunschweig das

EHRENBURGERRECHT

Zu verleihen.

Jahr

Dr. Thorsten Kornblum
Oberburgermeister

17 von 256 in Zusammenstellung



TOP 7

Dennis Schrbder ist eine herausragende Personlichkeit des
internationalen Basketballsports, die ihre sportlichen Wurzeln in
Braunschweig hat. Bereits friih entdeckte man sein auf3ergewdhnliches
Talent an der Integrierten Gesamtschule Franzsches Feld, wo er als Tell
des Talentforderprogramms ,Basketball“ seine Leidenschaft und Disziplin
unter Beweis stellte. Seine bemerkenswerte Karriere begann auf den
Spielfeldern seiner Heimatstadt und fuhrte ihn bis in die National
Basketball Association (NBA), die starkste Basketball-Liga der Welt.

Als Kapitan der deutschen Nationalmannschatft fihrte Dennis Schroder
sein Team zu historischen Erfolgen: dem Gewinn der Basketball-
Weltmeisterschaft 2023 und der Europameisterschaft 2025, bei beiden
Turnieren wurde er zum Most Valuable Player (MVP) ausgezeichnet. Mit
seinen sportlichen Leistungen und seiner herausragenden Personlichkeit
tragt er den Namen seiner Heimatstadt in die ganze Welt und ist damit
einer der grol3ten Botschafter Braunschweigs.

Neben seinen internationalen sportlichen Erfolgen zeigt Dennis Schroder
auch ein grol3es gesellschaftliches Engagement fur junge Menschen. Als
Hauptgesellschafter der Basketball Léwen Braunschweig und Griinder der
Dennis Schroder Basketball Academy e. V. setzt er sich intensiv fir die
ganzheitliche Forderung junger Talente ein. Dartber hinaus unterstutzt er
Bildungs- und Sozialprojekte in der Region, darunter die Einrichtung einer
bilingualen Grundschule und einer Kindertagesstatte in Kooperation mit
der Oskar-Kammer-Schule.

Dennis Schrdoder hat sich durch seine sportlichen Erfolge, sein
gesellschaftliches Engagement fur junge Menschen und nicht zuletzt als
herausragender Vertreter und Forderer der Stadt Braunschweig
besonders verdient gemacht. Seine Beitrage zur sportlichen und
bildungspolitischen Entwicklung in Braunschweig und der Region sind von
unschatzbarem Wert.

In Wirdigung seiner herausragenden sportlichen Leistungen, seines
vorbildlichen Engagements fir die Jugendférderung sowie seiner
bleibenden Verdienste um das Ansehen und die Entwicklung der Stadt
Braunschweig verleiht die Stadt Braunschweig Herrn Dennis Schrdder
das Ehrenbirgerrecht.
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Stadt Braunschweig 25-26547
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Verwendung der Mittel aus der Niedersachsischen Kommunalfor-
dergesetzverordnung

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat | 02.10.2025

0120 Referat Stadtentwicklung, Statistik, Vorhabenplanung und Wah-

len

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 09.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Landesmittel aus der Niedersachsischen Kom-
munalférdergesetzverordnung des Ml fir die dargestellten Projekte zu verwenden.

2. Sofern auf Grund von noch nicht vorliegenden Ausflihrungsbestimmungen oder auf
Grund von zeitlichen Verzdgerungen Projekte der Liste nicht realisiert werden kén-
nen, wird die Verwaltung beauftragt, alternative MalRnahmen zu benennen.

Sachverhalt:

Ende 2024 haben die niedersachsische Landesregierung und die Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbande eine Beteiligung der Kommunen am Jahrestberschuss des
Landes aus dem Haushaltsjahr 2024 besprochen. Mit dem ,Pakt fir Kommunalinvestitionen®
wurde im Marz dieses Jahres beschlossen, dass aus diesem Jahresiberschuss 600 Mio.
Euro zur Verfligung gestellt werden fir ein noch zu entwickelndes Landesférderprogramm
Uber das die Mittel an die Kommunen weitergereicht werden.

Mittlerweile liegen die Entwirfe fir ein entsprechendes Landesgesetz und die zugehdrige
Umsetzungsverordnung (NKomF6GVO-MI) vor, die die wichtigsten Rahmenbedingungen zur
Inanspruchnahme der Mittel durch Kommunen festlegen.

Rahmenbedingungen:
- Die Mallnahmen miissen zwischen 01.01.2025 und 31.12.2030 realisiert werden.
- Es kdnnen auch Projekte benannt werden flir die bisher eine rein kommunale Finan-
zierung im Haushalt vorgesehen ist.
- Es muss sich um investive Malhahmen handeln. Thematisch gibt es keine Vorga-
ben.
- Eine kommunale Eigenbeteiligung ist nicht erforderlich.

Da das Land eine mdglichst kurzfristige Nutzung der Mittel anstrebt, regt das Nds. Innenmi-

nisterium an, dass die Kommunen bereits jetzt — basierend auf den Entwtirfen — Projekte
identifizieren, die sie Uber Mittel aus der NKomFOGVO realisieren wollen.
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Die Aufteilung der Mittel auf die Kommunen soll nach einem einwohnerbezogenen Schlussel
erfolgen, was fiur die Stadt Braunschweig vorteilhaft ist und dazu fihrt, dass Mittel in Hohe
von 18.945.406,42 Euro zur Verfigung stehen. Davon sollen bereits in 2025 12.630.270,95
Euro pauschal an die Stadt Uberwiesen werden, die restlichen 6.315.135, 47 Euro sind be-
darfsbezogen abzurufen.

Fur einen spateren Nachweis der Verwendung der Mittel gegentiber dem Land ist es erfor-
derlich, diese Mittel fir konkret zu benennende Investitionsmafinahmen einzusetzen. Die
Kosten missen gegenltber dem Land nachweisbar sein.

Basierend auf den bisher bekannten Vorgaben und vorbehaltlich weiterer, noch zu erwarten-
der Ausflihrungsbestimmungen hat die Verwaltung potenzielle Projekte aus den Bereichen
Sport, Bildung und Feuerwehr / Katastrophenschutz identifiziert, um die Mittel zu binden:

MaRnahme Investitionskosten
Neubau Schulsporthalle Grundschule Melverode 10.030.000,00 €
(von 14.030.000,00 € gesamt)
Sportanlage Querum, Umwandlung Tennenplatz zu 440.000,00 €
Kunstrasenplatz
Ersatzbau Feuerwehr Geitelde-Stiddien, erste Bauab- 4.406.906,42 €
schnitte (von 5.357.600,00 € gesamt)
Sportférderpaket fir investive Mallnahmen der Sport- 2.000.000,00 €
vereine
BSA Stockheim / Umwandlung Laufbahn in Kunststoff 500.000,00 €
Anschaffung von sechs Fahrzeugen f. d. Feuerwehr 1.568.500,00 €
GESAMT 18.945.406,42 €

Da — wie bereits geschildert — bisher nur die Entwtirfe des Gesetzes und der zugehdrigen
Verordnung vorliegen und noch einige Umsetzungsfragen von Seiten des Landes nicht ge-
klart sind, kénnen sich noch Anderungen ergeben. Im Falle notwendiger Anpassungen wird
die Verwaltung Ersatzprojekte identifizieren.

Die Verwaltung schlagt vor, die Mittel aus der Niedersachsischen Kommunalférdergesetz-
verordnung flr die in der Liste zusammengestellten Vorhaben zu verwenden. Mit Ausnahme
des Sportférderpakets sind alle Projekte bereits im Doppelhaushalt 2025/2026 mit ersten
Tranchen abgebildet. Die Landesmittel fihren zum einen zu einer Entlastung des Investiti-
onsprogramms und sichern zum anderen die jeweiligen Projekte auch in der mittelfristigen
Haushaltsplanung ab. Mit dem vorgeschlagenen Forderpaket wird es Sportvereinen ermég-
licht, dringenden Investitionsbedarf unterstutzt zu realisieren. Daruber hinaus lasst sich der
Bau des Feuerwehrhauses Geitelde / Stiddien mit den zur Verfigung stehenden Mitteln wei-
ter priorisieren, sodass das Projekt schneller als bisher vorgesehen umgesetzt werden kann.

Die Verwaltung wird fur die Vergabe der Mittel ein entsprechendes Verfahren erarbeiten und
die Gremien erneut informieren.

Dr. Kornblum

Anlage/n:

keine
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A25'26..547'.01
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt

Betreff:

Verwendung der Mittel aus der Niedersachsischen
Kommunalfordergesetzverordnung
Anderungsantrag zur Vorlage 25-26547

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 03.11.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]

Beschlussvorschlag:
Der Rat moge beschlie3en:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Landesmittel aus der Niedersachsischen
Kommunalférdergesetzverordnung des Ml unter Anpassung der Prioritaten wie folgt
zu verwenden:

1. Die in der Vorlage 25-26547 vorgesehenen Sportinvestitionen

(Umwandlung der Sportanlage Querum in einen Kunstrasenplatz,

Sportférderpaket fur investive Mallnahmen der Sportvereine,

Umwandlung der Laufbahn auf der BSA Stockheim in Kunststoff)

werden nicht tUber die Mittel aus der NKomF6GVO-MI umgesetzt, sondern vorrangig
Uber das Bundesprogramm ,Sanierung kommunaler Sportstatten (,Sportmilliarde®)

zur Forderung eingereicht. Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu zeitnah entsprechende
Projektskizzen vorzubereiten und einzureichen.

2. Die dadurch freiwerdenden Landesmittel ( 2.940.000 € ) werden verbindlich wie folgt
eingesetzt:

- 500.000 € fur die Sanierung des Wasserspielplatzes Muldeweg

- 180.000 € fur die Herrichtung des neuen Standorts des Zirkus Dobbelino / Spokuzzi e. V.
(Bauabschnitte 1 & 2: Einfriedung und Versorgungsleitungen)

3. Die verbleibenden Mittel in Hohe von rund 2.260.000 € sind fir investive Mallnahmen
einzusetzen, die einen besonderen Mehrwert fur die Stadtgesellschaft bieten.

Neben moéglichen Projekten aus dem Sportbereich sollen dabei auch Bedarfe in weiteren
kommunalen Handlungsfeldern gepruft und bewertet werden — insbesondere in den
Bereichen Bildung, Familien & Soziales, Kultur und Mobilitat.

Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum nachsten Gremienlauf belastbare Vorschlage mit
Kostenannahmen und Umsetzungszeitraumen vorzulegen.

Dabei sollen insbesondere folgende Themenfelder berticksichtigt werden:

- Verbesserung der Radwegesicherheit und Beseitigung von Mangeln an bestehender
Fahrradinfrastruktur (Prioritat 1 gemaR DS 24-24574)

- Sanierung von Kita-Gebauden einschlieBlich Einrichtungen freier Trager sowie Sanierung
von Schulgebauden
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4. Sollten sich aufgrund landesseitiger Vorgaben oder zeitlicher bzw. rechtlicher
Rahmenbedingungen Anderungen ergeben, wird die Verwaltung beauftragt, geeignete
Ersatzprojekte zu benennen und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Sachverhalt:

Mit dem Bundesprogramm ,Sanierung kommunaler Sportstatten“ steht den Kommunen ein
zielgenaues Foérderinstrument flr Sportinfrastruktur zur Verflgung. Fur das Jahr 2025 sind
zunachst 333 Mio. Euro bereitgestellt, perspektivisch bis zu eine Milliarde Euro innerhalb
der Legislaturperiode. Gefordert werden dabei Sporthallen, Hallen- und Freibader sowie
Sportfreianlagen (z. B. Kunstrasenplatze). Der Bundesanteil betragt regular bis zu 45 %,
bei Kommunen mit Haushaltsnotlage bis zu 75 % der zuwendungsfahigen Kosten.

Der Ansatz, Sportinvestitionen Gber dieses Bundesprogramm abzuwickeln, erméglicht der
Stadt, die Landesmittel aus dem Kommunalférdergesetz gezielt dort einzusetzen, wo derzeit
keine vergleichbaren Bundesprogramme existieren.

Die Anpassung der Prioritaten bedeutet eine optimierte Mittelverwendung: Sportanlagen
kénnen Uber das spezifische Bundesprogramm saniert und modernisiert werden, wahrend
die landesseitigen Mittel zielgerichtet fir andere dringende kommunale Aufgaben eingesetzt
werden.

Die verbindliche Finanzierung des Wasserspielplatzes Muldeweg mit 500.000 € schlief3t
eine bestehende Finanzierungsliicke. Im Doppelhaushalt 2025/26 sind bislang lediglich
100.000 € Planungsmittel (Projekt-Nr. 3E.67 NEU) vorgesehen. Nach Anmerkung der
Verwaltung in der letzten Haushaltssatzung werden die Gesamtkosten auf rund 600.000 €
geschatzt (2025: 100.000 €, 2026: 500.000 €).

Die Malinahme ist sowohl aus sozial- als auch aus klimapolitischer Sicht geboten:

In zunehmend heillen Sommern leisten Wasserspielplatze einen wichtigen Beitrag
zur Klimaanpassung im urbanen Raum und bieten insbesondere Kindern und Familien
aus einkommensschwacheren Haushalten niedrigschwellige Erfrischungs- und
Aufenthaltsmoglichkeiten. Der Wasserspielplatz sollte daher idealerweise bis 2026
umgesetzt werden, um ein klares Signal in die Stadtgesellschaft zu senden, dass

die Landesmittel zeitnah und gewinnbringend eingesetzt werden.

Die Unterstitzung des Zirkus Dobbelino / Spokuzzi e. V. mit 180.000 € fiur die notwendigen
Bauabschnitte 1 & 2 (Einfriedung und Versorgungsleitungen) stellt sicher, dass die durch
den stadtischen Umzug verursachten Kosten getragen werden kdnnen. Das Projekt ist
eine Investition in die kulturelle und jugendpolitische Landschaft der Stadt und starkt die
auflerschulische Kinder- und Jugendarbeit.

Die verbleibenden Landesmittel sollen fir investive MaRnahmen eingesetzt werden,
die einen besonderen Mehrwert flr die Stadtgesellschaft bieten.

Dabei ist eine umfassende Prufung der Bedarfe Gber den Sportbereich hinaus vorzunehmen
— insbesondere in jenen Bereichen, fir die derzeit keine erganzenden Landes- oder
Bundesprogramme bestehen. Dazu zahlen unter anderem die Bereiche Bildung, Familien &
Soziales, Kultur und Mobilitat.

Diese strategische Schwerpunktsetzung ermdglicht eine gezielte, nachhaltige und
gerechte Verwendung der Landesmittel entsprechend den tatsachlichen kommunalen
Herausforderungen. Insgesamt starken wir mit dieser Anpassung die soziale Infrastruktur,
fordern Familienfreundlichkeit, Klimaanpassung und Teilhabe.

Anlagen:
keine
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A25'26..547'.02
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt / Fraktion BIBS im Rat der
Stadt

Betreff:

Verwendung der Mittel aus der Niedersachsischen
Kommunalfordergesetzverordnung
Anderungsantrag zur Vorlage 25-26547

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 04.11.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]

Beschlussvorschlag:
Der Rat mdge beschlieRen:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Landesmittel aus der Niedersachsischen
Kommunalférdergesetzverordnung des MI unter Anpassung der Prioritdten wie folgt
zu verwenden:

1. Die in der Vorlage 25-26547 vorgesehenen Sportinvestitionen

(Umwandlung der Sportanlage Querum in einen Kunstrasenplatz,

Sportférderpaket fiir investive Malnahmen der Sportvereine,

Umwandlung der Laufbahn auf der BSA Stockheim in Kunststoff)

werden nicht Uber die Mittel aus der NKomF6GVO-MI umgesetzt, sondern vorrangig
Uber das Bundesprogramm ,Sanierung kommunaler Sportstatten (,Sportmilliarde®)

zur Forderung eingereicht. Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu zeitnah entsprechende
Projektskizzen vorzubereiten und einzureichen.

2. Die dadurch freiwerdenden Landesmittel (2.940.000 €) werden verbindlich wie folgt
eingesetzt:

- 500.000 € fur die Sanierung des Wasserspielplatzes Muldeweg

- 180.000 € fur die Herrichtung des neuen Standorts des Zirkus Dobbelino / Spokuzzi e. V.
(Bauabschnitte 1 & 2: Einfriedung und Versorgungsleitungen)

3. Die verbleibenden Mittel in Hohe von rund 2.260.000 € sind fir investive Mallnahmen
einzusetzen, die einen besonderen Mehrwert fur die Stadtgesellschaft bieten.

Neben moglichen Projekten aus dem Sportbereich sollen dabei auch Bedarfe in weiteren
kommunalen Handlungsfeldern geprift und bewertet werden — insbesondere in den
Bereichen Bildung, Familien & Soziales, Kultur und Mobilitat.

Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum nachsten Gremienlauf belastbare Vorschlage
mit Kostenannahmen und Umsetzungszeitrdumen vorzulegen.

Dabei sollen insbesondere folgende Themenfelder berticksichtigt werden:

- Verbesserung der Radwegesicherheit und Beseitigung von Mangeln an bestehender
Fahrradinfrastruktur (Prioritat 1 gemaR DS 24-24574)

- Sanierung von Kita-Gebauden einschlieBlich Einrichtungen freier Trager sowie Sanierung
von Schulgebauden
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4. Sollten sich aufgrund landesseitiger Vorgaben oder zeitlicher bzw. rechtlicher
Rahmenbedingungen Anderungen ergeben, wird die Verwaltung beauftragt, geeignete
Ersatzprojekte zu benennen und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Dieser Antrag ersetzt den Anderungsantrag 25-26547-01.

Sachverhalt:

Mit dem Bundesprogramm ,Sanierung kommunaler Sportstatten® steht den Kommunen ein
zielgenaues Forderinstrument fir Sportinfrastruktur zur Verfigung. Fur das Jahr 2025 sind
zunachst 333 Mio. Euro bereitgestellt, perspektivisch bis zu eine Milliarde Euro innerhalb
der Legislaturperiode. Geférdert werden dabei Sporthallen, Hallen- und Freibader sowie
Sportfreianlagen (z. B. Kunstrasenplatze). Der Bundesanteil betragt regular bis zu 45 %,
bei Kommunen mit Haushaltsnotlage bis zu 75 % der zuwendungsfahigen Kosten.

Der Ansatz, Sportinvestitionen Gber dieses Bundesprogramm abzuwickeln, ermdglicht der
Stadt, die Landesmittel aus dem Kommunalférdergesetz gezielt dort einzusetzen, wo derzeit
keine vergleichbaren Bundesprogramme existieren.

Die Anpassung der Prioritaten bedeutet eine optimierte Mittelverwendung: Sportanlagen
kénnen Uber das spezifische Bundesprogramm saniert und modernisiert werden, wahrend
die landesseitigen Mittel zielgerichtet fur andere dringende kommunale Aufgaben eingesetzt
werden.

Die verbindliche Finanzierung des Wasserspielplatzes Muldeweg mit 500.000 € schlief3t
eine bestehende Finanzierungslicke. Im Doppelhaushalt 2025/26 sind bislang lediglich
100.000 € Planungsmittel (Projekt-Nr. 3E.67 NEU) vorgesehen. Nach Anmerkung der
Verwaltung in der letzten Haushaltssatzung werden die Gesamtkosten auf rund 600.000 €
geschatzt (2025: 100.000 €, 2026: 500.000 €).

Die Malinahme ist sowohl aus sozial- als auch aus klimapolitischer Sicht geboten:

In zunehmend heillen Sommern leisten Wasserspielplatze einen wichtigen Beitrag
zur Klimaanpassung im urbanen Raum und bieten insbesondere Kindern und Familien
aus einkommensschwacheren Haushalten niedrigschwellige Erfrischungs- und
Aufenthaltsmoglichkeiten. Der Wasserspielplatz sollte daher idealerweise bis 2026
umgesetzt werden, um ein klares Signal in die Stadtgesellschaft zu senden, dass

die Landesmittel zeitnah und gewinnbringend eingesetzt werden.

Die Unterstitzung des Zirkus Dobbelino / Spokuzzi e. V. mit 180.000 € fur die notwendigen
Bauabschnitte 1 & 2 (Einfriedung und Versorgungsleitungen) stellt sicher, dass die durch
den stadtischen Umzug verursachten Kosten getragen werden kénnen. Das Projekt ist
eine Investition in die kulturelle und jugendpolitische Landschaft der Stadt und starkt die
aulRerschulische Kinder- und Jugendarbeit.

Die verbleibenden Landesmittel sollen flr investive MaRnahmen eingesetzt werden,
die einen besonderen Mehrwert fur die Stadtgesellschaft bieten.

Dabei ist eine umfassende Prifung der Bedarfe Giber den Sportbereich hinaus vorzunehmen
— insbesondere in jenen Bereichen, fur die derzeit keine erganzenden Landes- oder
Bundesprogramme bestehen. Dazu zahlen unter anderem die Bereiche Bildung, Familien &
Soziales, Kultur und Mobilitat.

Diese strategische Schwerpunktsetzung ermdglicht eine gezielte, nachhaltige und
gerechte Verwendung der Landesmittel entsprechend den tatsachlichen kommunalen
Herausforderungen. Insgesamt starken wir mit dieser Anpassung die soziale Infrastruktur,
fordern Familienfreundlichkeit, Klimaanpassung und Teilhabe.
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Die BIBS-Fraktion hat bei ihrer Fraktionssitzung am 03. November 2025 beschlossen, den
Antrag als Antragstellerin zu unterstitzen. Dieser Antrag ersetzt daher den Anderungsantrag

25-26547-01.

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig 25-26613
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Kommunalwahlen 2026: Anzahl und Abgrenzung der
Gemeindewahlbereiche

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 14.10.2025
0120 Referat Stadtentwicklung, Statistik, Vorhabenplanung und
Wahlen (Wahlen)

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Das Wahlgebiet der Stadt Braunschweig wird zur Wahl des Rates am 13. September 2026 in
acht Gemeindewahlbereiche eingeteilt. Dabei bilden jeweils ein oder zwei Stadtbezirke die
folgenden Gemeindewahlbereiche:

Stadtbezirks-Nr. Gemeindewahlbereich (Nummer und Name)
111, 112 11 - Nordost

120 12 - Ostlicher Ring

130 13 - Innenstadt/Sudlicher Ring

211, 212 21 - Sudost

221, 222 22 - Sudwest

310 31 - Westlicher Ring

321, 322 32 - Nordwest

330 33 - Noérdlicher Ring

Sachverhalt:

Nach § 7 Abs. 5 des Niedersachsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) in der aktuellen

Fassung, bestimmt der Rat die Zahl und die Abgrenzung der Wahlbereiche im Wahlgebiet,

sobald der Tag der Hauptwahl und die Zahl der zu wahlenden Vertreterinnen und Vertreter

feststehen. Gemal Verordnung der Niedersachsischen Landesregierung vom 25. Mai 2025
(Nds. GVBI. Nr. 36) finden die allgemeinen Neuwahlen der Abgeordneten der kommunalen
Vertretungen am 13. September 2026 statt.

Mallgebend fur die Festlegung der Abgeordnetenzahl ist nach § 177 Abs. 2 des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die Zahl der Einwohnerinnen
und Einwohner, die die Landesstatistikbehdrde fiir einen Stichtag ermittelt hat, der
mindestens 12 Monate und hdchstens 18 Monate vor dem Wahltag liegt. Die
Einwohnerzahlen fir Niedersachsen sind fiir den Stichtag 30. Juni 2025 veréffentlicht
worden. Danach liegt die amtliche Bevdlkerungszahl fir die Stadt Braunschweig bei 253.016
Einwohnerinnen und Einwohner. In § 46 Abs. 1 NKomVG ist geregelt, dass in Gemeinden
mit 250.001 bis 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 56 Ratsmitglieder zu wahlen sind.

Gemal § 7 Abs. 4 NKWG ist das Wahlgebiet bei einer Zahl von 50 bis 59 zu wahlenden

Abgeordneten in mindestens vier und héchstens acht Wahlbereiche einzuteilen. Nach § 7
Abs. 6 NKWG soll dabei die Bevolkerungszahl eines Wahlbereiches nicht mehr als 25 vH
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von der durchschnittlichen Bevolkerungszahl aller Wahlbereiche abweichen. Bei der
Abgrenzung der Wahlbereiche sind ferner die 6rtlichen Verhaltnisse, wie z. B.
Stadtbezirksgrenzen, zu berlicksichtigen (analog zu Gemeindegrenzen in Landkreisen).

Der Niedersachsische Staatsgerichtshof hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2024 (StGH
5/23) bezogen auf die Landtagswahlkreise festgestellt, dass eine Abweichung bei den
Bevolkerungszahlen von mehr als 15 vH vom Durchschnitt nach oben oder unten nur in
Ausnahmeféllen verfassungsgeman sei. Eine Uber- oder Unterschreitung um mehr als 25 vH
sei in keinem Fall zulassig. Diese Grenzwerte sollen nach Auskunft der Landeswahlleitung
zuklnftig auch fir die Gemeindewahlbereiche gelten. Zwar werde das gesetzlich zur
Kommunalwahl 2026 noch nicht festgeschrieben, gleichwohl sollten die Kommunen sich
bereits zu dieser Wahl an diesen Werten orientieren. Voraussichtlich wird die Bezugsgrofle
in der spateren gesetzlichen Regelung nicht mehr die Zahl der Einwohnerinnen und
Einwohner sein, sondern die Zahl der Wahlberechtigten.

Bei der nun vorgeschlagenen Abgrenzung der acht Gemeindewahlbereiche, die mit der
Einteilung bei den letzten Kommunalwahlen Gbereinstimmt, weicht die Bevolkerungszahl nur
im Gemeindewahlbereich 12 (Ostlicher Ring) um mehr als 15 vH vom Durchschnitt ab, und
zwar genau um minus 16,5 vH. Bezogen auf die Zahl der Wahlberechtigten liegt die
Abweichung aber unter 12 vH. Der Gemeindewahlbereich ist deckungsgleich mit dem
Stadtbezirk 120 (Ostliches Ringgebiet). Aufgrund der nur geringen Uberschreitung des
(gesetzlich noch nicht fixierten) Grenzwertes und der innerhalb der Grenzwerte liegenden
Zahl der Wahlberechtigten sowie der gebotenen Berilicksichtigung der Stadtbezirksgrenzen
halt die Verwaltung die Ausnahme fiir sachgerecht.

In der folgenden Tabelle sind die Bevdlkerungszahlen aller acht vorgeschlagenen
Gemeindewahlbereiche und ihre Abweichungen vom Durchschnitt dargestellt:

Bevdlkerung am Abweichung vom
Gemeindewahlbereich 30. Juni 2025 Durchschnitt
(GWB) Landesfortschreibung| absolut vH
1 2 3 4
11 31.438 -189 -0,6 %
12 26.407 -5.220 -16,5 %
13 27.704 -3.923 -12,4 %
21 34.423 2.796 8,8 %
22 35.257 3.630 11,5 %
31 35.102 3.475 11,0 %
32 33.521 1.894 6,0 %
33 29.164 -2.463 -7,8 %
Stadt Braunschweig insgesamt 253.016
Durchschnitt bei 8 GWB 31.627
Abweichung +15 vH 36.371
Abweichung -15 vH 26.883

Eine Karte der Gemeindewahlbereiche und Stadtbezirke ist als Anlage beigeflgt.

Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die Fortschreibung der Wahlbereiche in der
bisherigen Form unter Einhaltung der Stadtbezirksgrenzen unverandert beibehalten werden
kann.

Dr. Pollmann
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Anlage/n:
Karte der Gemeindewahlbereiche und Stadtbezirke in Braunschweig

28 von 256 in Zusammenstellung
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Stadt Braunschweig 25-26521
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Abberufung des Leiters des Rechnungspriufungsamtes

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 25.09.2025
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 09.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Der Beschaftigte Volker Ehlert wird gemaR § 154 Abs. 2 NKomVG (Nds.
Kommunalverfassungsgesetz) mit Ablauf des 31. Dezember 2025 als Leiter des
Rechnungsprifungsamtes abberufen. Die Zustimmung der Aufsichtsbehdrde ist zu
beantragen.

Sachverhalt:

Der Beschaftigte Volker Ehlert ist gemal} Beschluss des Rates vom 27. November 2014
zum Leiter des Rechnungsprifungsamtes berufen worden.

Herr Ehlert scheidet mit Ablauf des 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch aus dem
Beschaftigungsverhaltnis mit der Stadt Braunschweig aus. Er ist daher von seinen
Aufgaben als Leiter des Rechnungsprifungsamtes zu entbinden.

Die Beschlussfassung uber die Abberufung des Beschaftigten Volker Ehlert als Leiter des

Rechnungsprifungsamtes obliegt gemal § 154 Abs. 2 NKomVG dem Rat der Stadt Braun-
schweig. Sie bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehorde.

Dr. Pollmann

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig 25-26563
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Berufung des Leiters des Rechnungsprufungsamtes

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 01.10.2025
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 09.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Der Beschaftigte Frank Schultz wird mit Wirkung vom 1. Januar 2026 zum Leiter des
Rechnungsprifungsamtes berufen.

Sachverhalt:

Mit dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers, Herrn Volker Ehlert, wird der Dienst-
posten der Leitung des Referates 0140 Rechnungsprifungsamt ab dem 1. Januar 2026
vakant (siehe Vorlage 25-26521).

Es ist beabsichtigt, den Dienstposten mit dem stadtischen Beschaftigten Frank Schultz zu
besetzen.

Herr Schultz verfligt Gber einen Studienabschluss als Diplom-Kaufmann und ist seit April
2003 im Fachbereich 20 Finanzen der Stadt Braunschweig tatig. Seit Mai 2021 leitet Herr
Schultz die Abteilung 20.5 Jahresabschluss, Sonderrechnungen, zuvor war er Leiter der
Stelle flr Haushalt und Controlling.

U. a. durch diese Tatigkeiten verfugt Herr Schultz Uber vielfaltige, langjahrige und vertiefte
verwaltungs- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, zudem besitzt er die fiir den
Dienstposten erforderliche mehrjahrige Leitungserfahrung. Herr Schultz ist daher besonders
fur die Leitung des Rechnungsprifungsamtes geeignet. Dariber hinaus erfillt Herr Schultz
auch die weiteren personlichen Voraussetzungen, insbesondere die in § 154 Abs. 3
NKomVG genannten Bedingungen.

Die Beschlussfassung tber die Berufung als Leiter des Rechnungsprifungsamtes obliegt
gemal § 154 Abs. 2 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes - NKomVG - in der
geltenden Fassung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 der Rechnungsprifungsordnung der Stadt
Braunschweig vom 19. Dezember 2023 dem Rat der Stadt Braunschweig.

Das Personalblatt von Herrn Schultz ist als Anlage beigefugt.

Dr. Pollmann
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Anlage/n:

-Personalblatt
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Stadt Braunschweig 25-26429
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Zwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung iiber die Erhebung
von Abfallentsorgungsgebiihren in der Stadt Braunschweig
(Abfallentsorgungsgebiihrensatzung)

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 23.09.2025
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 09.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Die als Anlage 2 beigefiigte Zwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung Uber die
Erhebung von Abfallentsorgungsgebihren in der Stadt Braunschweig
(Abfallentsorgungsgebihrensatzung) wird beschlossen.

Sachverhalt:

Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung fiir die Jahre 2023 und 2024 wurde festgelegt,
dass trotz eines Doppelhaushaltes weiterhin eine jahrliche Gebihrenkalkulation
vorgenommen wird, um auf aktuelle Entwicklungen zeitnah reagieren zu kénnen und eine
maoglichst gleichmaflige Gebluhrenentwicklung zu erreichen. Fir die Geblhrenkalkulation
2026 wurden die Haushaltsansatze flir 2026 des Doppelhaushaltes 2025/2026 noch einmal
Uberprift und aktualisiert. Die sich dabei ergebenden Veranderungen liegen innerhalb des mit
dem Haushaltsplan fur 2026 zur Verfigung gestellten Budgets, so dass diesbeziiglich kein
Nachtrag erforderlich ist. Zudem wurde eine aktuelle Mengeneinschatzung vorgenommen.
Bei der als Anlage 1 beigefiigten GeblUhrenkalkulation flir 2026 haben sich Steigerungen in
Hohe von 2,5 % fir die Restabfall- und Bioabfallbehalter ergeben.

Im Einzelnen:
1 Vorgesehene Gebiihren ab 1. Januar 2026
In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Gebuhrensatze kurz dargestellt.

Die Gebiihrenkalkulation ist als Anlage 1 beigefiigt, die vollstéandige Ubersicht ink.
Vergleich zum Vorjahr findet sich in der Synopse zum Gebuhrentarif der Satzung in

Anlage 3.
. Bisherige . Erlduterung
Gebihr Gebiihr Veranderung (s. Anlage 1)
Restabfallbehéalter 6,44 €/100 | 6,29 €/100 | 2,5 % 2.3.1
Bioabfallbehalter 3,78 €/100 | 3,69 €/100 | 2,5 % 2.3.2
Restabfallsacke 5,00 €/Stiick 5,00 €/Stiick 0,0 % 2.3.3
Grinabfallsacke 5,00 €/Stiick 5,00 €/Stiick 0,0 % 2.3.3
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Sperrmdill inkl. Altgerate 20,00 € 20,00 € 00% [234
nach ElektroG (Abholung)
Gebiihr bei Anderung des 20,00 € 20,00 € 00% (235

Behaltervolumens

Pauschalgebuhr fiir nicht ge-
werbliche Einzelanlieferung
von Kleinmengen bis 3 m?®

a) Restabfall 15,00 € 15,00 € 00% (223
b) Grunabfall 10,00 € 10,00 € 00% [2.2.3

Fir einige haufig verwendete Behalter ergeben sich folgende Gebuhren:

Restabfall monatl. Gebuhr bisherige monatl. Geblhr
wochentliche Leerung

550 Liter 153,58 € 149,81 €

770 Liter 215,02 € 209,74 €

1 100 Liter 307,17 € 299,63 €
zweiwodchentliche Leerung

40 Liter 5,58 € 545 €

60 Liter 8,38 € 8,17 €

80 Liter 11,17 € 10,90 €

120 Liter 16,75 € 16,34 €

240 Liter 33,51 € 32,69 €
vierwdchentliche Leerung

40 Liter 2,79 € 2,72 €

Bioabfall monatl. Gebuhr bisherige monatl. Gebuhr

60 Liter 7,75€ 7,56 €

120 Liter 15,51 € 15,13 €

Die Pauschalgebuhren fir private und gewerbliche Kleinanlieferungen bis 3 m? pro
Anlieferung bleiben konstant (s. 2.2.3). Fur Direktanlieferungen von Restabfall am
Abfallentsorgungszentrum, die nach Gewicht abgerechnet werden (rd. 60 t; in der
Regel gewerbliche Anlieferungen), erhoht sich die Geblhr um 23,0 % auf 231,70 €/t
(s. 2.2.1). Fur Direktanlieferungen von Grinabfall, die nach Gewicht abgerechnet
werden, bleibt die Gebuhr konstant (s. 2.2.2.2). Die Gebdhr fir die Annahme von
Stralenbauabfallen (insbesondere aus stadtischen Baumallinahmen) erhdht sich um
8,3 % auf 56,07 €/t (s. 2.2.4).

Zusammenfassende Darstellung

Die Gebuhren fur die Restabfallbehalter steigen um 2,5 %. Im Einzelnen sind folgende
Punkte fur die Gebuhrenentwicklung maf3geblich (,(+)* gebiihrensteigernd; ,(-)*
gebudhrenmindernd):

» (+) Hohere Aufwendungen fir die thermische Restabfallbehandlung im
Zusammenhang mit der vertraglich vereinbarten Indexanpassung bei gleichzeitiger
Erhéhung der CO.-Steuer bei Abfallverbrennungsanlagen (rd. 1.284.600 €)

» (+) Hohere Aufwendungen fir die laufenden Aufwendungen im Zusammenhang mit

der Deponie sowie fur die Zufuhrung zu der Rickstellung fur Deponierekultivierung
aufgrund der gestiegenen Baukosten (rd. 116.000 €)

» (+) Hohere Aufwendungen fir die Verwaltung und die Vertragssteuerung

rd. 86.600 €)

) Berticksichtigung einer héheren Uberdeckung aus Vorjahren (rd. 440.300 €)

(
>
(-) Absenkung der Quersubventionierung der Bioabfallbehalter um 187.500 €.
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» (-) Erhdhung des Behaltervolumens um 0,7 % (entspricht rd. 164.600 €).

» (-) Geringere Aufwendungen fir die an ALBA-BS zu zahlenden Leistungsentgelte
aufgrund der Ergebnisse der Angemessenheitsprifung fir die Zeit von 2026 bis
2030 und der vertraglich vereinbarten Indexanpassung der Leistungsentgelte
(rd. 48.200 €).

Bei den Bioabfallbehaltern ergibt sich eine Steigerung um 2,5 %. Dies resultiert aus
folgenden Gegebenheiten:

» (+) Absenkung der Quersubventionierung der Bioabfallbehalter um 187.500 €.

» (+) Hohere Aufwendungen fir die an ALBA-BS zu zahlenden Leistungsentgelte fur
die Einsammlung und Verwertung des Bioabfalls aufgrund der Ergebnisse der
Angemessenheitsprifung fir die Zeit von 2026 bis 2030 und der vertraglich
vereinbarten Indexanpassung der Leistungsentgelte und fiir die Bioabfallvergarung
aufgrund der vertraglich vereinbarten Indexanpassung der Leistungsentgelte
(rd. 37.500 €)

> (-) Geringere Aufwendungen fiir die Offentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit
dem geplanten Verbot der Verwendung von kompostierbaren Kunststoffbeuteln
(50.000 €)

» (-) Erhdhung des Behaltervolumens um 0,8 % wegen einer verbesserten Erfassung
des Bioabfalls und der an die Entsorgung angeschlossenen Neubaugebieten
(entspricht rd. 45.500 €)

Die in der Gebuhrenkalkulation berticksichtigten Aufwendungen ergeben sich im
Wesentlichen aus dem mit der EEW Energy from Waste Helmstedt GmbH (EEW)
abgeschlossenen Vertrag zur thermischen Restabfallbehandlung sowie aus dem mit
ALBA-BS abgeschlossenen Leistungsvertrag Il (Abfall) bzw. aus der dazugehorigen
Erganzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004. Zudem werden in der Kalkulation die
weiteren Erganzungsvereinbarungen hinsichtlich der Transportkosten und deren
Anpassung, der Erfassung von Elektroaltgeraten, der Sperrmiillsortierung sowie der
Anpassung der Entgelte auf Basis der Angemessenheitsprifung zum 1. Januar 2011,
1. Januar 2016, 1. Januar 2018 und 1. Januar 2021 sowie zum 1. Januar 2026
berlcksichtigt.

Des Weiteren werden in die Kalkulation die vertragsgemafR von der Stadt fir die
Entsorgung des Bio- und Grinabfalls zu entrichtenden Entgelte aus dem Entsorgungs-
vertrag zwischen ALBA-BS und der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (ALBA-NA;
ehem. Braunschweiger Kompost GmbH) einbezogen. Zudem werden die
Aufwendungen fur die Einsammlung, Sortierung und Verwertung des kommunalen
Anteils an der Wertstofftonne in der Kalkulation der Restabfallbehalter gesondert mit
berlcksichtigt.

Nachdem sich in einigen vergangenen Jahren aufgrund der Ergebnisse der
Angemessenheitsprifung der Leistungsentgelte und der Neuausschreibung der
Restabfallbehandlung mehrfach Geblhrensenkungen ergeben haben, mussten ab
2023 aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und der Einfuhrung der CO,-Steuer
fur die Abfallverbrennung Gebuhrenerh6hungen vorgenommen werden, die jedoch
durch das erhdhte Behaltervolumen und die teilweise riicklaufige Restabfallmenge
begrenzt wurden. Fir das Jahr 2026 muss aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung
und der Erhdhung der CO,-Steuer fur Abfallverbrennungsanlagen ebenfalls eine
Geblhrenerh6hung vorgeschlagen werden.

Der Kalkulationszeitraum entspricht dem Kalenderjahr 2026.
Gemal § 5 Absatz 2 Satz 3 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sind
entstandene Gebuhrenunter- bzw. -Uberdeckungen innerhalb von drei Jahren nach

Feststellung der Ergebnisse auszugleichen. Bei der Kalkulation fur das Jahr 2026
werden daher die noch nicht in die Kalkulation der Vorjahre einbezogenen Ergebnisse
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des Jahres 2022 berticksichtigt. Die Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 werden dann
in der Kalkulation 2027 oder 2028 beriicksichtigt (vgl. hierzu die Ausfilhrungen zu den
einzelnen Gebihrentatbestanden, z. B. Ziffer 2.3.1.13 fur die Restabfallbehalter).

Es wird eine aufgrund von § 12 Absatz 5 Satz 1 des Nds. Abfallgesetzes (NAbfG)
zulassige Quersubventionierung der Bioabfallbehalter durch die Restabfallbehalter
vorgenommen, damit die Gebuhren fir diese beiden Leistungsbereiche in einem
angemessenen Verhaltnis zueinander stehen. Damit soll ein Anreiz zur sortenreinen
Abfalltrennung geschaffen werden. Die Quersubventionierung wird dabei so angesetzt,
dass es in beiden Bereichen zu einer gleichmaRigen Gebuhrenentwicklung kommt, um
den Anreiz zur Abfalltrennung beizubehalten. Im Bereich der Griinabfallentsorgung wird
ebenfalls eine Quersubventionierung durch die Restabfallbehalter vorgenommen.

Fir die Einlagerung von belasteten Strallenbauabfallen schlagt die Verwaltung eine
Anhebung der derzeitigen Gebuhr vor.

Geiger

Anlage/n:

Anlage 1 Gesamt PDF Abfallentsorgungsgebiihrensatzung
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Anlage 1
Gebiihrenkalkulation einschlieBlich Erlauterungen zur Anderung der Abfallentsorgungsge-
blihrensatzung:
1 Allgemeines

In der Abfallentsorgungsgebuhrensatzung erfolgt zum 1. Januar 2026 eine Anpas-
sung des Gebuhrentarifs. Genauere Informationen finden sich unter Punkt 2.

2 Gebiihrenkalkulation

21 Allgemeine Bemerkungen

Die Abfallentsorgungsgebuhren werden auf Grundlage der Vollkostendeckung ermit-
telt. Die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebuhren vollzieht sich in zwei Stufen:

- Ermittlung der Entsorgungskosten (2.2) und
- Ermittlung der Abfuhrkosten (2.3)

Diese Trennung ist erforderlich, da die Entsorgungskosten von der Abfallbeseitigung
(Mdllabfuhr), der StraRenreinigung und von Direktanlieferern am Abfallentsorgungs-
zentrum (AEZ) gleichermalen zu tragen sind. Hinsichtlich der Anlieferungen aus der
Abfallbeseitigung und der StralRenreinigung erfolgt dabei eine interne Verrechnung.

Die Entsorgungskosten beinhalten im Bereich Restabfall im Wesentlichen die Kosten
fur die thermische Restabfallbehandlung und die Kosten fiir die Deponie. In den Be-

reichen Bio- und Grinabfall bestehen sie grofitenteils aus den Entgelten fir die Ver-

wertung der jeweiligen Abfalle.

Die Abfuhrkosten beinhalten neben den Kosten fir die Entsorgung im Wesentlichen
die an ALBA-BS zu zahlenden Leistungsentgelte fir die Abholung der Abfalle und die
zusatzlichen Serviceleistungen. Hinzu kommen die bei der Stadt anfallenden Verwal-
tungskosten. Auf Basis der Abfuhrkosten und des Behaltervolumens werden die Ge-
buhren fur die Restabfallbehalter und die Bioabfallbehalter ermittelt.

Die an ALBA-BS zu zahlenden Leistungsentgelte ergeben sich aus

>

YV Vv YV ¥V VY VY

dem zwischen der Stadt Braunschweig und ALBA-BS abgeschlossenen Vertrag
uber die Durchfihrung von Aufgaben der Abfallsammlung und Abfallentsorgung
(Leistungsvertrag II)

der Ersten Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag Il

der Dritten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Kosten flr die Erfassung von
Elektroaltgeraten

der Vierten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Kosten fir die Sortierung
von Sperrmdll

der Funften Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Anpassung der Entgelte
aufgrund der Angemessenheitspriifung zum 1. Januar 2011

der Sechsten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Anpassung der Entgelte
aufgrund der Angemessenheitspriifung zum 1. Januar 2016

der Siebten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Anpassung der Entgelte
aufgrund der Angemessenheitsprifung zum 1. Januar 2018 und 1. Januar 2021
der Achten Erganzungsvereinbarung Uber die Anpassung der Zweiten Ergan-
zungsvereinbarung und die Anpassung der Entgelte mit Transportkostenanteil
zum 1. Februar 2022
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» der Neunten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Anpassung der Entgelte
aufgrund der Angemessenheitsprifung zum 1. Januar 2026

Bei den an ALBA-BS zu zahlenden Entgelten wird die vertraglich vorgesehene In-
dexanpassung berlcksichtigt. Damit erfolgt eine Anpassung der Entgelte an die all-
gemeine Preisentwicklung bei den Personal- und Sachkosten. Die in den genannten
Vertragen vorgesehene Indexanpassung erfolgt unter Zugrundelegung amtlich fest-
gestellter Indices des Statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik Deutschland
(z. B. Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) fir Deutschland; Index der tarifli-
chen Monatsverdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich,
Wirtschaftszweig O: Offentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung). Fir
die Anpassung der verschiedenen Entgelte sind die mit der Leistungserbringung ver-
bundenen Kostenarten und deren Anteile an den Gesamtkosten verbindlich festge-
legt. Den einzelnen Kosten- bzw. Entgeltanteilen sind bestimmte Indices zugeordnet.
Ein wesentlicher Entgeltbestandteil sind die Personalkosten. Deren Anteil liegt bei
den einzelnen Entgelten etwa zwischen 30 % und 80 %.

Da die endgiiltige Indexanpassung erst Anfang 2026 feststeht, wurde fir die Kalkula-
tion eine Prognose der Indexentwicklung bis Ende 2025 verwendet.

Der Kalkulation sind die von ALBA-BS vorgelegten und mit der Stadt abgestimmten
Mengenprognosen fur das Jahr 2026 zugrunde gelegt.

Ermittlung der Entsorgungskosten
Restabfallentsorgung

Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Grundentgelt Direktanlieferung Restabfall (2.2.1.1) 1.557.100,00 €
Sortierung Sperrmll aus Direktanlieferungen (2.2.1.2) 644.500,00 €
Zusatzlicher Transportaufwand fur Mullverbrennung (2.2.1.3) 26.300,00 €
Verbrennungsentgelt (2.2.1.4) 5.827.500,00 €
Verwaltungsaufwendungen (2.2.1.5) 305.100,00 €
Deponie (2.2.1.6) 3.988.000,00 €

davon:

Aufwendungen fir Unterhaltung 1.358.400,00 €

Kalk. Abschreibungen und Zinsen 315.000,00 €

Personal- u. Verwaltungsaufwendungen 304.600,00 €

Ruckstellungen fiir die Rekultivierung 2.010.000,00 €
Zwischensumme 12.348.500,00 €
Aufwendungen fir Altablagerungen (2.2.1.7) 166.000,00 €
Summe Aufwendungen 12.514.500,00 €
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Damit ergibt sich die Restabfallgeblhr wie folgt:

Aufwendungen 12.514.500,00 €
Ertrage (2.2.1.8) J. _1.409.900,00 €
Verbleibende Aufwendungen 11.104.600,00 €
Uber-/Unterdeckung (2.2.1.9) A 654.943,94 €
GebUlhrenfahige Aufwendungen 10.449.656,06 €
Abfallmenge (2.2.1.10) : 45100 t
Gebiihr Restabfall (AEZ) 231,70 €/t

Die neue Gebluhr fir die Anlieferung von Restabfall liegt um 43,36 €/t Gber dem
bisherigen Geblhrensatz von 188,34 €/t. Dies entspricht einer Geblihrensteige-
rung von 23,0 %.

Grundentgelt Direktanlieferung Restabfall
(§ 19 Erganzungsvereinbarung zu Leistungsvertrag Il Anlage 1)

Das Grundentgelt Direktanlieferung Restabfall beinhaltet die Aufwendungen von
ALBA-BS flr den Betrieb des Abfallentsorgungszentrums und des Wertstoffhofes
Frankfurter Stral’e, die dem Bereich Restabfall zuzuordnen sind (1.557.100,00 €).

Sortierung Sperrmll aus Direktanlieferungen
(§ 3 der Vierten Ergénzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag Il)

Aufgrund der Vorgaben der Altholzverordnung erfolgt eine Sortierung des Sperr-
mulls aus der Abfuhr und aus den Direktanlieferungen. Durch die Sortierung kann
ein groRerer Anteil des Abfalls (insbesondere Altholz) verwertet werden. Das Ent-
gelt fur die Sortierung des Sperrmills aus Direktanlieferungen (644.500,00 €) wird
auf Basis der Vierten Erganzungsvereinbarung i. V. m. der Neunten Erganzungs-
vereinbarung ermittelt. FUr die Gebuhrenkalkulation wird von einer Verwertungs-
menge in Hohe von 7.800 t ausgegangen, wobei 6.700 t auf die Direktanlieferun-
gen und 1.100 t auf die Sperrmillsammlung entfallen.

Zusatzlicher Transportaufwand
(§ 3 der Achten Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag Il)

Der Transport des Abfalls vom AEZ zur Verbrennungsanlage obliegt seit dem

1. Februar 2022 grundsatzlich der EEW. ALBA-BS lbernimmt jedoch weiterhin die
Gestellung der Tragwagen. Die Kosten flr diese Leistung sind grundsatzlich in
den einzelnen Entgelten mit berlcksichtigt. Aufgrund der Regelungen der Achten
Erganzungsvereinbarung erfolgt jedoch in begrenztem Umfang eine Anpassung
an die tatsachlichen Kosten, wenn diese von den in den Entgelten berucksichtig-
ten Kosten abweichen. Hierfur wird ein Betrag in Hohe von 26.300 € eingeplant.

Verbrennungsentgelt

Auf Grundlage der voraussichtlichen Jahresgesamtmenge von 45.100 t ergibt sich
ein an EEW zu zahlendes Entgelt flr die thermische Restabfallbehandlung in
Hohe von 5.827.500,00 €. Das an EEW zu zahlende Entgelt beinhaltet dabei auch
die Transportleistungen ohne die Tragwagengestellung. Dabei ergibt sich gegen-
Uber dem Vorjahr eine Steigerung um 1.297.800 €. Diese beruht auf der vertrag-
lich vereinbarten Indexanpassung, bei der auch die Erldse aus dem Stromverkauf
berlcksichtigt sind. Dies hat in den Vorjahren zu einer Verringerung des Entgeltes
gegenuber der urspriinglichen vertraglichen Festlegung geflihrt. Fir 2026 wird ein
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Wiederanstieg erwartet. Die konkrete Hoéhe der Indexanpassung steht dabei noch
nicht fest. Aufgrund der Marktentwicklung in den letzten Jahren hat EEW einen er-
neuten Anspruch auf Vertragsanpassung hinsichtlich der Anwendung des vertrag-
lich festgelegten Indexes fir den Stromverkauf geltend gemacht. Fir die Kalkula-
tion wurde daher zunachst ein vorsichtiger Ansatz flr den Fall gewahlt, dass sich
ein Anspruch von EEW ergibt. Dadurch soll eine Belastung der zukunftigen Ge-
bihrenzahler vermieden werden. Der Gebuhrenzahler profitiert dennoch von der
fur die Stadt guinstigen Vertragsregelung. Hinzu kommt die gesetzlich vorgese-
hene Erhéhung der 2024 eingefiihrten CO,-Steuer flr Abfallverbrennungsanlagen.

Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, insbesondere
fur die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der
Vertragssteuerung, zu berlcksichtigen (305.100,00 €). Der Gesamtaufwand wird
auf die einzelnen GebuUhrenbereiche verteilt. Dabei werden die Aufwendungen
zum Teil direkt den einzelnen Gebuhrenbereichen zugeordnet, weitestgehend je-
doch Uber eine Umlage entsprechend dem Aufwand auf die einzelnen Gebihren-
bereiche aufgeteilt.

Deponie

Die Kosten fir die Unterhaltung der Deponie setzen sich wie folgt zusammen:

Sickerwasserreinigung durch den AVB 745.000,00 €
Entgelt SE|BS flr Labordienstleistungen 20.000,00 €
Entgelt SE|BS fur laufende Unterhaltung der Schittfelder 450.000,00 €
Stadtische Sachaufwendungen fir laufende Unterhaltung der

Schuttfelder 143.400,00 €
Summe 1.358.400,00 €

Dabei hat sich eine Erh6hung um 9.600,00 € gegenliber dem Plan 2024 ergeben,
die insbesondere auf héheren Aufwendungen flr die Sickerwasserreinigung durch
den AVB beruht.

Als kalkulatorische Kosten (315.000,00 €) werden Abschreibungen in Héhe von
225.700,00 € und Zinsen in Hohe von 89.300,00 € fir das bei der Stadt verblie-
bene Anlagevermdgen berlcksichtigt. Die Abschreibungen werden auf Basis des
Anschaffungswertes unter Berucksichtigung der bereits in der Vergangenheit vor-
genommenen Abschreibungen ermittelt. Fur die Zinsen werden die Restbuch-
werte des Anlagevermdgens vor der Abschreibung und ein kalkulatorischer Zins-
satz in Hohe von 2,44 % verwendet.

Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen fur die Sonderrechnung Abfallwirtschaft
erfolgt auf Basis eines Restbuchwertes in H6he von 3.162.035,51 €, wovon
3.141.228,51 € auf die Deponie entfallen. Hieraus ergeben sich kalkulatorische
Zinsen in Héhe von gerundet 76.600,00 € fur die Deponie. Dartiber hinaus werden
kalkulatorische Zinsen in Hohe von 13.000,00 € fiir Neuinvestitionen der Jahre
2025 und 2026 eingeplant. Der kalkulatorische Zinssatz wird auf Basis des mittle-
ren Zinssatzes fur langfristige Geldanlagen in den letzten 24 Jahren (Durch-
schnittszinssatz flir Umlaufrenditen inlandischer Wertpapiere nach Bericht der
Deutschen Bundesbank) und des Durchschnittswertes der Soll-Zinsen aus den
vorhandenen Krediten unter Berlcksichtigung des Verhaltnisses von verzinsli-
chem Eigenkapital und verzinslichem Fremdkapital ermittelt.
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Hinzu kommen noch die gesondert dargestellten Personal- und Verwaltungsauf-
wendungen, die auf die Deponie entfallen (304.600,00 €).

Zudem werden Riuckstellungen fir die Deponierekultivierung im Sinne des Nds.
Abfallgesetzes gebildet, um die zukinftige Finanzierung der Oberflachenabdich-
tung und Rekultivierung der Deponie sicherzustellen (2.010.000,00 €). Diese Form
der Finanzierung ist abgabenrechtlich zulassig, solange die Deponie Bestandteil
der 6ffentlichen Einrichtung ist, also bis zum Abschluss der Nachsorgephase (§ 12
Abs. 2 S. 4 sowie § 12 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NAbfG). Der Zuflihrungsbetrag wurde ge-
genuber den Vorjahren aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung und der dar-
aus resultierenden Prognose fur die Gesamtkosten der Deponierekultivierung um
87.000,00 € erhdht. Um die insgesamt flur die Deponierekultivierung benétigten
Ruckstellungen rechtzeitig zur Verfligung zu haben, werden der Riickstellung
auch die aufgrund der schon vorhandenen Ruckstellung im Jahresverlauf erwirt-
schafteten Zinsen zugefihrt.

Altablagerungen

Als weiterer Bestandteil sind die Aufwendungen flr Altablagerungen (gem. § 12
Abs. 2 S. 3i. V. m. Abs. 7 NAbfG) in H6he von 166.000,00 € in die Kalkulation
einzubeziehen.

Ertrage

Bei der Gebuihrenberechnung sind die Ertrage durch Kleinanlieferer am AEZ
(952.000,00 €) zu berlicksichtigen.

Des Weiteren wird ein Teil der Ertrage aus der Anlieferung von StralRenbauabfal-
len auf dem Schdttfeld Il bericksichtigt (442.600,00 €). In der Kalkulation fir die
Anlieferungsgebuhr (s. 2.2.4) wurden neben den zusatzlich entstehenden Kosten
auch die Kosten fur das Schuttfeld 11l einbezogen, die in der Kalkulation der
Restabfallgeblhren enthalten sind. Die hierfur erzielten Ertrage kdnnen daher
dem Gebuhrenzahler gutgeschrieben werden.

Hinzu kommen Ertrage aus Vermietung und Verpachtung im Bereich der Deponie
in Hohe von 15.300,00 €.

Uber-/Unterdeckung

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebulhrenunter- bzw. -tberde-
ckungen innerhalb von drei Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die bis-
lang noch nicht berticksichtigte Uberdeckung 2022 in Héhe von 654.943,94 € wird
in der Kalkulation 2026 berticksichtigt. Die Uberdeckung verringert den gebiihren-
fahigen Aufwand fir die neue Kalkulationsperiode. Die Uberdeckung des Jahres
2023 in Hohe von 166.661,62 € wird in der Kalkulation 2027 berucksichtigt. Die
Uberdeckung des Jahres 2024 in Hohe von 1.361.019,81 € soll in der Kalkulation
2027 oder 2028 berticksichtigt werden.

Abfallmenge
Die Kalkulation erfolgt auf Basis der fiir das Jahr 2026 zu erwartenden Abfall-

menge in Hohe von 45.100 t. Dabei ergibt sich auf Basis der aktuellen Entwick-
lung ein Mengenrtickgang um 900 t gegenlber der Planung 2025.
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Die Abfallmenge setzt sich wie folgt zusammen:

Restabfallbehalter (inkl. Anlieferungen zu Pauschalgebiihren) 44640 t
Stral3enreinigung 400 t
Direktanlieferer (Abrechnung nach Gewicht) 60 t
Summe 45.100 t

Bio- und Griinabfallentsorgung

Es sind hier die Entsorgungskosten fir die eingesammelten bzw. angelieferten
Bio- und Grinabfalle zu ermitteln, die bei ALBA-NA behandelt werden. Grundlage
sind die Kosten der Vergarung und Kompostierung durch ALBA-NA.

Der nach § 3 des Leistungsvertrages Il geschlossene Entsorgungsvertrag zwi-
schen ALBA-BS und ALBA-NA liegt als Bestandteil der Klarstellungsvereinbarung
zum Leistungsvertrag Il vor. Da die neue Bioabfallvergarungsanlage noch nicht
wie zunachst geplant im Jahr 2026 in Betrieb gehen kann, wurde auf Basis von

§ 2 Abs. 3 der Neunten Erganzungsvereinbarung zum LV Il mit ALBA vereinbart,
dass fur das Jahr 2026 weiterhin die Entgelte aus dem 2. Ergdnzungsvertrag aus
dem Jahr 2018 relevant sind. Es wurden die fur das Jahr 2026 von ALBA-BS
prognostizierten Mengen verwendet. Gem. § 21 der Anlage 1 zur Ergénzungsver-
einbarung zum Leistungsvertrag Il werden die Entgelte von der Stadt an ALBA-BS
gezahlt, die diese an ALBA-NA weiterleitet.

Die Entgelte teilen sich in einen festen Anteil, mit dem die Fixkosten von ALBA-NA
abgedeckt werden, und einen mengenabhangigen variablen Anteil auf. Zudem
gibt es einen Festkostenanteil, der sich bei Uber- oder Unterschreitung bestimm-
ter Gesamtmengen (Bio- und Grunabfall) andert (,sprungfixe Kosten®).

Bioabfall

Es ergeben sich folgende Aufwendungen und folgende Geblhr fiir Bioabfall:

Grundentgelt Kompostierungsaufwand (2.2.2.1.1) 2.286.400,00 €

Verwaltungsaufwendungen (2.2.2.1.2) + 86.600,00 €
Uberdeckung (2.2.2.1.3) A. 0,00 €
Geblhrenfahige Aufwendungen 2.373.000,00 €
Bioabfallmenge (2.2.2.1.4) ! 18.430 t
Gebiihr Bioabfall (AEZ) 128,76 €/t

Die neue Gebluhr fir Bioabfall liegt um 6,19 €/t Gber dem bisherigen Geblihren-
satz von 122,57 €/t. Dies entspricht einer Gebuhrensteigerung von 5,1 %.

Die Gebuhr wird nur als Verrechnungssatz fir die Anlieferungen aus der Bioabfall-
sammlung und der Stral3enreinigung bendtigt, da es seit 2003 keine Direktanliefe-
rungen von Bioabfall mehr gegeben hat. Sie wird in der Satzung dennoch ausge-
wiesen, um im Bedarfsfall Anlieferungen von Bioabfall zu ermdglichen.
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Grundentgelt Kompostierungsaufwand
(§ 21 Erganzungsvereinbarung zu Leistungsvertrag Il Anlage 1)

Das Entgelt fir die Verwertung des Bioabfalls beinhaltet die Aufwendungen fir die
Behandlung des Bioabfalls in der Vergarungsanlage und die nachtragliche Verar-
beitung auf dem Kompostplatz in Watenbuttel (2.286.400,00 €).

Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, insbesondere
fur die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der
Vertragssteuerung, zu berlcksichtigen (86.600,00 €). Der Gesamtaufwand wird
auf die einzelnen Gebuhrenbereiche verteilt.

Uber-/Unterdeckung

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebuhrenunter- bzw. -Uberde-
ckungen innerhalb von drei Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die Un-
terdeckung des Jahres 2022 wurde bereits in der Kalkulation 2024 berUcksichtigt.
Die Uberdeckung des Jahres 2023 in Hohe von 147.964,22 € soll in der Kalkula-
tion 2027 berticksichtigt werden. Die Uberdeckung des Jahres 2024 in Hohe von
148.579,46 € soll in der Kalkulation 2027 oder 2028 berucksichtigt werden.

Bioabfallmenge

Die Kalkulation erfolgt auf Basis von 18.430 t. Diese stammen weitestgehend aus
den Bioabfallbehaltern (18.000 t). Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird
hier eine um 250 t geringere Menge angenommen als im Vorjahr. Hinzu kommen
430 t aus der StralRenreinigung, die in der Vergarungsanlage verarbeitet werden.

Grunabfall

Fir den Bereich Grinabfall ergeben sich die folgenden Aufwendungen:

Grundentgelt Kompostierungsaufwand (2.2.2.2.1) 277.500,00 €
Grundentgelt Direktanlieferungen Grunabfall 376.500,00 €
(2.2.2.2.2)

Verwaltungsaufwendungen (2.2.2.2.3) 24.800,00 €
Unterdeckung (2.2.2.2.4) 0,00 €
Gebiuhrenfahige Aufwendungen 678.800,00 €

Bei den zu erwartenden Mengen (2.2.2.2.5) ergabe sich hier eine kostendeckende
Gebuhr in Hohe von 109,22 €/t. Dieser Wert liegt Giber dem Niveau aus den umlie-
genden Kommunen. Es wird daher weiterhin eine Quersubventionierung durch
den Bereich Restabfall vorgenommen. Die Geblhr soll wie bereits in den Vorjah-
ren auf einen Wert von 60,00 €/t, der dem aktuellen Niveau des Marktes ent-
spricht, festgesetzt werden. Die Verfahrensweise ist aufgrund von § 12 Abs. 5 S. 1
NADbfG rechtlich zulassig.
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Die geblihrenfahigen Aufwendungen werden vollstandig in die Kalkulation fiir die
Restabfallbehalter mit einbezogen. Gleichzeitig werden die im Bereich Grinabfall
zu erwartenden Einnahmen (2.2.2.2.6) bei der Kalkulation fur die Restabfallbehal-
ter als Ertrage bericksichtigt. Es ergibt sich dadurch eine Quersubvention in Héhe
von gerundet 405.900,00 €.

Grundentgelt Kompostierungsaufwand
(§ 21 Ergénzungsvereinbarung zu Leistungsvertrag Il Anlage 1)

Das Entgelt fur die Verwertung des Grunabfalls beinhaltet die Aufwendungen von
ALBA-NA fir die Verarbeitung des Materials auf dem Kompostplatz in Watenbdittel
(277.500,00 €).

Grundentgelt Direktanlieferung Grinabfall
(§ 20 Ergénzungsvereinbarung zu Leistungsvertrag Il Anlage 1)

Das Grundentgelt Direktanlieferung Grinabfall beinhaltet die Aufwendungen von
ALBA-BS fir den Betrieb des Abfallentsorgungszentrums und des Wertstoffhofes
Frankfurter Stral3e, die dem Bereich Grunabfall zuzuordnen sind (376.500,00 €).

Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, insbesondere
fur die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der
Vertragssteuerung, zu berlcksichtigen (24.800,00 €). Der Gesamtaufwand wird
auf die einzelnen GebUhrenbereiche verteilt.

Uber-/Unterdeckung

Eine Berlicksichtigung von Uber- und Unterdeckungen ist nicht notwendig, da die
nicht durch Geblhreneinnahmen gedeckten Aufwendungen durch die Gebuhr flr
die Restabfallbehalter quersubventioniert werden.

Grunabfallmenge

Es erfolgte eine Abschatzung anhand der bisherigen Mengenentwicklung der ver-
gangenen Jahre. Es wird daher mit einer Gesamtmenge von 6.215 t (Plan 2025:
6.215 t) gerechnet.

Weihnachtsbaumabfuhr 200t
Direktanlieferer 15t
Direktanlieferer zu Pauschalgebiihren 6.000 t
Gesamt 6.215 t

Gebuhren und Einnahmen

Die Einnahmen ergeben sich aus den fiir den Bereich Griinabfall festgesetzten
Gebuhren und den zu erwartenden Mengen:

Gebihr Menge Einnahme
Wagung Direktanlieferer 60,00 €/t 15t 900,00 €
Weihnachtsbaumabfuhr (Wagung) 60,00 €/t 200t 12.000,00 €
Kleinanlieferer bis 3 m® 10,00 € 21.000 Stick 210.000,00 €
Kleinanlieferer gewerbl. bis 3 m? 20,00 € 2.500 Stick _50.000,00 €
Gesamt 272.900,00 €
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Die Anzahl der Kleinanlieferungen wurde anhand der Entwicklung in den Jahren
seit Einfuhrung der Pauschalen geschatzt.

2.2.3 Kleinanlieferer Restabfall und Griinabfall

Die Pauschalen fur die Anlieferung von bis zu 3 m® Restabfall bzw. Grunabfall fur
nicht gewerbliche Anlieferungen von Braunschweiger Einwohnern bleiben erhal-
ten. Auch bei den weiteren Pauschalen ergeben sich keine Veranderungen.

Die aktuellen Pauschalen fir Restabfall- und Grunabfallanlieferungen sind dem
Gebuhrentarif zu entnehmen.

2.2.4 Deponie Watenbiittel

2241

Auf dem Schiittfeld Il der Deponie werden seit 2009 belastete Stralenaufbriiche
eingelagert. In der Gebuhrenkalkulation sind die durch die Einlagerung der
belasteten Straflenaufbriiche zusatzlich entstehenden Kosten bericksichtigt.

Darlber hinaus wurden Kosten einbezogen, die dem Deponiebetrieb zuzurechnen
sind und in die Restabfallgebiihren eingerechnet werden. Dabei wurde davon aus-
gegangen, dass flr diese unabhangig von der Einlagerung entstehenden Aufwen-
dungen ein Deckungsbeitrag und gleichzeitig eine im Vergleich zu anderen Depo-
niebetreibern glinstige Annahmegebuhr erreicht wird.

Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Bau- und Planungskosten (2.2.4.1) 100.000,00 €
Kosten flr die Einlagerung (2.2.4.2) 350.000,00 €
Sickerwasserreinigung (2.2.4.3) 22.400,00 €
Kalk. Abschreibungen und Zinsen Deponie (2.2.4.4) 299.400,00 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2.2.4.5) 212.900,00 €
Ruckstellung fir die Deponierekultivierung (2.2.4.6) 697.300,00 €
Summe Aufwendungen 1.682.000,00 €

Damit ergibt sich die Gebuhr wie folgt:

Aufwendungen 1.682.000,00 €
Einlagerungsmenge (2.2.4.7) 30.000,00t
Gebliihr 56,07 €/t

Die neue Geblhr fir die Anlieferung auf der Deponie liegt um 4,30 €/t Gber dem
bisherigen Geblhrensatz von 51,77 €/t. Dies entspricht einer Gebuhrensteigerung
von 8,3 %.

Bau- und Planungskosten

Die Position in Hohe von insgesamt 100.000,00 € beinhaltet die Aufwendungen,
die entstehen, um die derzeitige temporare Oberflachenabdichtung fiir den Be-
reich der Deponie, auf dem die Ablagerung erfolgen soll, aufzunehmen, zu entsor-
gen und nach der Ablagerung wiederherzustellen. Dazu gehéren auch die im Zu-
sammenhang mit der Einlagerung entstehenden Planungskosten und Sachver-
standigenkosten.
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Kosten fir die Einlagerung

Hierbei handelt es sich um die Kosten fur die Annahme der Bauabfalle vor Ort und
den Einbau in den Deponiekérper des Schittfeldes Il sowie weitere begleitende
Arbeiten (350.000,00 €). Die Aufgaben werden von der SE|BS durchgefiihrt und
durch ein Entgelt auf Basis der Regelungen in § 3 der 2. Erganzungsvereinbarung
zum Abwasserentsorgungsvertrag abgegolten.

Sickerwasserreinigung

Da die temporare Oberflachenabdichtung von Schuttfeld Il fur die Einlagerung
teilweise abgenommen werden muss, entsteht zusatzliches Sickerwasser, das zu
reinigen ist. Die Kosten fir diese zusatzliche Sickerwasserreinigung sind hier be-
rucksichtigt (22.400,00 €). Sie beruhen auf einer Abschatzung des zusatzlichen
Sickerwassers in Abhangigkeit vom Niederschlag und der nicht abgedeckten
Flache.

Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen Deponie

Es werden hier die kalkulatorischen Abschreibungen (218.300,00 €) und Zinsen
(81.100,00 €) angesetzt, die auf die Anlageguter des Schuttfeldes 1l der Deponie
entfallen. Darin enthalten sind die kalkulatorischen Kosten flir die Baumal3nah-
men, die speziell fir die Wiederaufnahme des Einlagerungsbetriebes notwendig
waren. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Zufahrtsrampe. Die Abschrei-
bungen werden auf Basis des Anschaffungswertes unter Berlcksichtigung der
bereits in der Vergangenheit vorgenommenen Abschreibungen ermittelt. Fir die
Zinsen werden die Restbuchwerte des Anlagevermogens vor der Abschreibung
und ein kalkulatorischer Zinssatz in Héhe von 2,44 % verwendet.

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bei der Kalkulation wird der Anteil der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
bertcksichtigt, der dem Schdttfeld Il zuzuordnen ist (212.900,00 €). Bei den Be-
triebsaufwendungen handelt es sich um die an die SE|BS zu zahlenden Betriebs-
entgelte fur den Deponiebetrieb und fir Labordienstleistungen. Hinzu kommen die
Personalkosten, die direkt im Zusammenhang mit der Einlagerung auf der Depo-
nie stehen.

Ruckstellung fur die Deponierekultivierung

Basis flr die Ermittlung der Aufwendungen sind die nach derzeitiger Planung zu
erwartenden Gesamtaufwendungen in Hohe von rd. 46,6 Mio. € (aktueller Preis-
stand) fUr die Oberflachenabdichtung des Schiittfeldes Il inkl. der Nachsorgeauf-
wendungen und die Gesamteinlagerungsmenge von 1,42 Mio. m3. Unter der An-
nahme, dass ein Kubikmeter zwei Tonnen entspricht, ergibt sich ein Aufwand von
16,42 €/t. Hinzu kommen die zusatzlichen Aufwendungen fur die Multifunktions-
dichtung im Ubergangsbereich zu den anderen Schittfeldern, die fiir die vollstan-
dige Ausnutzung der Kapazitaten erforderlich ist, in Hoéhe von rd. 7,5 Mio. € (aktu-
elle Kostenschatzung). Diese werden nur auf die Resteinlagerungsmenge von
550.000 m?® verteilt, da die Multifunktionsdichtung nur aufgrund der geplanten An-
passung der Genehmigungssituation zur Ausnutzung der Kapazitaten erforderlich
ist. Hierbei ergibt sich ein Aufwand von 6,82 €/t, insgesamt ergeben sich dann
23,24 €/t. Fir die geplanten 30.000 t betragt der Gesamtaufwand somit
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697.300,00 €. Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde eine aktualisierte Kos-
tenschatzung fur die Rekultivierung des Schiittfeldes Il unter Bertcksichtigung
der Nachsorgeaufwendungen und der aktuell geplanten Gesamteinlagerungs-
menge verwendet.

Einlagerungsmenge

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wird von einer Einlagerungs-
menge von 30.000 t belastetem Straflenaufbruch und Boden aus den Stral3en-
und KanalbaumafRnahmen der Stadt Braunschweig ausgegangen.

Entlastung der Restabfallgeblihren

Die kalkulatorischen Aufwendungen fir die Deponie sowie weitgehend die
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden auch in der Kalkulation der
Abfallentsorgungsgebuhren berlcksichtigt (insgesamt 442.600,00 €). Die hier er-
zielten Ertrage, die nicht fur die Abdeckung der zusatzlich durch die Einlagerung
entstehenden Aufwendungen bendétigt werden, werden daher dem Restabfallge-
blUhrenzahler gutgeschrieben, so dass die Restabfallgebliihren dementsprechend
entlastet werden.

Ermittlung der Abfuhrkosten und Abfallentsorgungsgebiihren

Restabfallbehalter (,,Graue Tonne*)

Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Grundentgelt Sammlung Restabfall (2.3.1.1)
Grundentgelt Entsorgung Restabfall (2.3.1.1)
Grundentgelt Sammlung Sperrmiill (2.3.1.1)

6.551.700,00
1.257.600,00
826.000,00

Grundentgelt Entsorgung Sperrmdill (2.3.1.1) 82.000,00
Sortierung Sperrmdll (2.3.1.2) 105.900,00
Grundentgelt Sammlung und Entsorgung Weihnachtsbaume (2.3.1.1) 99.500,00
Grundentgelt Sammlung Wilder Mdll (2.3.1.1) 822.600,00
Grundentgelt Entsorgung Wilder Mill (2.3.1.1) 6.000,00
Grundentgelt Sammlung Elektroaltgerate (2.3.1.3) 529.800,00
Grundentgelt Bereitstellung Elektroaltgerate (2.3.1.3) 92.000,00
Grundentgelt Schadstoffmobil (2.3.1.1) 225.200,00
Grundentgelt Sonderabfallzwischenlager (2.3.1.1) 646.000,00
Kommunaler Anteil Wertstofftonne (2.3.1.4) 1.039.800,00
Verwaltungsaufwendungen (2.3.1.5) 575.700,00
Projekt ,Unser sauberes Braunschweig“ (2.3.1.6) 313.600,00
Gebilhreneinzug (2.3.1.7) 185.100,00
Anlieferungen am AEZ und Verbrennung (2.3.1.8) 10.343.100,00
Anlieferungen von Griinabfall am AEZ (2.3.1.9) 12.000,00
Quersubventionierung Bioabfall (2.3.1.10) 1.910.500,00
Quersubventionierung Griinabfall (2.3.1.11) 405.900,00

Summe Aufwendungen
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Es ergeben sich somit folgende Geblihren:

Aufwendungen 26.030.000,00 €
Ertrage (2.3.1.12) A 281.900,00 €
Verbleibende Aufwendungen 25.748.100,00 €
Uber-/Uberdeckung (2.3.1.13) 1. 1.366.474,04 €
Gebihrenfahige Aufwendungen 24.381.625,96 €
Behaltervolumen (2.3.1.14) : 378.355.000 |
Gebiihr Restabfallbehalter 0,0644411 €/l
Dies entspricht 6,44 €/100 I.

Die neue Gebdihr liegt um 0,15 €/100 | Gber der bisherigen Gebdihr in Hohe von
6,29 €/100 I. Dies entspricht einer Geblhrensteigerung von 2,5 %.

Grundentgelte ALBA-BS

Mit den hier berlcksichtigten an ALBA-BS zu zahlenden Grundentgelten werden
folgende Aufwendungen abgegolten:

» Sammlung und Entsorgung des Restabfalls aus den Behaltern, des Sperrmdills
und des wilden Mills (ohne Verbrennung)

» Sortierung des Sperrmiills (2.3.1.2)

» Abholung der Weihnachtsbaume

» Sammlung und Bereitstellung der Elektroaltgerate (2.3.1.3)

» Betrieb des Schadstoffmobils und des Sonderabfallzwischenlagers

Die Entgelte ergeben sich aus den §§ 8 bis 14, 17 und 18 der Anlage 1 der
Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag |l sowie aus der Dritten und Vier-
ten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Erfassung der Elektroaltgerate und
der Sortierung des Sperrmulls i.V.m. den in der Neunten Ergéanzungsvereinbarung
neu festgelegten Entgelthdhen und unter Berlcksichtigung der mit der Stadt abge-
stimmten Mengenprognose von ALBA-BS fur 2026.

Sortierung Sperrmuill

Aufgrund der Vorgaben der Altholzverordnung erfolgt eine Sortierung des Sperr-
mdulls aus der Abfuhr und aus den Direktanlieferungen (2.2.1.2). Hier wird der An-
teil des auf Basis der Vierten Erganzungsvereinbarung i. V. m. der Neunten Er-
ganzungsvereinbarung ermittelten Entgeltes berlcksichtigt, welcher der Abfuhr
des Sperrmdlls zuzuordnen ist (105.900,00 €). Dabei wird davon ausgegangen,
dass 1.100 t Sperrmull verwertet werden. Die Einschatzung fur das Jahr 2026 be-
ruht auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre.

Sammlung und Bereitstellung Elektroaltgerate

Aufgrund der Vorgaben des Elektro- und Elektronikgerategesetzes (ElektroG) er-
folgt eine gesonderte Sammlung und Annahme von Elektroaltgeraten inkl. Haus-
haltskaltegeraten. In der Dritten Ergénzungsvereinbarung i.V.m. der Neunten Er-
ganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag Il sind die Entgelte hinsichtlich der
Einsammlung und der Bereitstellung von Elektroaltgeraten festgelegt.
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Fir die Sammlung der Elektroaltgerate ist ein Grundentgelt in Hohe von
529.800,00 € und fir die Bereitstellung der Elektroaltgerate ein Grundentgelt in
Hohe von 92.000,00 € zu zahlen.

Kommunaler Anteil Wertstofftonne

Im Rahmen der Einfuhrung der Wertstofftonne zum 1. Januar 2014 wurde verein-
bart, dass die sog. stoffgleichen Nichtverpackungen (sNVP), die bislang Bestand-
teil des Restabfalls waren, zusammen mit den Leichtverpackungen in einer ge-
meinsamen Wertstofftonne erfasst werden. Da die Zustandigkeit fur die Entsor-
gung der sNVP aufgrund der gesetzlichen Vorgaben bei der Kommune liegt, wer-
den die Aufwendungen fir die Sammlung, Sortierung und Verwertung der sNVP
als kommunaler Anteil an der Wertstofftonne weiterhin in der Gebuhrenkalkulation
berlcksichtigt. Insgesamt werden hierflir Aufwendungen in Hohe von
1.039.800,00 € eingeplant.

Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, inshesondere
fur die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der
Vertragssteuerung, zu bericksichtigen (575.700,00 €). Der Gesamtaufwand wird
auf die einzelnen Gebulhrenbereiche verteilt.

Projekt ,Unser sauberes Braunschweig*

Die Kosten fur das Projekt werden zwischen den Bereichen ,Restabfallbehalter”
und ,StralRenreinigung“ aufgeteilt. Es fallen im Bereich der Abfallbeseitigung Auf-
wendungen in Héhe von 313.600,00 € an.

Geblihreneinzug

Die Geblhreneinzugskosten im Bereich Abfall werden etwa entsprechend dem
Verhaltnis der Behalteranzahl auf die Restabfallbehalter und die Bioabfallbehalter
verteilt, d. h. 3/5 der Kosten werden den Restabfallbehaltern zugerechnet und 2/5
der Kosten den Bioabfallbehaltern. Die Kosten beinhalten die Aufwendungen fir
die Erstellung der Gebuhrenbescheide sowie fir den Einzug der Gebuhren. Fur
die Restabfallbehalter ergeben sich Aufwendungen in Hohe von 185.100,00 €.

Anlieferungen am AEZ und Verbrennung

Bei einer Abfallmenge in Hohe von 44.640 t (2.2.1.10) und einer Restabfallgebihr
am AEZ von 231,70 €/t (2.2.1) ergeben sich Entsorgungskosten in Héhe von
10.343.100,00 €.

Anlieferungen von Grunabfall am AEZ
Die Aufwendungen fir die Entsorgung der im Rahmen der Weihnachtsbaumab-
fuhr eingesammelten Grinabfalle werden mit einer Menge von 200 t (2.2.2.2.5),

einer Grunabfallgeblihr von 60,00 €/t und damit Entsorgungskosten in Hohe von
12.000,00 € kalkuliert.
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Quersubventionierung Bioabfall

Es erfolgt eine Quersubventionierung der Bioabfallbehalter, um einen hinreichen-
den Anreiz zur Abfalltrennung und -verwertung zu schaffen. Dies ist aufgrund von
§ 12 Abs. 5 S. 1 NADfG zulassig. Es werden daher 1.910.500,00 € der gebuhren-
fahigen Aufwendungen fur die Bioabfallbehalter durch die Gebuhren fur die
Restabfallbehalter finanziert. Mit der Quersubventionierung liegt die Gebuhr fur
die Bioabfallbehalter weiterhin unterhalb der Gebuhr fur die Restabfallbehalter
entsprechender Grof3e mit 14-tagiger Leerung. Damit besteht ein Anreiz zur Ab-
falltrennung. Es wird dabei weiterhin eine gleichmafige Geblihrenentwicklung in
beiden Bereichen angestrebt. Die Quersubventionierung ist daher um 187.500 €
verringert worden.

Quersubventionierung Grunabfall

Des Weiteren erfolgt wie unter 2.2.2.2 beschrieben eine Quersubventionierung
der Grinabfallentsorgung. Die gebuhrenfahigen Aufwendungen in Héhe von
678.800,00 € werden vollstandig bei der Kalkulation fir die Restabfallbehalter be-
rucksichtigt. Gleichzeitig werden die Ertrage aus dem Bereich Grinabfall in Hoéhe
von gerundet 272.900,00 € vollstandig gutgeschrieben, sodass sich eine Quersub-
ventionierung in Hohe von 405.900,00 € ergibt.

Ertrage

Bei den Restabfallbehaltern werden die Ertrage aus dem Verkauf von Restabfall-
sacken (2.3.3) in H6he von gerundet 31.200,00 €, aus der Geblhr fur die Abho-
lung von Sperrmill in Hohe von 225.700,00 € (2.3.4) sowie aus der der Gebdhr fir
die Anderung des Behaltervolumens (2.3.5) mit 25.000,00 € beriicksichtigt.

Uber-/Unterdeckung

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebuhrenunter- bzw. -Uberde-
ckungen innerhalb von drei Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die in
der Kalkulation 2025 noch nicht berticksichtigte Uberdeckung des Jahres 2022 in
Héhe von 1.366.474,04 € wird in der Kalkulation 2026 beriicksichtigt. Die Uberde-
ckung verringert den gebuhrenfahigen Aufwand fur die neue Kalkulationsperiode.
Die Uberdeckung des Jahres 2023 in H6he von 1.136.736,74 € wird in der Kalku-
lation 2027 berticksichtigt. Die Uberdeckung des Jahres 2024 in Hohe von
892.648,18 € soll in der Kalkulation 2027 oder 2028 berlcksichtigt werden, um ei-
nen maoglichst gleichmafkigen Geblhrenverlauf zu erhalten.

Behaltervolumen

Die Kalkulation erfolgt auf Basis eines flir 2026 zu erwartenden Behaltervolumens
in Hohe von 378 355 000 Liter. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung wird von ei-
nem etwas hdéheren Behaltervolumen (Plan 2025: 375 818 000 Mio. Liter) ausge-
gangen.
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Die sich aus der Gebuhr ergebenden Geblhrensatze (sowie die bisherigen Ge-
blihrensatze zum Vergleich) kénnen der folgenden Tabelle enthommen werden:

Gebiihren ab 1. Januar 2026
wdchentliche Entsorgung

401*
60 1*
801~
120 | *
2401
550 1 *
770 1"
1.100 1 *
2.0001*
3.000 1*
5.000 I *

0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411

€/l * 52 Wochen:
€/l * 52 Wochen:
€/l * 52 Wochen:
€/l * 52 Wochen:
€/l * 52 Wochen:
€/l * 52 Wochen:
€/l * 52 Wochen:
€/l * 52 Wochen:
€/l * 52 Wochen:
€/l * 52 Wochen:
€/l * 52 Wochen:

2-wodchentliche Entsorgung

401*
60 1*
801~
120 | *
2401
550 I *
7701~
1.100 1 *
2.0001*
3.000 I'*
5.000 1 *

0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411
0,0644411

4-wochentliche

40 1* 0,0644411 €/1* 13 Wochen:

€/l * 26 Wochen:
€/l * 26 Wochen:
€/l * 26 Wochen:
€/l * 26 Wochen:
€/l * 26 Wochen:
€/l * 26 Wochen:
€/l * 26 Wochen:
€/l * 26 Wochen:
€/l * 26 Wochen:
€/l * 26 Wochen:
€/l * 26 Wochen:

Entsorgung

12 Monate = 11,17 €
12 Monate = 16,75 €
12 Monate = 22,34 €
12 Monate = 33,51 €
12 Monate = 67,02 €
12 Monate = 153,58 €
12 Monate = 215,02 €
12 Monate = 307,17 €
12 Monate = 558,49 €
12 Monate = 837,73 €

12 Monate = 1.396,22 €

12 Monate = 5,568 €
12 Monate = 8,38 €
12 Monate = 11,17 €
12 Monate = 16,75 €
12 Monate = 33,51 €
12 Monate = 76,79 €
12 Monate = 107,51 €
12 Monate = 153,58 €
12 Monate = 279,24 €
12 Monate = 418,87 €
12 Monate = 698,11 €
12 Monate = 2,79 €

Bisherige Geblhr

10,90 €
16,34 €
21,79 €
32,69 €
65,37 €
149,81 €
209,74 €
299,63 €
544,78 €
817,17 €
1.361,95 €

5,45€
8,17 €
10,90 €
16,34 €
32,69 €
7491 €
104,87 €
149,81 €
272,39 €
408,58 €
680,97 €

2,72 €

Die Gebuhren fur Leerungen nach Vereinbarung kénnen dem Gebuhrentarif der
Satzung entnommen werden. Sie werden auf Basis der oben ermittelten Gebihr
pro Liter und des Behaltervolumens ermittelt.

Bioabfallbehilter (,,Griine Tonne*)

Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Grundentgelt Sammlung und Entsorgung Bioabfall (2.3.2.1)

Verwaltungsaufwendungen (2.3.2.2)

Geblhreneinzug (2.3.2.

3)

Offentlichkeitsarbeit (2.3.2.4)
Anlieferungen am AEZ und Entsorgung (2.3.2.5)

Summe Aufwendungen

5.178.700,00 €
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129.700,00 €
50.000,00 €
2.317.700,00 €
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Es ergeben sich somit folgende Gebuihren:

Aufwendungen 7.878.900,00 €
Ertrage (2.3.2.6) A 39.100,00 €
Uber-/Unterdeckung (2.3.2.7) A. 151.644,59 €
GebUlhrenfahige Aufwendungen 7.688.155,41 €
Quersubventionierung (2.3.2.8) A 1.910.500,00 €
Verbleibende gebihrenfahige Aufwendungen 5.777.655,41 €
Behaltervolumen (2.3.2.9) 152.741.779 |
Gebiihr Bioabfallbehalter 0,0378263 €/1
Dies entspricht 3,78 €/100 1.

Die neue Gebluhr liegt um 0,09 €/100 | Gber der bisherigen Gebuhr von
3,69 €/100 I. Dies entspricht einer GebUhrensteigerung von 2,5 %.

Grundentgelt Sammlung und Entsorgung Bioabfall
(§ 7 Erganzungsvereinbarung Leistungsvertrag Il Anlage 1)

Mit diesem Grundentgelt werden die Kosten fir die Sammlung und Entsorgung
des Bioabfalls abgedeckt (5.178.700,00 €).

Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, insbesondere
fur die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der
Vertragssteuerung, zu berlcksichtigen (202.800,00 €). Der Gesamtaufwand wird
auf die einzelnen Gebuhrenbereiche verteilt.

Geblihreneinzug

Die den Bioabfallbehaltern zuzuordnenden Gebuhreneinzugskosten betragen
129.700,00 €.

Offentlichkeitsarbeit

Es werden im Zusammenhang mit dem 2024 aufgenommenen Verbot von kom-
postierbaren Bioabfallbeuteln aus Kunststoff in der Abfallentsorgungssatzung
50.000,00 € fiir damit zusammenhangende Offentlichkeitsarbeit in der Kalkulation
vorgesehen. Hiermit soll erreicht werden, dass die Stdrstoffe im Bioabfall, die die
Qualitat des Kompostes beeintrachtigen, minimiert werden und die Qualitatsziele,
die sich aus der Novellierung der Bioabfallverordnung ergeben, erreicht werden.
Um die Ziele zu erreichen und eine optimale Verwertung zu ermdglichen, ist aus
Sicht der Verwaltung weiterhin eine umfassende Offentlichkeitsarbeit erforderlich.
Die hiermit zur Verfligung gestellten Mittel sollen flexibel fur die MalRnahmen ein-
gesetzt werden, die sich zur Erreichung der Ziele als geeignet erweisen.
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Anlieferungen am AEZ und Entsorgung

Die Aufwendungen fir die Entsorgung des Bioabfalls missen eingerechnet
werden. Es wird von einer Bioabfallmenge von 18.000 t ausgegangen (2.2.2.1.4).
Bei einer Entsorgungsgebihr von 128,76 €/t fuhrt dies zu Aufwendungen in Héhe
von 2.317.700,00 €.

Ertrage

Bei den Bioabfallbehaltern werden die Ertrage aus der Gebluhr fir die Grinabfall-
sacke (2.3.3) in Hohe von gerundet 29.100,00 € sowie aus der der Gebuhr fur die
Anderung des Behaltervolumens (2.3.5) mit 10.000,00 € berUcksichtigt.

Uber-/Unterdeckung

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebulhrenunter- bzw. -tberde-
ckungen innerhalb von drei Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die
Uberdeckung des Jahres 2022 in Hhe von 151.644,59 € wird in der Kalkulation
2026 berticksichtigt. Die Uberdeckung verringert den geblihrenfahigen Aufwand
fur die neue Kalkulationsperiode. Die Uberdeckung des Jahres 2023 in Héhe von
292.698,40 € soll im Jahr 2027 berlicksichtigt werden. Die Uberdeckung des Jah-
res 2024 in Héhe von 648.183,84 € soll in der Kalkulation 2027 oder 2028 bertck-
sichtigt werden, um einen moéglichst gleichmafigen Gebuhrenverlauf zu erhalten.

Quersubventionierung

Bei einer vollstandig verursachungsgerechten Entgeltstruktur waren die Gebuhren
fur die Bioabfallbehalter hdher als die fir die Restabfallbehalter gleicher Grée mit
14-tagiger Leerung. Dies widersprache dem Ziel, einen hinreichenden Anreiz zur
Abfalltrennung zu schaffen. Ein Teil der geblUhrenfahigen Aufwendungen wird da-
her durch die Restabfallbehalter quersubventioniert (2.3.1.10).

Behaltervolumen

Die Kalkulation erfolgt auf Basis des flir 2026 zu erwartenden Behaltervolumens in
Hohe von 152.741.779 Liter. Dabei werden die zusatzlichen Leerungen in den
Sommermonaten bei der Angabe des Behaltervolumens berlicksichtigt. Aufgrund
der tatsachlichen Entwicklung des Behaltervolumens im Zusammenhang mit den
vorgenommenen MalRnahmen zur Steigerung der Erfassung des Bioabfalls nach
dem Abfallwirtschaftskonzept (Uberpriifung der Eigenkompostierer, Ausweitung
der wochentlichen Leerung auf sechs bzw. jetzt sieben Monate) und der Fertig-
stellung von Neubaugebieten wird von einem hoheren Behaltervolumen als im
Vorjahr (Plan 2025: 151.548.882 Liter) ausgegangen.
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2.3.2.10 Gebuhrensatze

233

234

Die sich aus der Gebuhr ergebenden Geblhrensatze sowie die bisherigen Geblh-
rensatze zum Vergleich kébnnen der folgenden Tabelle entnommen werden:

Gebiihren ab 1. Januar 2026 Bisherige Gebulhr
601* 0,0378263 €/1* 41 Wochen: 12 Monate = 7,75 € 7,56 €
120 1 * 0,0378263 €/1* 41 Wochen: 12 Monate = 15,51 € 15,13 €
550 1* 0,0378263 €/l * 41 Wochen: 12 Monate = 71,08 € 69,32 €

wochentliche Entsorgung

1.1001* 0,0378263 €/1* 52 Wochen: 12 Monate = 180,31 € 175,85 €
2.0001* 0,0378263 €/1* 52 Wochen: 12 Monate = 327,83 € 319,72 €
3.0001* 0,0378263 €/1* 52 Wochen: 12 Monate = 491,74 € 479,58 €

2-wochentliche Entsorgung

2.0001* 0,0378263 €/1* 26 Wochen: 12 Monate = 163,91 € 159,86 €
3.0001* 0,0378263 €/1* 26 Wochen: 12 Monate = 245,87 € 239,79 €

Die Gebuhren flir Leerungen nach Vereinbarung kénnen dem Gebuhrentarif der
Satzung entnommen werden. Sie werden auf Basis der oben ermittelten Gebuhr
pro Liter und des Behaltervolumens ermittelt.

Restabfallsdacke und Griinabfallsdcke

Die Gebihren fur die Restabfallsacke und Grinabfallsdcke werden wie bisher auf
5,00 € pro Stiick festgesetzt.

Abfuhr von Sperrmiill, Altgeraten nach ElektroG und Weihnachtsbaumen

Die Abfuhr von Sperrmill bleibt gebthrenpflichtig. Es wird fir die Abholung und
Entsorgung von Sperrmull weiterhin eine Gebuhr in Hohe von 20,00 € erhoben.
Dabei erfolgt zudem eine Beschrankung auf 5 m3. Diese beruht darauf, dass eine
zunehmende Zahl an Fallen zu verzeichnen ist, in denen sehr grof3e Mengen be-
reitgestellt werden, z. B. im Zusammenhang mit Haushaltsauflésungen. Die Ge-
bihren werden Gber sogenannte ,Anforderungskarten® erhoben, die bei ALBA-BS,
bei den Bezirksgeschaftsstellen und an den Verkaufsstellen fur die Restabfallsa-
cke erhaltlich sind. Fur den Fall, dass mehr als 5 m? bereitgestellt werden sollen,
kdnnen gleichzeitig entsprechend der zu erwartenden Menge mehrere Anforde-
rungskarten erworben werden.

Die Vorhaltekosten fir diese Leistung sind in der Gebihr fir die Restabfallbehal-
ter enthalten. Im Falle der tatsachlichen Inanspruchnahme der Leistung wird eine
Gebuhr erhoben, die einen zusatzlichen Kostendeckungsbeitrag leistet. Die Er-
trage aus dieser Gebuhr (225.700,00 €) entlasten die Gebuhr fir die Restabfallbe-
halter.
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Die Abholung von Altgeraten nach ElektroG (inkl. Haushaltskaltegerate) erfolgt im
Rahmen der Abfuhr von Sperrmdill. Mit der Gebihr werden die Aufwendungen flr
die Abholung der Elektroaltgerate abgedeckt, wahrend die Aufwendungen fur die
Entsorgung durch die Hersteller ibernommen werden. Aufgrund der Vorgaben
des ElektroG muss zwar die Annahme von Elektroaltgeraten gebuhrenfrei erfol-
gen, nicht jedoch die Abholung. Der zusatzliche Service der Abholung ist daher
wie beim Sperrmull gebuUhrenpflichtig.

Die Weihnachtsbaumabfuhr erfolgt unverandert gebuhrenfrei.

Gebiihr bei Anderung des Behiltervolumens
Die Gebiihr bei einer Anderung des Behaltervolumens betragt unverandert

20,00 €. Es wird von 1 750 Anderungsantrégen (1 250 fiir Restabfallbehalter und
500 fur Bioabfallbehalter) ausgegangen.
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1.

Zwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung iiber
die Erhebung von Abfallentsorgungsgebiihren in der
Stadt Braunschweig
(Abfallentsorgungsgebiihrensatzung)
vom 4. November 2025

Aufgrund der §§ 10 und 13 des Nds. Kommunalverfas-
sungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3)
und der §§ 1, 2, 4, 5 und 12 des Nds. Kommunalabgaben-
gesetzes vom 20. April 2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt
geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September
2022 (Nds. GVBI. S. 589) und des § 12 des Nds. Abfallge-
setzes vom 14. Juli 2003 (Nds. GVBI. S. 203), zuletzt geén-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Marz 2022 (Nds.
GVBI. S. 206) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner
Sitzung am 4. November 2025 folgende Satzung beschlos-
sen:

Artikel |

Die Satzung liber die Erhebung von Abfallentsorgungsge-
bihren in der Stadt Braunschweig (Abfallentsorgungsge-
blhrensatzung) vom 19. Dezember 2006 (Amtsblatt fur die
Stadt Braunschweig Nr. 29 vom 21. Dezember 2006, Seite
114) in der Fassung der Neunzehnten Anderungssatzung
vom 5. November 2024 (Amtsblatt fir die Stadt Braun-
schweig Nr. 10 vom 26. November 2024, Seite 33) wird wie
folgt geéndert:

Der Anhang - Gebuhrentarif — wird wie folgt gefasst:
+Anhang
Gebihrentarif
zur Abfallentsorgungsgeblhrensatzung der Stadt Braun-

schweig vom 4. November 2025

Artikel |
Restabfallbehalter

Die Gebuhren fir die Bereitstellung und Leerung von
Restabfallbehaltern betragen monatlich bei

1.1 wdchentlich einmaliger Leerung fir

401 Restabfallbehalter 11,17 €

60| Restabfallbehalter 16,75 €

801 Restabfallbehalter 22,34 €

120 | Restabfallbehalter 33,51 €

2401 Restabfallbehalter 67,02 €

5501 Restabfallgrobehalter 153,58 €

7701 Restabfallgrolbehalter 215,02 €

1.100 1 RestabfallgroRbehalter 307,17 €

2.000 | UnterflurgroRbehalter fur 558,49 €
Restabfalle

3.000 | UnterflurgroRbehalter fir 837,73 €
Restabfalle

5.000 | UnterflurgroRbehalter fur 1.396,22 €
Restabfalle

1.2 wochentlich zweimaliger Leerung
die doppelte Gebihr nach Nr. 1.1
1.3 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fir

40| Restabfallbehalter 5,58 €

60| Restabfallbehalter 8,38 €

801 Restabfallbehalter 11,17 €

TOP 12

Anlage 2

1201 Restabfallbehalter 16,75 €

2401 Restabfallbehalter 33,51€

5501 Restabfallgrobehalter 76,79 €

7701 RestabfallgroRbehalter 107,51 €

1.100 | RestabfallgroRbehalter 153,58 €

2.000 | UnterflurgroBbehalter fiir 279,24 €
Restabfalle

3.000 | UnterflurgroRbehalter fir 418,87 €
Restabfalle

5.000 | UnterflurgroBbehalter fiir 698,11 €
Restabfalle

1.4 vierwdchentlicher einmaliger Leerung fur
401 Restabfallbehalter 2,79 €

2. Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaf § 15 Absatz 4
der Abfallentsorgungssatzung betragen die Abfallentsor-
gungsgebuhren je Leerung

401 Restabfallbehalter 2,58 €
601 Restabfallbehalter 3,87 €
80| Restabfallbehalter 5,16 €
120 | Restabfallbehalter 7,73 €
2401 Restabfallbehalter 15,47 €
5501 RestabfallgroRbehalter 35,44 €
7701 RestabfallgroRbehalter 49,62 €
1.100 1 RestabfallgroRbehalter 70,89 €
2.000 | UnterflurgroRbehalter fir 128,88 €
Restabfalle
3.000 | UnterflurgroRbehalter fur 193,32 €
Restabfalle
5.000 | UnterflurgroBbehalter fiir 322,21 €
Restabfalle

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener Behaltergroen
erfolgt eine Berechnung der Gebuhr entsprechend des in
§ 2 Absatz 1 angegebenen Gebihrenmalistabs auf der Ba-
sis von 6,44 €/100 1.

Artikel 11
Bioabfallbehalter

1. Die Gebihren fur die Bereitstellung und Leerung von Bio-
abfallbehaltern betragen monatlich bei

1.1 wdchentlich einmaliger Leerung fiir

1.100 | BioabfallgroRbehalter 180,31 €

2.000 | UnterflurgroRbehalter fir 327,83 €
Bioabfalle

3.000 | UnterflurgroRbehalter fir 491,74 €
Bioabfalle

1.2 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fir
(von Anfang Mai bis Ende November erfolgt die Leerung
wochentlich)

60 | Bioabfallbehalter 7,75 €

120 | Bioabfallbehalter 15,51 €

5501 BioabfallgroRbehalter 71,08 €

1.3 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fir

2.000 | UnterflurgroBbehalter fiir 163,91 €
Bioabfélle

3.000 | UnterflurgroRbehalter fur 245,87 €
Bioabfalle

2. Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaR § 15 Absatz 4
der Abfallentsorgungssatzung betragen die Abfallentsor-
gungsgebuhren je Leerung
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60 | Bioabfallbehalter 2,27 €
120 | Bioabfallbehalter 4,54 €
5501 BioabfallgroRbehalter 20,80 €

1.100 | BioabfallgroRbehalter 41,61 €

2.000 | UnterflurgroRbehalter fur 75,65 €
Bioabfalle

3.000 | UnterflurgroRbehalter fir 113,48 €
Bioabfalle

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener BehaltergroRen
erfolgt eine Berechnung der Gebuhr entsprechend des in
§ 2 Absatz 1 angegebenen Gebuihrenmalstabs auf der Ba-
sis von 3,78 €/100 .

) Artikel Il
Anderung des Behaltervolumens

Die Gebiihr bei Anderung des Behltervolumens betragt jeweils
20,00 €.

Artikel IV
Abfallsacke

1. Die Abfallentsorgungsgebuhr fiir Restabfallsacke betragt
5,00 € je Stick.

2. Die Abfallentsorgungsgebihr fiir Grinabfallsdcke betragt
5,00 € je Stuick.

Artikel V
Abholung

Die Gebuhr fir die Abholung von Sperrmiill und Altgeraten
nach ElektroG bis 5 Kubikmeter pro Abholung betragt 20,00 €.
Die Gebuhr fir die Abholung fir jede weiteren angefangenen
5 Kubikmeter betragt 20,00 €.

Artikel VI
Kleinanlieferungen

Die Gebuhren fur die Benutzung des Abfallentsorgungszent-
rums Watenbuttel und des Wertstoffhofes Frankfurter StralRe
251 betragen fir nicht gewerbliche Anlieferungen von Braun-
schweiger Einwohnern bis 3 Kubikmeter pro Anlieferung fir

1. Restabfall
2. Griunabfall

15,00 €
10,00 €

Bei gemeinsamer Anlieferung von Restabfall und Grinabfall
wird die Gebuhr fir Restabfall fallig.

Bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung geman Artikel VII.

Artikel VII
Abfallentsorgungszentrum Watenbiittel

Die Gebiihren fiir die Benutzung des Abfallentsorgungszent-
rums Watenbuttel durch Anlieferer betragen fir:

1. Restabfall, Sperrmill u. a.
1.1 bei Wagung:

46,34 €
231,70 €

a) Mindestgebuhr bis zu 200 Kilogramm
b) je Gewichtstonne (bei Giber 200 Kilo-
gramm)

1.2 bei Ausfall der Waage statt der unter 1.1 festgelegten Ge-
buhren:

a) je angefangene Tonne Nutzlast der 95,00 €
Fahrzeuge

b) je angefangene Kubikmeter Fassungs- 73,22 €
vermoégen der Container

c) je angefangene Kubikmeter Fassungs- 50,97 €

vermoégen der Pressbehalter

TOP 12

1.3 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anha-
nger

a) bis 3 Kubikmeter
b) bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wa-
gung gemaf Artikel VII Nr. 1.1.

100,00 €

2. Bio- und Griunabfall

2.1 bei Wagung:

2.1.1 Bioabfalle und biologische Produktions-Abfalle:
je Gewichtstonne

128,76 €

2.1.2 Grunabfalle, Baum- und Strauchschnitt sowie Wurzelsto-
cke und Baumteile (Stdmme, Aste u. a.):

a) Mindestgeblihr bis zu 300 Kilogramm
b) je Gewichtstonne (bei tiber 300 Kilo-
gramm)

18,00 €
60,00 €

2.2 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anha-
nger

a) bis 3 Kubikmeter
b) bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wa-
gung gemaf Artikel VII Nr. 2.1.

20,00 €

Artikel VIII
Deponie Watenbuttel

Die Gebuhr fir die Anlieferung von Fahrbahnaufbruch, Trag-
schichten und Béden, insbesondere aus Stra3en- und Kanal-
bauarbeiten (z. B. Bitumengemische, Kohlenteer und teerhal-
tige Produkte) betragt je Gewichtstonne 56,07 €.“

Artikel Il
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
Braunschweig, den
Stadt Braunschweig

Der Oberbiirgermeister
I. V.

Geiger
Erster Stadtrat

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.

Braunschweig, den
Stadt Braunschweig
Der Oberbirgermeister
I.V.

Geiger
Erster Stadtrat
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Anlage 3

Altes Recht Neues Recht Bemerkungen
Anhang Anhang
Gebuhrentarif Gebuhrentarif

zur Abfallentsorgungsgeblhrensatzung
der Stadt Braunschweig vom 5. November 2024

Artikel |
Restabfallbehalter

zur Abfallentsorgungsgeblhrensatzung
der Stadt Braunschweig vom 4. November 2025

Artikel |
Restabfallbehalter

1. Die Gebuhren fir die Bereitstellung und Leerung von Restabfallbehaltern
betragen monatlich bei

1. Die Gebuhren fir die Bereitstellung und Leerung von Restabfallbehaltern
betragen monatlich bei

1.1 wdchentlich einmaliger Leerung fir

1.1 wdchentlich einmaliger Leerung fir

401 Restabfallbehalter 10,90 € 401 Restabfallbehalter 11,17 €
60| Restabfallbehalter 16,34 € 60| Restabfallbehalter 16,75 €
801 Restabfallbehalter 21,79 € 801 Restabfallbehalter 22,34 €
120 | Restabfallbehalter 32,69 € 1201 Restabfallbehalter 33,51 €
2401 Restabfallbehalter 65,37 € 2401 Restabfallbehalter 67,02 €
5501 RestabfallgroRbehalter 149,81 € 5501 Restabfallgrobehalter 153,58 €
7701 RestabfallgroRbehalter 209,74 € 7701 RestabfallgroRbehalter 215,02 €
1.100 | RestabfallgroRbehalter 299,63 € 1.100 | RestabfallgroRbehalter 307,17 €
2.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 544,78 € 2.000 1 UnterflurgroRbehalter fur Restabfall 558,49 €
3.000 | UnterflurgroBbehalter fur Restabfall 817,17 € 3.000 | UnterflurgroBbehalter fur Restabfall 837,73 €
5.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 1.361,95 € 5.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 1.396,22 €
1.2 wdchentlich zweimaliger Leerung 1.2 wdchentlich zweimaliger Leerung
die doppelte Gebuhr nach Nr. 1.1 die doppelte Gebuhr nach Nr. 1.1
1.3 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fir 1.3 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fir
401 Restabfallbehalter 5,45 € 401 Restabfallbehalter 5,58 €
60| Restabfallbehalter 8,17 € 601 Restabfallbehalter 8,38 €
801 Restabfallbehalter 10,90 € 801 Restabfallbehalter 11,17 €
120 | Restabfallbehalter 16,34 € 120 | Restabfallbehalter 16,75 €
240 | Restabfallbehalter 32,69 € 2401 Restabfallbehalter 33,51 €
5501 Restabfallgrobehalter 74,91 € 5501 Restabfallgrobehalter 76,79 €
7701 RestabfallgroRbehalter 104,87 € 7701 RestabfallgroRbehalter 107,51 €
1.100 1 RestabfallgroRbehalter 149,81 € 1.100 | RestabfallgroRbehalter 153,58 €
2.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 272,39 € 2.000 1 UnterflurgroRbehalter fur Restabfall 279,24 €
3.000 | UnterflurgroRbehalter fur Restabfall 408,58 € 3.000 | UnterflurgroBbehalter fur Restabfall 418,87 €
5.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 680,97 € 5.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 698,11 €
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1.4 vierwochentlicher einmaliger Leerung fir

401 Restabfallbehalter 2,72 €

1.4 vierwochentlicher einmaliger Leerung fir

401 Restabfallbehalter 2,79 €

2. Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaf § 15 Absatz 4 der Abfallentsor-
gungssatzung betragen die Abfallentsorgungsgebiihren je Leerung

401 Restabfallbehalter 2,51 €
601 Restabfallbehalter 3,77 €
801 Restabfallbehalter 5,03 €
1201 Restabfallbehalter 7,54 €
2401 Restabfallbehalter 15,09 €
5501 Restabfallgrobehalter 34,57 €
7701 Restabfallgrobehalter 48,40 €
1.100 1 RestabfallgroRbehalter 69,14 €
2.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 125,72 €
3.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 188,58 €
5.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 314,30 €

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener Behaltergréfien erfolgt eine Be-
rechnung der Gebuhr entsprechend des in § 2 Absatz 1 angegebenen
Gebuhrenmalistabs auf der Basis von 6,29 €/100 |.

2. Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaf § 15 Absatz 4 der Abfallentsor-
gungssatzung betragen die Abfallentsorgungsgebiihren je Leerung

401 Restabfallbehalter 2,58 €
601 Restabfallbehalter 3,87 €
801 Restabfallbehalter 5,16 €
1201 Restabfallbehalter 7,73 €
2401 Restabfallbehalter 15,47 €
5501 Restabfallgrobehalter 35,44 €
7701 RestabfallgrofRbehalter 49,62 €
1.100 | RestabfallgroRbehalter 70,89 €
2.000 | UnterflurgroRbehalter fur Restabfall 128,88 €
3.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 193,32 €
5.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Restabfall 322,21 €

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener Behaltergréfien erfolgt eine Be-
rechnung der Gebuhr entsprechend des in § 2 Absatz 1 angegebenen
Geblihrenmalstabs auf der Basis von 6,44 €/100 |

Artikel Il
Bioabfallbehalter

1. Die Gebuhren fir die Bereitstellung und Leerung von Bioabfallbehéltern
betragen monatlich bei

1.1 wdchentlich einmaliger Leerung fur

1.100 | BioabfallgroRbehalter 175,85 €
2.000 1 UnterflurgroBbehalter fiir Bioabfall 319,72 €
3.000 1 UnterflurgroBbehalter fiir Bioabfall 479,58 €

1.2 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fur
(von Anfang Mai bis Ende November erfolgt die Leerung wochentlich)

60 | Bioabfallbehalter 7,56 €
120 | Bioabfallbehalter 15,13 €
5501 BioabfallgroRbehalter 69,32 €

1.3 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fir
2.000 1 UnterflurgroBbehalter fiir Bioabfall 159,86 €
3.000 1 UnterflurgroBbehalter fiir Bioabfall 239,79 €

Artikel Il
Bioabfallbehalter

1. Die Gebuhren fir die Bereitstellung und Leerung von Bioabfallbehéltern
betragen monatlich bei

1.1 wdchentlich einmaliger Leerung fir

1.100 | BioabfallgroRbehalter 180,31 €
2.000 1 UnterflurgroRbehalter fur Bioabfall 327,83 €
3.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Bioabfall 491,74 €

1.2 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fur
(von Anfang Mai bis Ende November erfolgt die Leerung wochentlich)

60| Bioabfallbehalter 7,75 €
120 | Bioabfallbehalter 15,51 €
5501 BioabfallgrofRbehalter 71,08 €

1.3 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fir
2.000 1 UnterflurgroRbehalter fur Bioabfall 163,91 €
3.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Bioabfall 245,87 €
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2. Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaR § 15 Absatz 4 der Abfallentsor-
gungssatzung betragen die Abfallentsorgungsgebiihren je Leerung

601 Bioabfallbehalter 2,2€
1201 Bioabfallbehalter 4,43 €
5501 BioabfallgroRbehalter 20,29 €

1.100 | BioabfallgroRbehalter 40,58 €
2.000 1 UnterflurgroBbehalter fiir Bioabfall 73,78 €
3.000 1 UnterflurgroBbehalter fiir Bioabfall 110,67 €

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener BehaltergréRen erfolgt eine Be-
rechnung der Geblihr entsprechend des in § 2 Absatz 1 angegebenen Ge-
buhrenmafistabs auf der Basis von 3,69 €/100 I.

2. Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaR § 15 Absatz 4 der Abfallentsor-
gungssatzung betragen die Abfallentsorgungsgebiihren je Leerung

60| Bioabfallbehalter 2,27 €
120 | Bioabfallbehalter 4,54 €
5501 BioabfallgrofRbehalter 20,80 €
1.100 | BioabfallgroRbehalter 41,61 €
2.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Bioabfall 75,65 €
3.000 | UnterflurgroBbehalter fiir Bioabfall 113,48 €

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener BehaltergroRen erfolgt eine Be-
rechnung der Geblihr entsprechend des in § 2 Absatz 1 angegebenen Ge-
biihrenmalfistabs auf der Basis von 3,78 €/100 I.

) Artikel Il
Anderung des Behéltervolumens

Die Gebiihr bei Anderung des Behaltervolumens betragt jeweils 20,00 €.

) Artikel Il
Anderung des Behéaltervolumens

Die Gebiihr bei Anderung des Behaltervolumens betragt jeweils 20,00 €.

Artikel IV
Abfallsacke

1. Die Abfallentsorgungsgebuhr fir Restabfallsacke betragt 5,00 € je Stuck.

2. Die Abfallentsorgungsgebihr fir Griinabfallsécke betragt 5,00 € je Stiick.

Artikel IV
Abfallsacke

1. Die Abfallentsorgungsgebuhr fir Restabfallsacke betragt 5,00 € je Stuck.

2. Die Abfallentsorgungsgebihr fir Griinabfallsécke betragt 5,00 € je Stiick.

Artikel V
Abholung

Die Gebiuhr fir die Abholung von Sperrmiill und Altgeraten nach ElektrG bis
5 Kubikmeter pro Abholung betragt 20,00 €. Die Gebuhr fir die Abholung fur
jede weiteren angefangenen 5 Kubikmeter betragt 20,00 €.

Artikel V
Abholung

Die Gebihr firr die Abholung von Sperrmiill und Altgeraten nach ElektrG bis
5 Kubikmeter pro Abholung betragt 20,00 €. Die Gebuhr fir die Abholung fur
jede weiteren angefangenen 5 Kubikmeter betragt 20,00 €.

Artikel VI
Kleinanlieferungen

Die Gebuhren fiir die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbdittel
und des Wertsoffhofes Frankfurter StralRe 251 betragen fur nicht gewerbliche
Anlieferungen von Braunschweiger Einwohnern bis 3 Kubikmeter pro Anliefe-
rung fur

) Restabfall

1. 15,00 €
2.)  Grlnabfall

10,00 €

Bei gemeinsamer Anlieferung von Restabfall und Grinabfall wird die Geblhr
fur Restabfall fallig.

Bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung gemaf Artikel VII.

Artikel VI
Kleinanlieferungen

Die Gebuhren fiir die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenblittel
und des Wertstoffhofes Frankfurter Stral3e 251 betragen fur nicht gewerbliche
Anlieferungen von Braunschweiger Einwohnern bis 3 Kubikmeter pro Anliefe-
rung fur

) Restabfall

1. 15,00 €
2.)  Grlnabfall

10,00 €

Bei gemeinsamer Anlieferung von Restabfall und Griinabfall wird die Geblhr
fur Restabfall fallig.

Bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung gemaf Artikel VII.
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Artikel VII
Abfallentsorgungszentrum Watenblittel

Die Gebuhren fur die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbuittel
durch Anlieferer betragen fir:

1. Restabfall, Sperrmdill u. a.

11 bei Wagung:
a)  Mindestgebihr bis zu 200 Kilogramm 37,67 €
b)  je Gewichtstonne (bei liber 200 Kilogramm) 188,34 €

Artikel VII
Abfallentsorgungszentrum Watenbdttel

Die Gebuhren fur die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbuittel
durch Anlieferer betragen fir:

1. Restabfall, Sperrmdill u. a.

11 bei Wagung:
a)  Mindestgebuhr bis zu 200 Kilogramm 46,34 €
b)  je Gewichtstonne (bei Uber 200 Kilogramm) 231,70 €

1.2 bei Ausfall der Waage statt der unter 1.1 festgelegten Gebuhren:

a) je angefangene Tonne Nutzlast der Fahrzeuge 77,22 €

b)  je angefangene Kubikmeter Fassungsvermo- 59,52 €
gen der Container

c) je angefangene Kubikmeter Fassungsvermo- 41,43 €

gen der Pressbehalter

1.2 bei Ausfall der Waage statt der unter 1.1 festgelegten Gebuihren:

a) je angefangene Tonne Nutzlast der Fahrzeuge 95,00 €

b)  je angefangene Kubikmeter Fassungsvermo- 73,22 €
gen der Container

c) je angefangene Kubikmeter Fassungsvermo- 50,97 €

gen der Pressbehalter

1.3 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anhanger 1.3 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anhanger
a) bis 3 Kubikmeter 100,00 € a)  bis 3 Kubikmeter 100,00 €
b) bei uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung ge- b)  bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung ge-
man Artikel VII Nr. 1.1. maR Artikel VII Nr. 1.1.
2. Bio- und Griunabfall 2. Bio- und Griunabfall
2.1 bei Wagung: 2.1 bei Wagung:
2.1.1 Bioabfalle und biologische Produktions-Abfalle: 2.1.1 Bioabfalle und biologische Produktions-Abfalle:
je Gewichtstonne 122,57 € je Gewichtstonne 128,76 €

2.1.2 Griinabfélle, Baum- und Strauchschnitt sowie Wurzelstécke und
Baumteile (Stdmme, Aste u. &.):

a) Mindestgeblihr bis zu 300 Kilogramm
b) je Gewichtstonne (bei Gber 300 Kilogramm)

18,00 €
60,00 €

2.1.2 Griinabfélle, Baum- und Strauchschnitt sowie Wurzelstécke und
Baumteile (Stdmme, Aste u. &.):

a) Mindestgebihr bis zu 300 Kilogramm
b) je Gewichtstonne (bei Gber 300 Kilogramm)

18,00 €
60,00 €

2.2 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anhanger

a) bis 3 Kubikmeter

b)  bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung ge-
manR Artikel VII Nr. 2.1.

20,00 €

2.2 bei gewerblichen Anlieferungen mit Pkw und Pkw mit Anhanger

a) bis 3 Kubikmeter

b)  bei Uber 3 Kubikmeter erfolgt eine Wagung ge-
maR Artikel VII Nr. 2.1.

20,00 €
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Artikel VIII Artikel VIII
Deponie Watenbuittel Deponie Watenbuittel

Die Gebuhr fir die Anlieferung von Fahrbahnaufbruch, Tragschichten und Bé- | Die Gebhr fur die Anlieferung von Fahrbahnaufbruch, Tragschichten und Bo-
den, insbesondere aus StralRen- und Kanalbauarbeiten (z. B. Bitumengemi- den, insbesondere aus StralRen- und Kanalbauarbeiten (z. B. Bitumengemi-
sche, Kohlenteer und teerhaltige Produkte) betragt je Gewichtstonne 51,77 €. | sche, Kohlenteer und teerhaltige Produkte) betragt je Gewichtstonne 56,07 €.
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TOP 13

Stadt Braunschweig 25-26124
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Neunte Verordnung zur Anderung der Verordnung zur Regelung
von Art und Umfang der StraBenreinigung in der Stadt
Braunschweig (StraBenreinigungsverordnung)

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 15.08.2025
0660 Referat Stadtentwasserung und Abfallwirtschaft

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhérung) 19.08.2025 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Noérdliche Schunter-/Okeraue 19.08.2025 o]
(Anhdérung) i
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Sud (Anhérung)  21.08.2025 O
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbuttel (Anhérung) 21.08.2025 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhérung) 27.08.2025 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue 28.08.2025 o]
(Anhdrung) .
Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 10.10.2025 @)
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Die als Anlage 1 beigefiigte Neunte Verordnung zur Anderung der Verordnung zur Regelung
von Art und Umfang der Stral3enreinigung in der Stadt Braunschweig
(StraBenreinigungsverordnung) wird beschlossen.

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Absatz 1 Nr. 5 des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm
handelt es sich bei der Vorlage um einen Verordnungsbeschluss flir den der Rat der Stadt
Braunschweig beschlusszustandig ist.

Allgemeine Erlduterungen:

Die StralRenreinigungsverordnung regelt den Umfang der Reinigungspflichten in der Stadt
Braunschweig. Insbesondere sind dort die Reinigungsklassen festgelegt, die bestimmen in
welcher Haufigkeit die Strallen im Stadtgebiet zu reinigen sind. Zudem werden die
Winterdienstpflichten der Anlieger definiert.

Zu der StralRenreinigungsverordnung gibt es als Anlage das StralRenverzeichnis in dem die
Straen (Wege und Platze) verschiedenen Reinigungsklassen zugeordnet werden. Zur
Stralde gehoren Fahrbahnen, Gehwege, Radwege und 6ffentliche Parkplatze. Aus der
Reinigungsklasse ergibt sich die Haufigkeit der zu leistenden Reinigungen (§ 4). Die
Haufigkeiten sowie die fiur jeweiligen Strallenabschnitte geltenden Zustandigkeiten sind in
der Anlage 3 aufgelistet.
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In den allgemeinen Reinigungsklassen | bis V werden die Reinigungen mit regelmafigen
Rhythmen durchgefiihrt. Der Ubertragungsvermerk ,U“ hat bei diesen Reinigungsklassen zur
Folge, dass die gesamte Strallenreinigung bis zur Stralenmitte (inkl. Fahrbahn) auf die
Eigentiimer der anliegenden Grundstiicke Ubertragen ist. Das bedeutet, dass in diesen
Stralien keine Gebuhr fir die Reinigung erhoben wird.

In der Innenstadt gelten die besonderen Reinigungsklassen 11 bis 29 in denen die
Reinigungshaufigkeit mit der Anzahl der Reinigungen pro Jahr angegeben wird. Die ALBA
Braunschweig GmbH (ALBA) fuhrt diese entsprechend der Vorgabe aus der
Straltenreinigungsverordnung nach Bedarf durch. Bei Strallen mit einem ,W*-Vermerk wird
durch ALBA ein Winterdienst auf Gehwegen erbracht, der tber die Verpflichtungen der
Anlieger hinausgeht.

Die Festlegung der Reinigungsklassen orientiert sich am Grad der zu erwartenden
Verschmutzung. Diese ergibt sich vor allem aus der Verkehrsbelastung, Einwohnerdichte,
Infrastruktur (Supermarkte und ahnliche Anziehungspunkte), Vegetation (insbes. Baume)
und der ggf. notwendigen Papierkorbe.

Falls eine komplette Ubertragung der Reinigung an die Anlieger erfolgen soll, miissen
folgende Kriterien erflllt sein: Geringer Verschmutzungsgrad, geringe Verkehrsbelastung
(Anlieger durfen bei der Reinigung nicht durch den Verkehr gefahrdet sein), kein OPNV.

Anderungen in der Anlage StralRenverzeichnis:
Eine Anpassung des StralRenverzeichnisses (Anlage 1) erfolgt turnusmaRig auf Grund
verschiedener Aspekte:

Neu gewidmete Strallen

Anderungsvorschlage von stadtischen Organisationseinheiten und Biirgern (nach Priifung)
Geanderte Stralkenverhaltnisse aufgrund von Neugestaltungen und Umbauten
Veranderungen bei den Ortsdurchfahrtsgrenzen

Korrektur von ungenauen bzw. fehlerhaften Beschreibungen von Stral3enbereichen
Redaktionelle Anderungen bei den StraRenabschnittsbezeichnungen

Die Vorschlage wurden mit ALBA abgestimmt.

In der Anlage 2 sind die beabsichtigten Anderungen der Anlage StraRenverzeichnis nach
Stadtbezirken sortiert und einzeln erlautert.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Anderung StraRenreinigungsverordnung

Anlage 2: Erlauterungen der Anderungen des StralRenverzeichnisses
Anlage 3: Liste Reinigungsklassen und Zustandigkeiten
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TOP 13 Anlage 1

Neunte Verordnung zur Anderung der
Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der
StralBenreinigung in der Stadt Braunschweig
(StraRRenreinigungsverordnung)
vom 4. November 2025

Aufgrund des 8§ 52 des Nds. Stral3engesetzes in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds.
GVBI. S. 359), zuletzt geandert durch Gesetz vom 29. Juni 2022 (Nds. GVBI. S. 420) und der 88 1
und 55 des Nds. Polizei- und Ordnungsbehdérdengesetzes in der Fassung vom 19. Januar 2005
(Nds. GVBI. S. 9), zuletzt geandert durch Gesetz vom 22. September 2022 (Nds. GVBI.

S. 589) hat der Rat der Stadt Braunschweig folgende Anderung beschlossen:

Artikel |

Die Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der Straf3enreinigung in der Stadt Braunschweig
(Stra3enreinigungsverordnung) vom 17. November 2015 (Amtsblatt fur die Stadt Braunschweig

Nr. 16 vom 16. Dezember 2015, S. 85), in der Fassung der Achten Anderungsverordnung vom

5. November 2024 (Amtsblatt fur die Stadt Braunschweig Nr. 11 vom 10. Dezember 2024, S. 37) wird
wie folgt geandert:

Das Stral3enverzeichnis als Anlage zur Straf3enreinigungsverordnung wird gemalf der folgenden
Tabelle geandert:

Strallenname
o b
o g I g
% E D) g <
=) o o €5
c C o D .=
5 | 32 | 23
€ | £ | 88
¢ | 23| 5%
Neu Bauerlegden \Y% U
Neu Bauerlegden - Hillenwiese \Y U (V)
Neu Bleibtreuweg Y
Bisher Fritz-Bauer-Platz 11
Neu Fritz-Bauer-Platz 12
Neu Herbert-Langner-Weg - Wiedweg \Y% U (V)
Neu IsselstralRe \Y% U
Neu Kleine Wustemark \Y% U
von Leipziger Stral3e )
Bisher Leiferdestrale bis Abknickung nach v U
Westen
von Leipziger Stral3e
Neu LeiferdestralRe bis Abknickung nach \Y,
Westen
Neu Rathsholz - Zuden W U V)
Sundern
Neu Schwedendamm inkl. Stichweg nach v U
Norden

66 von 256 in Zusammenstellung



TOP 13
Artikel Il

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
Braunschweig, den ... November 2025

Stadt Braunschweig
Der Oberblrgermeister
I V.

Leuer
Stadtbaurat

Vorstehende Verordnung wird hiermit bekannt gemacht.
Braunschweig, den ... November 2025

Stadt Braunschweig
Der Oberblrgermeister
[ V.

Leuer
Stadtbaurat
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Erlauterungen der Anderungen des

StralRenverzeichnisses:

Stadtbezirksrat 130 Mitte:

Anlage 2

Stralenname

RK

Erlauterung

Gebihrenanderung

Bisher

Fritz-Bauer-Platz

11

Neu

Fritz-Bauer-Platz

12

Der Standort des Platzes wurde
verlegt.

Keine.

Die Reinigungsklasse entspricht der
des Rufhautchenplatzes, von dem
der Fritz-Bauer-Platz abgetrennt
wurde. Damit bleibt eine einheitliche
hohe Reinigungshaufigkeit erhalten,
die der Bedeutung des Platzes
angemessen ist.

Anmerkung: Der vorherige Standort des Fritz-Bauer-Platzes gehért nun wieder zum Domplatz. Daher ist keine zusétzliche Anderung einer Reinigungsklasse
notwendig. Es andert sich lediglich die zu reinigende Flache des Domplatzes.
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Stadtbezirksrat 211 Braunschweig-Sud:

Stralenname

RK

Erl&uterung

Gebihrenanderung

Neu

Bauerlegden

IV U

Die Strafl3e wurde inzwischen
gewidmet. Stral3e mit geringem
Verkehrsaufkommen.

Keine

Neu

Bauerlegden

- Hillenwiese

v U (V)

Die Strafl3e wurde inzwischen
gewidmet. Stra3e bzw. Weg ohne
Kfz-Verkehr

Keine

Neu

Kleine Wistemark

v U

Die Straf3e wurde inzwischen
gewidmet. Stral3e mit geringem
Verkehrsaufkommen.

Keine

Bisher

Leiferdestral3e

von Leipziger Stral3e bis
Abknickung nach Westen

VU

Neu

LeiferdestralRe

von Leipziger StralRe bis
Abknickung nach Westen

Nach Fertigstellung der Briicke in
Richtung Leiferde und eines Teils
des Baugebietes Stéckheim-Sid ist
ein hoheres Verkehrsaufkommen
vorhanden. Daher kann den
Anliegern die Reinigung der Fahr-
bahn nicht mehr zugemutet
werden.

Die Gebihren fir die RKL IV
(aktuell 0,43 € je Monat und Front-
meter) sind zukunftig zu zahlen.

Neu

Schwedendamm

inkl. Stichweg nach Norden

v U

Die Strafl3e wurde inzwischen
gewidmet. Stral3e mit geringem
Verkehrsaufkommen.

Keine

Anmerkung zum Baugebiet Stéckheim Sud: Der westliche Teil der Stral3e ,Schiefer Berg“ wurde bereits von der Leiferdestrale bis zur

Hausnummer 41 gewidmet. Dort gilt auf Grund der erfolgten Widmung die Reinigungsklasse IV U. Die endgiiltige Aufnahme ins

Stral3enverzeichnis der Stral3enreinigungsverordnung erfolgt erst nach Fertigstellung und Widmung des 6stlichen Bereiches.

Seite 2 von 3
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Stadtbezirk 221 Weststadt:

Strallenname RK Erlduterung Gebiuhrenanderung
) Die StralRe bzw. der Weg wurde
Neu Herbert-Langner-Weg - Wiedweg IV U (V) | inzwischen gewidmet. Stral3e Keine
bzw. Weg ohne Kfz-Verkehr.
Die StraRe wurde inzwischen
Neu IsselstralRe IvU gewidmet. Strale mit geringem Keine
Verkehrsaufkommen.
Stadtbezirksrat 322 Nordliche Schunter-/Okeraue:
Strallenname RK Erlduterung Gebuhrendnderung
- Der Weg wurde inzwischen .
Neu Rathsholz - Zu den Sundern IV U (V) gewidmet. Weg ohne Kfz-Verkehr. Keine
Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue:
Strallenname RK Erlauterung Gebuhrenanderung
Die Stral3e wurde inzwischen
Neu Bleibtreuweg v U gewidmet. Strafl3e mit geringem Keine
Verkehrsaufkommen.
Seite 3 von 3
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TRRldge 3

Reinigungsklasse | Fahrbahn und Radweg | Zusténdig | Gehweg Zusténdig
I finfmal wéchentlich ALBA sechsmal monatlich Anlieger
Il zweimal wdchentlich ALBA zweimal wochentlich | Anlieger
11 einmal wochentlich ALBA einmal wochentlich Anlieger
Iy einmal wdchentlich Anlieger einmal wochentlich Anlieger
\% einmal in zwei Wochen ALBA einmal in zwei Wochen | Anlieger
IV U einmal in zwei Wochen Anlieger einmal in zwei Wochen | Anlieger
V einmal in vier Wochen ALBA einmal in vier Wochen | Anlieger
VU einmal in vier Wochen Anlieger einmal in vier Wochen | Anlieger
11 365 x jahrlich ALBA einmal wochentlich Anlieger
12 200 x jahrlich ALBA 365 x jahrlich ALBA
14 200 x jahrlich ALBA 150 x jahrlich ALBA
16 150 x jahrlich ALBA 200 x jahrlich ALBA
17 150 x jahrlich ALBA 150 x jahrlich ALBA
18 150 x jahrlich ALBA 100 x jahrlich ALBA
19 150 x jahrlich ALBA einmal wochentlich Anlieger
20 100 x jahrlich ALBA 365 x jahrlich ALBA
22 100 x jahrlich ALBA 150 x jahrlich ALBA
29 750 x jahrlich ALBA
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Stadt Braunschweig 25-26431
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Zwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung iiber die Erhebung
von StraRenreinigungsgebiihren in der Stadt Braunschweig
(StraBenreinigungsgebiihrensatzung)

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 23.09.2025
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 09.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Die als Anlage 2 beigefiigte Zwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung Uber die
Erhebung von Stral3enreinigungsgebuihren in der Stadt Braunschweig (Straltenreinigungs-
geblhrensatzung) wird beschlossen.

Sachverhalt:

Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung fiir die Jahre 2023 und 2024 wurde festgelegt,
dass trotz eines Doppelhaushaltes weiterhin eine jahrliche Gebihrenkalkulation
vorgenommen wird, um auf aktuelle Entwicklungen zeitnah reagieren zu kénnen und eine
maoglichst gleichmaflige Gebluhrenentwicklung zu erreichen. Fir die Geblhrenkalkulation
2026 wurden die Haushaltsansatze flir 2026 des Doppelhaushaltes 2025/2026 noch einmal
Uberprift und aktualisiert. Die sich dabei ergebenden Veranderungen liegen innerhalb des mit
dem Haushaltsplan fur 2026 zur Verfigung gestellten Budgets, so dass diesbeziiglich kein
Nachtrag erforderlich ist. Zudem wurde eine aktuelle Mengeneinschatzung vorgenommen.
Bei der als Anlage 1 beigefiigten Gebuhrenkalkulation flr 2026 hat sich eine
Gebuhrensenkung in Héhe von rd. 3,7 % fur die Stralenreinigung ergeben.

Im Einzelnen:

1. Vorgesehene Gebiihren ab 1. Januar 2026

Reinigungs- | Monatl. Gebiihr je Bi_sherige monatl. Gebiihr Verinderung
klasse Meter StraBenfront je Meter StraBenfront
I 5,26 € 547 € -3,8 %
I 1,65 € 1,71 € -3,5%
11 0,82 € 0,86 € 4.7 %
v 0,41 € 0,43 € 4,7 %
\% 0,21 € 0,21 € 0,0 %
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11 579€ 6,01 € -3,7 %
12 8,96 € 9,31 € -3,8 %
14 555 € 577 € -3,8 %
16 555 € 577 € -3,8 %
17 4,76 € 4,94 € -3,6 %
18 3,97 € 412 € -3,6 %
19 2,38 € 2,47 € -3,6 %
20 7,38 € 7,66 € -3,7 %
22 3,97 € 412 € -3,6 %
29 11,89 € 12,36 € -3,8 %

Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Gebdhren auf volle Centbetrage ist die prozentuelle Veranderung bei den
einzelnen Reinigungsklassen nicht exakt identisch.

2. Zusammenfassende Darstellung

Die Gebuhren bei der StralRenreinigung sinken fiir den geblhrenpflichtigen Reinigungsmeter
im Jahr 2026 um 3,7 % (siehe Tz. 2.3 der Geblhrenkalkulation). Durch Auf- und Abrundung
der fur die einzelnen Reinigungsklassen festzusetzenden Geblhrensatze auf volle
Centbetrage ergeben sich allerdings unterschiedliche prozentuale Steigerungen.

Im Einzelnen sind folgende Punkte fir die Gebuhrenentwicklung mafRgeblich (,(+)“ gebihren-
steigernd; ,,(-)“ gebihrenmindernd):

» (-) Geringere Aufwendungen fur die an die ALBA Braunschweig GmbH (ALBA-BS) zu
zahlenden Leistungsentgelte aufgrund der Ergebnisse der Angemessenheitsprifung
der Entgelte flr den Zeitraum 2026 bis 2030 unter Berucksichtigung der vertraglich
vereinbarten Indexanpassung der Leistungsentgelte (961.100 €)

> (+) Einbeziehung einer geringeren Uberdeckung aus Vorjahren (rd. 374.700 €)

» (+) Héhere Aufwendungen fir Verwaltung und Vertragssteuerung (72.700 €)

Die in der Kalkulation bertcksichtigten Aufwendungen ergeben sich weitgehend aus der mit
ALBA-BS abgeschlossenen Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag |
(StraRenreinigung) vom 19. Mai 2004. Zudem werden in der Kalkulation die weiteren
Erganzungsvereinbarungen hinsichtlich der Reinigung des Strallenbegleitgriins sowie
hinsichtlich der Anpassung der Entgelte auf Basis der Angemessenheitsprifung zum 1.
Januar 2011, zum 1. Januar 2016, zum 1. Januar 2018 und 1. Januar 2021 sowie zum 1.
Januar 2026 berucksichtigt. Nachdem sich in den Jahren 2019 und 2021 aufgrund der
Ergebnisse der Angemessenheitspriifung der Leistungsentgelte Gebuihrensenkungen
ergeben haben, haben sich die Gebihren insbesondere in den Jahren 2023 bis 2025
aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung erhéht. Fur 2026 kann aufgrund der Ergebnisse
der Angemessenheitsprifung flr den Zeitraum 2026 bis 2030 eine Gebiihrensenkung
vorgeschlagen werden.

Bei der Ermittlung der Entsorgungskosten fur Restabfall (insb. Abféalle aus Papierkorb-
entleerung) sind die mit Vorlage Nr. 25-26429 vorgeschlagenen Gebuhren fir die
Anlieferung am Abfallentsorgungszentrum beriicksichtigt.

Bei der Kalkulation werden zudem die Aufwendungen fiir die Wildkrautbeseitigung nach der
Straltenreinigungsverordnung beriicksichtigt. Die Aufgabe wird durch die Stadt
wahrgenommen, da sie gemaf des Leistungsvertrages | mit ALBA-BS von den durch ALBA-
BS zu erbringenden Leistungen ausgeschlossen ist.
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Fur den offentlichen Anteil an der StralRenreinigung wurde entsprechend der gesetzlichen
Vorgabe nach § 52 Absatz 3 Satz 4 des Niedersachsischen Strallengesetzes eine
Pauschale von 25 % angesetzt.

Der Kalkulationszeitraum entspricht dem Kalenderjahr 2026.

Gemal § 5 Absatz 2 Satz 3 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sind entstandene
Gebuhrenunter- bzw. -UGberdeckungen innerhalb von 3 Jahren nach deren Feststellung
auszugleichen. Bei der Kalkulation fur das Jahr 2026 werden keine Uberdeckungen
bericksichtigt. Die verbliebene Uberdeckung 2023 und die Uberdeckung 2024 sollen erst

danach verwandt werden, um eine moglichst gleichmaRige Gebuhrenentwicklung zu erhalten
(vgl. Punkt 2.3.9 der Anlage 1).

Geiger

Anlage/n:

Anlage 1
Gesamt PDF Strallenreinigungsgeblihrensatzung
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Anlage 1

Gebiihrenkalkulation einschlieBlich Erlauterungen zur Anderung der StraBenreinigungs-
gebihrensatzung:

Allgemeines

Die Strallenreinigungsgebihrensatzung wird zum 1. Januar 2026 im GebUhrentarif
geandert.

Gebiihrenkalkulation

2.1 Allgemeine Bemerkungen
Die Kalkulation der StraRenreinigungsgebihren vollzieht sich in zwei Stufen:

- Ermittlung der Entsorgungskosten fur die aufgenommenen Abfalle (2.2)
- Ermittlung der Stralenreinigungsgebihren (2.3)

Wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen sind die an ALBA-BS zu zahlenden
Leistungsentgelte. Diese ergeben sich aus

» dem zwischen der Stadt Braunschweig und ALBA-BS abgeschlossenen Vertrag
Uber die Durchfiihrung der StralRenreinigung und des Winterdienstes (Leistungs-
vertrag 1)

der Ersten Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag |

der Zweiten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Reinigung des Strallenbe-
gleitgriins

der Dritten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Anpassung der Entgelte auf-
grund der Angemessenheitsprifung zum 1. Januar 2011

der Funften Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Anpassung der Entgelte
aufgrund der Angemessenheitsprifung zum 1. Januar 2016

der Sechsten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Anpassung der Entgelte
aufgrund der Angemessenheitsprifung zum 1. Januar 2018 und 1. Januar 2021
der der Achten Erganzungsvereinbarung hinsichtlich der Anpassung der Entgelte
aufgrund der Angemessenheitsprifung zum 1. Januar 2026

YV Vv VY ¥V VYV

Bei den an ALBA-BS zu zahlenden Entgelten wird die vertraglich vorgesehene Index-
anpassung berucksichtigt. Damit erfolgt eine Anpassung der Entgelte an die allge-
meine Preisentwicklung bei den Personal- und Sachkosten. Die in den genannten Ver-
tradgen vorgesehene Indexanpassung erfolgt unter Zugrundelegung amtlich festgestell-
ter Indices des Statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik Deutschland (z. B. Har-
monisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) fir Deutschland; Index der tariflichen Mo-
natsverdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich, Wirt-
schaftszweig O: Offentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung). Fiir die An-
passung der verschiedenen Entgelte sind die mit der Leistungserbringung verbunde-
nen Kostenarten und deren Anteile an den Gesamtkosten verbindlich festgelegt. Den
einzelnen Kosten- bzw. Entgeltanteilen sind bestimmte Indices zugeordnet. Ein we-
sentlicher Entgeltbestandteil sind die Personalkosten. Deren Anteil liegt bei den einzel-
nen Entgelten etwa zwischen 30 % und 80 %. Da die endgiiltige Indexanpassung erst
Anfang 2026 feststeht wurde fir die Kalkulation eine Prognose der Indexentwicklung
bis Ende 2025 verwendet.
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Der Kalkulation sind die von ALBA-BS vorgelegten und mit der Stadt abgestimmten
Mengenprognosen fir das Jahr 2026 zugrunde gelegt.

Bei der Berechnung der Stra’enreinigungsgebihren ist zu berlcksichtigen, dass nicht
alle dem Bereich Stral3enreinigung zuzuordnenden Aufwendungen gebuhrenfahig sind.
Ein bestimmter Anteil ist dem 6ffentlichen Interesse zuzuordnen (vgl. § 2 Absatz 2 der
Satzung) und wird vorab in der Kalkulation abgezogen. In § 52 Abs. 3 S. 4 des Nieder-
sachsischen Strallengesetzes ist geregelt, dass der &ffentliche Anteil 25 % betragt, so
dass fur die Kalkulation 2026 diese gesetzlich vorgegebene Pauschale verwendet wird.

Die bestehende Aufteilung der Reinigungsklassen wird beibehalten.
Entsorgungskosten

Fur die Berechnung der Entsorgungskosten flir die Abfalle aus der Papierkorbentlee-
rung und das aufgenommene nicht verunreinigte Laub wird auf die Vorlage

Nr. 25-26429 verwiesen, aus der sich die kalkulierten Entsorgungskosten ergeben. Die
Entsorgungskosten beinhalten insbesondere die Aufwendungen fir die Annahme am
Abfallentsorgungszentrum (AEZ), den Transport zur Millverbrennungsanlage und die
thermische Vorbehandlung, den Aufwand fur die Deponie Watenbuttel und die Verar-
beitung bei der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (ehem. Braunschweiger Kompost
GmbH). Sie betragen:

231,70 € pro Tonne Restabfall
128,76 € pro Tonne Bioabfall

StraBenreinigungsgebiihren

Fir die Berechnung der StralRenreinigungsgebihren werden zunachst die gesamten
gebihrenfahigen Aufwendungen fir die Stralenreinigung ermittelt. Dabei ergibt sich
Folgendes:

Grundentgelt Fahrbahnreinigung (2.3.1) 3.787.500,00 €
Grundentgelt Radwegereinigung (2.3.1) 946.100,00 €
Grundentgelt Innenstadt- und Gehwegreinigung (2.3.1)  1.734.500,00 €
Grundentgelt Papierkorbentleerung (2.3.1) 498.100,00 €
Grundentgelt Entsorgung Stra3enreinigung (2.3.1) 615.400,00 €
Reinigung von Stralkenbegleitgrin (2.3.2) 196.200,00 €
Zusatzliche Reinigungsleistungen (Handreinigung von 36.100,00 €
Kleinpflasterflachen) (2.3.3)

Wildkrautbeseitigung (2.3.4) 400.000,00 €
Verwaltungsaufwendungen (2.3.5) 503.700,00 €
Gebulhreneinzug (2.3.6) 174.700,00 €
Anlieferungen am AEZ und Entsorgung (2.3.7) 148.100,00 €
Projekt ,Unser sauberes Braunschweig® (2.3.8) 464.300,00 €
Summe Aufwendungen 9.504.700,00 €
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Es ergeben sich somit folgende Gebiihren:

Aufwendungen
Offentlicher Anteil (25 %)
Verbleibende Aufwendungen

Ertrage (2.3.9)
Uberdeckung (2.3.10)
Gebuhrenfahige Aufwendungen

Gebuhrenmeter (2.3.11)
Gebiihr

TOP 14

9.504.700,00 €
2.376.175,00 €

7.128.525,00 €

15.000,00 €
0,00 €

7.113.525,00 €

37.378.923,96 m
0,19030845 €/m

Die neue Gebluhr liegt um 0,00740051 €/m unter dem bisherigen Geblhrensatz von
0,19770896 €/m. Dies entspricht einer Gebluhrensenkung von 3,7 %.

2.3.1 Grundentgelte ALBA-BS

Mit den an ALBA-BS zu zahlenden Grundentgelten werden folgende Aufwendungen

abgegolten:

» Fahrbahnreinigung, Radwegereinigung, Reinigung der Fu3gangerstralten und

Gehwege
» Papierkorbentleerung

» Entsorgung des Abfalls aus der Stralenreinigung (ohne Kosten flr die thermische

Restabfallbehandlung)

Die Entgelte ergeben sich aus den §§ 6 sowie 8 bis 11 der Anlage 1 zur Erganzungs-
vereinbarung zum Leistungsvertrag | i.V.m. der Achten Erganzungsvereinbarung zum

Leistungsvertrag I.

2.3.2 Reinigung von StraRenbegleitgriin

In der Zweiten Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag | i.V.m. der Achten Er-
ganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag | sind die an ALBA-BS zu zahlenden Ent-
gelte fir die Reinigung des Strallenbegleitgriins festgelegt. Es ergibt sich insgesamt flir

2026 ein Leistungsentgelt in Héhe von 196.200,00 €.

Die Aufwendungen flr die Reinigung des Stral’enbegleitgriins an den Stralten, bei de-
nen die StralRenreinigung vollstandig auf die Anlieger Ubertragen ist, werden nicht auf

die Gebuhrenzahler umgelegt.

2.3.3 Zusatzliche Reinigungsleistungen (Handreinigung von Kleinpflasterflachen)

Aufgrund von § 13 der Anlage 1 zur Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag |
sind ALBA-BS zusatzliche Kosten fur die Handreinigung von Kleinpflasterflachen zu er-
statten. Es ergeben sich fir das Jahr 2026 Kosten in Héhe von 36.100,00 €.
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2.3.4 Wildkrautbeseitigung

Die Wildkrautbeseitigung dient dem Sauberkeitsbild der Stadt, dem Erhalt der Stral3en-
substanz und der Verkehrssicherheit. Die Aufgabe wird von der Stadt wahrgenommen,
da die Wildkrautbeseitigung aufgrund von § 2 Abs. 1 des Leistungsvertrages | mit
ALBA-BS ausdriicklich von den von ALBA-BS geschuldeten Leistungen ausgenommen
ist. FUr die Durchfiihrung der Aufgabe werden Kosten in H6he von 400.000,00 € erwar-
tet.

2.3.5 Verwaltungsaufwendungen

Es sind die bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen, insbesondere fiir die
bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteu-
erung, zu bertcksichtigen (503.700,00 €). Die Gesamtaufwendungen werden entspre-
chend des Aufwandes auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt. Zudem sind dabei Kosten
fur MalRnahmen zur Optimierung der Stral3enreinigung bertcksichtigt.

2.3.6 Gebuhreneinzug

Die Aufwendungen bei der Stadt fUr die Erstellung der Geblhrenbescheide und den
Einzug der Gebuhren belaufen sich auf 174.700,00 €.

2.3.7 Anlieferungen am AEZ und Entsorgung

Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren wird davon ausgegangen,
dass am AEZ 400 t Restabfall angeliefert werden. Bei einer Restabfallgeblhr in Hohe
von 231,70 €/t flhrt dies zu Aufwendungen in Héhe von rd. 92.700,00 €. Hinzu kom-
men 430 t Laub, die in der Vergarungsanlage verarbeitet werden. Hierflr ergeben sich
bei einer Bioabfallgebuhr in Hohe von 128,76 €/t Aufwendungen in Héhe von

rd. 55.400,00 €. Die Gesamtaufwendungen fiir Anlieferungen betragen damit gerundet
148.100,00 €. Die Aufwendungen fir die Entsorgung des Strallenkehrichts und des
weiteren Laubes sind bereits in dem Grundentgelt ,Entsorgung StralRenreinigung*
(2.3.1) enthalten.

2.3.8 Projekt ,Unser sauberes Braunschweig"

Die Kosten fir das Projekt werden zwischen den Bereichen ,Restabfallbehalter” und
Lotralkenreinigung” aufgeteilt. Es fallen im Bereich der Stral’enreinigung Aufwendun-
gen in Héhe von 464.300,00 € an.

2.3.9 Ertrage
Es werden Ertrage in Hohe von 15.000,00 € bertcksichtigt, die aus den zu erwarten-
den Zahlungen aus dem neu geschaffenen Einwegkunststofffonds resultieren. Dabei

wird ein vorsichtiger Ansatz gewahlt, da die genaue Hohe der Ertrdge zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht einschatzbar ist.
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2.3.10 Uber- und Unterdeckungen

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebihrenunter- bzw. -liberdeckungen
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Im Jahr 2026 werden
keine Uberdeckungen aus Vorjahren beriicksichtigt. Die im Jahr 2025 noch nicht be-
riicksichtigte Uberdeckung des Jahres 2023 in Hhe von 50.000,00 € wird in der Kalku-
lation 2027 berticksichtigt. Die Uberdeckung 2024 in Hohe von 364.025,39 € soll in den
Jahren 2027 oder 2028 berucksichtigt werden, um einen mdglichst gleichmafigen Ge-
bihrenverlauf zu erhalten.

2.3.11 Geblhrenmeter

2.4

Die Geblhrenmeter ergeben sich aus den von der Stadt veranlagten Frontmetern fir
Anlieger- und Hinterliegergrundstiicke und bilden die Mengenbasis flr die Ermittlung
der Gebuhr. Fir die Kalkulation wurden die aktuellen Geblhrenmeter verwendet. Dabei
wurde zudem eine Korrektur aufgrund der zu erwartenden Bautatigkeit und der geplan-
ten Anderung der StraRenreinigungsverordnung vorgenommen. Aufgrund der aktuellen
Daten ergibt sich gegenlber der Kalkulation fir 2025 eine Erh6hung der Geblhrenme-
ter um rd. 2.500 m.

Die als Anlage 4 beigefligte Tabelle gibt eine Ubersicht (iber die Gebiihrenmeter in den
einzelnen Reinigungsklassen.

Gebuhrensatze
Die sich aus der Gebuihr ergebenden Geblhrensatze fir die einzelnen Reinigungsklas-

sen sowie die bisherigen GeblUhrensatze zum Vergleich kénnen der Anlage 5 entnom-
men werden.
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Zwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung iiber
die Erhebung von StraBenreinigungsgebiihren in der
Stadt Braunschweig
(StraBenreinigungsgebiihrensatzung)
vom 4. November 2025

Aufgrund des § 52 des Nds. StralRengesetzes in der
Fassung vom 24. September 1980 (Nds. GVBI. S. 359),
zuletzt geadndert durch Gesetz vom 29. Juni 2022 (Nds.
GVBI. S. 420), den §§ 10 und 13 des Nds. Kommunalver-
fassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3)
sowie den §§ 1, 2 und 5 des Nds. Kommunalabgabenge-
setzes vom 20. April 2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt ge-
andert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September
2022 (Nds. GVBI. S. 589) hat der Rat der Stadt Braun-
schweig in seiner Sitzung am 4. November 2025 folgende
Satzung beschlossen:

Artikel |

Die Satzung Uber die Erhebung von Stral3enreinigungsge-
bihren in der Stadt Braunschweig (StralRenreinigungsge-
bihrensatzung) vom 20. Dezember 2005 (Amtsblatt fur die
Stadt Braunschweig Nr. 22 vom 23. Dezember 2005, Seite
103) in der Fassung der Neunzehnten Anderungssatzung
vom 5. November 2024 (Amtsblatt fir die Stadt Braun-
schweig Nr. 10 vom 26. November 2024, Seite 35) wird
wie folgt geandert:

1. Der Anhang - Gebuhrentarif — wird wie folgt gefasst:

+Anhang
Gebuhrentarif
zur StralBenreinigungsgebuhrensatzung der Stadt
Braunschweig vom 4. November 2025

Fir die in der Anlage der Verordnung zur Regelung von
Art und Umfang der StralRenreinigung in der Stadt Braun-
schweig (StralRenreinigungsverordnung) vom 17. Novem-
ber 2015 in der jeweils giiltigen Fassung aufgefiihrten
StralRen betragt die Gebuhr je Meter Stralenfront monat-
lich in den

a) Allgemeinen Reinigungsklassen

Reinigungsklasse | 5,26 €
Reinigungsklasse I 1,65 €
Reinigungsklasse I 0,82 €
Reinigungsklasse IV 0,41€
Reinigungsklasse V 0,21€

b) Besonderen Reinigungsklassen

Reinigungsklasse 11 579€
Reinigungsklasse 12 8,96 €
Reinigungsklasse 14 5,55 €
Reinigungsklasse 16 5,55 €
Reinigungsklasse 17 4,76 €
Reinigungsklasse 18 3,97 €
Reinigungsklasse 19 2,38 €
Reinigungsklasse 20 7,38 €
Reinigungsklasse 22 3,97 €
Reinigungsklasse 29 11,89€"
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Anlage 2

Artikel Il

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
Braunschweig, den
Stadt Braunschweig

Der Oberbirgermeister
I V.

Geiger
Erster Stadtrat

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.
Braunschweig, den
Stadt Braunschweig

Der Oberbirgermeister
I. V.

Geiger
Erster Stadtrat
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Altes Recht Neues Recht Bemerkungen
Anhang Anhang
Gebuhrentarif Gebuhrentarif

zur StralRenreinigungsgebuhrensatzung der Stadt Braunschweig vom
5. November 2024

Fir die in der Anlage der Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der
StraRenreinigung in der Stadt Braunschweig (StrafRenreinigungsverordnung)
vom 17. November 2015 in der jeweils giiltigen Fassung aufgefiihrten Stra-
Ren betragt die Geblhr je Meter Stralenfront monatlich in den

a) Allgemeinen Reinigungsklassen

Reinigungsklasse | 5,47 €
Reinigungsklasse | 1,71 €
Reinigungsklasse I 0,86 €
Reinigungsklasse IV 0,43 €
Reinigungsklasse V 0,21€

b) Besonderen Reinigungsklassen

Reinigungsklasse 11 6,01 €
Reinigungsklasse 12 9,31 €
Reinigungsklasse 14 577 €
Reinigungsklasse 16 577 €
Reinigungsklasse 17 4,94 €
Reinigungsklasse 18 4,12 €
Reinigungsklasse 19 2,47 €
Reinigungsklasse 20 7,66 €
Reinigungsklasse 22 4,12 €
Reinigungsklasse 29 12,36 €°

zur StralBenreinigungsgebuhrensatzung der Stadt Braunschweig vom
5. November 2024

Fur die in der Anlage der Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der
StralRenreinigung in der Stadt Braunschweig (StrafRenreinigungsverordnung)
vom 17. November 2015 in der jeweils giiltigen Fassung aufgefiihrten Stra-
Ren betragt die Geblhr je Meter Stralenfront monatlich in den

a) Allgemeinen Reinigungsklassen

Reinigungsklasse | 5,26 €
Reinigungsklasse || 1,65 €
Reinigungsklasse llI 0,82 €
Reinigungsklasse IV 0,41 €
Reinigungsklasse V 0,21 €

b) Besonderen Reinigungsklassen

Reinigungsklasse 11 579 €
Reinigungsklasse 12 8,96 €
Reinigungsklasse 14 5,55 €
Reinigungsklasse 16 5,565 €
Reinigungsklasse 17 4,76 €
Reinigungsklasse 18 3,97 €
Reinigungsklasse 19 2,38 €
Reinigungsklasse 20 7,38 €
Reinigungsklasse 22 3,97 €

Reinigungsklasse 29 11,é9 €
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Gebiihrenmeter

Anlieger
Reinigungsklasse

| (Fahrbahn)
| (Gehweg)
Il

11

v

\Y

Summe

Hinterlieger
Reinigungsklasse

| (Fahrbahn)
I (Gehweg)
Il

11

v

\Y,

Summe

Innenstadt
Reinigungsklasse

11
12
12
14
14
16

Fahrbahn)
Fahrbahn)
Gehweg)
Fahrbahn)
Gehweg)
Fahrbahn)
16 (Gehweg)
17 (Fahrbahn)
17 (Gehweg)
18 (Fahrbahn)
18 (Gehweg)
19 (Fahrbahn)
20 (Fahrbahn)
20 (Gehwegq)
22 (Fahrbahn)
22 (Gehweg)
29 (Fahrbahn)
Summe

Py

Meter

6.631,57
6.631,57
34.460,10
164.670,90
443.246,84
7.074,00

Meter

409,50
409,50
3.576,81
18.180,47
54.834,01
1.165,54

Meter

5.072,25
2.538,43
2.538,43
2.439,00
2.439,00
1.747,14
1.747,14
2.728,64
2.728,64

910,00

910,00

662,00
1.384,00
1.384,00
4.746,00
4.746,00

412,00

Anzahl Reinigungen

pro Monat

21,67
6,00
8,67
4,33
2,17
1,08

Anzahl Reinigungen

pro Monat

21,67
6,00
8,67
4,33
217
1,08

Anzahl Reinigungen

pro Monat

30,42
16,67
30,42
16,67
12,50
12,50
16,67
12,50
12,50
12,50

8,33
12,50

8,33
30,42

8,33
12,50
62,50

83 von 256 in Zusammenstellung

TOP 14

Anlage 4

Gebuhrenmeter

1.724.208,20
477.473,04
3.583.850,40
8.562.886,80
11.5624.417,84
91.962,00

25.964.798,28

Geblihrenmeter

106.470,00
29.484,00
371.988,24
945.384,44
1.425.684,26
15.152,02

2.894.162,96

Gebuhrenmeter

1.8561.371,25
507.686,00
926.526,95
487.800,00
365.850,00
262.071,00
349.428,00
409.296,00
409.296,00
136.500,00
91.000,00
99.300,00
138.400,00
505.160,00
474.600,00
711.900,00
309.000,00

8.035.185,20



Hinterlieger

11
12
12
14
14
16

Fahrbahn)
Fahrbahn)
Gehweg)
Fahrbahn)
Gehweg)
Fahrbahn)
16 (Gehweg)
17 (Fahrbahn)
17 (Gehweg)
18 (Fahrbahn)
18 (Gehweg)
19 (Fahrbahn)
20 (Fahrbahn)
20 (Gehwegq)
22 (Fahrbahn)
22 (Gehweg)
Summe

Py

P

Gesamtsumme

347,25
160,75
160,75
75,75
75,75
229,25
229,25
123,00
123,00
70,50
70,50
61,51
165,75
165,75
201,00
201,00

30,42
16,67
30,42
16,67
12,50
12,50
16,67
12,50
12,50
12,50

8,33
12,50

8,33
30,42

8,33
12,50

Veranderung durch Anderungen der StraRenreinigungsverordnung
Korrektur aufgrund von Baumafinahmen

Gesamtsumme

84 von 256 in Zusammenstellung

TOP 14

126.746,25
32.150,00
58.673,75
15.150,00
11.362,50
34.387,50
45.850,00
18.450,00
18.450,00
10.575,00

7.050,00
9.226,50
16.575,00
60.498,75
20.100,00
30.150,00

515.395,25

37.409.541,69

0,00
-30.617,73

37.378.923,96



Berechnung der monatlichen Gebiihren

TOP 14

Anlage 5

Reinigungs- Gebuhr pro Anzahl der Reinigungen | mtl. Geblhrensatz bisheriger mtl.
klasse Geblihrenmeter im Monat je Frontmeter in € Geblhrensatz
in € je Frontmeter in €
| 5,26 5,47
Fahrbahn 0,19030845 21,67 4,12 4,28
Gehweg 0,19030845 6,00 1,14 1,19
Il 0,19030845 8,67 1,65 1,71
1] 0,19030845 4,33 0,82 0,86
[\ 0,19030845 2,17 0,41 0,43
\ 0,19030845 1,08 0,21 0,21
Innenstadt
11
Fahrbahn 0,19030845 30,42 5,79 6,01
12 8,96 9,31
Fahrbahn 0,19030845 16,67 3,17 3,30
Gehweg 0,19030845 30,42 5,79 6,01
14 5,55 577
Fahrbahn 0,19030845 16,67 3,17 3,30
Gehweg 0,19030845 12,50 2,38 2,47
16 5,55 5,77
Fahrbahn 0,19030845 12,50 2,38 2,47
Gehweg 0,19030845 16,67 3,17 3,30
17 4,76 4,94
Fahrbahn 0,19030845 12,50 2,38 2,47
Gehweg 0,19030845 12,50 2,38 2,47
18 3,97 4,12
Fahrbahn 0,19030845 12,50 2,38 2,47
Gehweg 0,19030845 8,33 1,59 1,65
19
Fahrbahn 0,19030845 12,50 2,38 2,47
20 7,38 7,66
Fahrbahn 0,19030845 8,33 1,59 1,65
Gehweg 0,19030845 30,42 5,79 6,01
22 3,97 4,12
Fahrbahn 0,19030845 8,33 1,59 1,65
Gehweg 0,19030845 12,50 2,38 2,47
29
Fahrbahn 0,19030845 62,50 11,89 12,36
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Stadt Braunschweig 25-26432
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Fiinfundzwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung iiber die
Erhebung von Gebuhren und Kostenerstattungen fir die
Abwasserbeseitigung in der Stadt Braunschweig (Abgabensatzung
fur Abwasserbeseitigung)

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 23.09.2025
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 09.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Die als Anlage 2 beigefiigte Fiinfundzwanzigste Satzung zur Anderung der Satzung (iber die
Erhebung von Geblhren und Kostenerstattungen fur die Abwasserbeseitigung in der Stadt
Braunschweig (Abgabensatzung fir die Abwasserbeseitigung) wird beschlossen.

Sachverhalt:

Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung fir die Jahre 2023 und 2024 wurde festgelegt,
dass trotz eines Doppelhaushaltes weiterhin eine jahrliche Geblhrenkalkulation vorgenommen
wird, um auf aktuelle Entwicklungen zeitnah reagieren zu kénnen und eine mdglichst
gleichmaRige Gebuhrenentwicklung zu erreichen. Fur die Gebuhrenkalkulation 2026 wurden
die Haushaltsansatze fiir 2026 des Doppelhaushaltes 2025/2026 noch einmal Uberprift und
aktualisiert. Die sich dabei ergebenden Veranderungen liegen innerhalb des mit dem
Haushaltsplan fir 2026 zur Verfligung gestellten Budgets, so dass diesbezliglich kein
Nachtrag erforderlich ist. Zudem wurde eine aktuelle Mengeneinschatzung vorgenommen. Bei
der als Anlage 1 beigefluigten Gebuhrenkalkulation flr 2026 haben sich Steigerungen in Héhe
von 8,0 % bei den Schmutzwassergebihren und in Héhe von 4,3 % bei den
Niederschlagswassergeblihren ergeben.

1 Vorgesehene Gebiihren ab 1. Januar 2026

In der folgenden Tabelle sind die Gebuhrensatze kurz dargestellt. Die Gebuhrenkalkulation
ist als Anlage 1 beigefugt.

. Bisherige Veranderun | Erlauterun
et Gebi]hrgJ g (s. Anlage%)
Schmutzwasserbeseitigung 3,92 €/m?3 3,63 €/m? 80% [2.21
Niederschlagswasserbeseitigung | 8,19€/10 m?| 7,85 €/10 m? 43% (222
Entsorgung aus abflusslosen 40,81 €/m? 38,07 €/m? 72% |2.31
Sammelgruben
Entsorgung aus Kleinklaranlagen | 42,50 €/%2m*® | 41,00 €//2m? 37% |2.3.2
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Entsorgung aus Leichtfllissig- 123,00 €/2m® [ 121,98 €/7-2m? 0,8% |2.3.3
keitsabscheideranlagen

2 Zusammenfassende Darstellung

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, die sich insbesondere auf die an die
Stadtentwasserung Braunschweig GmbH (SE|BS) zu zahlenden Betriebsentgelte und den an
den Abwasserverband Braunschweig (AVB) zu zahlenden Mitgliedsbeitrag auswirken, den
hdheren Investitionen zum Erhalt des Kanalnetzes, der Zinsentwicklung, den ricklaufigen
Schmutzwassermengen und der geringeren Uberdeckungen, die gebiihrenmindernd
bertcksichtigt werden kénnen, ergeben sich insgesamt auch fir das Jahr 2026 hdhere
Gebuhrensteigerungen als in den Jahren bis 2022.

Die an die SE|BS zu zahlenden Betriebsentgelte werden auf Basis von Indizes des
Statistischen Bundesamtes fortgeschrieben. Dabei sind vor allem die Lohnentwicklungen
(Tarifindex) und die allgemeine Preissteigerung (Verbraucherpreisindex) relevant. Zudem
wirkt sich die Entwicklung der Energiepreise (Strom, Diesel) trotz eines geringen Anteils an
den Entgelten aufgrund teilweise erheblicher Steigerungen in den letzten Jahren
nennenswert mit aus. Die Preisentwicklung fuhrt auch zu entsprechenden Steigerungen der
Aufwendungen des AVB, die Uber die Mitgliedsbeitrage an die Stadt weitergegeben werden.
Dabei sind zudem noch steigende Anforderungen an die Abwasserreinigung zu
bertcksichtigen, die zu héheren Kosten fihren.

Im Jahr 2020 erfolgte der Abschluss der Erganzungs- und Klarstellungsvereinbarung zum
Abwasserentsorgungsvertrag, mit der unter anderem eine Erhéhung des Planbudgets fir die
Erneuerung des Abwasserentsorgungsnetzes vereinbart wurde. Damit sollen die
vertraglichen Ziele weiterhin sichergestellt werden und eines der wesentlichen vertraglichen
Ziele - die vereinbarte Sanierungsrate — erreicht werden. In diesem Zusammenhang wurde
auch dargestellt, dass die Gebuhrensteigerungen in den Jahren ab 2022 um etwa 1 %-Punkt
Uber den Steigerungen liegen werden, die sich ohne die Vertragsanpassung ergeben hatten.
Aufgrund der tatsachlichen Preis- und Zinsentwicklungen sind diese zusatzlichen
GebUlhrensteigerungen aktuell etwas héher als zunachst angenommen, da das Planbudget
aufgrund der Baupreisentwicklung starker gestiegen ist (rd. 41 % seit 2020) und da die
Zinsen Uber der damals erwarteten Grof3enordnung von 2 % liegen. Die héheren Zinsen fur
Kreditverbindlichkeiten wirken sich zudem auch bei der Finanzierung der MalRnahmen aus
dem urspringlichen Planbudget aus. Die fur die Zukunft weiterhin vorgesehenen
umfassenden Investitionen in den Erhalt des Kanalnetzes inkl. der GroRinvestitionen in das
Pumpwerk Olper und die Abwassertransportleitung zum Klarwerk sowie die Investitionen in
die Zukunft der Klaranlage werden auch in den kommenden Jahren voraussichtlich
tendenziell zu Gebihrensteigerungen fiihren, die oberhalb der allgemeinen Preissteigerung
liegen. Die konkrete Entwicklung richtet sich dabei nach den Fertigstellungszeitpunkten
einzelner Malinahmen.

Im Bereich Schmutzwasser ergibt sich durch die in den vergangenen Jahren ricklaufige
Schmutzwassermenge ein zusatzlicher geblhrensteigernder Effekt, da die anfallenden
Kosten weitgehend mengenunabhangig sind. Der Ruckgang beruht insbesondere auf
Sondereffekten aufgrund der Krisensituation der letzten Jahre. Da in diesem Zusammenhang
verstarkt auch aus umweltpolitischer Sicht zu begruRende Bemihungen zur
Wassereinsparung vorgenommen wurden (sowohl in Privathaushalten als insbesondere auch
durch Umstellungen im gewerblichen Bereich), wird aufgrund der vorliegenden Informationen
davon ausgegangen, dass sich die Menge dauerhaft auf einem etwas niedrigeren Niveau
stabilisiert.

Des Weiteren ist insbesondere im Bereich Schmutzwasser zu berlicksichtigen, dass weniger

Uberdeckungen aus der Vergangenheit gebihrenmindernd eingesetzt werden konnen, da
nicht mehr so hohe Uberdeckungen wie in den Vorjahren zur Verfigung stehen. Dies kdnnte
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auch in den Folgejahren zu weiteren Steigerungen fihren, wenn keine Uberdeckungen mehr
zur Verfugung stehen sollten. Die Schmutzwassergeblhr 1age 2026 ohne die Einbeziehung
des GroRteils der verbliebenen Uberdeckungen noch um rd. 1,5 % héher als jetzt
vorgeschlagen.

Die Gebuhren fur die Schmutzwasserbeseitigung steigen um 8,0 %. Im Einzelnen sind
folgende Punkte fir die Gebihrenentwicklung mafgeblich (,(+)* gebihrensteigernd;
»(-)* geblhrenmindernd):

» (+) Hohere Aufwendungen fir die an den Abwasserverband Braunschweig (AVB) zu
zahlenden Mitgliedsbeitrage fur die Abwasserreinigung und die Kanalisation

(rd. 1.085.700 €)

(+) Hohere Aufwendungen fir das an die SE|BS zu zahlende Kapitalkostenentgelt

(rd. 998.100 €)

(+) Berticksichtigung einer geringeren Uberdeckung aus den Vorjahren (rd. 919.500 €)
(+) Rickgang der Schmutzwassermenge um 0,6 % (entspricht rd. 291.600 €)

(+) Hohere Aufwendungen fiir das an die SE|BS zu zahlende Betriebsentgelt fiir die
Schmutzwasserbeseitigung (74.700 €)

VVYVY 'V

Die Gebuhren fur die Niederschlagswasserbeseitigung steigen um 4,3 %. Dies beruht in
erster Linie auf folgenden Gegebenheiten:

» (+) Hohere Aufwendungen fir das an die SE|BS zu zahlende Kapitalkostenentgelt
(rd. 601.800 €)

» (+) Hohere Aufwendungen flur das an die SE|BS zu zahlende Betriebsentgelt fur die
Niederschlagswasserbeseitigung (247.300 €)

» (+) Hohere Aufwendungen fir die an den Abwasserverband Braunschweig (AVB) zu
zahlenden Mitgliedsbeitrage fir die Abwasserreinigung (rd. 103.000 €)

> (-) Beriicksichtigung einer htheren Uberdeckung aus den Vorjahren (rd. 66.700 €)

Es wird vorgeschlagen, die Geblhr fiir die Entsorgung aus abflusslosen Sammelgruben, die
gesondert festgesetzt werden muss, bei Beibehaltung des Kostendeckungsgrades von 70 %
auf 40,81 €/m? (Steigerung um 7,2 %) festzusetzen. Mit der Festsetzung einer nicht kosten-
deckenden Geblhr soll die Gebuhrenbelastung flir die Betroffenen abgemildert werden, die
von 2001 bis 2013 lediglich den Gebulhrensatz fir die Schmutzwasserentsorgung entrichten
mussten. Dabei wurde in den vergangenen Jahren bereits regelmafig angekindigt, dass
nach und nach eine Erhéhung der Kostendeckung, die zunachst auf 50 % festgesetzt und
zuletzt 2025 auf 70 % angehoben wurde, angestrebt wird. Fir den weiterhin nicht
kostendeckenden Gebuhrensatz besteht aus Sicht der Verwaltung ein &ffentliches Interesse.
So kann der Gefahr nicht ordnungsgemalfer Entsorgungen bereits im Ansatz vorgebeugt
und der Kontrollaufwand hinsichtlich der ordnungsgemafien Entsorgung bei der Stadt und
der SE|BS in einem angemessenen Rahmen gehalten werden. Der nicht durch Gebihren
finanzierte Betrag in Hohe von rd. 32.300 € wird aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen.
Die Verwaltung halt es dennoch grundsatzlich fir richtig, perspektivisch eine weitere
sukzessive Erhéhung des Kostendeckungsgrades anzustreben.

Hinsichtlich der Entsorgungsgebtihren flr Kleinklaranlagen schlagt die Verwaltung eine
Geblhrenerhéhung auf 42,50 €/m? (Steigerung um 3,7 %) vor. Bei der Entsorgungsgebuihr
fur Leichtflissigkeitsabscheideranlagen ergibt sich eine Steigerung um 0,8 %. Die
Leerfahrtgeblhren werden an das aktuelle Preisniveau angepasst.

Fur die Einleitung von sonstigem Wasser, z. B. Grundwasser aus Baumalinahmen und
Grundwassersanierungen, in die Niederschlagswasserkanalisation, deren Kostenanteil nicht
in die Kalkulation der Niederschlagswassergebuhren mit einbezogen werden darf, wird keine
gesonderte Gebuhr festgesetzt. Aufgrund des Abwasserentsorgungsvertrages erhebt die
SE|BS fir diese sonstigen Einleitungen Entgelte. Dieses Verfahren wird weiterhin
beibehalten.
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Die in der GeblUhrenkalkulation bertcksichtigten Aufwendungen ergeben sich im Wesent-
lichen aus den an die SE|BS zu zahlenden Betriebs- und Kapitalkostenentgelten, aus den an
den AVB und den Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) zu zahlenden Mitgliedsbeitragen
und aus den kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) fir das bei der Stadt
verbliebene Anlagevermdgen (insbesondere das vor 2006 errichtete Kanalnetz sowie die im
Jahr 2020 von der Stadt ibernommene MalRnahme Autobahnkreuz Sid).

Die Kapitalkostenentgelte erhalt die SE|BS flr die Vornahme von Investitionen,
insbesondere fur Investitionen in das oOffentliche Kanalnetz. Die seit 2006 getatigten
Investitionen unterteilen sich in ca. 3/4 planmafige ,Investitionen gemal Investitionskonzept
inkl. Betriebs- und Geschéaftsausstattung und ca. 1/4 ,Besondere Investitionen® (z. B.
ErschlieBung von Baugebieten). Die Investitionen wurden zwischen der Stadt und der SE|BS
abgestimmt. Zudem erfolgte eine Beteiligung der stadtischen Gremien. Dabei geht den
.Besonderen Investitionen®, im Gegensatz zu den planmaRigen Investitionen, ein
ausdrucklicher Beschluss der stadtischen Gremien voraus (z. B. Bebauungsplan,
stadtebaulicher Vertrag etc.).

Nach dem neu eingeflihrten § 96 a des Nds. Wassergesetzes ware zudem eine
Einbeziehung von nicht einrichtungsbezogenen Kosten der Starkregenvorsorge in die
Kalkulation der Schmutzwassergebiihren méglich. Hiervon wurde insbesondere angesichts
der Gebuhrenentwicklung zunachst abgesehen.

Der Kalkulationszeitraum entspricht dem Kalenderjahr 2026.

Gem. § 5 Abs. 2 S. 3 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sind entstandene
Gebuhrenunter- bzw. -Uberdeckungen innerhalb der ndchsten 3 Jahre nach ihrer
Feststellung auszugleichen. In der Kalkulation werden die Ergebnisse des Jahres 2022
bertcksichtigt, soweit sie nicht schon in die Kalkulation 2024 oder 2025 einbezogen wurden.
Die Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 werden teilweise berucksichtigt. Die verbleibenden
Ergebnisse des Jahres 2023 werden dann in der Kalkulation 2027, die verbleibenden
Ergebnisse des Jahres 2024 in der Kalkulation 2027 oder 2028 berticksichtigt (vgl. hierzu
auch die Ausfiihrungen zu den einzelnen Gebulhrentatbestanden, z. B. Ziffer 2.2.1.10 fir die
Schmutzwassergebuihren).

Die Gebuhrenkalkulation ist als Anlage 1 beigefligt.

Geiger

Anlage/n:

Anlage 1

Gesamt pdf (Gebuhrenkalkulation, Finfundzwanzigste Anderung der Abgabensatzung fir
die Abwasserbeseitigung, Synopse zur Anderung derAbgabensatzung fur die
Abwasserbeseitigung)
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Gebiihrenkalkulation einschlieBlich Erlduterungen zur Anderung der Abgabensatzung
fiir die Abwasserbeseitigung

1 Allgemeines

In der Abgabensatzung fur die Abwasserbeseitigung erfolgt zum 1. Januar 2026 eine Anpas-
sung des Gebuhrentarifs.

2 Gebiihrenkalkulation
21 Allgemeine Bemerkungen

Der Bedarf an Abwasser- und Entsorgungsgebthren wird auf der Grundlage der Vollkosten-
deckung ermittelt. Das heil3t, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ermittelten
Kosten (Betriebskosten und kalkulatorische Kosten) werden grundsatzlich durch die GebUh-
ren gedeckt. Gemaf der Abgabensatzung fur die Abwasserbeseitigung (ASAbw) sind dies
die
e Schmutzwassergebihren fur die in die 6ffentlichen Abwasseranlagen gelangte
Schmutzwassermenge (§ 4 ASAbw),

¢ Niederschlagswassergebuhren fir die befestigten Grundsticksflachen, von denen
Niederschlagswasser in die dffentlichen Abwasseranlagen gelangt (§ 5 ASAbw),

e Entsorgungsgebuhren fur die Entleerung, die Abfuhr und Beseitigung von Abwasser
aus abflusslosen Sammelgruben (§ 10 Abs. 1 ASAbw)

e Entsorgungsgebuhren fur die Entleerung, die Abfuhr und Beseitigung von Fakal-
schlamm und Abwasser aus Kleinklaranlagen (§ 10 Abs. 2 ASAbw) und

o Entsorgungsgebuhren fir die Entleerung, die Abfuhr und Beseitigung von Abwasser und
flussigen sowie festen Stoffen aus Leichtflissigkeitsabscheideranlagen (§ 11 ASAbw).

Grundlage fur die Gebuhrenbedarfsermittlungen sind die fiir 2026 geplanten Aufwendungen
der Sonderrechnung Stadtentwasserung, die unter Bertcksichtigung der Erkenntnisse der
Betriebsabrechnung 2024 und der Aufwendungen des ersten Halbjahrs 2025 ermittelt wur-
den.

Die Aufgaben im Bereich der Stadtentwasserung werden weitestgehend von Dritten wahrge-
nommen:

e Die Stadt ist Mitglied im Abwasserverband Braunschweig (AVB). Dieser ist zustandig
fur die Abwasserreinigung, die Verregnung, die Verrieselung, die Klarschlammver-
wertung und das Labor. Die Aufgaben des AVB sowie Regelungen zur Erhebung der
Mitgliedsbeitrage sind in dessen Satzung enthalten.

e Die Betriebsfuhrung fur das Klarwerk Steinhof, das dem AVB gehdrt, obliegt der Stadt
auf Basis des mit dem AVB geschlossenen Betriebsflihnrungsvertrages. Die Stadt hat
die Stadtentwasserung Braunschweig GmbH (SE|BS) mit der Erflllung dieser Aufga-
ben beauftragt. Die fir die Betriebsfiihrung des Klarwerks entstehenden Aufwendun-
gen werden vom AVB erstattet, der sich wiederum Uber die Mitgliedsbeitrage refinan-
Ziert.
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e Die operativen Aufgaben im Bereich der Stadtentwasserung werden auf Basis des
Abwasserentsorgungsvertrages und der dazugehdrigen Erganzungs- und Klarstel-
lungsvereinbarung von der SE|BS wahrgenommen. Die Leistungen der SE|BS werden
mit den vertraglich festgelegten Betriebsentgelten und Kapitalkostenentgelten abge-
golten. Die in den genannten Vertragen vorgesehene Indexanpassung erfolgt unter
Zugrundelegung amtlich festgestellter Indices des statistischen Bundesamtes der
Bundesrepublik Deutschland (z. B. Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) fir
Deutschland; Index der tariflichen Monatsverdienste im Produzierenden Gewerbe und
im Dienstleistungsbereich, Wirtschaftszweig O: Offentliche Verwaltung, Verteidigung,
Sozialversicherung). Fur die Anpassung der verschiedenen Entgelte sind die mit der
Leistungserbringung verbundenen Kostenarten und deren Anteile an den Gesamtkos-
ten verbindlich festgelegt. Den einzelnen Kosten- bzw. Entgeltanteilen sind bestimmte
Indices zugeordnet. Ein wesentlicher Entgeltbestandteil sind die Personalkosten. De-
ren Anteil liegt bei den einzelnen Entgelten etwa zwischen 60 % und 100 %.

Da die endgdltige Indexanpassung erst Anfang 2026 feststeht, wurde fir die Kalkula-
tion eine Prognose der Indexentwicklung bis Ende 2025 verwendet.

e Fur einige Ortsteile wird das Kanalnetz durch den Wasserverband Weddel-Lehre
(WWL) betrieben. Hierflr entrichtet die Stadt einen Verbandsbeitrag.

e Der Geblihreneinzug wird durch die Braunschweiger Versorgungs-AG und Co. KG
(BS|ENERGY) und den WWL durchgeflihrt. Hierfir wird ein Entgelt entrichtet bzw.
beim WWL eine Kostenerstattung vorgenommen.

Zudem werden in der Kalkulation die kalkulatorischen Kosten flr das bei der Stadt verblie-
bene Anlagevermogen, insbesondere das vor 2006 errichtete Kanalnetz und die 2020 von
der Stadt ibernommene MalRnahme Autobahnkreuz Sid, bertcksichtigt.

Fir das ab 2006 von der SE|BS errichtete bzw. erneuerte und auch von der SE|BS finan-
zierte Kanalnetz wird ein Kapitalkostenentgelt gezahlt, das in die Kalkulation einflief3t.

Bei der Stadt verblieben sind auch die hoheitlichen Aufgaben und die strategische Ausrich-
tung fur den Bereich der Stadtentwdsserung sowie die Vertragssteuerung. Die hierfur anfal-
lenden Verwaltungsaufwendungen werden in die Kalkulation eingestellt.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten, die in die Gebihrenkalkulation einflieRen, beinhalten
somit im Wesentlichen die an die SE|BS zu zahlenden Betriebsentgelte und Kapitalkosten-
entgelte aus dem Abwasserentsorgungsvertrag, die Mitgliedsbeitrage an den AVB und den
WW.L und die kalkulatorischen Kosten. Hinzu kommen die bei der Stadt anfallenden Verwal-
tungskosten. Zudem werden bei der Gebuhrenkalkulation Ertrage bertcksichtigt, die insbe-
sondere aus Verwaltungsgebuhren, Mieten und Pachten sowie dem vom WWL zu zahlenden
Entgelt fur die Nutzung des stadtischen Kanalnetzes bestehen.

Im Rahmen der Sonderrechnung Stadtentwasserung werden darlber hinaus weitere Aufga-

ben wahrgenommen, die Uber die Sonderrechnung abgewickelt werden, deren Aufwande je-
doch der stadtische Haushalt erstattet.
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2.2 Abwassergebiihren (Anhang |, Artikel I)
2.2.1 Schmutzwassergebiihr

Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Betriebsentgelte Schmutzwasserbeseitigung und Labor
(SEIBS; 2.2.1.1)

Mitgliedsbeitrag WWL (2.2.1.2)
Gebuhreneinzugskosten (2.2.1.3)
Verwaltungsaufwendungen (2.2.1.4)
Grundstlicksentwasserung (SE|BS; 2.2.1.5)
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeitrage AVB
(2.2.1.6)

Kanalnetz (2.2.1.7)

Summe Aufwendungen

Damit ergibt sich die Schmutzwassergebihr wie folgt:

Aufwendungen

Ertrage (2.2.1.8) A
Verbleibende Aufwendungen

Uberdeckung (2.2.1.9) A

Gebuhrenfahige Aufwendungen

6.152.600,00 €

2.177.800,00 €
650.000,00 €
422.100,00 €
1.047.300,00 €
22.866.700,00 €

16.792.700,00 €

50.109.200,00 €

50.109.200,00 €
1.503.200,00 €
48.606.000,00 €
646.741,81 €
47.959.258,19 €

Schmutzwassermenge (2.2.1.10) 12.236.800,00 m?

Schmutzwassergebiihr 3,92 €/m?

Die neue Geblhr liegt 0,29 €/m? (iber dem bisherigen Gebuhrensatz in Héhe von 3,63 €/m3.
Dies entspricht einer Gebuhrensteigerung von 8,0 %.

2.2.1.1 Betriebsentgelte Schmutzwasserbeseitigung und Labor
(Entgelte Nr. 1 und 11 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag)

Das Betriebsentgelt Schmutzwasserbeseitigung (6.098.300 €) wird fir die von der SE|BS
durchgeflihrten Leistungen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung entrichtet. Darin ent-
halten ist die prognostizierte Indexanpassung zum 1. Januar 2026.

Fur die der Schmutzwasserbeseitigung zuzuordnenden Laborleistungen ergibt sich ein Ent-
gelt in Héhe von 54.300 €. Dabei handelt es sich nur um Personalkosten, da die Sachkosten
uber den Mitgliedsbeitrag des AVB abgerechnet werden.

2.2.1.2 Mitgliedsbeitrag WWL

Der Mitgliedsbeitrag an den WWL (2.177.800 €) wird fur die Leistungen des WWL in einigen
Ortsteilen der Stadt entrichtet (Schmutzwasser-Kanalnetz). Der Beitrag ergibt sich aus der
Wirtschaftsplanung des WWL.

2.2.1.3 Gebiihreneinzugskosten

Es werden die Entgelte in die Kalkulation einbezogen, die BS|ENERGY und der WWL flr
den Gebuhreneinzug erhalten (650.000 €).
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2.2.1.4 Verwaltungsaufwendungen

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen fiir die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (422.100 €). Die Aufwendungen werden
z. T. direkt den einzelnen Geblihrenbereichen zugeordnet, weitestgehend jedoch lGber eine
Umlage auf die einzelnen Gebulhrenbereiche verteilt.

2.2.1.5 Grundstiicksentwasserung

Die Aufwendungen flr die Grundstlicksentwasserung (1.047.300 €) bestehen im Wesentli-
chen aus dem an die SE|BS zu zahlenden Betriebsentgelt Grundstiicksentwasserung. Dies
beinhaltet u.a. die Aufwendungen fiir die mit der Genehmigung, Abnahme und Uberwachung
der Grundsticksentwasserungsanlagen zusammenhangenden operativen Tatigkeiten. Hinzu
kommen in diesem Zusammenhang anfallende Verwaltungsaufwendungen und kalkulatori-
sche Kosten. Die Gesamtaufwendungen werden auf die einzelnen Gebuhrenbereiche ver-
teilt.

2.2.1.6 Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeitrage AVB

Die Reinigung des Abwassers sowie die Verregnung, die Verrieselung, die Klarschlammver-
wertung und der Betrieb des Labors erfolgen durch den AVB. Die Aufwendungen fir die Ab-
wasserreinigung inkl. der weiteren Aufgaben (22.866.700 €; Steigerung um 943.800 €) be-
stehen daher in erster Linie aus den an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeitragen. Diese er-
geben sich aus der Wirtschaftsplanung des AVB fir 2026. Die Mitgliedsbeitrage fur die Ab-
wasserreinigung haben sich aufgrund von Preissteigerungen und héheren Anforderungen an
die Abwasserreinigung um rd. 1.036.400 € erh6ht, wovon rd. 932.800 € auf den Bereich
Schmutzwasser entfallen.

Die Stadt hat die Erfullung der Aufgabe Betriebsfiihrung auf die SE|BS tbertragen. Daftir er-
halt die SE|BS von der Stadt das Entgelt flr die Betriebsflihrung des Klarwerks Steinhof.
Dies wird von der Stadt an den AVB weiterberechnet und von dort in die Mitgliedsbeitrage
einbezogen.

Das zu reinigende Abwasser auf der Klaranlage setzt sich aus Schmutz- und Niederschlags-
wasseranteilen zusammen. Die Kosten werden entsprechend des Verhaltnisses von
Schmutz- und Niederschlagswasser und unter Bericksichtigung der durch die Einleitung des
Niederschlagswassers entstehenden Aufwendungen aufgeteilt.

2.2.1.7 Kanalnetz

Die Aufwendungen flr das Kanalnetz (16.792.700 €; Steigerung um 1.050.000 €) bestehen
im Wesentlichen aus den kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) fir das bei
der Stadt verbliebene Kanalnetz sowie aus dem an die SE|BS zu entrichtenden Kapitalkos-
tenentgelt fir das ab 2006 neu geschaffene Anlagevermdogen im Bereich des Kanalnetzes.
Die Abschreibungen fiir das bei der Stadt verbliebene Kanalnetz erfolgen auf Basis des zum
1. Januar 1998 eingefrorenen Wiederbeschaffungszeitwertes und unter Berlcksichtigung der
danach vorgenommenen Kanalnetzneubewertung. Fir die Zinsen werden die Restbuchwerte
des Anlagevermdgens vor der Abschreibung und ein kalkulatorischer Zinssatz in Hohe von
3,18 % (Vorjahr 3,21 %) verwendet. Es werden die Aufwendungen fur das Schmutzwasser-
kanalnetz und ein Anteil des Aufwandes fur das Mischwasserkanalnetz in die Kalkulation der
Schmutzwassergebihr mit einbezogen. Hinzu kommen die Aufwendungen fiir den Kanalbe-
trieb, die dem Schmutzwasserkanalnetz zuzuordnen sind.
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Das Gesamtkanalvermégen erhoht sich durch die vertraglich vereinbarten Investitionen ge-
maf Planbudget und durch die vereinbarten Besonderen Investitionen. Die daraus resultie-
rende Erhéhung der Kapitalkostenentgelte ist in der Regel grofier als die abschreibungsbe-
dingte Reduzierung der kalkulatorischen Kosten fur das bei der Stadt verbliebene Kanalnetz
aus der Zeit vor 2006. Bei der Kalkulation fiir 2026 ergeben sich unter Berlcksichtigung zu

erwartender vorzeitiger Anlagenabgange im Bereich Schmutzwasser um rd. 19.000 € gerin-
gere Abschreibungen als im Vorjahr. Dies beruht darauf, dass die Investitionen im Gegen-
satz zu der Planung aus dem Vorjahr vollstandig tUber die SE|BS finanziert werden. Bei den
kalkulatorischen Zinsen ergibt sich ein Rlickgang um rd. 68.600 € aufgrund des geringeren
kalkulatorischen Zinssatzes und des geringeren Restbuchwertes. Bei den vorzeitigen Anla-
genabgangen wird auf Basis von § 5 Abs. 2 S. 6 NKAG die Restnutzungsdauer entspre-
chend verklrzt und das Anlagegut wahrend der restlichen Nutzungsdauer vollstandig abge-
schrieben. Der Anstieg beim Kapitalkostenentgelt betragt rd. 998.100 € gegenuber der Kal-
kulation aus dem Vorjahr. Der Anstieg beruht darauf, dass aufgrund des erhéhten Planbud-
gets umfassend investiert wird und auf dem derzeit héheren Zinsniveau.

In den Kosten flr das Kanalnetz ist zudem der an den AVB zu zahlende Mitgliedsbeitrag flr
die Kanalisation in einigen Ortsteilen der Stadt Braunschweig enthalten, der sich um
153.800 € gegenlber dem Vorjahr erhéht hat.

Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen fir die Sonderrechnung Stadtentwasserung er-
folgt auf Basis eines Restbuchwertes vor Abschreibung in Hohe von rd. 128 Mio. € fur das
bis 2024 angeschaffte Anlagevermdgen und auf Basis der voraussichtlich 2024 und 2025 zu
aktivierenden Neuinvestitionen. Hieraus ergeben sich kalkulatorische Zinsen in Hohe von ge-
rundet 4,06 Mio. €. Dabei wurden auch Minderungen durch zu erwartende Anlagenabgange
berlcksichtigt. Der kalkulatorische Zinssatz wird auf Basis des mittleren Zinssatzes fur lang-
fristige Geldanlagen in den letzten 35 Jahren (Durchschnittszinssatz fir Umlaufrenditen in-
landischer Wertpapiere nach Bericht der Deutschen Bundesbank) und des Durchschnittswer-
tes der Soll-Zinsen aus den vorhandenen Krediten unter Bertcksichtigung des Verhaltnisses
von verzinslichem Eigenkapital und verzinslichem Fremdkapital ermittelt und ist mit 3,18 %
prognostiziert. Die kalkulatorischen Kosten werden weitgehend direkt den Gebulhrenberei-
chen Schmutz- und Niederschlagswasser zugeordnet. Fir den Bereich Mischwasser erfolgt
eine Aufteilung zwischen den beiden Gebuhrenbereichen, die den weiteren Kostenstellen

(z. B. Verwaltung) zuzuordnenden kalkulatorischen Kosten werden tber Umlagen verteilt.
Die Kosten fur das Kanalnetz beinhalten zudem Aufwendungen fur den Kanalbetrieb und
Umlagen, die dem Kanalnetz allgemein zuzuordnen sind. Aus diesen Bereichen haben sich
um 64.600 € hohere Aufwendungen ergeben.

2.2.1.8Ertrage

Bei den Ertragen handelt es sich insbesondere um das Entgelt, das der WWL fir das Einlei-
ten von Abwasser aus dem Verbandsgebiet in das Braunschweiger Kanalnetz an die Stadt
entrichtet (1.207.400 €). Hinzu kommen Verwaltungsgebihren und sonstige Ertrage
(130.100 €) sowie Einnahmen im Bereich des Rieselbetriebes (insb. Pachteinnahmen;
41.200 €).

Daruber hinaus werden aufgrund der Regelung in § 5 Abs. 2 S. 5 NKAG in der Kalkulation
auch die Ertrage aus der Auflésung von Sonderposten (124.500 €) bericksichtigt. Die Son-
derposten beruhen darauf, dass Teile des Anlagevermdgens von Dritten (z. B. durch Zuwen-
dungen oder Zuschusse) finanziert wurden.
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2.2.1.9 Uber-/Unterdeckung

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Geblhrenunter- bzw. -Uberdeckungen inner-
halb von 3 Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die im Jahr 2025 noch nicht be-
ricksichtigte Uberdeckung des Jahres 2023 in Hohe von 200.000,00 € wird in der Kalkula-
tion 2026 beriicksichtigt. Zudem wird ein Teil der Uberdeckung des Jahres 2024 in Héhe von
446.741,81 € in der Kalkulation 2026 berlicksichtigt. Die Uberdeckung in Hohe von insge-
samt 646.741,81 € verringert den geblhrenfahigen Aufwand fir die neue Kalkulationsperi-
ode. Die verbleibende Uberdeckung des Jahres 2024 in Hohe von 400.000,00 € soll in der
Kalkulation 2027 oder 2028 berucksichtigt werden, um einen mdglichst gleichmaRigen Ge-
buhrenverlauf zu erhalten.

2.2.1.10 Schmutzwassermenge

Die fur die Schmutzwassergebuhr relevante Menge (nachfolgend einfach Schmutzwasser-
menge genannt) wird ausgehend von der Frischwassermenge ermittelt, die von BS|[ENERGY
bzw. in einigen Stadtteilen vom WWL abgegeben wird. Daneben sind Sonderveranlagungen
und Erstattungen, die die SE|BS durchfihrt, zu berlcksichtigen.

Unter Berlcksichtigung des Verlaufs der vergangenen Jahre wird insgesamt von einer gerin-
geren Schmutzwassermenge in H6he von 12.236.800 m? fir 2026 ausgegangen (Plan 2025:
12.311.000 m3).

Es wird angenommen, dass die Menge fir den von BS|IENERGY bewirtschafteten Bereich
auf 10,815 Mio. m? sinkt (Vorjahr: 10,89 Mio. m3). Nachdem sich Gber mehrere Jahre ein
gleichmaRiger Verlauf oder ein leichter Anstieg gezeigt hat, hat sich ab dem Jahr 2021 ein
merklicher Rlickgang ergeben, der auch mit der Krisensituation der letzten Jahre zusammen-
hangt. Dies hat auch verstarkt zu aus umweltpolitischer Sicht zu begriilenden Bemiihungen
um Wassereinsparungen gefihrt (sowohl in Privathaushalten als insbesondere auch in eini-
gen Betrieben des gewerblichen Bereichs), so dass auch weiterhin mit geringeren Mengen
als zuvor gerechnet wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die Menge auf einem
niedrigen Niveau stabilisiert. Es ist einerseits mit weiteren Manahmen zur Einsparung von
Wasser zu rechnen, andererseits wird ein Teil der durch die Sondereffekte in den letzten
Jahren erfolgten Mengenriickgange voraussichtlich nicht dauerhaft sein. Dabei muss beo-
bachtet werden, inwieweit sich diese Annahmen bestatigen und fortsetzen.

In den Stadtteilen, die der WWL bewirtschaftet, wird aufgrund der aktuellen Entwicklung wie
im Vorjahr eine Schmutzwassermenge von 1,30 Mio. m? erwartet.

Des Weiteren sind Eigenveranlagungen und Schmutzwasserbefreiungen sowie Erstattungen
(z. B. fir Bewasserung oder industrielle Nutzung) bei der Schmutzwassermengenprognose
zu bertcksichtigen. Im Saldo ist von einer Schmutzwassermenge in Héhe von 120.000 m?
(Vorjahr 120.000 m?) auszugehen.

Zudem ist die Menge aus abflusslosen Gruben zu berlicksichtigen, die von dem Entsor-

gungsfahrzeug in den Kanal gepumpt wird. Hierbei wird eine Menge von 1.800 m® erwartet
(s. 2.3.1.5).
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2.2.2 Niederschlagswassergebiihr
Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Betriebsentgelte Niederschlagswasserbeseitigung und Labor  4.477.100,00 €
(SE|BS; 2.2.2.1)

Gebuhreneinzugskosten (2.2.2.2) 220.000,00 €
Verwaltungsaufwendungen (2.2.2.3) 363.200,00 €
Grundstlicksentwasserung (SE|BS; 2.2.2.4) 314.200,00 €
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeitrage AVB (2.2.2.5) 2.538.700,00 €
Kanalnetz (2.2.2.6) 11.886.800,00 €
Summe Aufwendungen 19.800.000,00 €
davon Anteil Sonstiges Wasser (2.2.2.7) 207.900,00 €
Aufwendungen Niederschlagswasser 19.592.100,00 €

Damit ergibt sich die Niederschlagswassergebuhr wie folgt:

Aufwendungen 19.592.100,00 €
Ertrage (2.2.2.8) A 136.700,00 €
Verbleibende Aufwendungen 19.455.400,00 €
Uberdeckung (2.2.2.9) A 757.902,34 €
Gebuhrenfahige Aufwendungen 18.697.497,66 €
Befestigte Flache (2.2.2.10) 22.842.000,00 m?
Niederschlagswassergebiihr 8,19 €/10 m?

bzw. 0.819 €/m?

Die neue Gebdihr liegt 0,34 €/10 m? Gber dem bisherigen Gebuhrensatz in Héhe von
7,85 €/ 10 m2. Dies entspricht einer Gebuhrensteigerung von 4,3 %.

2.2.2.1 Betriebsentgelte Niederschlagswasserbeseitigung und Labor
(Entgelte Nr. 2 und 11 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag)

Das Betriebsentgelt Niederschlagswasserbeseitigung (4.475.400 €) wird fur die von der
SE|BS durchgefiihrten Leistungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung entrich-
tet. Dabei wurde die vertraglich vereinbarte Indexanpassung berucksichtigt (vgl. 2.2.1.1).
Fur die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Laborleistungen ergibt sich ein
Entgelt in Hohe von 1.700 €. Dabei handelt es sich nur um Personalkosten, da die Sachkos-
ten Uber den Mitgliedsbeitrag des AVB abgerechnet werden.

2.2.2.2 Gebiihreneinzugskosten

Es werden die Entgelte fir den Gebuhreneinzug durch BS|ENERGY in die Kalkulation einbe-
zogen (220.000 €).

2.2.2.3 Verwaltungsaufwendungen

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen fir die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (363.200 €; vgl. 2.2.1.4).
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2.2.2.4 Grundstiicksentwasserung

Hier werden die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Kosten der Grund-
stlicksentwasserung angesetzt (314.200 €; vgl. 2.2.1.5).

2.2.2.5 Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeitrage AVB

Die Aufwendungen flr die Abwasserreinigung werden auf die Bereiche Schmutzwasser
(22.866.700 €; vgl. 2.2.1.6) und Niederschlagswasser (2.538.700 €) verteilt. Der Anteil des
Bereichs Niederschlagswasser ist deutlich geringer, da nur ein geringer Anteil des Nieder-
schlagswassers vom AVB mit gereinigt wird. Der Hauptanteil des Niederschlagswassers wird
direkt in die Vorfluter geleitet. Fir den Bereich Niederschlagswasser ergibt sich insgesamt
eine Erhéhung um 104.700 € gegenlber dem Vorjahr.

2.2.2.6 Kanalnetz

Es werden die Aufwendungen fir das Kanalnetz in Hohe von 11.886.800 € berucksichtigt.
Dabei sind auch die Aufwendungen fir die Niederschlagswasserrtickhaltebecken mit einbe-
zogen. Fur das Jahr 2026 ergibt sich bei den kalkulatorischen Kosten ein Rickgang in Hohe
von rd. 127.200 € und bei den an die SEBS zu zahlenden Kapitalkostenentgelten fir das Ka-
nalnetz ein Anstieg in H6he von rd. 545.300 €. Unter Berticksichtigung der Umlagen ergeben
sich insgesamt um 466.500 € héhere Aufwendungen als im Vorjahr. Im Ubrigen wird auf die
Ausflhrungen unter 2.2.1.7 verwiesen.

2.2.2.7 Anteil Sonstiges Wasser

Aufgrund der Rechtsprechung des OVG Luneburg ist der Kostenanteil, der auf die Einleitung
von sonstigem Wasser entfallt, insbesondere Grundwasser aus Baumalinahmen und Grund-
wassersanierungen, aus der Kalkulation der Niederschlagswassergebihren herauszurech-
nen. Fur die Ermittlung dieses Kostenanteils wurde prognostiziert, welcher Mengenanteil auf
das sonstige Wasser entfallt und welche Kosten fur die Ableitung des sonstigen Wassers re-
levant sind.

a) Mengenanteil

Menge sonstiges Wasser: 570.000 m?
Menge Niederschlagswasser: 12.745.836 m?
Menge gesamt: 13.315.836 m?®
Anteil Sonstiges Wasser: 4,3 %

Die angenommene Menge an sonstigem Wasser beruht auf den Erfahrungen aus den tem-
poraren MalRnahmen der letzten Jahre und einer Einschatzung der Entwicklung fir das Jahr
2026 (100.000 m?*) sowie auf einer Fortschreibung des aktuellen Wertes fur Grundwassersa-
nierungen unter Berucksichtigung zusatzlicher MalRnahmen (470.000 m3).

Die Menge an Niederschlagswasser ermittelt sich aus der befestigten Flache (s. 2.2.2.10),
dem mittleren Jahresniederschlag (0,62 m3*m?) und einem Abminderungsfaktor in Hohe von
0,9, um den die Abflussmenge geringer ist als die Niederschlagsmenge.

b) Kostenanteil

Fir die Ableitung des sonstigen Wassers sind folgende Kostenpositionen relevant, die je-
weils entsprechend des Mengenanteils zugeordnet werden:
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Gesamtaufwand davon Aufwand
sonstiges Wasser
Betriebsentgelt Niederschlagswasser- 4.477.100 € 192.515 €
beseitigung und Labor

Grundstiicksentwéasserung 314.200 € 13.511 €
Aufwand Labor 800 € 34 €
Summe 206.060 €

Hinzu kommt ein Anteil der Verwaltungsumlage in Hohe von 0,5 % des dem Bereich Nieder-
schlagswasser zugeordneten Anteils (1.816 €), so dass sich insgesamt ein Betrag in Hohe
von gerundet 207.900 € ergibt. Abgesehen davon sind noch Ertrage in Héhe von 1.300 €
dem sonstigen Wasser zuzuordnen, die aus der Kalkulation der Niederschlagswassergebuh-
ren herausgenommen wurden.

Die kalkulatorischen Kosten fiir das Niederschlagswasserkanalnetz sind nicht relevant. Die
Dimensionierung des Kanalnetzes ist ausschlie3lich technisch auf sog. Bemessungsregen
ausgerichtet. Die zu berlcksichtigenden Bemessungsregenereignisse unterschiedlicher sta-
tistischer Eintrittswahrscheinlichkeit beruhen auf Daten zu den maximal zu erwartenden Nie-
derschlagen, der Lage des zu betrachtenden Gebietes und der Art der Bebauung. Die Einlei-
tung von sonstigem Wasser wird bei der Dimensionierung nicht bertcksichtigt. Zudem sind
die Mengen von sonstigem Wasser so gering, dass sie keine signifikante Gré3enordnung bei
den kalkulatorischen Kosten erreichen.

Die Kosten flr das Mischwasserkanalnetz sowie fiir den AVB sind nicht relevant, da kein
sonstiges Wasser in das Mischwasserkanalnetz eingeleitet wird und somit auch keine Auf-
wendungen fur die Abwasserreinigung anfallen.

2.2.2.8 Ertrage

Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus der Aufldsung von Sonderposten (102.900 €;
vgl. 2.2.1.8), aus Verwaltungsgebuhren und sonstigen Ertragen (29.300 €) sowie Einnahmen
im Bereich des Rieselbetriebes (insb. Pachteinnahmen 4.500 €).

2.2.2.9 Uber-/Unterdeckung

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebulhrenunter- bzw. -tiberdeckungen inner-
halb von 3 Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die im Jahr 2025 noch nicht be-
ricksichtigte Uberdeckung des Jahres 2022 in Hohe von 757.902,34 € wird in der Kalkula-
tion 2026 berticksichtigt. Die Uberdeckung verringert den gebiihrenfahigen Aufwand fiir die
neue Kalkulationsperiode. Die Uberdeckung des Jahres 2023 in Héhe von 635.428,78 € wird
in der Kalkulation 2027 berticksichtigt. Die Uberdeckung des Jahres 2024 in Hhe von
765.707,68 € soll in der Kalkulation 2027 oder 2028 berlcksichtigt werden, um einen mog-
lichst gleichmafRigen Gebihrenverlauf zu erhalten.

2.2.2.10 Befestigte Flache

Der Gebuhrenpflicht unterliegen die befestigten Flachen der einzelnen Grundstlickseigentu-
mer (14,72 Mio. m?) und der &ffentlichen befestigten Flachen (8,122 Mio. m?). Dabei ist be-

rucksichtigt, dass entsprechend der Satzung die Gebuhr nur je volle 10 m? befestigte Grund-
sticksflache festgesetzt wird. Gegenliber dem Vorjahr hat sich keine Veranderung ergeben.
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2.3 Entsorgungsgebiihren (Anhang I, Artikel Il)

2.3.1 Entsorgungsgebiihren fiir abflusslose Sammelgruben

Aufgrund der Rechtsprechung des OVG Lineburg ist es erforderlich, eine gesonderte Ge-
blhr fir die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben zu kalkulieren.

Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Betriebsentgelt Abflusslose Gruben (SE|BS; 2.3.1.1) 92.100,00 €
Verwaltungsaufwendungen (2.3.1.2) 3.800,00 €
Grundstlicksentwasserung (SE|BS; 2.3.1.3) 3.500,00 €
Kanalbetrieb (2.3.1.4) 6.200,00 €
Benutzung Schmutzwasserkanalnetz (2.3.1.5) 7.100,00 €
Summe Aufwendungen 112.700,00 €

Damit ergibt sich die Entsorgungsgebtihr fir das Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben
wie folgt:

Aufwendungen 112.700,00 €
Ertrage (2.3.1.6) 5.200,00 €
Verbleibende Aufwendungen 107.500,00 €
Uber-/Unterdeckung (2.3.1.7) . 1.783,44 €
Gebuhrenfahige Aufwendungen 105.716,56 €
Entsorgungsmenge (2.3.1.8) 1.800,00 m*
Kostendeckende Gebihr 58,73 €/m?

Es wird vorgeschlagen, den Kostendeckungsgrad bei 70 % zu belassen und die Gebuhr nur
auf 40,81 €/m? festzusetzen. Damit ergibt sich eine Steigerung um 7,2 % gegenuber der bis-
her festgesetzten Geblhr. Der Wert ergibt sich unter Berlcksichtigung von 70 % der Kosten
und der gesamten Uberdeckung, die vollstéandig aus dem Gebiihrenbereich resultiert. Hiermit
soll die GebuUhrenbelastung fur die Betroffenen, die bis 2013 fur die entsorgte Menge nur die
Schmutzwassergebuhr gezahlt haben, weiterhin begrenzt werden. Derzeit sind noch knapp
100 Anlagen in Betrieb, z.B. bei einzelnen Wohnhausern, die in gréRerer Entfernung zu be-
stehenden Kanalen liegen, sowie bei Kleingartenvereinen. Es wird angestrebt, die Anzahl
weiter zu verringern, z. B. dadurch, dass die Betroffenen an das Kanalnetz angeschlossen
werden, sofern sich dies finanziell darstellen lasst. Damit sind nicht nur Investitionskosten flr
den offentlichen Kanalbau, sondern auch Kosten fiir die individuellen Anschliisse verbunden,
die jeweils die Grundstuickseigentiimer tragen muissen.

Durch die Begrenzung der Gebuhrenhdhe soll auch vermieden werden, dass es aufgrund

der Gebuhrensteigerung zu nicht ordnungsgemafen Entsorgungen kommt. Die verbleiben-
den Kosten (rd. 32.300 €) mussen aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen werden.
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2.3.1.1 Betriebsentgelt Abflusslose Gruben
(Entgelt Nr. 6 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag)

Mit dem mengenabhangigen Betriebsentgelt werden die auf Basis des Abwasserentsor-
gungsvertrages von der SE|BS durchzuflihrenden Aufgaben der Entsorgung aus abflusslo-
sen Sammelgruben abgegolten (92.100 €).

2.3.1.2 Verwaltungsaufwendungen

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen fir die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (3.800 €; vgl. 2.2.1.3).

2.3.1.3 Grundstiicksentwasserung

Hier werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Kos-
ten der Grundstucksentwasserung angesetzt (3.500 €; vgl. 2.2.1.5).

2.3.1.4 Kanalbetrieb

Es werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Auf-
wendungen des Kanalbetriebes angesetzt (6.200 €).

2.3.1.5 Benutzung Schmutzwasserkanalnetz

Das aus den abflusslosen Sammelgruben abgepumpte Abwasser wird von den Entsorgungs-
fahrzeugen an einer naheliegenden Stelle in den Schmutzwasserkanal gepumpt. Es ist da-
her bei der Kalkulation zu bertcksichtigen, dass eine Benutzung des Schmutzwasserkanal-
netzes erfolgt. Der Aufwand (7.100 €) ergibt sich aus der Menge und der Schmutzwasserge-
bahr.

2.3.1.6 Ertrage

Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebuhren und sonstige Ertrage (insgesamt 5.200 €).

2.3.1.7 Uber-/Unterdeckung

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebuhrenunter- bzw. -Uberdeckungen inner-
halb von 3 Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die im Jahr 2025 noch nicht be-
riicksichtigte Uberdeckung des Jahres 2022 in Héhe von 532,90 € wird in der Kalkulation
2026 berlicksichtigt. Von der noch nicht beriicksichtigten Uberdeckung des Jahres 2023 in
Hoéhe von 3.515,38 € werden 1.250,54 € im Jahr 2026 berticksichtigt. Die Uberdeckung in
Hohe von insgesamt 1.783,44 € verringert den gebuhrenfahigen Aufwand fur die neue Kalku-
lationsperiode. Die verbleibende Uberdeckung des Jahres 2023 in Hohe von 2.264,84 € wird
in der Kalkulation 2027 berticksichtigt. Die Uberdeckung des Jahres 2024 in Hohe von
4.235,16 € soll in der Kalkulation 2027 oder 2028 berticksichtigt werden, um einen méglichst
gleichmaRigen Gebuhrenverlauf zu erhalten.

2.3.1.8 Entsorgungsmenge

Es wird aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und insbesondere nach der Einflihrung
der gesonderten Gebihr im Jahr 2014 mit einer Entsorgungsmenge in Hohe von 1.800 m3
(Vorjahr 1.800 m?®) gerechnet.
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2.3.2 Entsorgungsgebiihren fiir Kleinklaranlagen
Es ergeben sich folgende Aufwendungen:
Betriebsentgelt Kleinklaranlagen (SE|BS; 2.3.2.1) 8.700,00 €
Grundstlicksentwasserung (SE|BS; 2.3.2.2) 3.500,00 €
Summe Aufwendungen 12.200,00 €
Damit ergibt sich die Entsorgungsgebuhr flr Kleinklaranlagen wie folgt:
Aufwendungen 12.200,00 €
Ertrage (2.3.2.3) 200,00 €
\(erbleibende Aufwendungen 12.000,00 €
Uber-/Unterdeckung (2.3.2.4) 0,00 €
Gebuhrenfahige Aufwendungen 12.000,00 €
Entsorgungsmenge (2.3.2.5) 40,00 m?
Kostendeckende Gebuhr 300,00 €/m?

Es wird vorgeschlagen, die Geblhr auf 85,00 €/m* bzw. 42,50 €/ /= m? festzusetzen. Damit
ergibt sich eine Steigerung um 3,00 €/m? bzw. 1,50 €/ 72 m2 (3,7 %). Aufgrund der allgemei-
nen Preissteigerung und der Entwicklung der anderen Gebuhren im Abwasserbereich er-
scheint auch eine Anpassung dieser Gebuhr als angemessen. Mit dieser Anpassung ergibt
sich ein Kostendeckungsgrad von 28,3 %. Der verbleibende Betrag in Hohe von rd. 8.600 €
muss aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden.

Die Erhebung einer kostendeckenden Gebuhr erscheint bei einem Vergleich mit den ande-
ren Kommunen unangemessen. Zudem bestiinde die Gefahr, dass es verstarkt zu nicht ord-
nungsgemafien Entsorgungen kommt, was aus Umweltschutzgriinden vermieden werden
soll.

2.3.2.1 Betriebsentgelt Kleinklaranlagen
(Entgelt Nr. 6 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag)

Mit dem mengenabhangigen Betriebsentgelt werden die auf Basis des Abwasserentsor-
gungsvertrages von der SE|BS durchzufihrenden Aufgaben der Entsorgung aus Kleinklaran-
lagen abgegolten (8.700 €).

2.3.2.2 Grundstiicksentwasserung

Hier werden die der Entsorgung aus Kleinklaranlagen zuzuordnenden Kosten der Grund-
stiicksentwasserung angesetzt (3.500 €; vgl. 2.2.1.5). Weitere Umlagen werden dem Bereich
Kleinklaranlagen aufgrund von Geringfigigkeit (kleiner 0,1%) nicht zugeordnet.

2.3.2.3 Ertrage

Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebuhren und sonstige Ertrage (insgesamt 200 €).
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2.3.2.4 Uber-/Unterdeckung

Aufgrund der Festsetzung der Gebihr haben sich in der Vergangenheit fir den Bereich
Kleinklaranlagen regelmafig Unterdeckungen ergeben. Diese werden nicht in die Geblhren-
kalkulation mit einbezogen, um eine hdéhere Gebuhr zu vermeiden, die zu unerwtinschten Ef-
fekten wie z. B. nicht ordnungsgemafer Entsorgung flhrt.

2.3.2.5 Entsorgungsmenge

Es wird aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre mit einer Entsorgungsmenge in Hohe
von 40 m?® gerechnet.

2.3.3 Entsorgungsgebiihren fiir Leichtfliissigkeitsabscheideranlagen

Es ergeben sich folgende Aufwendungen:

Betriebsentgelt Leichtflissigkeitsabscheiderentsorgung 293.400,00 €
(SE|BS; 2.3.3.1)

Verwaltungsaufwendungen (2.3.3.2) 24.800,00 €
Grundstlicksentwasserung (SE|BS; 2.3.3.3) 27.900,00 €
Kanalbetrieb (2.3.3.4) 22.800,00 €
Summe Aufwendungen 370.900,00 €

Damit ergibt sich die Entsorgungsgebuihr fiir Leichtflissigkeitsabscheideranlagen wie folgt:

Aufwendungen 370.900,00 €
Ertréage (2.3.3.5) 7.600,00 €
Verbleibende Aufwendungen 363.300,00 €
Uberdeckung (2.3.3.6) 18.917,59 €
Gebuhrenfahige Aufwendungen 344.382,41 €
Entsorgungsmenge (2.3.3.7) 1.400,00 m?
Gebiihr 245,99 €/m?

bzw. 123,00 €/ 2 m?

Die neue Geblhr liegt 2,03 €/m? liber dem bisherigen Geblihrensatz in Héhe von
243,96 €/m?3. Dies entspricht einer Gebuhrensteigerung von 0,8 %.

2.3.3.1 Betriebsentgelt Leichtfliissigkeitsabscheiderentsorgung
(Entgelt Nr. 7 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag)

Mit dem mengenabhangigen Betriebsentgelt werden die auf Basis des Abwasserentsor-
gungsvertrages von der SE|BS durchzufiihrenden Aufgaben der Leichtflissigkeitsabschei-
derentsorgung abgegolten (293.400 €). Dabei ist die mit der Erganzungs- und Klarstellungs-
vereinbarung vereinbarte Entgeltanpassung, die insbesondere auf erhéhten Entsorgungs-
kosten beruht, bericksichtigt.
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2.3.3.2 Verwaltungsaufwendungen

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen flr die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (24.800 €; vgl. 2.2.1.3).

2.3.3.3 Grundstiicksentwasserung

Hier werden die der Leichtflissigkeitsabscheiderentsorgung zuzuordnenden Kosten der
Grundstlicksentwasserung angesetzt (27.900 €; vgl. 2.2.1.5).

2.3.3.4 Kanalbetrieb

Es werden die der Leichtflissigkeitsabscheiderentsorgung zuzuordnenden Aufwendungen
des Kanalbetriebes angesetzt (24.800 €).

2.3.3.5 Ertrage

Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebiihren, Gebuhren fir Leerfahrten, Erschwerniszu-
schlage und sonstige Ertrage (insgesamt 7.600 €).

2.3.3.6 Uber-/Unterdeckung

Gemal § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG sind entstandene Gebuhrenunter- bzw. -Uberdeckungen inner-
halb von 3 Jahren nach ihrer Feststellung auszugleichen. Die im Jahr 2025 noch nicht be-
riicksichtigte Uberdeckung des Jahres 2022 in Hohe von 18.917,59 € wird in der Kalkulation
2026 berlcksichtigt. Die Uberdeckung verringert den gebiihrenfahigen Aufwand fiir die neue
Kalkulationsperiode. Die Uberdeckung des Jahres 2023 in H6he von 15.724,51 € wird im
Jahr 2027 berticksichtigt. Die Uberdeckung des Jahres 2024 in Hohe von 15.871,40 € soll in
der Kalkulation 2027 oder 2028 berucksichtigt werden, um einen mdglichst gleichmafigen
Gebuhrenverlauf zu erhalten.

2.3.3.7 Entsorgungsmenge

Es wird aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre mit einer Entsorgungsmenge in Héhe
von 1.400 m? gerechnet. Diese entspricht der Planung fur das Vorjahr.

2.3.4 Leerfahrtgebiihren

Nach § 12 Abs. 2 der Abgabensatzung fir die Abwasserbeseitigung wird eine Gebluhr fir
eine Leerfahrt erhoben, wenn die Leerfahrt durch den Betreiber der zu entsorgenden Anlage
zu vertreten ist. Ziel der Gebuhr ist es kostenintensive Leerfahrten zu vermeiden.

Fur die Ermittlung der Gebuhr wird von einem Einsatz eines Saugfahrzeugs mit Fahrer und
Beifahrer sowie einer Einsatzzeit von 45 Minuten ausgegangen. Der Aufwand wird entspre-
chend des sich aus Anhang 17 zur Anlage 22.1 Entgelt zum Abwasserentsorgungsvertrag
ergebenden Entgeltes fir die Bereitstellung eines Fahrzeuges mit einem Kraftfahrer und ei-
nem Kanalbetriebsarbeiter flir Benzinabscheider angesetzt. Daraus ergibt sich auf Basis des
aktuellen Preisstandes unter Berlcksichtigung der vertraglich vorgesehenen Indexanpas-
sung eine Gebuhr in H6he von 141,76 € (bisher 134,67 €; Steigerung 5,3 %).

Die Gebuhr wird regelmafig entsprechend der Entwicklung dieses Entgeltes angepasst, um
groRere Gebuhrenspringe zu vermeiden. Aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren
wird von 15 Leerfahrten im Jahr ausgegangen. Die Einnahmen werden bei den Leichtflissig-
keitsabscheidern als Ertrage angesetzt, da der Aufwand in dem an die SE|BS zu zahlenden
Betriebsentgelt Leichtflissigkeitsabscheiderentsorgung enthalten ist.
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Fiinfundzwanzigste Satzung zur Anderung der Sat-
zung uber die Erhebung von Gebiihren und
Kostenerstattungen fiir die Abwasserbeseitigung in
der Stadt Braunschweig
(Abgabensatzung fiir die Abwasserbeseitigung)
vom 4. November 2025

Aufgrund der §§ 10 und 13 des Nds. Kommunalverfas-
sungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geadndert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3),
der §§ 1, 2, 4, 5, 8 und 12 des Nds. Kommunalabgabenge-
setzes vom 20. April 2017 (Nds. GVBI. S. 121) zuletzt ge-
andert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September
2022 (Nds. GVBI. S. 589), des § 6 des Nds. Ausflihrungs-
gesetzes zum Abwasserabgabengesetz in der Fassung
vom 24. Marz 1989 (Nds. GVBI. S. 69), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2021
(Nds. GVBI. S. 911) sowie der Vorschriften des Gesetzes
zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abféllen vom 24.
Februar 2012 (BGBI. | S. 212), zuletzt geéndert durch Art.
5 des Gesetzes vom 02. Marz 2023 (BGBI. | S. 2023 | Nr.
56) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung
am 4. November 2025 folgende Satzung beschlossen:

Artikel |

Die Satzung Uber die Erhebung von Gebihren und Kos-
tenerstattungen fur die Abwasserbeseitigung in der Stadt
Braunschweig (Abgabensatzung firr die Abwasserbeseiti-
gung) vom 20. Dezember 2005 (Amtsblatt fiir die Stadt
Braunschweig Nr. 23 vom 23. Dezember 2005, Seite 107)
in der Fassung der Vierundzwanzigsten Anderungssat-
zung vom 5. November 2024 (Amtsblatt fir die Stadt
Braunschweig Nr. 10 vom 26. November 2024, Seite 35)
wird wie folgt geandert:

1.  Anhang | Artikel | - Abwassergebuhren - wird wie
folgt gefasst:

,Die Abwassergebuhr betragt bei der

- Schmutzwasserbeseitigung (§ 4) je 3,92 €
m?® Abwasser

- Niederschlagswasserbeseitigung 8,19 €*
(§ 5) je volle 10 m? befestigte
Grundstucksflache jahrlich

2. Anhang | Artikel Il - Entsorgungsgebuhren, Leerfahrt-
geblhren — wird wie folgt gefasst:

,1. Entsorgung von Abwasser aus ab- 40,81 €
flusslosen Sammelgruben je m?
entsorgte Menge gemaf § 10 (1)

2. Entsorgung von Inhalten aus 42,50 €
Kleinklaranlagen je %2 m® ent-
sorgte Menge gemal § 10 (2)

3. Entsorgung von Inhalten aus 123,00 €
Leichtflissigkeitsabscheideranla-
gen je Y2 m® entsorgte Menge ge-
man § 11

4.  Leerfahrt gemaR § 12 141,76 €°

TOP 15

Anlage 2
Seite 1

Artikel Il
Die Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
Braunschweig, den ...
Stadt Braunschweig

Der Oberbirgermeister
I V.

Geiger
Erster Stadtrat

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.
Braunschweig, den ...
Stadt Braunschweig

Der Oberbirgermeister
I. V.

Geiger
Erster Stadtrat
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Seite 1
Altes Recht Neues Recht Bemerkungen
Anhang | Anhang |
Avrtikel | Artikel |
Abwassergebihren Abwassergebiihren

Die Abwassergebuhr betragt bei der

Die Abwassergebuhr betragt bei der

Schmutzwasserbeseitigung (§ 4) 3,63 € Schmutzwasserbeseitigung (§ 4) 3,92 €
je m® Abwasser je m* Abwasser
Niederschlagswasserbeseitigung (§ 5) 7,85 € Niederschlagswasserbeseitigung (§ 5) 8,19 €
je volle 10 m? befestigte Grundstlicksflache je volle 10 m? befestigte Grundstuicksflache
jahrlich jahrlich
Artikel Il Artikel Il
Entsorgungsgebihren Entsorgungsgebihren
Leerfahrtgebuhren Leerfahrtgeblihren
1. Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen 38,07 € 1. Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen 40,81 €
Sammelgruben je m? entsorgte Menge ge- Sammelgruben je m? entsorgte Menge ge-
man § 10 (1) man § 10 (1)
2. Entsorgung von Inhalten aus Kleinklaranla- 41,00 € 2. Entsorgung von Inhalten aus Kleinklaranla- 42,50 €
gen je %2 m? entsorgte Menge gemaR § 10 (2) gen je %2 m? entsorgte Menge gemaR § 10 (2)
3. Entsorgung von Inhalten aus Leichtflissig- 121,98 € 3. Entsorgung von Inhalten aus Leichtflissig- 123,00 €
keitsabscheideranlagen je %2 m* entsorgte keitsabscheideranlagen je %2 m* entsorgte
Menge gemaf § 11 Menge gemaf § 11
4. Leerfahrt gemaR § 12 134,67 € 4. Leerfahrt gemaR § 12 141,76 €
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Stadt Braunschweig 25-26511
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2025 hier: Zustimmung zu uber- und auBerplan-
mafigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungser-
machtigungen gemaR §§ 117 und 119 Abs. 5§ NKomVG

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 08.10.2025
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 09.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Den in der Vorlage aufgefiihrten tiber- und auRerplanmafigen Aufwendungen und Auszah-
lungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen gemaf §§ 117 und 119 Abs. 5§ NKomVG wird
unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmit.

Sachverhalt:

1. Teilhaushalt Fachbereich Stadtgriin

Zeile 25 Baumalnahmen
Projekt 5E.670071 FB 67: Westfriedhof / Neubau
Sachkonto 787230 Grunbaumalinahme - Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden UberplanmaRige Auszahlungen in Héhe von 400.000,00 € be-
antragt.

Haushaltsansatz 2025 0,00 €
Haushaltsrest 2024 1.584.516,93 €
tiberplanmafig beantragte Auszahlungen: 400.000,00 €
neu zur Verfugung stehende Haushaltsmittel 1.984.516,93 €

Das ISEK-Projekt ,Bau des Westfriedhofs* ist bereits seit 2020 in Planung und soll nun nach
dem erfolgten Satzungsbeschluss Uber den Bebauungsplan "Friedhof Weststadt" vom
27.05.2025 baulich umgesetzt werden.

Es wird mit Gesamtkosten von 2,15 Mio. € gerechnet. Fiir den Hochbaubereich (Kapelle und
Nebengebdude) sind gemal aktueller Kostenschatzung ca. 0,6 Mio. € und fur den Aul3en-
bereich ca. 1,2 Mio. € veranschlagt. Rund 0,35 Mio. € wurden als Bauvorbereitungskosten
u.a. fir Kampfmittelsondierung, Fachplanerkosten etc. bereits als Auftrage gebunden.
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Unter Berilicksichtigung bereits eingeplanter Mittel i. H. v. rd. 1,75 Mio. € werden zusatzliche
Finanzmittel in H6he von rd. 0,4 Mio. € bendtigt. Durch eine Verzégerung in der Bearbeitung
der beantragten Anderung des Bebauungsplanes hat sich der geplante Baubeginn um ca. 5
Jahre verschoben. In diesem Zeitraum sind die Baukosten fiir Arbeitslohn und Materialien
um ca. 20 - 30 % gestiegen.

Die Deckung kann mit jeweils 0,2 Mio. € aus den unten aufgeflihrten Projekten zur Ver-fu-
gung gestellt werden. Die Mittel werden nicht mehr bendétigt, weil aus Kapazitatsgriinden
aktuell keine weiteren MaRnahmen im Kleingarten- und im Friedhofsbereich geplant und
umgesetzt werden kénnen.

Die Bereitstellung der zusatzlichen Haushaltsmittel fir den Bau des Westfriedhofs ist sach-
lich und zeitlich unabweisbar, weil anderenfalls die zeitnahe Fortsetzung der Mallnhahme
nicht sichergestellt werden kann und ein Planungs- und Baustopp zu weiteren Mehrkosten
fuhren wirde.

Der Bauantrag fir den Hochbaubereich (Kapelle, Nebengebaude und Parkplatze) wurde
bereits eingereicht, der Bauantrag flr den Freiraum wird ebenfalls zeithah eingereicht. Es
stehen zurzeit ausreichende Kapazitaten im Hochbau fur dieses Projekt zur Verfigung.

Es wird angestrebt, nach der erteilten Baugenehmigung zeitnah die entsprechenden Aus-
schreibungen Uber die ZVS zu starten. Diese werden fir beide Gewerke zzt. erarbeitet und
abgestimmt. Die Auftragserteilung soll anschlieend in 2025 erfolgen.

Deckung:
Art der PSP-Element . . Nachveranschla-
Bezeichnung Betrag in € gung in 2027 ff.
Deckung | Kostenart -
erforderlich

MP FB 67: Kleingar-
tenanl. /Modernisier-
45.670052/ ung/Infrastrukturver- | 200.000,00 Nein, freie Mittel
mdgen-Unterhaltung
Grlnanlagen

Minderauf-
wand 421270

FB 67: Friedhofe /
Minderaus- | 4S.670050 / Modernisierung /
zahlungen 787230 Grinbaumafinahm-
en - Projekte

200.000,00 Nein, freie Mittel

2. Teilhaushalt Fachbereich Umwelt

Zeile 25 Baumalnahmen
Projekt 4E.680021 FB 68: Hochwasserschutz Stockheim
Sachkonto 787210 Tiefbaumallinahmen - Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden aullerplanmafige Auszahlungen in Hohe von 2.500.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2025 0,00 €
auBerplanmiBig beantragte Auszahlungen: 2.500.000,00 €
neu zur Verfugung stehende Haushaltsmittel 2.500.000,00 €

Die Stadt Braunschweig hat ein Hochwasserschutzkonzept entwickelt, um die Pflichtaufgabe
Hochwasserschutz prioritdtengerecht zu erflllen.
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Der Schutz des Siedlungsbereichs am Rininger Weg hat hoéchste Prioritat. Angesichts der
vielen Unwagbarkeiten und der ablehnenden Haltung der Flacheneigentimer westlich des
Runinger Weges hinsichtlich eines Verkaufs ihrer Flachen flir einen Deich kann nicht ver-
lasslich davon ausgegangen werden, dass der Hochwasserschutz durch eine Radschnell-
verbindung auf einem Deich parallel zum Runinger Weg realisiert werden kann. Der parallel
von der Verwaltung geprifte vollstandig mobile Hochwasserschutz durch einen Mobildeich
wird nach aktueller Markterkundung ca. 1,5 Mio. € kosten und bindet im Hochwasserfall bis
zu 70 Personen fiur den Aufbau. Es entstehen flir die Lagerung und Wartung und aufgrund
der begrenzten Lebensdauer flr eine spatere Ersatzbeschaffung zusatzliche Kosten; das
System ist zudem vulnerabler als eine massive Hochwasserschutzwand. Die zu schiitzende
Bebauung miisste dauerhaft als Uberschwemmungsgebiet festgesetzt bleiben, da vollstan-
dig mobile Systeme vom niedersachsischen Umweltministerium nicht als gleichwertiger
Hochwasserschutz anerkannt werden und damit eine Herausnahme aus dem festgesetzten
Uberschwemmungsgebiet nicht méglich ist. Die Flacheneigentiimerin des direkt an den Rii-
ninger Wegs angrenzenden Grabens, die Feldmarkinteressenschaft Stockheim, begrufit eine
Hochwasserschutzwand direkt am Raninger Weg und hat der Stadt signalisiert, ihr hierfur die
bendtigte Teilflache des Grabens zu veraullern. Die Kosten fir den Grundstiicksankauf lie-
gen nach Auskunft der Feldmarkinteressenschaft in der GréRenordnung von 6 €/m? also ca.
6.000 €, sind also im Vergleich zu den Baukosten gering.

Eine feste Hochwasserschutzwand entlang des Runinger Weges hatte eine mittlere Hohe
von unter einem Meter, im nordlichen Bereich bis zu 1,5 Meter ab StralRenniveau/Gelandeo-
berkante, und lage im Bereich der jetzigen Leitplanke. Zukiinftig waren dann noch Mauer-
durchbriiche im Bereich der Feldzufahrten temporar durch Dammbalken zu schlieRen und im
Norden und Stiden kiirzere Abschnitte mit einem Mobilsystem an das Gelande und Uber die
,otralke Rininger Weg“ und ,,Am Zoo* anzuschlieRen.

Die Hochwasserschutzwand ist bereits vorgeplant mit reinen geschatzten Spundwandkosten
i.H.v. 1,6 Mio. €. Hinzu kommen Kosten fir die Verblendung der Spundwand, den Verschluss
der Scharten und den Anschluss im Norden mit der Querung der Straf3e. Die Gesamtkosten
werden auf 2,5 Mio. € geschatzt. Ausreichende Mittel stehen auf dem Projekt fur die ur-
springlich angedachte Beschaffung des Mobildeiches und auf dem Projekt zur Umsetzung
des Hochwasserschutzkonzeptes zur Verfigung.

Deckung:
Art der PSP-Element . . Nachveranschla-
Bezeichnung Betrag in € gung in 2027 ff.
Deckung | Kostenart .
erforderlich

FB 68: Hochwasser-
schutzkonzept / Um- | 1.000.000,00 | Nein, freie Mittel
setzung

Minderauf- 4E.680020 /
wand 421210

Ref. 0660 Mobil-
deich Stockheim 1.500.000,00 | Nein, freie Mittel
Beschaffung

Minderaus- 5E.000002 /
zahlungen 783110

Hibner

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig 25-26484
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen uber 2.000 €

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 25.09.2025
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 09.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeflihrten Zuwendungen wird
zugestimmt.

Sachverhalt:

Gemal § 111 Abs. 8 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit
§ 26 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der
Rat Uber die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen uber 100 €. Mit Beschluss vom
16. Februar 2010 hat der Rat fur Zuwendungen von tber 100 € bis héchstens 2.000 € von
der in der Verordnung geregelten Delegationsmadglichkeit an den Verwaltungsausschuss
Gebrauch gemacht, so dass hiermit lediglich ein Beschlussvorschlag bezlglich der
Zuwendungen uber 2.000 € vorgelegt wird.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist.
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte
erst in der Summierung die fur die Zustandigkeiten maRgeblichen Wertgrenzen
Uberschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erlauterungen
zu entnehmen.

Eine weitere Besonderheit sind Zuwendungen von Ratsmitgliedern, sonstigen Mitgliedern
von Ausschiissen, Stadtbezirksraten oder von der Oberblrgermeisterin oder dem
Oberbirgermeister. Nach § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG ist ausschlie3lich der Rat zustandig
fur die Beschlussfassung Uber Vertrage mit dem vorgenannten Personenkreis. Bei
Zuwendungen handelt es sich formell um Schenkungsvertrdge. Demnach mussen alle
Spenden und Zuwendungen des vorgenannten Personenkreises dem Rat zur
Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw.
vermittelt. Ausnahmen bilden die Zuwendungen, fur die eine nachtragliche Zustimmung
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden
sollen oder von dem zustandigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet
wurden. Zuwendungsbestatigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss
zur Annahme oder Vermittlung ausgestellt.
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Nahere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Hibner

Anlage/n:

Anlage 1 (Rat) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2025)

Anlage 2 (Rat) Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2025)

Anlage 3 (Rat) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig — nachtragliche
Zustimmung (2025)
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Anlage 1
(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2025)

Fachbereich 41

hie: Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert
1 Stiftung Braunschweiger 3.800,00 € Projekt "Wir machen die Musik!" in Kindertagesstatten
Land 2025/2026 der Stadtischen Musikschule
2 Stiftung 30.000,00 € Finanzielle Unterstiitzung fur die Errichtung einer Plastik zu
Braunschweigischer Ehren von Fritz Bauer
Kulturbesitz
Fachbereich 51
Ifd. Zuwendung
Zuwendungsgeber =
. 8S8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Rotary Club 300,00 € Spende fiir allgem. Aufgaben fir die Kompetenzagentur

Braunschweig - Richmond

Kettenzuwendung

Seite 1
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Fachbereich 20 Anlage 2
20.51 (Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2025)

Referat 0500

Ifd. Zuwendung
Zuwendungsgeber 3 4
N 858 Art / Wert Zuwendungsempfinger Zuwendungszweck/Erlduterungen
1 Braunschweiger Fonds 265,00 € Braunschweiger Kinder und Defizitausgleich Mittagessen,
fur Kinder und Jugendliche, Schulen und Einzelfallhilfe, Projektférderung
Jugendliche Kindertagesstétten
Kettenzuwendung
2 C.und . Biernbrodt 18.000,00 € Braunschweiger Fonds fiir Forderung von 3 Projekten:
Stiftung Kinder und Jugendliche "Bewegung und Sprache",

Unterstitzung der Praxisklassen
an Hauptschulen mit
theaterpédagogischen Angeboten
und "Das Chancennetzwerk"

Seite 1
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Anlage 3
(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachtragliche Zustimmung (2025

Fachbereich 37

hie: Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert
1 Jochen Staake Stiftung 5.000,00 € Sponsoring zur Unterstitzung der Feierlichkeiten anlasslich 150-
Jahr-Feier der Berufsfeuerwehr Braunschweig
2  Offentliche 5.000,00 € Sponsoring zur Unterstltzung der Feierlichkeiten anléasslich 150-
Sachversicherung Jahr-Feier der Berufsfeuerwehr Braunschweig
Braunschweig
3  Volksbank BRAWO eG 3.000,00 € Sponsoring zur Unterstitzung der Feierlichkeiten anléasslich 150-
Jahr-Feier der Berufsfeuerwehr Braunschweig
Fachbereich 41
Ifd.  zZuwendungsgeber Zuwendung ,
. 8s8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Baugenossenschaft 8.330,00 € Finanzielle Unterstiitzung fur die Hauptblhne in Héhe von
>Wiederaufbau< eG 7.000,00 € zzgl. Mehrwertsteuer
Sponsoring Kulturnacht 2025
2 Braunschweigische 5.950,00 € Finanzielle Unterstiitzung fur die Nebenblihne in Héhe von
Landessparkasse 5.000,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt
Sponsoring Kulturnacht 2025
3 Konzert- und Sachspende Download von Noten fiir das Querflétenorchester der
Forderverein e.V. 30,00 € Stadtischen Musikschule
Kettenzuwendung
4 Konzert- und Sachspende Getranke im Rahmen des Jubilaumskonzerts "30 Jahre
Forderverein e.V. 75.30 € Recording Artists" der Stadtischen Musikschule am 29. Juni
’ 2025 in der Dornse
Kettenzuwendung
5 Offentliche 5.950,00 € Finanzielle Unterstiitzung fur die Nebenbihne in Héhe von
Sachversicherung 5.000,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt
Braunschweig Sponsoring Kulturnacht 2025
Referat 0413
Ifd.  Zuwendungsgeber ANSEIE U 3
. 8s8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Regine Buchler Sachspende Johann Heinrich Schroder, Bildnis Herzog Carl Wilhelm
1.800,00 € Ferdinand, Pastell, um 1800

Kettenzuwendung

Seite 1
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(Rat)
Referat 0413
e Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert
2 Regine Buchler Sachspende Manufaktur Firstenberg, Deckelvase "H. Buchlers
1.500,00 € Chininfabrik", Porzellan, nach 1966
Kettenzuwendung
3 Regine Buchler Sachspende Braunschweig, Wachsstockhalter, Silber, um 1819
1.000,00 €
Kettenzuwendung
Fachbereich 51
fd.  Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erliuterungen
Nr. Art / Wert
1 Stiftung Grol3es 3.000,00 € Projektférderung CTC-Befragung an Schulen in Héhe von
Waisenhaus 3.000 €
Braunschweig
Seite 2
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Stadt Braunschweig 25-26070
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Konzept fur die Mittagsverpflegung an Braunschweiger Ganztags-
schulen

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 26.09.2025
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Schulausschuss (Vorberatung) 10.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

1. Das als Anlage beigefligte Konzept fur die Mittagsverpflegung an Braunschweiger Ganz-
tagsschulen wird beschlossen.

2. Die Mitglieder des Schulausschusses werden jahrlich tber den Qualitatsentwicklungspro-
zess der Mittagsverpflegung an den Braunschweiger Ganztagsschulen informiert.

Sachverhalt:

1. Ausgangslage
Nachdem die Mittel fir die externe Erstellung eines Konzeptes fir die Mittagsverpflegung

an den Braunschweiger Ganztagsschulen im Haushalt 2020 eingestellt und die personellen
Voraussetzungen im Jahr 2022 geschaffen wurden, konnte mit der Umsetzung des Be-
schlusses des Rates vom 20.06.2017 begonnen werden, die Mittagsverpflegung an den
Braunschweiger Ganztagsschulen neu zu konzipieren (DS 17-04825).

2. Konzeptentwicklung

In einem ersten Workshop am 19.11.2022 sind unter Beteiligung von Vertreterinnen und
Vertretern der Schulen, des Stadtelternrats, des Stadtschulerrats, der im Rat vertretenen
Fraktionen und Gruppen sowie Expertinnen und Experten Kriterien flr eine Leistungsbe-
schreibung fir die Ausschreibung der externen Konzepterstellung entwickelt worden. In dem
Ausschreibungsprozess hat sich die con_sens Consulting Steuerung & soziale Entwicklung
GmbH durchgesetzt und im Juni 2023 ihre Arbeit aufgenommen. Es wurden eine IST-Ana-
lyse der Mittagsverpflegung an den stadtischen Ganztagsschulen entwickelt, eine Online-
Befragung an den Schulen und Interviews mit verschiedenen Beteiligten zu der Thematik
durchgefuhrt sowie ein interkommunaler Vergleich erstellt.

Es folgten drei weitere Workshops zu den Themen Organisation, Qualitat und Qualitatssiche-
rung unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der Schulen, des Stadtelternrats,
des Stadtschiilerrats, von Verpflegungsanbietenden sowie von Expertinnen und Experten
aus den Bereichen Ernahrung, Gesundheit und Nachhaltigkeit. In einem Abschluss-Work-
shop am 09.08.2024 wurden die Vorschlage aus den drei zuvor genannten Workshops pra-
sentiert und mit den an den drei Workshops Beteiligten sowie den im Rat vertretenen Frak-
tionen und Gruppen diskutiert. Die Ergebnisse sind in das vorliegende Konzept eingeflossen,
das der Anlage zu entnehmen ist.
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3. Umsetzung
Die Umsetzung des Konzepts erfolgt schrittweise mit jeder neuen Ausschreibung der Mit-
tagsverpflegung an einer Schule bzw. an mehreren Schulen (bei Losbildung). Daflr werden
die Vorgaben im Vorfeld in eine Muster-Ausschreibung integriert, die als Grundlage fur alle
folgenden Ausschreibungen dienen wird. Das neue Konzept wird so sukzessive in der
Braunschweiger Schullandschaft in stadtischer Tragerschaft ausgerollt. Gut funktionierende
alternative Losungen wie zum Beispiel mit Mensa-Vereinen oder mit dem Studierendenwerk
Sldostniedersachsen, die es an einigen Schulen gibt, kbnnen bestehen bleiben, wenn sie
grundsatzlich mit den Leitzielen des Konzepts uUbereinstimmen. Es ist geplant, die Umset-
zung regelmalfig zu evaluieren und die Ergebnisse einmal jahrlich im Schulausschuss vor-
zustellen.

Der Ratsbeschluss von 2017 sah vor, dass das neue Konzept so ausgestaltet sein soll, dass
moglichst alle Kinder am Mittagessen in der Schule teilnehmen kdnnen. Um diesem Grund-
satz Rechnung zu tragen, ist in dem Konzept die Einrichtung eines Hartefall-Fonds vorgese-
hen (angelehnt an den Fonds ,Kein Kind ohne Mittagessen“ des Landes Nordrhein-West-
falen). Familien, die finanziell benachteiligt, aber nicht berechtigt sind, ein kostenfreies Mit-
tagessen aus den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) zu erhalten, sollen
hier eine Preisverglnstigung des Schulmittagessens i. H. v. 50 % beantragen konnen. Der
Hartefall-Fonds soll fuir die Schilerinnen und Schuler aller Grundschulen in stadtischer Tra-
gerschaft zur Verfligung stehen, da in allen Grundschulen — in den Kooperativen Ganztags-
schulen wie auch in den Halbtagsschulen mit Schulkindbetreuung — ein Mittagessen ange-
boten wird. Zudem soll sich der Hartefall-Fonds ebenso an die Schilerinnen und Schilern
der weiterfiihrenden Schulen im Ganztagsbetrieb in stadtischer Tragerschaft richten. Zur
konkreten Ausgestaltung des Fonds wird es eine gesonderte Vorlage zu einer der Sitzungen
des Schulausschusses Anfang des nachsten Jahres geben.

4. Organisatorische, finanzielle und personelle Auswirkungen

Da der Beschluss von 2017 auch vorsah, bereits vor der Neukonzeption moglichst kein Kind
vom Mittagessen auszuschlieRen, gibt es im Bestell- und Abrechnungssystem MensaMax
aktuell eine ,Kreditlinie® i. H. v. 150 Euro. Dies ermdglicht, dass Kinder auch ein Mittagessen
in der Schule erhalten, wenn Erziehungsberechtigte voribergehend nicht zahlungsfahig sind.
Das Anbieten einer solchen Regelung bedingt, dass die Bestellung und Abrechnung des Mit-
tagessens Uber die Stadtverwaltung organisiert wird. Daher wurden bisher Dienstleistungs-
auftrage ausgeschrieben, auf die sich Verpflegungsanbietende bewerben konnten, und ein
stadtisches Bestell- und Abrechnungssystem (MensaMax) vorgehalten. Die Organisation des
Zahlungsverkehrs sowie das wirtschaftliche Risiko liegen bei diesem Modell bei der Stadt
Braunschweig.

Wenn Familien die ,Kreditlinie" in Anspruch nehmen, wird im Nachgang gepruft, ob Anspri-
che auf ein kostenloses Mittagessen aus dem BuT vorliegen, oder es werden Ratenzahlun-
gen angeboten. Trotz dieser Vorgehensweise konnten nicht alle Defizite ausgeglichen wer-
den. Mit Stand 01.07.2025 gab es in MensaMax offene Forderungen i. H. v. 43.000 Euro. Es
bestehen weitere offene Forderungen aus den vergangenen Jahren i. H. v. 74.000 Euro, bei
denen die Bestrebungen, die Gelder zurickzubekommen, erfolglos blieben und die sich da-
her in der Niederschlagung oder kaufmannischen Ausbuchung befinden. Auf Grundlage der
Erfahrungswerte ist davon auszugehen, dass im Falle eines Beibehaltens der Kreditlinie pro
Schule und Jahr Defizite i. H. v. durchschnittlich 1.000 Euro dazukommen wirden. Das
heil’t, wenn alle Schulen im Ganztagsbetrieb arbeiten wiirden und an ein stadtisches Bestell-
und Abrechnungssystem angeschlossen waren, wirde jedes Jahr voraussichtlich ein Defizit
i. H. v. 63.000 Euro entstehen. Auch hierbei handelt es sich um einen anzunehmenden
Durchschnittswert.

Der Hartefall-Fonds folgt einer anderen Logik und bietet Uber die Bezuschussung des Mit-
tagessens eine langfristige Unterstitzung flr Familien, deren Einkommen sich im Schwellen-
bereich Uber dem Existenzminimum bewegt. Mit Einstellung der ,Kreditlinie“ ist es nicht mehr
notwendig, dass die Stadtverwaltung den gesamten Prozess organisiert. Statt der bisherigen
Ausschreibung von Dienstleistungsauftragen soll es zu einem Systemwechsel kommen, in-
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dem in der Regel Dienstleistungskonzessionen fir Verpflegungsanbietende ausgeschrieben
werden, die in diesem Rahmen ihre eigenen Bestell- und Abrechnungssysteme nutzen und
auch die BuT-Abrechnung tUbernehmen. Die geplante Anschaffung eines neuen, den heuti-
gen Anforderungen entsprechenden Bestell- und Abrechnungssystems und die damit ver-
bundenen und im Doppelhaushalt 2025/2026 bericksichtigten Softwarekosten i. H. v. 79.300
Euro pro Jahr ab 2026 entfallen somit. Die Mittel, mit denen der Hartefall-Fonds ausgestattet
werden soll, werden in der gesonderten Vorlage dargestellt. Die bereits in der Vergangenheit
eingeplanten Mittel fir die Softwarekosten des sich derzeit im Einsatz befindenden Systems
MensaMax mussen so lange zur Verfugung stehen, bis die vollstandige Umstellung auf
Dienstleistungskonzessionen und eigene Bestell- und Abrechnungssysteme der Verpfle-
gungsanbietenden erfolgt ist.

Der Einsatz des kommunalen Beschaftigungsférderungsprojektes ,,Schulbistros und -cafe-
terien in Braunschweig (SchuBiCa)* als Interims- oder Auffanglésung, sofern die Vergabe
einer Dienstleistungskonzession erfolglos blieb, wird auch nach dem beschriebenen System-
wechsel in der Vergabe der Fremdbewirtschaftung von Mensen unter dem Vorbehalt der zur
Verfligung stehenden Haushaltsmittel vor allem durch die Bereitstellung von Férdermitteln
Dritter (Bund, Land) erfolgen. Davon unabhangig ist eine Evaluation des Projekts in den
kommenden Jahren geplant.

Wenn die Organisation des Bestell- und Abrechnungssystems nicht mehr bei der Verwaltung
liegt, werden personelle Kapazitaten frei, sodass die Aufgaben der Bearbeitung des Harte-
fall-Fonds ibernommen werden kdnnen. Die ,Kreditlinie“ bleibt solange bestehen, bis der
Hartefall-Fonds etabliert ist. Die Servicestelle Mittagsverpflegung verfligt Gber 5,5 vollzeita-
quivalente Stellen. Schrittweise wird es mit der Verfahrensumstellung einen Aufgabentausch
geben, der nach derzeitigem Stand auch zu Stellenwegfallen fuhren konnte. Die Verwaltung
wird die Auswirkungen hierzu ggf. im Rahmen der Haushalts- bzw. Stellenplanungen be-
ricksichtigen.

Zudem sind fur die Umsetzung der Leitziele des Konzeptes bereits folgende finanzielle Mittel
im Haushalt eingeplant:

Far die im Konzept vorgesehenen Mdglichkeiten, ein Feed-Back zur Qualitat des Mittag-
essenangebotes zu geben, sind im Doppelhaushalt 2025/2026 pro Jahr Haushaltsmittel i. H.
v. 5.000 Euro fir die Aufstellung von Rickmeldeterminals im Rahmen eines Pilotprojekts im
Mensabereich von acht Schulen pro Jahr enthalten. Fur die entsprechende Softwarenutzung
und -wartung stehen in 2025 9.500 Euro und ab 2026 20.000 Euro jahrlich zur Verfiigung.

Vorgesehen sind darUber hinaus Haushaltsmittel i. H. v. 30.000 Euro pro Jahr fur die suk-
zessive Umristung von Mensen von jeweils funf Schulen mit Free-Flow-Mdglichkeiten. Da-
bei handelt es sich um einen kleinen Bereich, in dem sich die Schilerinnen und Schiler an
einer Bain-Marie (einem Klchengerat zum Warmhalten von Speisen, das aber auch als
Salatbar genutzt werden kann) an Speisenkomponenten selbst bedienen kénnen. Dies stei-
gert die Flexibilitdt und Auswahlmdglichkeiten und tragt somit zu einer héheren Zufriedenheit
mit dem Schulmittagessen bei. Free-Flow wird im Rahmen der vorhandenen Méglichkeiten in
den Bestandsgebauden und bei Schulneubauten im Rahmen der zum Zeitpunkt der Erstel-
lung dieser Beschlussvorlage einzuhaltenden Festlegungen in den Standardraumprogram-
men umgesetzt.

Dr. Rentzsch

Anlage
Konzept fur die Mittagsverpflegung an Braunschweiger Ganztagsschulen
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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Mittagsverpflegung an den Braunschweiger Ganztagsschulen ist durch eine historisch gewachsene,
heterogene Struktur gekennzeichnet. Es gibt unterschiedliche Kiichen, verschiedene Verpflegungs-, Ausgabe-
sowie Abrechnungssysteme. Dies flhrt auch zu einer unterschiedlich hohen Zufriedenheit mit der
Mittagsverpflegung — vor allem bei den Schiilerinnen und Schiiler (SuS), Lehrkraften, Schulleitungen und Eltern.

Das vorliegende Konzept definiert Leitideen fiir einen Qualitatsentwicklungsprozess, der die Zufriedenheit mit der
Mittagsverpflegung sowie die Qualitdt der Speisen erhdht und schrittweise an den Braunschweiger
Ganztagsschulen umgesetzt werden soll. Im Zentrum stehen die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sowie
die Gewahrleistung von Flexibilitdt und Wahlfreiheit fiir Eltern, SuS. In Braunschweig arbeiten aktuell 43 Schulen
im Ganztagsbetrieb. In den nachsten Jahren wird sich diese Zahl weiterhin erhdhen — vor allem aufgrund des
Ausbaus der Ganztagsgrundschulen vor dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf ganztagige Betreuung im
Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027.

Das vorliegende Konzept wurde in mehreren Phasen erarbeitet. Neben einer Bestandsaufnahme inklusive einer
Online-Befragung der Schulen, einem interkommunalen Vergleich und Einzelgesprachen mit verschiedenen
Beteiligten haben drei Workshops mit Praktikerinnen und Praktikern aus den Bereichen Schule und
Schulverpflegung sowie mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Okotrophologie und Gesundheit
stattgefunden. Eine Gruppe bestehend aus Vertreterinnen der Vernetzungsstelle Schulverpflegung, des
Erndhrungsrat Braunschweig und Braunschweiger Land sowie der Gesundheitsplanung der Stadt Braunschweig
hat den Prozess begleitet. Zudem haben zwei Workshops zu Beginn und zum Ende mit Mitgliedern des
Schulausschusses der Stadt Braunschweig stattgefunden. Die Ergebnisse des Gesamtprozesses sind in das
Konzept eingeflossen.

12 Ziele

7 Leckeres und gesundes Schulmittagessen fiir alle SuS

o Die Kinder und Jugendlichen sollen im Fokus stehen. Ein gesundes und ausgewogenes
J Mittagessen fordert ihre korperliche, geistige und soziale Entwicklung. Das Mittagessen soll
‘ gut schmecken, so dass die SuS gern und haufig in der Schule essen.
Sozial, 6konomisch und 6kologisch nachhaltiges Verpflegungsangebot
o Das Verpflegungskonzept soll einen méglichst hohen Beitrag zur Chancengleichheit und Teilhabe,

zur wirtschaftlichen Effektivitat sowie hinsichtlich des Erhalts der nattirlichen Lebensgrundlagen
leisten.

- 1 x) Verpflegungskonzept als ,,lernendes System“

e = Das Konzept soll ein ,lernendes System* sein: Probleme und Verbesserungsbedarfe sollen
L__I)'J kiinftig schnell erkannt und gezielt bearbeitet werden. Zudem sollen regelmaRige Evaluationen
,’J J| =9 des gesamten Qualitatsentwicklungsprozesses stattfinden.

Soziale Entwicklung
Gemeinsam gestalten
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2 Lecker und gesund

Stadt Braunschweig
J&ecker und gesund &
J
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fiir die Verpflegung
Sicherung der in Schulen .
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Speiseauswahl Angebot
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Verpflegungssystem der
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(Salat, Rohkost, ,,COOk&Chill“

frisch gekochte Nudeln)

con_sens

2.1 Qualitatsstandard der Deutschen Gesellschaft fur Ernahrung (DGE)

Die Mittagsverpflegung an den Ganztagsschulen in der Stadt Braunschweig erfolgt unter Beriicksichtigung des
Qualitatsstandards der Deutschen Gesellschaft fir Ernahrung (DGE) flir die Verpflegung in Schulen (kurz: DGE-
Standard)'. Dieser Standard hat bundesweit groBe Anerkennung, in einigen Bundeslandern ist er bereits
verpflichtend fir die Mittagsverpflegung vorgeschrieben2. Der DGE-Standard umfasst alle Prozessschritte der
Produktion von Speisen (Planung, Einkauf, Zubereitung, Ausgabe, Entsorgung & Reinigung) und gibt
Empfehlungen, welche Lebensmittel in der Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen bevorzugt verwendet und wie
haufig sie im Speiseplan enthalten sein sollen?.

1 Ein Beispiel fir einen Speiseplan ist Anlage 1 zu entnehmen.
2 Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland und Thiiringen (Stand: Juli 2025)

3 Die umfangreiche Broschire zum Standard findet sich unter folgendem Link: DGE Qualitaetsstandard Schule.pdf
(schuleplusessen.de)
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Dabei wird sichergestellt, dass es taglich ein vollwertiges vegetarisches Angebot gibt. An den weiterfiihrenden
Schulen soll bei Bedarf zudem eine vollwertig pflanzliche Alternative zur Verflgung stehen. Die Beachtung von
Lebensmittelunvertraglichkeiten und von kulturell bedingten Erndhrungsgewohnheiten ist sicherzustellen. Um die
Qualitét zu entwickeln bzw. zu sichern, soll bei der Umsetzung die Akzeptanz der Speisen durch die SuS mit Hilfe
geeigneter Feedback-Systeme im Auge behalten werden.

2.2 Hoher Frischeanteil

In der Gemeinschaftsverpflegung werden typischerweise die Verpflegungssysteme

= Cook&Serve* (Frisch- oder Mischkiiche),

=, Cook&Chill* (Speisen werden nach der Zubereitung auf 3 bis 0 Grad heruntergekuhlt),

= Cook&Freeze” (Tiefklihlung nach der Zubereitung) und

= ,Cook&Hold“ (Warmhalten der Speisen nach Zubereitung bei mind. 65 Grad maximal insgesamt drei Stunden)

unterschieden. GemalR dem DGE-Standard sind alle vier Verpflegungssysteme — bei Beachtung der jeweils
speziellen Anforderungen — fiir die Mittagsverpflegung geeignet.

Um das bestmdgliche Ergebnis im jeweiligen Verpflegungssystem zu erhalten, werden die
Verpflegungsanbietenden vertraglich verpflichtet, die jeweiligen Kriterien einzuhalten. So darf z. B. bei den
gekuhlten und tiefgeklhlten Speisen zu keiner Zeit die Kihlkette unterbrochen werden, und bei der
Warmanlieferung durfen nicht mehr als maximal drei Stunden zwischen Zubereitung und Verzehr liegen. In
Braunschweig werden Cook&Serve sowie Cook&Chill bevorzugt, weil dies die beiden Zubereitungsarten mit dem
hdchsten Frischegrad sind. Die beiden anderen Varianten sollen nur in Ausnahmefallen zum Einsatz kommen, z.B.
als Interimslésung oder bei kleinen Schulen mit entsprechend geringer Anzahl an Essensteilnahmen.

Unabhangig vom Verpflegungssystem wird ein méglichst hoher Anteil an frisch zubereiteten Produkten verlangt.
Die Erfahrung zeigt, dass die Akzeptanz der SusS steigt, je groRer der Anteil der Speisen ist, die vor Ort frisch
zubereitet werden (z.B. Salat, Rohkost oder frisch gekochte Nudeln). Dies wirkt sich wiederum positiv auf die
Wirtschaftlichkeit aus, denn je mehr Kinder am Mittagessen teilnehmen, desto wirtschaftlicher kdnnen
Verpflegungsanbietende arbeiten. Die Vor-Ort-Zubereitung eines Teils der Speisen erhoht darliber hinaus die
Maglichkeit, flexibel auf die Nachfrage zu reagieren, was wiederum Abfall vermeidet und der okologischen
Nachhaltigkeit zugutekommt.

2.3  Entscheidungsfreiheit und Akzeptanz

Bei der Mittagsverpflegung in den Schulmensen gibt es drei Arten von Ausgabesystemen, die grundséatzliche alle
geeignet sind fiir eine hochwertige Mittagsverpflegung:

,ochusselessen* (fertige Speisen werden in Schiisseln und auf Platten auf den Tischen angeboten)

= ‘“Tablett-Ausgabe (die angebotenen Speisen werden an einer durchgehenden Ausgabetheke vom
Kichenpersonal direkt auf den Teller der SuS ausgegeben)

= Free Flow-System* (Speisekomponenten werden an verschiedenen, ggf. mobilen Ausgabestationen (iber
Selbstbedienung ausgewahlt)

Soziale Entwicklung
Gemeinsam gestalten
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Free Flow stellt gewisse Anforderungen an die Ausstattung und das Raumangebot in den Schulen und ist daher
nicht an allen Schulen umsetzbar. Das System kann jedoch auch mit der Tablettausgabe kombiniert werden. Free
Flow bietet viele Vorteile: Die Zufriedenheit der SuS wird (ber die Starkung der Eigenstandigkeit und freien
WahImdglichkeit gesteigert, das Eingehen auf verschiedene Erndhrungsgewohnheiten wird vereinfacht,
Speiseabfalle konnen nach einer Eingewohnungszeit reduziert werden, Wartezeiten kénnen verkirzt und
Spontanteilnahmen am Essen konnen leichter realisiert werden. Dieses System soll in Braunschweig sukzessive
uberall dort umgesetzt werden, wo die baulichen Rahmenbedingungen dies zulassen. Vor allem im Primarbereich
kann es aber auch sinnvoller sein, Schiisselessen anzubieten, weil es die Familiensituation nachempfindet und
das Erleben von Mahlzeiten auch als soziales Miteinander ermdglicht. Daher hangt es — neben der
Ber(cksichtigung der baulichen Mdglichkeiten — vom padagogischen Verpflegungskonzept der einzelnen Schule
ab, welches Ausgabesystem am besten fiir sie geeignet ist.

24  Speiseprasentation und Aufenthaltsqualitat

Uber eine ansprechende und zielgruppengerechte Présentation der Speisen kann es gelingen, dass SuS dazu
motiviert werden, gesunde Angebote und ggf. unbekannte Speise zu probieren (,Nudging* = ,Anstupsen®). Dariiber
hinaus kann auch das Ausgabepersonal dazu beitragen, Impulse fiir eine geslindere Speisenauswahl zu setzen.
Weiter spielt die Aufenthaltsqualitét in den Schulmensen bei der Akzeptanz der Essensangebote eine Rolle. Das
Braunschweiger Standardraumprogramm fiir Kooperative Ganztagsgrundschulen, das bei neu zu errichtenden
Mensen angewendet wird, berlcksichtigt wesentliche forderliche Kriterien wie z.B. Lichtverhltnisse und
Raumbedarf. Basierend auf dem Standardraumprogramm wird fiir die jeweilige Schule beziehungsweise Mensa
ein individuelles Raumprogramm entwickelt. Bei den Braunschweiger Bestandsmensen konnen schrittweise ggf.
notwendige MaBnahmen angestrebt werden — z.B. hinsichtlich kindgerechten Mobiliars oder verbesserter
Raumakustik.
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Das Thema Nachhaltigkeit unterteilt sich in die Dimensionen soziale, dkonomische und ékologische Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit ,bedeutet, die Bediirfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Méglichkeiten zukunftiger
Generationen nicht eingeschrénkt werden*. Fiir die einzelnen Dimensionen bedeutet dies, dass eine Entwicklung
sozial gerecht, wirtschaftlich leistungsfahig und 6kologisch vertraglich sein soll®.

3.1 Soziale Nachhaltigkeit

Das grundsatzliche Ziel bei der Sicherung der sozialen Nachhaltigkeit im Rahmen der Mittagsverpflegung ist, dass
maglichst viele Kinder und Jugendliche unabhéngig von ihrer sozialen Situation am Mittagessen in der Schule
teilnehmen. Dabei spielt die Steigerung der Inanspruchnahme des kostenlosen Schulmittagsessens eine zentrale
Rolle. Kinder und Jugendliche aus Familien, die Sozialleistungen beziehen, sind berechtigt, Leistungen aus dem

4 Nachhaltigkeit: Definition, Agenda 2030, UN-Nachhaltigkeitsziele, Nachhaltigkeitsstrategien (Ipb-bw.de)

5 Bundesministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Nachhaltige Entwicklung als
Handlungsauftrag, https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeit-
als-handlungsauftrag
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Bildungs- und Teilhabepaket (kurz ,BuT*) zu erhalten. Dazu zahlt wesentlich das kostenlose Mittagessen an
Schulen. Die Quote der Inanspruchnahme bei SuS aus Familien im Burgergeld-Bezug lag 2023 in Braunschweig
z.B. bei 47 Prozents. Braunschweig hat an dem IN FORM-Projekt der Vernetzungsstelle Schulverpflegung
Niedersachsen der DGE ,BuT — kostenfreies Schulmittagessen® als Projektkommune teilgenommen. Daraus ist
ein Handlungskonzept entstanden, das die in Braunschweig bereits bestehenden Malinahmen ergénzt’.

Zudem wird ein Hartefall-Fonds eingerichtet, damit méglichst alle Kinder am Mittagessen in der Schule teilnehmen
kénnen. Familien, die finanziell benachteiligt, aber nicht BuT-berechtigt sind, kénnen hier eine Preisverglnstigung
des Schulmittagessens beantragen.

Selbstverstandlich haben alle Akteure, insbesondere die Verpflegungsanbietenden, das Mindestlohngesetz
einzuhalten. Zur Starkung der sozialen Nachhaltigkeit auch in Landern, die Produkte nach Deutschland liefern,
werden Fair-Trade-Produkte (Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen) bevorzugt.

3.2 Okonomische Nachhaltigkeit

Die Fremdbewirtschaftung der Mensen durch beauftragte Verpflegungsanbietende bleibt auch kinftig die
vorherrschende Bewirtschaftungsform an den Braunschweiger Ganztagsschulen. Diese Bewirtschaftungsform hat
verschiedene Vorteile. Durch den Wettbewerb der Verpflegungsanbietenden werden die Angebotspreise im
Rahmen gehalten, Innovationen eher umgesetzt und das Risikomanagement besser gewahrleistet. Zudem ist diese
Form besonders wirtschaftlich. Ein weiterer Vorteil ist die groRere Flexibilitat, da ein Wechsel eines Betreibers bei
Problemen madglich ist.

Das System der Fremdbewirtschaftung wird erganzt durch den Einsatz des Projekts der kommunalen
Beschaftigungsforderung ,Schulbistros und -cafeterien in Braunschweig (SchuBiCa)*. SchuBiCa istim Rahmen der
Mittagsverpflegung iberwiegend an den Ganztagsgrundschulen eingesetzt und bernimmt vor allem die Ausgabe
der Speisen und die damit zusammenhangenden Aufgaben. In Ausnahmefallen bewirtschaftet das Projekt auch
die Kiiche. SchuBiCa wird zurzeit an den Standorten eingesetzt, die fiir kommerzielle Verpflegungsanbietende
wenig lukrativ sind, z.B. an kleinen Schulen oder an solchen mit einer unattraktiven Kiichensituation sowie in
Interimssituationen. Bei zuk(inftigen Ausschreibungen soll SchuBiCa an den Standorten eingesetzt werden, flir die
kein Verpflegungsanbietender gefunden werden konnte sowie nach wie vor in Interimssituationen (,Auffang- und
Feuerwehrldsung®). Weitere MaBnahmen zur Sicherung der dkonomischen Nachhaltigkeit sind die Anfertigung
einer Musterausschreibung und Losbildungen fiir die gemeinsame Versorgung mehrerer Schulen.

6 Quelle: Statistik der Arbeitsagentur und eigene Berechnung der Inanspruchnahmequote in Prozent.
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche Formular.html?nn=1524064&topic_f=but-zr
(Fassung vom 20. Mai 2025)

7 Siehe auch: Kostenfreies Schulmittagessen fiir BuT-Berechtigte | Vernetzungsstelle Schulverpflequng Niedersachsen
(dgevesch-ni.de) sowie: Kostenfreies Schulmittagessen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket - Handlungskonzept zur
Erhéhung der Inanspruchnahme der Stadt Braunschweig https://dgevesch-ni.de/wp-
content/uploads/2025/02/BuT_Handlungskonzept Stadt-Braunschweig final.pdf
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3.3 Okologische Nachhaltigkeit

Die Gestaltung der Mittagsverpflegung unter Beriicksichtigung des DGE-Standards leistet auch einen Beitrag zur
oOkologischen Nachhaltigkeit, da die Erhohung des Anteils pflanzlicher Produkte eine Reihe von positiven
Auswirkungen auf Umwelt und Klima hat. Zudem ist im DGE-Standard vorgesehen, dass der Fisch aus
bestandserhaltender Fischerei stammt und saisonales und einheimisches Obst und Gemise verwendet wird.

Der Bio-Anteil an der Mittagsverpflegung betragt mindestens 30 Prozent. Verpflegungsanbietende mit einem
héheren Bio-Anteil werden im Vergabeprozess zudem besser bewertet. Die Reduzierung der Abfallmengen ist von
den Verpflegungsanbietenden zu gewahrleisten, indem z.B. verpackte Einzelportionen vermieden werden. Zudem
sollen umweltvertragliche (z.B. wiederverwendbare oder recycelbare) Verpackungen verwendet werden. Durch den
Einsatz von Free-Flow-Ausgabesystemen kdnnen ebenfalls Lebensmittelabfallmengen reduziert werden.

4 Lernendes System

Stadt Braunschweig
- Eernendes System %
L =0

3 Bad
2 Mittagessenkonzept

als Rahmenkonzept
Leitplanken fiir einen

Qualitatsentwicklungsprozess

Monitoring des Mensa-Ausschiissen
Qua|it§tsentwick|ungs- an den Schulen als zentralen Ort des
Austauschs
prozesses
L Maglichkeit der
Beriicksichtigung der g

Aufenthaltsqualitat Riickmeldung zur

(Mobiliar, Akustk) Zufriedenhei.t mit
den Mahlzeiten

Verpflegungs-
beauftragte und
Verpflegungskonzept

an den Schulen
(péadagogische Einbindung bzw.
Begleitung des Mittagessens)

Durchfiihrung von
,Probeessen”

con_sens

Das Prinzip des ,lernenden Systems* verfolgt zwei Zielsetzungen zur Sicherung und Fortentwicklung der Qualitat:
Zum einen das schnelle Erkennen von Fehlentwicklungen und zum anderen die Identifizierung einer guten Praxis
bzw. innovativer Ideen. Dazu werden verschiedene Instrumente und Verfahren genutzt, die ihre grote Wirksamkeit
dann entfalten, wenn sie aufeinander abgestimmt werden.
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41 Feedback ermoglicht lernendes System*

Erstes wesentliches Element des ,lernenden Systems Schulmittagessen* ist die Mdglichkeit, Feedback zur Qualitat
des Angebots zu geben. Das betrifft in erster Linie die SuS.

Die Schulverwaltung wird entsprechende technische Mdglichkeiten flir das Feedback beschaffen. Feedback-
Terminals, an denen die SuS nach dem Mittagessen ihre Meinung zum Angebot abgeben konnen, sollen in
Pilotprojekten erprobt werden. Die Terminals sollen vor allem dann eingesetzt werden, wenn neue
Verpflegungsanbietende ihre Arbeit aufnehmen oder wenn es Qualitatsprobleme an einer Schule gibt. Das
Feedback dient dem Verpflegungsanbietenden und der Verwaltung als Steuerungsinstrument und soll das
Qualitatsempfinden und die Zufriedenheit mit dem Mittagessen steigern bzw. sichern.

Schulindividuell konnen auch andere Feedbackmdglichkeiten eingesetzt werden. So sind z.B. schriftliche
Rlckmeldungen oder Befragungen denkbar. Sollen die Eltern — vor allem an Grundschulen — beteiligt werden,
mussen andere Kanale gedffnet werden. Z.B. haben Eltern wie auch andere Beteiligte wie Lehrkrafte oder
padagogische Mitarbeitende die Mdglichkeit, liber den nachfolgend aufgezeigten Wege ihr Feedback zu geben.

4.2 Mensaausschuss als zentrales Austauschforum in der Schule

Als weiteres wesentliches Element des Systems soll an den Braunschweiger Ganztagsschulen jeweils ein
Mensaausschuss eingerichtet werden. Dort kommen alle Beteiligten der Mittagsverpflegung der betreffenden
Schule zusammen, um (ber die Mittagessensituation insgesamt, Verbesserungsvorschlage, mogliche Probleme
und deren Losungen sowie auch ggf. ber Ideen zu Projekten im Umfeld der Mittagsverpflegung zu diskutieren.
Teilnehmende sind die Vertretungen der SuS und der Eltern, die Schulleitung oder eine von ihr benannte
Vertretung, der Verpflegungsanbietende, das Ausgabepersonal und Betreuungskrafte. Sollten problematische
Situationen entstehen, nimmt auch eine Vertretung der Schulverwaltung am Mensaausschuss teil®. Zudem gibt es
ein strukturiertes Vorgehen bei Qualitatsméngeln®.

Der Ausschuss soll auf jeden Fall zu Beginn einer neuen Beauftragungsperiode zusammenkommen. Die
nachfolgende Taktung der Sitzungen ist schulindividuell zu bestimmen. Alternativ kann der Mensaausschuss in
bereits bestehende Schulgremien integriert werden. All diese Gremien leben vom Engagement der Teilnehmenden;
dementsprechend sind alle Akteurinnen und Akteure aufgerufen, sich pro-aktiv in die Gremienarbeit einzubringen.

4.3 Verpflegungsbeauftragte und Verpflegungskonzept

In jeder Ganztagsschule ist eine Verpflegungsbeauftragte bzw. ein Verpflegungsbeauftragter einzusetzen. Sie ist
erste Ansprechperson betreffend alle Fragen rund um die Mittagsverpflegung in der betreffenden Schule. Folgende
konkrete Aufgabenstellungen werden ibernommen:

8 Im Anhang findet sich Anlage 2 ,Steckbrief zum Mensaausschuss®.

9 Im Anhang findet sich Anlage 3 ,Strukturiertes Vorgehen bei Qualitatsmangeln*.
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= Der/die Verpflegungsbeauftragte kann die Entwicklungen in der Verpflegung steuern, Beteiligte
zusammenfiihren und einen Mensaausschuss etablieren und betreuen. Die Schulleitung kann den Beauftragten
bzw. die Beauftragte als ihre Vertretung einsetzen.

= Diese Person koordiniert die regelmaRige und transparente Kommunikation der Akteurinnen und Akteure sowie
den Informationsfluss zur Sicherung bzw. kontinuierlichen Verbesserung des Verpflegungsangebots.

= Bei der Identifizierung von Qualitdtsméngeln kann die Person bei der Dokumentation der Méngel unterstitzen.

Die Funktion kann von jeder Person aus der Schule ausgefiillt werden. Es bietet sich aber an, eine Lehrkraft mit
besonderer Affinitat zu der Thematik einzusetzen. Fir eine Lehrkraft spricht vor allem ihre standige Anwesenheit
in der Schule.

Weiterhin soll jede Schule ein Verpflegungskonzept erstellen, das Bestandteil des jeweiligen padagogischen
Konzeptes ist. Das Konzept enthalt vor allem Informationen zur padagogischen Gestaltung des Mittagessens.
Weiterhin konkretisiert es die schulspezifische Einbindung von Lehr- und Betreuungskréften, Eltern und SuS in die
verschiedenen Prozesse der Mittagsverpflegung.

4.4  Ausschreibungs- und Auswahlprozess sichert Qualitat

Weitere Elemente der Qualitatssicherung werden im Ausschreibungsprozess sowie in den Vertragen mit den
Verpflegungsanbietenden verankert. So wird das ,Probeessen* dazu genutzt, die Qualitat der unterschiedlichen
Angebote zu priifen. Uber die Teilnahme der Schulleiterin bzw. des Schulleiters oder einer vertretenden Person
soll die spatere Zufriedenheit mit dem Mittagessen begtinstigt werden.

Weiterhin werden in den Ausschreibungsunterlagen wichtige Anforderungen an die Verpflegungsanbietenden zur
Qualitatssicherung formuliert. So werden Zertifizierungen oder Selbstverpflichtungen verlangt (z.B. zum Bio-Anteil).
Verpflegungsanbietende miissen damit rechnen, dass sie durch die Verwaltung stichprobenartig gepriift werden.
Weiterhin haben sie ein Beschwerdemanagement vorzuweisen, in dem deutlich wird, wie das Unternehmen auf
Beschwerden reagiert.

Damit die Individualitdt der Schule in den Ausschreibungen ausreichend berlcksichtigt werden kann, findet im
Vorfeld einer Ausschreibung eine direkte Kommunikation zwischen Schulverwaltung und Schule statt. So sollen
die Anforderungen gemeinsam und unter angemessener Berlcksichtigung der Vor-Ort-Bedingungen
zusammengetragen werden.

4.5 Monitoring des Qualitatsentwicklungsprozesses

Die schulibergreifende, stadtweite Entwicklung der Mittagsverpflegung wird regelméRig Gberprift. Ziel dieses
Monitorings ist, die tatsachliche Entwicklung mit den Leitzielen des Konzepts zu vergleichen und ggf. Anpassungen
von Zielen und praktischen Verfahren anzuregen. Ein Beirat bestehend aus Expertinnen und Experten berat die
Stadtverwaltung bei diesem Prozess. Die Mitglieder des Schulausschusses werden regelmaRig Uber die
Entwicklungen informiert.

10 Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen hat dazu eine Broschire herausgebracht, in der die mdglichen
Inhalte eines Konzeptes dargestellt und erlautert werden - IN FORM Leitfaden 5 (dgevesch-ni.de)
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Das vorliegende Konzept gibt den Rahmen fiir die Mittagsverpflegung vor und enthalt Leitplanken fiir einen
kontinuierlichen Qualitatsentwicklungsprozess. Es ist die inhaltliche Basis des ,lernenden Systems® und wird durch
die hier dargestellten Verfahren und Instrumente immer wieder auf seine Praxistauglichkeit gepriift.
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Anlage 1 ,Beispiel fur einen Speiseplan mit zwei DGE-Mischkost-Linien"

Beispiel filr einen Speiseplan mit zwei DGE-Mischkost-Linien
Meniigruppe Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
-Gal.:felspaghettl mit -Gemt_Jsee.lntopf nach -TQHelllnl rrllt Splns?t- .Seslachswiirfel in -Cremige Tomatensuppe
Gefligel-Bolognese mexikanischer Art Ricotta-Flllung mit ; N o ] h
. M FrischkésesoRe mit Zitrone mit Reisnudeln und
' (Tomaten, Paprika, Tomaten-Kréutersolte ) ] L
Mischkost 1 ] . ) ] und Dill sowie Erbsen und Petersilie
*Weiltkohl-M&hren Kidneybohnen) mit Kartoffeln
Rohkost Vollkornreis -Weikkohl-Mandarinen- )
*Mango-Quarkspeise
Salat “M8hrenrohkost
-Obst -Obst Shrenrohkos
*Vegetarisch belegte .Lachs In Curry-Senfsofie -Vegan gefullte. *Bunte Spirellinudeln mit ‘Rindergulasch mit Paprika
Kartoffeltaler mit buntem Reis Paprikaschote mit TomatensoRe und dazu Petersilienkartofteln
Mischkost 2 TomatensoRRe und Reis Reibekése
*Weilkohl-M&hren .
Rohkost "Obst +Obst *Heidelbeerquark *Mango Quarkspeilte

131 von 256 in Zusammenstellung

COn _ SenS ‘ Soziale Entwicklung

Gemeinsam gestalten




TOP 18

Konzept Mittagsverpflegung Ganztagsschulen Braunschweig Seite 14 von 15

Anlage 2 ,Steckbrief Mensaausschuss*

Mensaausschuss
Steuerungsgruppe des Prozesses Mittagessen
Moderation und

Einladungsmanagement Verpflegungsbeauftragte

- Elternvertretung

- Schilervertretung

- Verpflegungsanbietende

- Nachmittagsbetreuung

- Ausgabepersonal

- Verpflegungsbeauftragte (zustandige Person an der Schule)

Teilnehmende regular

- Schulleitung

Teilnehmende bei Bedarf
- Schulverwaltung

1. Perspektive Schulen: Rickmeldung und ggfls. Lob- bzw.
Beschwerdemanagement
2. Perspektive Verpflegungsanbietende: Aktueller Stand
Thematische Ausrichtung 3. Vereinbarungen
4. Organisatorisches
a. Termine, Zeiten
5. Sonstiges | Anregungen

Dokumentation Verpflegungsbeauftragte bestimmt die protokolifiihrende Person
Dauer und Taktung Empfehlung: 1x im Halbjahr und bei Bedarf
Anmerkungen

=>» Alternativ zum Mensaausschuss kénnen bereits bestehende Gremien die Themen / Agenda als festen
Bestandteil in ihre Sitzungen integrieren, bspw. Integration in die Sitzungen des Schulelternrats. Auf diese
Weise werden keine Parallelstrukturen etabliert, sondern bisherige Strukturen inhaltlich ausgeweitet.
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Anlage 3 ,Strukturiertes Vorgehen bei Qualitatsmangeln®

Strukturiertes Vorgehen bei Qualitatsmangeln

Im Rahmen des aufgezeigten Systems gibt es ein strukturiertes und gestuftes Vorgehen, wenn Qualitatsmangel bei
der Mittagsverpflegung erkennbar werden. Die Stufung dient dazu, mégliche Konflikte méglichst niedrigschwellig mit
dem Verpflegungsanbietenden zu Idsen; erst wenn dieser Weg nicht zum Erfolg fiihrt, folgen weitere
Eskalationsstufen.

Schritt 1: Mangel fallt SuS oder anderen Personen auf. Es wird eine
Bilddokumentation der Qualitdtsméngel durch eine erwachsene Person
(bestenfalls verpflegungsbeauftragte Person) vorgenommen.

Stufe A Schritt 2: Direkte Kommunikation an den Verpflegungsanbietenden und
zeitgleiches Informieren der Schulverwaltung

Schritt 3: Realisierung der verabredeten Losungen durch den
Verpflegungsanbietenden.

Schritt 1: Mangel fallt SuS oder anderen Personen weiter auf. Bilddokumentation
der Qualitdtsmangel durch eine erwachsene Person (bestenfalls
verpflegungsbeauftragte Person).

Stufe B Schritt 2: Diskussion und Vereinbarungen im Mensaausschuss unter Beteiligung
der Schulverwaltung.

Schritt 3: Realisierung der verabredeten Lésungen durch den
Verpflegungsanbietenden.

Schritt 1: Mangel fallt SuS oder anderen Personen weiter auf. Bilddokumentation
der Qualitdtsmangel durch eine erwachsene Person (bestenfalls
verpflegungsbeauftragte Person).

Stufe C Schritt 2: Die Schulverwaltung wird durch die verpflegungsbeauftragte Person
oder die Schulleitung informiert.

Schritt 3: Die Schulverwaltung prift Sanktionen und droht mit diesen.

Schritt 4: Verpflegungsanbietender stellt Mangel ab.

Stufe D Schritt 1: Ereute Uberpriifung der Schulverwaltung, ob die festgestellten Mangel
behoben wurden, ggf. werden weitere Sanktionen eingeleitet.
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A25'26..070'.01
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt

Betreff:
Konzept fiur die Mittagsverpflegung an Braunschweiger

Ganztagsschulen
Antrag zur Vorlage 25-26070

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.10.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (Vorberatung) 10.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]

Beschlussvorschlag:
Der Beschlussvorschlag wird um folgenden Punkt ergénzt:

Die Verwaltung wird beauftragt, zu dem geplanten Hartefallfonds fiir die Mittagsverpflegung
ein erganzendes Konzept zu entwerfen, um sicherzustellen, dass der Anspruch ,Kein Kind
ohne Mittagessen® bestehen bleibt.

Hierzu sind begleitende MalRnahmen zu entwickeln, die gewahrleisten,

— dass je Schule ein Monitoring existiert, ob Kinder trotz Bedarf keinen Zugang zur
Mittagsessensausgabe bekamen,

— dass Preisreduzierungen oder Kostenibernahmen moglichst unbirokratisch,
diskriminierungsfrei und niedrigschwellig erfolgen,

— dass in begrindeten Einzelfallen eine vollstandige Kostenibernahme (100 % Fdrderung)
ermoglicht wird.

Zur Finanzierung sollen bestehende Mittel des Hartefallfonds genutzt werden. Zusatzlich
sind Mdéglichkeiten zur Aufstockung oder erganzenden Finanzierung zu prifen, etwa durch

— Férderprogramme des Landes,

— Kooperationen mit Krankenkassen,

— Unterstutzung durch Stiftungen,

— Kostenlose Zusatzessenskontingente durch Caterer,
— oder Beteiligung der Fordervereine der Schulen.

Die Verwaltung berichtet dem Schulausschuss bis Mitte 2026 Uber den Stand der
Umsetzung und die Wirkung der MaRnahmen.

Sachverhalt:

Der Hartefallfonds ist ein wichtiges Instrument, um soziale Teilhabe am Schulmittagessen zu
sichern. Die derzeitige Regelung — Preisreduzierung nach Antrag — bietet jedoch keine
Garantie, dass alle Kinder mit Bedarf tatsachlich am Mittagessen teilnehmen kénnen. Es
wird Kinder geben, fur die es weder BuT-Antrage noch Hartefallfonds-Antrage geben wird,
obwonhl es an den finanziellen Méglichkeiten fur die Teilnahme am Mittagsessen mangelt.
Fir diese Falle sind erganzende Malinahmen notwendig.
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Bereits der Ratsbeschluss ,Kein Kind ohne Mittagessen!“ (DS 17-04554) aus dem Jahr 2017
formuliert das Ziel, dass kein Kind aufgrund der finanziellen Situation der Eltern vom
Mittagessen ausgeschlossen werden darf.

Die Weiterentwicklung des Fonds starkt diesen Grundsatz und stellt sicher, dass
Unterstitzung in der Praxis dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Auch auf Landesebene besteht Konsens darlber, dass Teilhabe an gemeinsamer
Verpflegung Teil der Bildungsgerechtigkeit ist. Durch die Prufung zusatzlicher
Finanzierungsquellen — etwa ber Landesmittel, Stiftungen, Krankenkassen oder
Fordervereine der Schulen — kann Braunschweig ein solidarisches und tragfahiges Modell
etablieren, das das Prinzip ,Jedes Kind isst mit* konsequent umsetzt.

Anlagen:
keine
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Absender:
i . 25-26617
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:

Anderungsantrag zu Ds. 25-26070: Konzept fiir die
Mittagsverpflegung an Braunschweiger Ganztagsschulen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.10.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (Vorberatung) 10.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]

Beschlussvorschlag:

Neu: 1.: Die Mittagsverpflegung an den Ganztagsschulen in Braunschweig erfolgt
nicht nur ,,unter Beriicksichtigung des Qualitatsstandards der DGE* (Konzept
con_sens S. 4), sondern ,,nach den Qualitiatsstandards der Deutschen Gesellschaft fiir
Erndhrung (DGE)“.

2. unverandert: Die Mitglieder des Schulausschusses werden jahrlich Gber den
Qualitatsentwicklungsprozess der Mittagsverpflegung an den Braunschweiger
Ganztagsschulen informiert.

Neu 3.: Mit dem innerschulischen Verpflegungskonzept wird ein(e) erfahrene(r)
Praktiker*in oder eine Beratungsfirma beauftragt. Diese erarbeitet das schulische
Konzept unter Mitwirkung der/des Verpflegungsbeauftragten.

Neu 4.: Es besteht fiir das Gesamtkonzept des Antrags eine Umsetzungsfrist. Diese
wird von der Verwaltung festgelegt.

Sachverhalt:

zu 1.: Sowohl die klimatische Situation der Erde als auch die Entwicklung der
gesundheitlichen Verfassung der Kinder (Ubergewicht!) erfordern eine wohldurchdachte
Neuorientierung der Ernahrung der Kinder. Diese Neuorientierung wurde in der fachlichen
Kompetenz der Deutschen Gesellschaft fur Erndhrung (DGE) entwickelt. Sie muss
konsequent und ohne Ausnahme umgesetzt werden.

zu 3.: Es ist eine zeitliche und fachliche Uberforderung der Lehrer*innen, ein
innerschulisches Erndhrungskonzept zu entwickeln. Diese Aufgabe sollte von einer
Beratungsfirma oder einem/einer erfahrenen Praktiker*in in Absprache mit der/dem
Verpflegungsbeauftragten bearbeitet und umgesetzt werden. Nur so wird die Einfuhrung der
Mittagsverpflegung zu einem qualitativ guten Ergebnis fuhren.

zu 4.: Ohne eine zu benennende Umsetzungsfrist kdnnte die Umsetzung des
Gesamtkonzeptes und die Entwicklung des innerschulischen Verpflegungskonzeptes auf die
lange Bank geschoben werden. Damit ware den Kindern nicht gedient.

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig 25-26558
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Abfallwirtschaftskonzept 2026-2030

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 30.09.2025
0660 Referat Stadtentwasserung und Abfallwirtschaft

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 10.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

Das beigefligte Abfallwirtschaftskonzept (AWIKO) der Stadt Braunschweig wird beschlossen.
Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 NKomVG in Verbindung mit
§ 5 Abs. 3 NAbfG.

Rechtsgrundlagen

Gemal § 21 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und § 5 Niedersachsisches Abfallgesetz
(NAbfG) haben die 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager (6rE) Abfallwirtschaftskonzepte
und Abfallbilanzen Uber die Verwertung und die Beseitigung der in ihrem Gebiet anfallenden
bzw. ihnen zu Uberlassenden Abfalle zu erstellen und regelmafig fortzuschreiben. In § 5
Abs. 2 NAbfG wird festgelegt, dass bei der Aufstellung und Fortschreibung von
Abfallwirtschaftskonzepten die Behdrden und Stellen, die als Trager 6ffentlicher Belange
(TéB) von dem Abfallwirtschaftskonzept bertihrt werden kénnen, zu beteiligen sind.
Abfallwirtschaftskonzepte sind gemaf § 5 Abs. 1 Satz 3 NAbfG

regelmalig fortzuschreiben.

Inhalt:

Die vorliegende Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes wurde von der Stadt unter
Einbindung der ALBA Braunschweig GmbH als beauftragtem Dritten und eines Beraters
(GAVIA) hinsichtlich der Entwicklung der abfallwirtschaftlichen Ziele sowie unter
Einbeziehung der Politik erarbeitet. Das Konzept stellt die aktuelle Situation der
Abfallwirtschaft in der Stadt Braunschweig, den Stand der Umsetzung der Ziele und
Maflnahmen aus der letzten Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes sowie die Ziele
und Mafinahmen fiir den Betrachtungszeitraum 2026 bis 2030 dar.

Organisation der Abfallwirtschaft

Die Stadt ibernimmt die strategische Verantwortung fir die langfristige Planung mit der
Weiterentwicklung der kommunalen Abfallwirtschaft in ihrem Wirkungsbereich. Die Aufgaben
der Abfallwirtschaft werden in Braunschweig weitgehend von beauftragten Dritten erbracht.
Die Aufgaben der Abfallsammlung, -verwertung und -entsorgung obliegen tberwiegend der
ALBA Braunschweig GmbH. Die thermische Restabfallbehandlung erfolgt durch die EEW
Energy from Waste GmbH.
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Abfallwirtschaftliche Entwicklung in Braunschweig
Die Handlungsschwerpunkte der Offentlichkeitsarbeit im Bereich der Abfallbewirtschaftung
in Braunschweig bilden die Abfallvermeidung sowie die richtige Abfalltrennung mit einer
Sensibilisierung der Bevolkerung und Anpassung an den demographischen Wandel. Diese
Schwerpunkte der Offentlichkeitsarbeit werden u. a. durch die Teilnahme an der
Europaischen Woche der Abfallvermeidung, der Aktion ,Stadtputz®, der derzeit laufenden
Bioabfallkampagne sowie weiteren Aktionen umgesetzt.

Die Gesamt-Siedlungsabfallmengen sind in den letzten Jahren leicht gesunken und lagen
2023 bei ca. 420 kg/E*a. Auch die Restabfall- und Sperrmullmengen zur thermischen
Verwertung weisen einen leicht sinkenden Trend auf. Die Sammelmengen von Bio- und
Grunabfallen sowie Elektroaltgeraten sind seit 2018 relativ stabil mit Ausnahme hoherer
Sammelmengen in den Corona-Jahren 2020 und 2021. Die Wertstoffsammelmengen
(LVP/sNVP, PPK, Glas und Textilien) sind leicht ricklaufig, was vor allem auf eine Abnahme
der separat erfassten PPK-Mengen zurtckzuflihren ist. Die separat gesammelten
schadstoffhaltigen Abfalle inklusive Batterien liegen mit ca. 0,4 kg/E*a im Jahr 2023 weiterhin
auf einem sehr niedrigen Niveau.

Die Gebuihren sind weitgehend stabil, das derzeitige lineare Gebuhrenmodell hat sich
bewahrt.

Die abfallwirtschaftlichen Anlagen (Grunabfallkompostierung, Sperrmullvorschaltanlage
und Kleinanliefererbereich) sind grotenteils ausreichend dimensioniert und in einem guten
Zustand. Lediglich die Bioabfallvergarungsanlage (kontinuierliches Trockenvergarungs-
verfahren fir maximal 20.000 t Bioabfall pro Jahr) in Watenbdittel ist mittlerweile ca. 27 Jahre
alt und erneuerungsbedurftig. Durch einen Neubau soll die in die Jahre gekommene und
nicht mehr dem Stand der Technik entsprechende Anlage ersetzt werden. Die neue
diskontinuierliche Trockenvergarungsanlage ist fir 30.000 t Bioabfall pro Jahr ausgelegt. Der
Zustand und die Funktionsfahigkeit der Restabfallumschlaganlage sind zukunftig zu prifen
und bewerten.

Zielerreichung bis 2025

Die Umsetzung der in der Fortschreibung des AWIKO im Jahr 2020/2021 entwickelten Ziele
und Handlungsfelder werden in den Kapiteln 6 und 7 des zu beschlieenden AWIKO
ausflhrlich dargestellt sowie in einer tabellarischen Zusammenstellung im Anhang |
zusammengefasst. Ein Grof3teil der MaRnahmen wurde erfolgreich umgesetzt.

Ein Schwerpunkt lag in der Durchfuhrung einer Restabfallanalyse (Zusammensetzung des
Haus- und Geschéaftsabfalls aus Sammlung) fir die Stadt Braunschweig im Jahr 2024.
Insbesondere die noch im Restabfall enthaltene Organik von ca. 33,9 Gew.-% soll weiter
reduziert und in die Bioabfalltonne umgelenkt werden. Auch bei den trockenen Wertstoffen
(Glasverpackungen, LVP und sNVP, Textilien sowie insbesondere verwertbare PPK) wird
eine verstarkte Umlenkung dieser Materialien in die separaten Sammelsysteme angestrebt.

Praxisversuche zur Restabfallbehandlung wurden bislang nicht durchgefiihrt, da zunachst
die Ergebnisse der Restabfallanalyse ausgewertet werden mussten. Mit dem Fokus auf einer
Vorabtrennung von Wertstoffen und damit einer Erhéhung der Recyclingquote und
Reduzierung der Restabfallmenge wird die Priifung der Errichtung einer
Restabfallvorbehandlungsanlage in das AWIKO fir die Jahre 2026 bis 2030 aufgenommen.

Zielentwicklung bis 2030

Die Zielentwicklung bis 2030 mit den dazugehdrigen Mallhahmen wurde mit Unterstiitzung
eines externen Gutachters (GAVIA, Berlin) und unter Einbeziehung der Politik erarbeitet.
Dazu fand am 27.03.2025 ein Workshop mit Vertretern der Politik zur Entwicklung der
abfallwirtschaftlichen Ziele statt.
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Die Schwerpunkte der abfallwirtschaftlichen Ziele der Stadt Braunschweig fir die Jahre 2026
bis 2030 liegen auf der Reduzierung der Restabfallmenge und der Erhéhung der
Recyclingquote sowie in der Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung.
Damit soll insbesondere die Umsetzung des gemal § 14 KrWG festgesetzten Recyclingziels
von 65 Gew.-% fur Siedlungsabfalle in Deutschland ab dem Jahr 2035 angestrebt werden.

Die Umsetzbarkeit sdmtlicher dargestellten Ziele und Mallnahmen wird auf Basis des neuen
Abfallwirtschaftskonzeptes zunachst gepruft. Im Anschluss werden die zielfUhrenden und
realisierbaren MaRnahmen und Ziele final abgeleitet und erarbeitet. Dabei wird ein
erwartbarer Zielbeitrag zu Erreichung des Recyclingziels von 65 % der Siedlungsabfalle ab
dem Jahr 2035 ebenso dargestellt wie der zu erwartende Aufwand fir diese MalRnahmen.
Zudem werden die Auswirkungen auf die GebUhren gepruft und bei den anstehenden
Entscheidungen bertcksichtigt.

In Bezug auf die Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung soll die
Zusammenarbeit der Stadt mit der ALBA Braunschweig GmbH im Rahmen des aktuellen
Vertrages fortgesetzt werden.

Folgende Mallnahmen sind prioritdr in den kommenden zwei Jahren (2026 und 2027) zu
untersuchen, um eine spatere Umsetzung vorbereiten zu kdnnen:

¢ Prifung der Errichtung einer Restabfallvorbehandlungsanlage in Watenbdittel.

e Uberpriifung der Restabfallumschlaganlage auf zukiinftige Tauglichkeit und sichere
Benutzbarkeit.

¢ Prifung der Einrichtung eines Pflichtbioabfallbehalters fir das gesamte Stadtgebiet.
e Prifung der Errichtung zusatzlicher Annahmestellen oder eines zusatzlichen
Wertstoffhofes.

e Uberprifung der Erhéhung des Anschlussgrades der blauen Tonnen (Abfallbehalter fir
PPK) mit einer moglichen (kommunalen) Pflichttonne.

e Uberpriifung einer méglichen Erhéhung der Abfuhrfrequenz der sonst nur vierwdchentlich
geleerten Wertstofftonne auf einen zweiwdchentlichen Rhythmus, damit dies ggf. mit den
Dualen Systemen verhandelt und vereinbart werden kann.

Trager offentlicher Belange-Beteiligung und Offentliche Auslegung

Nach Durchfiihrung des Workshops im Marz 2025 wurden den Vertretern der Politik die
Ergebnisse des Workshops im Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben am
13.05.2025 vorgestellt. Fragen und Anregungen seitens der Politik wurden im Entwurf des
Abfallwirtschaftskonzeptes berlicksichtigt. Dieser wurde den Gremienmitgliedern im Juni
2025 zur Verfugung gestellt.

Nach der Beschlussfassung im VA am 24.06.2025 wurde das Abfallwirtschaftskonzept am
03.07.2025 an die Trager offentlicher Belange (z. B. Niedersachsisches Ministerium flr
Umwelt, Energie und Klimaschutz, Umlandkommunen, Wohnungsbaugesellschaften und
Umweltverbande) per Mail versendet und vom 14.08. bis 27.08.2025 fir die Dauer von zwei
Wochen offentlich im Rathaus sowie digital im Internet ausgelegt, um den Interessierten
ausreichend Moglichkeit zur Einsichtnahme und zum Vorbringen von Bedenken und
Anregungen zu geben.

Aus der Beteiligung der T6B und der 6ffentlichen Auslegung sind im Wesentlichen drei
Anregungen eingegangen (Stadt Salzgitter, BUND und eine Privatperson). Die Stadt
Salzgitter hat lediglich formale Anmerkungen zum AWIKO eingereicht, welche in der finalen
Version des Abfallwirtschaftskonzeptes (inklusive eigener formaler Anderungen)
bericksichtigt wurden. Auf die zwei weiteren Stellungnahmen / Anregungen wurde schriftlich
geantwortet und jeweils die Mdglichkeit zu einem Erérterungstermin angeboten. Der BUND
sowie die Privatperson haben dieses Angebot nicht wahrgenommen.

139 von 256 in Zusammenstellung



TOP 19
Ein grof3er Teil der Anregungen war bereits Inhalt des AWIKO-Entwurfs. Eine kleine
Erganzung aus der Stellungnahme des BUND (Erwerb eines Mullabzeichens in Schulen)
wurde in die finale Version eingearbeitet (sieche Kapitel 8.1, ,Auch gezielte Schulungen und
Wettbewerbe in Schulen zum Thema Abfallvermeidung und Mulltrennung (z.B. durch den
Erwerb eines Miillabzeichens im Sachunterricht oder in weiterflihrenden Schulen in
Gesellschaftskunde-Fédchern) kbnnten das Bewusstsein der Abfallwege verbessern.)”.

Leuer

Anlage/n:
Abfallwirtschaftskonzept 2026 bis 2030
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Fortschreibung AWIKO 2026 bis 2030 ite 6

1 Einleitung

Gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) und Niederséachsischem Abfallgesetz (NAbfG) ha-
ben die 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager (6rE) Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbi-
lanzen Uber die Verwertung und die Beseitigung der in ihrem Gebiet anfallenden bzw. ihnen
zu Uberlassenden Abfélle zu erstellen und regelmafig fortzuschreiben. Bei der Verwertung
liegt das Augenmerk insbesondere auf der Vorbereitung zur Wiederverwendung und auf dem
Recycling. In Niedersachsen ist das Erstellen von Abfallwirtschaftskonzepten in 8 5 des Nie-

derséchsischen Abfallgesetzes verankert.

Die Stadt Braunschweig als 6ffentlich-rechtlicher Entsorgungstréger ist fur das Gebiet Braun-
schweig die ausfuhrende Ebene im Bereich der tiberlassenen und Uberlassungspflichtigen Ab-
falle. Die Stadt ist fiir die getrennte Sammlung, die Sicherstellung der richtigen Verwertungs-
und Entsorgungswege sowie die Beratung der Birger*innen und Betriebe zu abfallwirtschaft-
lichen Themen zusténdig. Auch die Festlegung der Abfallgebihr sowie die Fortschreibung des
Abfallwirtschaftskonzeptes zéhlen zu den Aufgaben des 6rE. Die kommunalen Aufgaben der
StralRenreinigung, des Winterdienstes und der Abfallwirtschaft in Braunschweig erflillt seit dem
1. Januar 2001 weitgehend die ALBA Braunschweig GmbH (ALBA).

Die Stadt Braunschweig wurde bei der Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes in Tei-
len vom Witzenhausen-Institut (Restabfallanalyse) und GAVIA (Vorbereitung und Durchfiih-
rung des Workshops zu den abfallwirtschaftlichen Zielen) untersttitzt.

Die Abfallwirtschaft leistet einen grof3en Beitrag zur Verminderung des Treibhausgasaussto-
Bes und damit zum Klimaschutz. Seit 2000 haben sich die Emissionen an Treibhausgasen
(gemessen als CO,-Aquivalente) im Bereich der Abfallwirtschaft um mehr als 80 % reduziert.
Durch die Fortfihrung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft kann neben der Abfallvermeidung

und Ressourcenschonung auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.

Das vorliegende Abfallwirtschaftskonzept (AWIKO) wurde groR3tenteils im Jahr 2024 erstellt,

sodass die verwendeten Daten aus dem Jahr 2023 stammen.

Nach der Darstellung des Status Quo der Abfallwirtschaft in Braunschweig wird eine Bewer-
tung der umgesetzten MalRhahmen und erreichten Ziele aus der Fortschreibung des AWIKO
fur die Jahre 2021 bis 2025 vorgenommen. Des Weiteren wird die zukinftige Ausrichtung der
Abfallwirtschaft in der Stadt Braunschweig mit den zugehdrigen Zielen und MalRhahmen dar-

gelegt.
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2 Abfallrechtliche Rahmenbedingungen

Fur die Abfallentsorgung in den Gebieten der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager in Nie-
dersachsen stellen die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetztes und des Niederséachsi-
schen Abfallgesetzes den rechtlichen Rahmen dar. Das deutsche Abfallrecht wird durch einige

EU-Verordnungen wie die Abfallverbringungsverordnung sowie EU-Richtlinien bestimmt.

2.1 EU-Recht

Den grof3ten Einfluss auf das deutsche Abfallrecht hatte in der Vergangenheit die novellierte
Abfallrahmenrichtlinie (EU) 2018/851 mit der Erweiterung der dreistufigen in eine funfstufige
Abfallhierarchie sowie der Vorgabe von Recyclingquoten, der Verscharfung der Getrennt-
sammlungspflicht und der erweiterten Herstellerverantwortung. Eine wichtige Erweiterung der
Getrenntsammelpflicht gilt ab 2025 EU-weit fur Alttextilien, welche im KrWG in deutsches
Recht umgesetzt wurde. Im Méarz 2025 hat das Europaische Parlament aul3erdem dem Ge-
setzesentwurf zur Uberarbeitung der EU-Abfallranmenrichtlinie in Hinblick auf die erweiterte
Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) fir Textilien und Schuhe
zugestimmt, welche zeitnah in Kraft treten soll. Mit dieser Gesetzes&nderung sollen Hersteller
zur Bewirtschaftung von Alttextilen verpflichtet werden und die Entwicklung von langlebigen
und recycelbaren Produkten gefdrdert werden. Insbesondere Investitionen in die getrennte
Sammlung, Sortierung, Wiederverwendung und das Recycling von Textilabfallen sowie in die
Forschung und Entwicklung innovativer Technologien spielen eine bedeutende Rolle. Eine
Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung in nationales Recht soll zeitnah erfolgen.
In einigen Landern wie Frankreich, Niederlande, Lettland und Ungarn existieren bereits EPR-

Systeme flr Textilien.

Weitere wichtige Verordnungen sind im August 2023 bzw. im Februar 2025 mit der EU-
Batterieverordnung und der EU-Verpackungsverordnung in Kraft getreten (siehe Kapitel 2.3
und 2.5).

Zur Umsetzung einer nachhaltigen Wachstumsstrategie wurde 2019 der europaische Griine
Deal (European Green Deal, EGD) von der Europaischen Kommission beschlossen. Das Ziel
dieses MalRBnahmenpaktes besteht darin, bis 2050 Klimaneutralitat in Europa zu erreichen. Bis
2030 soll der Ausstol3 von Treibhausgasen bereits um 55 % gesenkt werden. Neben dem Kii-
maschutz und der Anpassung an den Klimawandel, den erneuerbaren Energien, der Biodiver-
sitdt und der nachhaltigen Lebensmittelproduktion besteht eine Saule des EGD in dem Akti-
onsplan fur die Kreislaufwirtschaft (Circular Economy Action Plan, CEAP), der 2020 in Kraft

getreten ist. Mit dem Festlegen von 35 MalRnahmen und Rechtsakten soll dieser als Leitfaden
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fur den Ubergang zu einem neuen, nachhaltigen Wirtschaftsmodell mit der Etablierung nach-
haltiger Produktions- und Verbrauchsmuster dienen. Die zentralen Bereiche sind Lebensmit-
tel, Kunststoffe, Wasser und Néahrstoffe, Verpackungen, Bau und Gebaude, Batterien und
Fahrzeuge, Textilien sowie Elektronik. Dabei spielt auch die Entsorgung von Abfallen bzw. der

Umgang mit Rezyklaten eine bedeutende Rolle.

2.2 Kreislaufwirtschaftsgesetz

In Deutschland erfolgte die Umsetzung der novellierten Abfallrahmenrichtlinie in nationales
Recht durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz, welches am 01.06.2012 in Kraft trat und im Okto-

ber 2020 novelliert wurde.
Seit dem 01.06.2012 gilt gemaRk § 6 KrWwG folgende Abfallhierarchie:

Vermeidung,

Vorbereitung zur Wiederverwendung,

1.

2

3. Recycling,
4. Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verflillung,
5. Beseitigung.

Damit wird erstmals in der Geschichte der deutschen Abfallwirtschaft der Weg zu einer echten
Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel des SchlieRens von Recyclingkreislaufen beschritten. Dabei
steht die Abfallvermeidung im Vordergrund. Gleichzeitig werden hier Vorgaben fur die ge-
trennte Erfassung von Wertstoffen gemacht. Papier-, Metall-, Kunststoff- und Glasabfélle so-

wie Bioabfélle sind seit dem 1. Januar 2015 getrennt zu sammelin.

Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfallen sollen ge-
maf § 14 KrwG mindestens folgende Anteile an der Gesamt-Siedlungsabfallmenge ausma-

chen:
- spatestens ab dem 1. Januar 2020 insgesamt mindestens 50 Gewichtsprozent,
- spatestens ab dem 1. Januar 2025 insgesamt mindestens 55 Gewichtsprozent,
- spatestens ab dem 1. Januar 2030 insgesamt mindestens 60 Gewichtsprozent und
- spatestens ab dem 1. Januar 2035 insgesamt mindestens 65 Gewichtsprozent.

Die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und die sonstige stoffliche Verwer-
tung von nicht geféahrlichen Bau- und Abbruchabféllen mit Ausnahme von in der Natur vorkom-
menden Materialien (Abfallschlissel 17 05 04), sollen spéatestens am 1. Januar 2020 mindes-

tens 70 Gewichtsprozent betragen.
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Die Novellierung des KrwG im Oktober 2020 beinhaltet u.a. folgende wesentliche Anderun-
gen:

- Fortentwicklung und Konkretisierung von Maf3hahmen und Instrumenten der Abfallver-

meidung.

- Ausweitung der Abfallberatungspflicht der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstragers im
Hinblick auf Abfallvermeidung und Wiederverwendung, Getrenntsammlung sowie Ver-

mullung der Umwelt und die Weiterentwicklung von Abfallvermeidungsprogrammen.
- Neufassung der kommunalen Getrenntsammlungspflicht bei Haushaltungen.

- Erfassung von Sperrmiill, die eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder das Re-

cycling ermoglicht. Der 6rE ist zur hochwertigen Verwertung von Sperrmill verpflichtet.

- Verbot der Verbrennung von zur Wiederverwertung oder zum Recycling getrennt ge-

sammelter Abfalle.

- Erweiterung des Umfangs der freiwilligen Ricknahmen unter der Voraussetzung, dass
ein enger Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tatigkeit des Herstellers oder Ver-
treibers besteht. Die Menge der zuriickgenommenen Abfélle muss in einem angemes-
senen Verhaltnis zur hergestellten oder vertriebenen Menge der Erzeugnisse stehen.
Ferner soll die vom Hersteller oder Vertreiber vorgenommene Verwertung hochwerti-

ger sein, als die vom OrE angebotene Verwertung.

- Bevorzugungspflicht von ressourcenschonend hergestellten Erzeugnissen, insbeson-
dere der Einsatz von Rezyklaten und die Berucksichtigung der Aspekte Langlebigkeit,

Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwendbarkeit und Recyclingfahigkeit.

- Es gelten zwar die gleichen Quoten hinsichtlich der Vorbereitung zur Wiederverwen-
dung und des Recyclings wie auch schon vor Oktober 2020 (siehe Angaben zuvor),
aber die Berechnungsmethodik hat sich gemal3 der novellierten EU-
Abfallrahmenrichtlinie dahingehend verandert, dass der Input in die finale Verwertungs-
anlage bzw. der Output zur Verwertung (auch outputorientierte Berechnungsmethodik
genannt) bei der Berechnung heranzuziehen ist; die genaue Berechnungsmethodik

des Bundes liegt noch nicht vor.

- Die in der EU geltende Getrenntsammelpflicht von Alttextilien wurde in § 20 KrWG in
nationales Recht umgewandelt. Seit 01.01.2025 sind die Kommunen verpflichtet, Alt-
textilien getrennt zu sammeln. EPR-Systeme fur Textilien existieren in Deutschland

derzeit noch nicht, sind aber zeitnah in nationales Recht umzusetzen.
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2.3 Verpackungsgesetz (VerpackG) und EU-Verpackungsverordnung

Das seit dem 01.01.2019 geltende Verpackungsgesetz tiber das Inverkehrbringen, die Rick-
nahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (VerpackG) dient der Umsetzung
der europdischen Verpackungsrichtlinie 94/62/EG und l6st die im Jahr 1991 beschlossene
Verpackungsverordnung ab. Das Ziel des neuen Gesetzes besteht in der Weiterentwicklung
der Verpackungsentsorgung und der Produktverantwortung nach 8§ 23 KrwWG durch u.a. ho-
here Recyclingquoten fur Verpackungen, die Einrichtung einer zentralen Stelle zur Kontrolle
des Vollzugs (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, ZSVR) sowie starker an ¢kologi-
schen Kriterien ausgerichtete Systembeteiligungsentgelte. Verpackungsabfalle sollen még-
lichst gar nicht erst entstehen oder, wenn dies nicht mdglich ist, wiederverwendet oder mog-
lichst hochwertig verwertet werden. Es werden alle Erstinverkehrbringer kommerzieller Verpa-
ckungen wie Hersteller, Online-Handler und stationére Ladengeschafte in die Pflicht genom-
men. Die Zustandigkeiten fir die Ricknahme und die Entsorgung von Verpackungsabféllen
liegen weiterhin bei den Dualen Systemen, wobei jedoch eine Mitbenutzung der Sammelsys-
teme des OrE erfolgen kann. Gemal § 22 VerpackG sind die 6rE fur die Abstimmungen mit
den Dualen Systemen zustéandig.

Zudem werden mit dem Verpackungsgesetz Mehrwegverpackungen durch eine Einfihrung
und schrittweise Erweiterung der Pfandpflicht fir Einweggetrénkeverpackungen und die Ein-
fuhrung einer Hinweispflicht im Handel gefordert.

Mit der seit dem 01.07.2022 geltenden Novelle des VerpackG ist die Registrierungspflicht nicht
nur fir systembeteiligungspflichtige Verpackungen, sondern fiir alle mit Waren befiillten Ver-
packungen (z.B. Transportverpackungen, gewerbliche Verpackungen, Mehrwegverpackun-
gen) erforderlich. Des Weiteren gibt es neue Vorgaben fir die Registrierung und Datenmel-
dung. Zum 01.01.2023 sind Letztvertreiber von Einwegkunststofflebensmittelverpackungen
und von Einweggetrankebechern verpflichtet, die in diesen Verpackungen angebotenen Wa-
ren am Ort des Inverkehrbringens jeweils auch in Mehrwegverpackungen zum Verkauf anzu-

bieten.

Das Bundesumweltministerium hat Eckpunkte flr eine weitere Novelle des Verpackungsge-
setzes zur Vermeidung von Uberfllissigen Verpackungen und zur Férderung von okologisch
vorteilhaften Mehrwegverpackungen am 27.06.2023 vorgestellt, welche jedoch vorerst nicht

beschlossen wurde.

Die EU-Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) ist am
11.02.2025 in Kraft getreten und wird ab dem 12.08.2026 fur alle EU-Staaten verbindlich. Die
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PPWR ersetzt die bisherige Verpackungsrichtlinie und zielt darauf ab, die Umweltauswirkun-
gen durch Verpackungen zu reduzieren. Bis 2030 mussen alle Verpackungen in der EU recy-
celbar sein. Die Verordnung fordert von Unternehmen (auch Online-Handlern), das Design
und die Materialnutzung anzupassen, um das Recycling und die Wiederverwendung zu stei-
gern. Wesentliche Aspekte umfassen die Verringerung des Verpackungsgewichts, die Forde-
rung der Kreislaufwirtschaft und die Umsetzung der Richtlinien der erweiterten Herstellerver-

antwortung.

2.4 Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG)

Die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (EAG) ist in der Richtlinie 2012/19/EU
des Europaischen Parlaments und des Rates Uber Elektro- und Elektronik-Altgeréate (soge-
nannte WEEE-Richtlinie) verankert. Die Umsetzung in nationales Recht erfolgte durch das
Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG), welches im Jahr 2021 novelliert wurde. Die
neuen Regelungen sind am 01.01.2022 in Kraft getreten mit dem Ziel, die abfallrechtliche Pro-
duktverantwortung der Hersteller von Elektro- und Elektronikgeraten umzusetzen. Generell
regelt das ElektroG das Inverkehrbringen, die Entsorgung und die Verwertung von Elektro-
und Elektronikgeraten. Gegenuber der ersten Fassung des ElektroG vom 16.03.2005 und der
letzten grolRen Gesetzesanderung vom 20.10.2015 sind die Hersteller — neben Produzenten
auch Importeure und Exporteure sowie Vertreiber — von Elektro- und Elektronikgeraten nun
deutlich starker fir den gesamten Lebensweg der Gerate verantwortlich. Dazu gehért zum
einen die Pflicht eines jeden Herstellers (auch ohne Sitz in Deutschland) sich vor dem Inver-
kehrbringen von Geraten bei der zustdndigen Behdrde (Stiftung Elektro-Altgerate Register,
ear) zu registrieren. Die Verbraucher*innen sind verpflichtet die aussortierten Elektro- und
Elektronikgerate separat vom Hausmill zu entsorgen. Zuvor sind Altbatterien und Altakkumu-
latoren sowie Lampen soweit mdglich aus den Geréaten zu enthehmen und separat zu entsor-
gen. Die OrE sind zur fachgerechten Entsorgung dieser Gerate aus privaten Haushalten durch

das Einrichten separater Sammelstellen o.a. verpflichtet.

Zudem sind Vertreiber mit einer Verkaufsflache fir Elektro- und Elektronikgerate von mindes-
tens 400 Quadratmetern sowie seit dem 01.07.2022 Vertreiber von Lebensmitteln mit einer
Gesamtverkaufsflache von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr
Elektro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereitstellen (zum Beispiel Super-
markte und Discounter), in der Pflicht, Altgerate aus privaten Haushalten kostenlos zuriickzu-

nehmen. Dasselbe gilt auch im Versandhandel; in dem Fall bezieht sich die Mindestflache von
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400 Quadratmetern auf alle Lager- und Versandflachen fur Elektro- und Elektronikgerate be-
ziehungsweise die Mindestflache von 800 Quadratmetern auf alle Lager- und Versandflachen.
Bei Lieferung eines Neugerates an einen privaten Haushalt ist die Abholung des Altgerates
unentgeltlich anzubieten und durchzufiihren. Uber diese kostenlosen Méglichkeiten der Riick-
gabe bzw. Abholung ist der Verbraucher bei Vertragsschluss rechtzeitig vom Vertreiber zu

informieren und abzufragen.

Zusatzlich ist auch eine freiwillige, kostenlose Riicknahme von Altgeraten aus privaten Haus-
halten durch andere Hersteller und Vertreiber sowie durch Betreiber von zertifizierten Elektro-

altgerate-Recyclinganlagen (sogenannte Erstbehandlungsanlagen) maglich.

2.5 Batteriegesetz und EU-Batterieverordnung

Das seit 2009 geltende Batteriegesetz setzt die vor 2024 giltige Europaische Batterierichtlinie
2006/66/EG in deutsches Recht um und regelt das Inverkehrbringen, die Riicknahme und die
umweltvertragliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren. Das deutsche Gesetz
wurde umfassend novelliert und ist im Januar 2021 als Batteriegesetz 2 (BattG2) in Kraft ge-
treten. Die urspringliche Gesetzgebung (BattG1) sowie die Batteriegesetz-Durchfiihrungsver-
ordnung (BattGDV) sind im BattG2 zusammengefuhrt worden. Die Novellierung hat erhebliche
Auswirkungen auf deutsche Hersteller und Importeure von Batterien. Diese mussen sich bei
der Stiftung ear fir alle Batteriemarken und -klassen registrieren bevor sie dementsprechende
Batterien (darunter zéhlen auch wiederaufladbare Sekundéarzellen) in Deutschland erstmalig
zum Kauf anbieten oder in Verkehr bringen dirfen. Jeder Hersteller von Geréatebatterien oder
dessen Bevollmachtigter hat zur Erflllung seiner Riicknahmepflichten ein eigenes Riicknah-
mesystem fiir Gerate-Altbatterien einzurichten und zu betreiben. Vertreiber von Batterien sind
verpflichtet an oder in unmittelbarer Nahe des Handelsgeschéfts Altbatterien kostenlos zuriick-
zunehmen, insofern sie diese als Neubatterien im Sortiment fihren. Die gesammelten Altbat-
terien sind im Anschluss einem Riicknahmesystem zu tberlassen. Auch die 6rE sind verpflich-
tet, Gerate-Altbatterien, die gemald § 10 ElektroG durch den Endnutzer vom Elektro- oder
Elektronikgerat zu trennen sind, unentgeltlich zuriickzunehmen und einem Riicknahmesystem

zu Uberlassen. An der Riicknahme von Fahrzeugbatterien kdnnen sich die 6rE beteiligen.

Seit dem 17.08.2023 ist die neue EU-Batterieverordnung (2023/1542) in Kraft, welche die bis-
herige EU-Richtlinie 2006/66/EG ersetzt. Sie ist Teil des European Green Deals und soll die
Nachhaltigkeit von Batterien verbessern sowie die Kreislaufwirtschaft starken. Auf3erdem sol-
len dadurch die Vorschriften in der EU vereinheitlicht werden, da die Verordnung fir alle EU-

Lander giiltig ist. Die neue EU-Batterieverordnung (EU-BattVO) fihrt zahlreiche Neuerungen

152 von 256 in Zusammenstellung



Fortschreibung AWIKO 2026 bis 2030 TOBIR 13

ein, die den gesamten Lebenszyklus von Batterien betreffen mit strengeren Vorschriften fir
Herstellung, Nutzung und Recycling. Dazu gehdéren u.a. die Einfuhrung neuer Batteriekatego-
rien (z.B. Batterien fur leichte Verkehrsmittel), die Angabe des CO.-FulRabdruckes, erhéhte
Sammelziele, Mindestrezyklatgehalte, Austauschbarkeit von Batterien, eine erweiterte Kenn-
zeichnungspflicht durch QR-Codes, ein digitaler Batteriepass sowie neue Sorgfaltspflichten

grolRer Unternehmen.

In Deutschland ist die EU-BattVO seit dem 18.02.2024 unmittelbar geltendes Recht. Fiir einige
Vorschriften enthalt die Verordnung jedoch gesonderte Inkrafttretens- oder Ubergangsrege-
lungen sowie Umsetzungsspielrdume, wodurch sich ein nationaler Anpassungsbedarf ergibt.
Dieser wird in Deutschland durch das Batterie-Recht-Durchflihrungsgesetz (BattDG) umge-
setzt, welches voraussichtlich im Jahr 2025 das bisherige Batteriegesetz BattG2 ersetzen soll.
Das BattDG kniipft dabei an das bisherige BattG im Bereich der Entsorgung von Altbatterien
an und entwickelt diese weiter. Dadurch sollen bewahrte Strukturen erhalten und auf Altbatte-
rien aus leichten Verkehrsmitteln wie z.B. E-Bikes oder E-Scooter ausgeweitet werden. Eine
sachgemale Entsorgung dieser Altbatterien ist aufgrund méglicher Brandgefahren besonders
wichtig. Zuklnftig kbnnen daher auch die Altbatterien aus leichten Verkehrsmitteln am kom-
munalen Wertstoffhof zuriickgegeben werden.

2.6 Bioabfallverordnung

Am 01.05.2023 ist die Novelle der Bioabfallverordnung (Verordnung tber die Verwertung von
Bioabfallen auf Béden - BioAbfV) in Kraft getreten mit dem Ziel, den Eintrag von Kunststoffen
in die Umwelt durch die bodenbezogene Verwertung von Bioabfallen zu verringern. Generell
regelt die seit 1998 geltende Bioabfallverordnung die ordnungsgeméfRe Untersuchung, Be-
handlung und Verwertung von Bioabféllen sowie Gemischen und richtet sich an Entsorgungs-
trager, Erzeuger, Besitzer, Behandler und Hersteller. In der seit 01.05.2023 giiltigen Novelle
der BioAbfV wird der Anwendungsbereich auf jegliche bodenbezogene Verwertung von Bio-
abfallen und bioabfallhaltigen Gemischen erweitert, unabhangig von der Art der Aufbringungs-
flache und des Verwendungszwecks. Mit dem neuen Paragraf 2a der Verordnung, welcher
zum 01.05.2025 in Kraft getreten ist, soll gewéhrleistet werden, dass Fremdstoffe — insbeson-
dere Kunststoffe — von vornherein aus den Bioabfallbehandlungsanlagen wie Kompostierung
und Vergarung herausgehalten werden. Hierzu werden erstmals Vorgaben und Anforderun-
gen an die Fremdstoffentfrachtung der Bioabfalle vor Zufihrung zur Behandlung vorgegeben.
Es wird u.a. ein Input-Kontrollwert fur den Anteil der Gesamtkunststoffe der zu behandelnden

Bioabfalle festgelegt. Dieser Kontrollwert darf fir Bioabfalle und Materialien in fester Form aus
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der getrennten Sammlung von privaten Haushaltungen 1,0 Gew.-% nicht Giberschreiten. Dabei
sind gewerbliche verpackte Bioabfélle, wie z.B. verpackte Lebensmittel, getrennt von anderen
Bioabfallen von der Verpackung zu entfrachten / entpacken, bevor diese mit anderen Bioab-
fallen vermischt und der biologischen Behandlung zugefuihrt werden. Des Weiteren haben Auf-
bereiter, Bioabfallbehandler und Gemischhersteller bei jeder Anlieferung von den zuvor ge-
nannten Bioabfallen und Materialien eine Sichtkontrolle durchzufiihren. Bei einem Fremdstoff-
anteil von mehr als 3 Gew.-% bezogen auf die Frischmasse des Materials kann vom Anlieferer

die Rucknahme der Bioabfélle und Materialien verlangt werden.

AulRerdem werden die in der Dungeverordnung enthaltenen verscharften Grenzwerte fir
Kunststoffe und andere Fremdstoffe in fertigen Komposten und anderen bioabfallhaltigen Ma-

terialien in die BioAbfV Ubernommen.

2.7 Niedersachsisches Abfallgesetz (NAbfG)

In Niedersachsen wird das Abfallrecht neben den bundes- und europaweiten Gesetzesvorga-
ben durch das Niederséchsische Abfallgesetz (NAbfG) in der Fassung vom 14.07.2003 (letzt-
malige Anderung am 23.04.2022) konkretisiert. Das NAbfG regelt insbesondere die Vermei-
dung und Bewirtschaftung von Abféllen, die Abfallbewirtschaftung durch die 6rE, den Umgang
und insbesondere die Uberwachung von Sonderabfallen, die Abfallwirtschaftsplanung und die
Abfallvermeidung sowie die Entladung von Schiffsabfallen. Die Anforderungen an Abfallwirt-
schaftskonzepte und Abfallbilanzen richten sich nach 8 5 NAbfG. Danach ist das Abfallwirt-
schaftskonzept unter Berlicksichtigung der Abfallwirtschaftsplane so aufzustellen, dass es die
notwendigen MalBhahmen zur Vermeidung, zur Verwertung, insbesondere der Vorbereitung
zur Wiederverwendung und des Recyclings und zur Beseitigung mindestens flr einen Zeit-
raum von funf Jahren im Voraus darstellt. Das Abfallwirtschaftskonzept ist regelmafRiig fortzu-
schreiben. Vom niedersachsischen Umweltministerium wurde ein Leitfaden (im Entwurf) fr
die Aufstellung von Abfallwirtschaftskonzepten der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager in
Niedersachsen entwickelt, der bei der Erstellung der Abfallwirtschaftskonzepte unterstiitzen
und eine gewisse Vergleichbarkeit ermdglichen soll. GemaR den Vorgaben liegt der Fokus
dabei auf einer Bestandsaufnahme mit der Beschreibung des Entsorgungsgebietes, der vor-
handenen Entsorgungsstruktur und der Darstellung der Organisationsform. Die Aufbereitung
der Daten des Abfallaufkommens der letzten Jahre mit Angabe der Verwertungswege fur die
verschiedenen Abfallfraktionen ist ein weiterer Bestandteil des Konzeptes. Des Weiteren stellt
die Darlegung der Mal3nahmen im Rahmen der Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wie-

derverwendung sowie der Offentlichkeitsarbeit einen Schwerpunkt dar. Die Bewertung der Ist-
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Situation (Umsetzung der angestrebten MalBnahmen des bestehenden AWIKO) sowie die
Ziele und MafRnahmen fir die nachsten funf Jahre sind weitere wichtige Themenbereiche des

Abfallwirtschaftskonzeptes.

2.8 Rechtliche Regelungen in der Stadt Braunschweig

Fur die Stadt Braunschweig sind die abfallwirtschaftlichen Belange in der Abfallentsorgungs-
satzung vom 17. Dezember 2013 (in der Fassung der Neunten Anderungssatzung vom 5. No-
vember 2024) sowie der Abfallentsorgungsgebihrensatzung vom 19. Dezember 2006 (in der
Fassung der Neunzehnten Anderungssatzung vom 5. November 2024) geregelt. Die derzeitig
gultigen Gebuhrentarife sind dem Anhang der Abfallentsorgungsgebiihrensatzung zu entneh-

men.

Die getrennte Erfassung der anfallenden Abfélle (Abfalltrennung) ist in § 4 der Abfallentsor-
gungssatzung dargestellt und orientiert sich an den Vorgaben des § 20 KrwG. Eine Beson-
derheit bei der Abfallentsorgung in der Stadt Braunschweig besteht in dem Full Service fur die
Leerung der Rest- und Bioabfallbehalter. Diese werden bis zu einer Entfernung von 15 m vom
Fahrbahnrand o6ffentlicher Stral3en durch die ALBA Braunschweig GmbH vom Stellplatz auf
dem jeweiligen Grundstick am Abfuhrtag abgeholt, geleert und zuriickgestellt.

Hinsichtlich der Wertstofftonne ist zu berticksichtigen, dass in der Stadt Braunschweig neben
den Leichtverpackungen auch die stoffgleichen Nichtverpackungen lber dieses System ent-

sorgt werden.
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3 Bestandsaufnahme
3.1 Bevdlkerungsentwicklung und Gebietsstrukturen der Stadt Braunschweig

Die kreisfreie Stadt Braunschweig ist seit November 2021 in 12 Stadtbezirke unterteilt (siehe
Abbildung 1).

Stadtbezirke |

glltig ab November 2021

Rautheim-

Mascherode

Stand: Marz 2021
Karte: © Stadt Braunschweig,
Abteilung Geoinformation

Abbildung 1: Stadtbezirke Braunschweig glltig seit November 2021
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Die Stadt Braunschweig weist in ihnrem Stadtgebiet unterschiedliche Gebietsstrukturen auf.
Die Bevolkerungsverteilung in den funf einzelnen Strukturgebieten kann der Tabelle 1 ent-

nommen werden.

Tabelle 1: Bevdlkerungsverteilung in den Strukturgebieten der Stadt Braunschweig (2023)

, Stadt- , . 0
Strukturgebiet bezirk-Nr. Stadtbezirk Name Einwohner | gesamt | [%]
Geschlossene MFH-
und Geschaftshaus- | 4 Mitte, Bereich Innenstadt 14.649 | 14.649 | 5,7%
Bebauung —
Innenstadtbereich
Hochhauser 221 Weststadt 23.497 23.497 | 9,2%
120 Ostliches Ringgebiet 26.875
Mitte,
Geschlossene 130 Bereich Viewegsgarten-Bebelhof 13.366
99.060 |38,8%
MFH-Bebauung 330 Nordstadt-Schunteraue, 23355

Bereich Nordstadt
310 Westl. Ringgebiet 35.464
Braunschweig-Sid

211 Bereich Heidberg-Melverode 11.291

Offene MFH- 330 Nordstadt-Schunteraue, 6.168
Bebauung / EFH- Bereich Schunteraue 41.108 |16,1%

Bebauung 112 Wabe-Schunter-Beberbach 20.951

Sidstadt-Rautheim-Mascherode
212 Bereich Lindenberg 2.698
111 Hondelage-Volkmarode 10.678
Braunschweig-Sid

211 Bereich Stéckheim-Leiferde 8.655

EFH-Bebauung / 212 Sudstadt-Rautheim-Mascherode 11.502
Offene MFH- (ohne Lindenberg) ' 76.993 | 30,2%

Bebauung 222 Siidwest 12.232

321 Lehndorf-Watenbiittel 21.869

322 Nordliche Schunter-/Okeraue 12.057
Gesamte Einwohnerzahl am 31.12.2023 255.307 | 100%

Die jeweiligen Bebauungsstrukturen/Strukturgebiete weisen spezifische Entsorgungscharak-
teristika auf (Prof. Fricke et al. 2002: Mull-Handbuch):

- Hochhauser: Wohnhochh&user sind Wohngeb&ude mit einer grofen Anzahl an
Wohneinheiten, wobei der FulRBboden eines oberirdischen Geschosses hbher als 22 m
Uber der Gelandeoberflache liegt. Es bestehen folgende Rahmenbedingungen: Eigen-
kompostierung kaum mdglich, Gartenabfélle aus Zwischenabstandsgrin, haufig Ak-
zeptanzprobleme bei Getrenntsammlung. Organisatorische Probleme durch Abfall-
schleusen (Entsorgungseinrichtungen zum Einstellen von 1.100 | Abfallbehélter, die

haufig verschlielbar sind).
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- Innenstadtbereich (geschlossene Mehrfamilienhaus- und Geschéaftshausbebauung):
Gekennzeichnet durch eine hohe Bebauungsdichte und einen hohen Anteil von Ge-
werbebetrieben, starke Behinderung durch Verkehr, enge bauliche Verhéaltnisse, Stell-
platzprobleme, hoher Anteil gewerblicher Nutzung, keine Garten, kaum Abstandsgriin,

Eigenkompostierung nicht mdglich.

- Geschlossene Mehrfamilienhausbebauung (Geschlossene MFH-Bebauung): Ge-
schlossene innerstadtische Bebauung mit mindestens drei Vollgeschossen oder min-
destens sechs Wohneinheiten je Hauseingang. Es bestehen folgende Rahmenbedin-
gungen: MullgroRbehalter (MGB) 1.100 | oder grol3e Behélterzahl je Ladepunkt, oft
weite Transportwege der Sammelbehélter. Kaum Gewerbe, keine Garten; keine Gar-

tenabfélle, Eigenkompostierung kaum mdglich.

- Offene Mehrfamilienhausbebauung / Einfamilienhausbebauung (Offene MFH-
Bebauung / EFH-Bebauung): Wohnsiedlung mit grof3tenteils Mehrfamilienhausern mit
mindestens sechs Wohneinheiten je Hauseingang. Es bestehen folgende Rahmenbe-
dingungen: meist MGB 240 | und 1.100 | je Ladepunkt. Kaum Gérten, meist Abstands-
grin vorhanden, Eigenkompostierung nur begrenzt maglich durch sog. Quartierkom-

postierung.

- Einfamilienhausbebauung / offene Mehrfamilienhausbebauung (EFH-Bebauung / of-
fene MFH-Bebauung): Wohngebiete ohne gewachsene Strukturen, mit Ein- und Zwei-
familienh&usern und vereinzelt dazwischen gelegenen kleineren Mehrfamilienhausern
mit weniger als sechs Wohneinheiten je Hauseingang. Es bestehen folgende Rahmen-
bedingungen: Ladepunkte mit wenigen Behéltern. Jedem Grundstiick ist ein privat ge-
nutzter Garten zuzuordnen, Uberwiegend Ziergartennutzung, Eigenkompostierung

mdglich.

In offener Mehrfamilienhausbebauung und Ein- bzw. Zweifamilienhausbebauung wohnen
ca. 46 % der Bevolkerung. Diese Gebietsstrukturen sind aus Sicht der Abfallwirtschaft als un-

problematisch einzustufen.

Das Innenstadtgebiet mit geschlossener Wohnbebauung mit Geschaftshausern mit knapp 6 %
Bevolkerungsanteil nimmt eine Mittelstellung ein. Abfallwirtschaftliche Probleme sind hier vor-
wiegend organisatorischer Natur. Einschrankungen durch mangelnde Akzeptanz treten hier in

der Regel nicht auf.

Die geschlossene Mehrfamilienhausbebauung mit knapp 39 % Bevolkerungsanteil nimmt ab-
fallwirtschaftlich ebenfalls eine Mittelstellung ein. Je nach Sozialstruktur kdnnen Akzeptanz-

probleme auftreten.
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In Hochhé&usern leben ca. 9 % der Einwohner Braunschweigs. In dieser Wohnstruktur domi-

nieren vor allem Akzeptanzprobleme, auch organisatorische Probleme sind zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Braunschweig der Jahre 2016 bis 2023 ist in
Tabelle 2 dargestellt. Die Daten beruhen auf einer Veréffentlichung der Stadt Braunschweig
aus dem Jahr 2024. Bis 2021 lagen die Zahlen auf einem konstanten Niveau von knapp Uber
250.000 Einwohner*innen. In 2022 ist die Anzahl auf 253.167 und in 2023 auf 255.307 Ein-

wohner*innen deutlich angestiegen.

Tabelle 2: Bevdlkerungsentwicklung der Stadt Braunschweig von 2016 bis 2023

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Einwohnerzahl | 250.704 |250.361 | 250.386 | 251.551 | 250.495 | 250.889 | 253.167 | 255.307

Gemal Prognose der Stadt Braunschweig sollen die Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2028 wei-

ter steigen und bis 2035 leicht absinken.

3.2 Organisationsform der Entsorgung

Die Stadt Braunschweig ist als 6ffentlich-rechtlicher Entsorgungstrager fur die Entsorgung der
in ihrem Gebiet angefallenen und Uberlassenen Abfélle zustandig. Gemal § 22 Kr\wWG darf
sich der offentlich-rechtliche Entsorgungstrager ganz oder teilweise Dritter bedienen. Die Stadt
hat die ihr obliegenden operativen Leistungen in der Abfallwirtschaft grof3tenteils auf die ALBA
Braunschweig GmbH und hinsichtlich der thermischen Verwertung an die EEW Energy from
Waste GmbH Ubertragen. In ihrer Funktion als offentlich-rechtlicher Entsorgungstréager ist die
Stadt Braunschweig mit inren Gremien fur die politische Beratung und Beschlussfassung tiber
die weitere abfallwirtschaftliche Gestaltung und das Abfallwirtschaftskonzept zustandig. Die
Stadt bernimmt auch die strategische Verantwortung fir die langfristige Planung mit der Wei-
terentwicklung der kommunalen Abfallwirtschaft in ihrem Wirkungsbereich. Hierzu zahlen
Grundsatzentscheidungen zur organisatorischen Ausrichtung sowie zur langfristigen Positio-
nierung im Sinne einer nachhaltigen und zukunftsfahigen Abfallwirtschaft in Braunschweig.
Kurz- und mittelfristige Anderungen oder Planungen werden, soweit diese im Rahmen der
Vertrdge madglich sind, ebenfalls betrachtet. Weitere Zusténdigkeiten der Stadt liegen in der
Gebiihrenkalkulation und im Gebiihreneinzug sowie in der Vergabe, Uberwachung und Ab-
rechnung der in ihrem Auftrag erbrachten abfallwirtschaftlichen Leistungen. Des Weiteren ob-
liegt die Verantwortung fur die Deponie in Watenbittel und das Projekt ,Unser sauberes

Braunschweig® der Stadt Braunschweig.
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3.3 Entsorgungsstruktur und Erfassungssysteme

Ein grofRer Anteil der kommunalen Abfélle der Stadt Braunschweig wird Uber regelmaRige Hol-
systeme — fUr Restabfall und Bioabfall mit Full Service — entsorgt. Viele Abfalle kbnnen auch
in Form eines Bringsystems auf dem Wertstoffhof an der Frankfurter StralRe und dem Ab-
fallentsorgungszentrum (AEZ) in Watenbdttel, in Wertstoffcontainern sowie beim Schadstoff-
mobil abgegeben werden. Details zu den Erfassungsmdglichkeiten fir kommunale Abfélle in

der Stadt Braunschweig liefert Abbildung 2.

Erfassungssystem

Holsysteme auf
Abruf und nicht
regelmafdige
Holsysteme

RegelmaRige Holsysteme Bringsysteme

. 2400||’264?0|i 8505|(3 | Restabfall und
7701, Sperrmull SipErimd]
1.100 | MGB + Abrechnung je 5 m3
Restabfall 100 | Sécke, ( 9 ) Garten- und
Unterflurbehalter Bioabfall
2.000 [, 3.000 | u.
e Papier, Pappe,
Kartonage
Weihnachtsbaum-
60 I, 1201, bhol
550 | MGB, abnholung Altholz .
- 1.100 | MGB
Bioabfall £ 100 | Sacke Frankfurter
Unterflurbehélter Elektro- und Strale
2.000 | u. 3.000 | Elektronikschrott
Container fur Papier,
Pappe, Kartonagen, Metalle und
Fo__lien, Baustellenmischab- Kunststoffe
falle, Bauschutt, Schrott,
Boden, Griinschnitt, Altrei-
_ 240 | fen, Sperrgiter, Paletten, Bauschutt
Altpapier 1.100 | MGB Altfenster, Bau- und Ab-
’ bruchholz
Handys / CDs
Schadstoffe /
Spezialbehalter fiir gefahr- Sonderabfall, Schadstoff-
liche Abfalle wie z.B. Batterien und R~
1201, 240 |, Chemikalien. Sauren Elektronikschrott
LVP / 1'10ﬂ0 I MEBI Laugen, quecksilberhaltige
sNVP Uit ua = iEliety Abfélle, Leuchtstofflampen, Papier, Pappe,
2.0001, 3.000 I u. Behalter mit schadl. Verun- Kartonage, Glas, Wertstoff-
5000 I reinigungen und Lacke Textilien u. Elek- Container
trokleingerate

Abbildung 2: Erfassungssysteme fir kommunale Abféalle der Stadt Braunschweig
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In der Stadt Braunschweig werden zur Erfassung der gemischten Siedlungsabfalle — alternativ
als Restabfall bezeichnet — graue Behélter in unterschiedlichen GrofRen eingesetzt. Die Re-
gelabfuhr erfolgt im zweiwdchentlichen Rhythmus mit Full Service. Fir grof3ere Abfallbehalter
(550 I, 770 1 und 1.100 ) ist standardmafig eine wdchentliche Leerung vorgesehen. Auf
Wunsch ist auch eine zweimalige Leerung pro Woche mdglich. Der Full Service beinhaltet die
Abholung der Behalter am Abfuhrtag durch die ALBA Braunschweig GmbH vom Stellplatz auf
dem jeweiligen Grundstiick (sofern der Standplatz nicht weiter als 15 m vom Fahrbahnrand
offentlicher StraBen entfernt ist) und das Zurlckstellen nach der Leerung. Restabfallsacke
(100 I) kbénnen bei erhéhtem Abfallaufkommen an verschiedenen Stellen in der Stadt erworben
und zu den jeweils Ublichen Abfuhrzeiten des Restabfalls zu den Behaltern gestellt werden
(genauere Angaben siehe Homepage der ALBA Braunschweig GmbH). Dariliber hinaus ist
auch die Abgabe von Restabfall / Sperrmdll in begrenzten Mengen (Pauschalanlieferung bis
3 m3) auf dem AEZ sowie dem Wertstoffhof Frankfurter StraRe moglich. Am AEZ ist auch eine
Anlieferung von grof3eren Mengen an Restabfall und Sperrmiill méglich, die nach Gewicht
abgerechnet werden.

Im Allgemeinen werden in der Stadt Braunschweig Bioabfalle getrennt gesammelt und in der
Bioabfallvergarungsanlage am Standort Watenbittel verwertet. GemalRR der Abfallentsor-
gungssatzung herrscht grof3tenteils Anschluss- und Benutzungszwang mit Befreiungsmaglich-
keiten flr Eigenkompostierer. Lediglich der Innenstadtbereich innerhalb der Okerumflut ist teil-
weise derzeit noch von dem Anschlusszwang aufgrund beengter Platzverhaltnisse befreit. In
anderen Stadtbezirken muss die Méglichkeit der Befreiung aufgrund der Eigenkompostierung
durch den Kunden schriftlich angezeigt werden. Die Stadt Braunschweig ist berechtigt, durch
Mitarbeiter vor Ort Stichproben durchzufiihren, ob tatsachlich eine Eigenkompostierung er-
folgt. Der Bioabfall wird in der Regel in den Sommermonaten von Mai bis November einmal
pro Woche und in den dbrigen Monaten zweiwdchentlich geleert. Die vorhandenen Behalter-
grofRen sind Abbildung 2 zu entnehmen.

Gartenabfélle kbnnen entweder Uber die Biotonne oder mittels separaten Grinabfallsdcken
(100 I) entsorgt werden. In diesem Fall zahlt dieser organische Abfall in der Stadt Braun-
schweig zum Bioabfall. Eine separate Direktanlieferung von Grinabféllen zur Kompostierung
ist am AEZ und dem Wertstoffhof Frankfurter Straf3e bis 3 m® mdglich. Am AEZ kénnen auch

groRere Mengen an Grunabfallen abgegeben werden, die nach Gewicht abgerechnet werden.

Leichtverpackungen (LVP) und stoffgleiche Nichtverpackungen (sNVP) werden in Braun-
schweig seit Einfihrung der Wertstofftonne im Jahr 2014 tber ein Holsystem gréf3tenteils vier-
wochentlich gesammelt. Die 1.100 I-Behalter kbnnen auch zweiwdchentlich geleert werden.

Papier, Pappe, Kartonage (PPK) werden vierwdchentlich in Form der blauen Tonne durch die
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ALBA Braunschweig GmbH bzw. Cederbaum abgeholt (gewerblich gesammelter Anteil der
kommunalen PPK-Mengen, freiwillige Nutzung). Zusatzlich gibt es im Bereich der sogenann-
ten Wertstoffstationen Container fir die Entsorgung von PPK. Des Weiteren kénnen an diesen
Wertstoffstationen Glas und Textilien entsorgt werden. Derzeit gibt es im Stadtgebiet insge-
samt 355 Wertstoffstationen, davon sind 4 Unterflurstationen. Samtliche zuvor genannten

Wertstoffe kdnnen auch kostenlos an den Wertstoffhéfen abgeben werden.

Elektro- bzw. Elektronikaltgerate sowie schadstoffhaltige Abfélle (inklusive Batterien und Ak-
kumulatoren) kénnen neben der Direktanlieferung am AEZ und Wertstoffhof Frankfurter
Stral3e auch am Schadstoffmobil abgegeben werden. Die maximale Gebindegréi3e fir die An-
nahme von Schadstoffen am Schadstoffmobil betragt 20 I. Die Abholtermine (ca. dreiwdchiger
Rhythmus) sind der Homepage der ALBA Braunschweig GmbH zu entnehmen. Die Stadt
Braunschweig hat fur die Entsorgung von Elektrokleingeraten einen zusatzlichen Service ein-
gerichtet. An 47 ausgewahlten Wertstoffstationen (siehe Homepage der ALBA Braunschweig
GmbH) sind derzeit Container fir die Elektrokleingerateentsorgung aufgestellt. Zudem kdnnen
Elektroaltgerate mit einer Kantenlange von bis zu 25 cm im Einzelhandel (Gesamtverkaufsfla-
che von mindestens 800 m2) zurtickgegeben werden. Batterien/Akkumulatoren missen vor
Abgabe des Elektronikschrotts herausgenommen und getrennt werden (Entsorgungsmoglich-
keiten siehe oben).

Auf dem Wertstoffhof Frankfurter Straf3e und dem AEZ wird Bauschutt in kleinen Mengen an-

genommen, sodass dies bei den Erfassungssystemen in Abbildung 2 enthalten ist.

3.4 Entsorgungseinrichtungen

Die Stadt Braunschweig bzw. beauftragte Dritte betreiben verschiedene Entsorgungseinrich-

tungen.

3.4.1 Abfallentsorgungszentrum Watenbiittel und Wertstoffhof Frankfurter Stral3e

Den Hauptstandort der Abfallentsorgung in Braunschweig stellt das Abfallentsorgungszentrum
in Watenbiittel dar (siehe Luftbild, Abbildung 3).
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Abbildung 3: Luftbild Abfallentsorgungszentrum in Watenbuttel

Das AEZ besteht aus verschiedenen Erfassungs- und Behandlungseinrichtungen, die tUber-
wiegend von der ALBA Braunschweig GmbH betrieben werden:

- Abladeplatz fur Kleinanlieferungen,

- Elektroaltgerate-Ubergabestelle,

- Sonderabfall- und Kiihlschrankzwischenlager,

- Sperrmiullsortierung / Sperrmullvorschaltanlage,

- Restabfallumschlaganlage,

- Bioabfallvergarungsanlage (ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH),

- Freiflachenkompostierung fur Grinabfall und Nachrotte der Bioabfallvergarungsan-
lage (ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH),

- LVP/ sNVP-Sortieranlage (Interzero Plastics Sorting GmbH).

Zur Erfassung der angelieferten Abfallmengen gibt es einen zentralen Eingangs- und Kon-

trollbereich mit Waage.

In der Sperrmullvorschaltanlage werden vor allem Holz, Metalle und grof3ere Kunststoffteile,
wie Fensterrahmen, aussortiert. Holzige Bestandteile werden teilweise geschreddert.

Der Kleinanlieferbereich am AEZ verfligt Uber einen Abgabebereich fur Abfélle, bei dem der
Containertausch aufgrund der baulichen Anordnung als ,Sagezahn“ vom Anlieferbereich ent-
koppelt ist. Das Sonderabfallzwischenlager befindet sich in einem Nebenbereich und verflugt
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uber alle notwendigen Ldscheinrichtungen. Die Elektroaltgerateannahme liegt in raumlicher
N&he zum Sonderabfallzwischenlager. Die Annahme erfolgt gemaf ElektroG.

Neben dem Abfallentsorgungszentrum kénnen die in Tabelle 3 aufgefihrten Abfalle auch auf
dem Wertstoffhof an der Frankfurter StraRe 251 entsorgt werden (nur nicht gewerbliche Anlie-
ferungen). Die abgegebenen Abfalle werden zur Verwertung bzw. Beseitigung zum AEZ nach
Watenblittel transportiert. FUr Rest- und Griinabfalle besteht an der Frankfurter StralRe eine
Mengenbeschrankung von 3 m3. Eine Entsorgung gréf3erer Mengen ist nur auf dem AEZ in

Watenbittel mdglich.

3.4.2 Bioabfallvergdrungsanlage und Freiflachenkompostierung

Fur die Verwertung von Bio- und Griinabfallen werden am Standort in Watenbuttel die Bioab-
fallvergarungsanlage (Behandlung von maximal 20.000 t Bioabfall pro Jahr) sowie die Freifl&-
chenkompostierungsanlage der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH fiir die Verwertung der
Grunabfalle betrieben (siehe Luftbild, Abbildung 4).

Abbildung 4: Luftbild Kompostplatz in Watenbuttel

Samtliche im Stadtgebiet anfallende Bio- und Grinabfélle kénnen grundsatzlich in diesen An-
lagen entsprechend den Verwertungserfordernissen behandelt werden. In den Anlagen wer-
den Produkte wie Griingut- und Biogutkompost verschiedener Qualitaten (auch die Vorgaben
fur den Einsatz in Okolandbaubetrieben werden teilweise eingehalten) sowie Biogas und nach-
wachsende Rohstoffe (NawaRo) in Form von Holzbrennstoff erzeugt.
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Die angelieferten bzw. separat gesammelten Grunabfélle werden zunachst in holzige und
krautige Bestandteile getrennt. Das holzige Material dient grof3tenteils als Brennstoff und die
krautigen Grinabféalle werden in Form einer Mietenkompostierung auf offener Flache unter
Nutzung eines Mietenkompostierers verwertet. Der produzierte Kompost wird gréfdtenteils in

der Landwirtschaft genutzt.

Die derzeit bestehende Vergarungsanlage (kontinuierliches Trockenvergarungsverfahren fir
maximal 20.000 t Bioabfall pro Jahr) in Watenbttel ist mittlerweile ca. 27 Jahre alt und erneu-
erungsbedurftig. Derzeit wird das produzierte Biogas zum Abwasserverband Braunschweig
geleitet und gemeinsam mit dem Deponiegas und dem Gas aus den Faultirmen verstromt.
Ein Teil der bei der Stromproduktion erzeugten Abwarme wird zur Beheizung der Fermenter
und in einem Nahwéarmenetz von Klaranlage und Abfallentsorgungszentrum genutzt. Durch
einen Neubau soll die in die Jahre gekommene und nicht mehr dem Stand der Technik ent-
sprechende bestehende Anlage ersetzt werden. Die neue diskontinuierliche Trockenverga-
rungsanlage ist fir 30.000 t Bioabfall pro Jahr ausgelegt, sodass neben dem stadtischen Bio-
abfall auch Drittmengen anderer Kommunen oder Herkunftsbereiche verwertet werden kon-

nen.

Durch eine bedarfsgerechte Steuerung des Drittmengengeschaftes kann sichergestellt wer-
den, dass

- die Anlage optimal ausgelastet ist und

- zukunftige erforderliche Kapazitaten fur steigende kommunale Bioabfallmengen vor-

gehalten werden.

In der neuen Bioabfallvergarungsanlage kommt der gesammelte Bioabfall in Fermenterboxen.
Dort wird durch Vergarung in einer sauerstofffreien Umgebung zunachst Biogas produziert und
somit Energie gewonnen. Die Garreste aus den Fermentern werden anschliel3end in die In-
tensivrotte (Rottetunnel) und danach in die Nachrotte (offene Mieten) gebracht, in denen der
Rotteprozess unter Zufuhr von Sauerstoff durchlaufen wird. Das Material wird im Verlauf des
Prozesses hygienisiert und als Endprodukt entsteht ein Kompost, der als Diinger in der Land-

wirtschaft dient.

Neben der Altanlage sind auch die Sozialrdume fur das Personal und die Tankstelle von der
Abnutzung betroffen und sollen im Zuge der Umbaumalnahmen ebenso erneuert werden. Vor
dem Bau der neuen Vergarungsanlage muss fur die Unterbringung der Sozialbereiche und zur

Anlagensteuerung ein neues Betriebsgeb&ude errichtet werden.
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Hierbei ist unter anderem die arbeitsschutzrechtlich vorgeschriebene Auftrennung in Schwarz-
Weil3-Bereiche zu bertcksichtigen und daher neu zu errichten. Zudem wurden ein neues
Tankstellengebaude sowie Ladesaulen flur Elektrofahrzeuge geplant. Die bereits bestehende
Tankstelle ist abgangig, erfillt die umweltrechtlichen Belange zukiinftig nicht mehr und befin-
det sich aktuell zentral auf der fur die Freiflachenkompostierung vorgesehene Flache. Zur Ge-
wabhrleistung der zukinftigen Treibstoff- und Energieversorgung der Arbeitsmaschinen (Rad-
lader, Bagger etc.) ist der Neubau zwingend erforderlich. Zudem haben sich die Anforderun-

gen an Tankstellen verschérft.

Es ist zudem der Neubau eines Blockheizkraftwerkes durch die ALBA Niedersachsen-An-
halt GmbH vorgesehen, um das produzierte Biogas selbst verstromen und fiir den Betrieb der

neuen Anlage nutzen zu kénnen.

3.4.3 Restabfallumschlaganlage und thermische Restabfallverwertung

Die Restabfallumschlaganlage (RAUA) verfligt Gber vier Anlieferlinien, tGber die der Restabfall
und die Sortierreste des Sperrmiuills in zwei Bunker entleert werden kdnnen (siehe Fotos, Ab-
bildung 5). Aus den beiden Bunkern erfolgt die Verpressung in Bahncontainer. Auf der Lager-
flache kénnen acht Bahn-Container zwischengelagert und mit Nutzung des Gleises insgesamt
35 Container in Braunschweig vorgehalten werden. Die Steuerung und das Rangieren zum
Beladen erfolgt Uber eine Steuerungszentrale.

Nach dem Verladen in Bahn-Container wird der Restabfall zur Abfallbehandlungsanlage TRV
Buschhaus nach Bliddenstedt der Energy from Waste GmbH (EEW) Helmstedt transportiert
und dort thermisch verwertet. Der Entsorgungsvertrag zwischen EEW und der Stadt Braun-
schweig besteht seit dem 01.02.2022 und hat eine Laufzeit bis 31.12.2030 mit der Option der

Verlangerung.

Abbildung 5: Fotos der Restabfallumschlaganlage in Watenbuttel
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3.4.4 Deponie Watenbuttel

Seit 1967 betreibt die Stadt Braunschweig in Watenbdittel eine Zentraldeponie (siehe Abbil-
dung 6). Im Zuge der Umsetzung der TA-Siedlungsabfall (TASi) und mit dem Einstieg in die
thermische Restabfallbehandlung wurde die Deponierung von Hausmiill ab dem Jahr 1999
zurtckgefahren und im Jahr 2002 vollstandig eingestellt. Seit Marz 2009 wurde der Deponie-
betrieb durch die Ablagerung von geféhrlichen, mineralischen Abféllen (Boden, Bauschutt und

StralRenaufbruch) wieder eingeschrankt aufgenommen.

Abbildung 6: Deponie Watenbuttel

Bei der Errichtung des Schittfelds | (BA 1) wurde — dem damaligen Kenntnisstand entspre-
chend — lediglich eine Basisabdichtung mit einer Baufolie eingebaut. Das Schuttfeld Il (BA 2)
verfugt Gber eine mineralische Basisabdichtung mit Kunststoffdichtungsbahn und das Schiuitt-
feld lla (BA 3) weist eine Kombinationsdichtung gemaR TASi auf. Das Schuttfeld Ill, welches
zusatzlich mit einer geologischen Barriere ausgestattet worden ist, entspricht den Anforderun-
gen der aktuellen Deponieverordnung. Daher kann eine Ablagerung von Abféllen, welche die
Zuordnungskriterien der Deponieklassen DK 0 bis DK 1l einhalten, auf dem Schuttfeld 11l erfol-
gen.

Im Rahmen der Deponienachsorge wurden die stillgelegten Deponieschuttfelder (SF | /BA 1,
SF Il / BA 2, SF lla/ BA 3) dauerhaft mit einem Oberflachenabdichtungssystem versehen, da-
mit einerseits Stoffe wie z.B. Deponiegase nicht aus dem Deponiekdrper in die Umwelt gelan-
gen und andererseits das Versickern von Regenwasser in den Deponiekorper verhindert wird.
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Zur beschleunigten Inertisierung wurde im Bereich des 2. und 3. Bauabschnitts zusétzlich eine
gesteuerte Befeuchtung des Abfallkorpers implementiert. Der Abfallkbrper des 1. BA gilt be-

reits als inert.

Um die Abfallschittung auf SF Il an die dstliche Bdschung der SF Il und lla anzulehnen und
die Oberkante der Abfallschiittung entsprechend den urspriinglichen Planungen umzusetzen,
ist auf diesem Bdschungsbereich anstelle der geplanten Oberflachenabdichtung eine Multi-
funktionale Abdichtung (MFA) aufzubringen. Die MFA erflllt die Aufgaben einer Oberflachen-
abdichtung fur die SF Il und lla und einer Basisabdichtung fir die abzulagernden minerali-
schen Abfalle des SF Ill. Fir diese Anderungen liegt eine separate Plangenehmigung vor. Der

Bau der MFA auf einer Flache von ca. 3 ha soll im Herbst 2025 fertiggestellt sein.

In welcher Form die Deponie nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten genutzt wird, ist

derzeit noch offen.
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4  Daten zum Abfallaufkommen
4.1 Zusammensetzung der kommunalen Siedlungsabfélle

In der Abbildung 7 ist die Zusammensetzung der kommunalen Siedlungsabfélle der Stadt
Braunschweig fur das Jahr 2023 dargestellt. Die Definition der Siedlungsabfalle orientiert sich
an der Begriffsbestimmung gemaf § 3, Absatz 5a KrWG, wonach es sich bei den Siedlungs-

abfallen um alle gemischt oder getrennt gesammelten Abfalle handelt,

1. aus privaten Haushaltungen, insbesondere Papier und Pappe, Glas, Metall, Kunststoff,
Bioabfalle, Holz, Textilien, Verpackungen, Elektro- und Elektronik-Altgerate, Altbatte-

rien und Altakkumulatoren sowie Sperrmdll, einschlie3lich Matratzen und Mébel, und

2. aus anderen Herkunftsbereichen, wenn diese Abfalle auf Grund ihrer Beschaffenheit

und Zusammensetzung mit Abféallen aus privaten Haushaltungen vergleichbar sind.

Textilien Metall Elektroalotgeréte
1,1% ~0.6% 1,1% _
170 Schadstoffhaltige
Abfalle
0,10%

PPK
12%

Restabfall
39%

Sperrmll
(Sortierreste,
therm. Verw.)

1,6%

Sperrmiill
(Wertstoffe)
1,0%
Holz (Anlieferung) Sperrmiill (Holz)

5% 1,2%

Bioabfall
17%

Abbildung 7: Zusammensetzung der kommunalen Siedlungsabfalle 2023
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Die gesammelten Abfalle aus privaten Haushaltungen werden bei der folgenden Darstellung
vollsténdig erfasst; die Abfalle aus anderen Herkunftsbereichen werden nur teilweise tber die
hier dargestellten Systeme bertcksichtigt. Daher wird in diesem Zusammenhang der Begriff
-kommunale Siedlungsabfalle* verwendet, da die hier erfassten Abfélle mehr als die haushalts-
typischen Siedlungsabfalle gemaR Statistischem Bundesamt (Abfallbilanz 2020, Anhang 1
und Anhang 2), aber nicht samtliche Siedlungsabfélle gemaR § 3, Absatz 5a KrWG bzw. Sta-

tistischem Bundesamt umfassen.

In der Stadt Braunschweig sind im Jahr 2023 ca. 107.210 Mg an kommunalen Siedlungsab-
fallen angefallen, was einer Menge von ca. 420 kg / E*a entspricht. Eine genauere Auflistung

der Abfallmengen aus 2023 sowie deren Verwertungswege sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Kommunale Siedlungsabfallmengen aus 2023 und Verwertungswege

Menge
Abfallart [Mg/a] d [kg/E*a] Verwertung
Restabfall 41.503 163 energetische Verwertung
Sperrmdll (therm. Verw.) 1.684 6,6 energetische Verwertung
Sperrmill (Wertstoffe) 1.105 4,3 stoffliche Verwertung
Sperrmiill (Holz) 1.270 50 stoffliche und energetische Verwertung
Holz (Anlieferung) 5.200 20 stoffliche und energetische Verwertung
Bioabfall 18.136 71 stoffliche und energetische Verwertung
Grunabfall 6.298 25 stoffliche Verwertung (Kompostierung)
LVP / sNVP 8.397 33 Verwertung Uber duale Systeme
PPK 12.661 50 stoffliche Verwertung
Altglas 5.403 21 Verwertung Uber duale Systeme
Textilien 1.199 4,7 stoffliche Verwertung
Metall 655 2,6 stoffliche Verwertung
Elektroaltgerate 1.227 4.8 stoffliche Verwertung
StralRenkehricht 2.372 9,3 stoffliche und energetische Verwertung
Schadstoffhaltige Abfalle 104,63 0,41 stoffliche und energetische Verwertung
Gesamt 107.210 420 -

Die Bestimmung der derzeitigen Recyclingquote fur den kommunalen Siedlungsabfall der
Stadt Braunschweig kann aufgrund der fehlenden Vorgabe einer outputbasierten, bundesein-
heitlichen Berechnungsmethode nur als Abschatzung angesehen werden. Gemal GAVIA liegt
die derzeitige Recyclingquote (2023) fir den Siedlungsabfall der Stadt Braunschweig bei gut

51 %. Eine Ubersicht der einzelnen Abfallstrdme mit den dazugehérigen Recyclingquoten und
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die daraus ermittelte Recyclingquote der kommunalen Siedlungsabfélle der Stadt Braun-
schweig kann der nachfolgenden Abbildung 8 entnommen werden.

Quote der stofflichen Verwertung von Siedlungsabfillen in der Stadt Braunschweig
Einwohnerzahl (31.12.2023) 255.307

Abfallmengenaufkommen (2023)

Stadt Braunschweig 2023
. wele (Siedlungsabfille)

Recyclingquote .
resultierender

Abfallarten absolut spezifisch R(eocu?lji:t- stofflich ver-
ycling wertbarer Anteil
anlage)
[Mg] [ke/E, a] [%] [Mg]

1 Restabfall - Hausmill 41.503 163 5% 2.075
2 LVP* 8.397 33 30% 2.519
3 Glas 5.403 21 89% 4.809
4 PPK 12.661 50 99% 12.534
5 Sperrmill (Restabfall) 1.684 7 5% 84
6 Sperrmiill (Altholz) 1.270 5 80% 1.016
7 Sperrmill (Wertstoffe) 1.100 4 95% 1.045
8 Holz (Anlieferung) 5.200 20 70% 3.640
9 Metalle 655 3 93% 609
10  E-Altgerate 1.227 5 93% 1.141
11  Bioabfall 18.136 71 90% 16.322
12 Griunabfall 6.298 25 97% 6.109
13 Textilien 1.199 5 99% 1.187
14  StralRenkehricht 2.372 9 90% 2.135
15  Gefahrliche Abfalle 105 0 0% 0
16  herrenlose Abille 300 1 0% 0
Summe 107.510 421 55.226

* Quelle Recyclingquoten: Thomas Obermeier, Sylvia Lehmann (2019): Recycling-Quotenzauber, Schaffen wir in Deutschland die europdischen
Recyclingziele?, Vortrag NABU Dialogforum Kreislaufwirtschaft, 25.09.2019.

Recyclingquote 2023 51,37%

Abbildung 8: Abschéatzung der derzeitigen Recyclingquote der kommunalen Siedlungsabfélle
der Stadt Braunschweig (gemaR GAVIA)
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4.2 Mengenentwicklung und Verwertungswege der kommunalen Siedlungsabfalle

In Braunschweig ist eine Abnahme der kommunal erfassten Gesamt-Siedlungsabfallmenge in
den letzten acht Jahren zu verzeichnen. In den Jahren 2016 bis 2019 sank die Pro-Kopf Ge-
samtabfallmenge von 477 kg/E*a auf 459 kg/E*a. In den Jahren 2020 und 2021 stieg die Ge-
samtabfallmenge wieder leicht auf maximal 467 kg/E*a an, was wahrscheinlich mit den Aus-
wirkungen der Covid-19-Pandemie zusammenhangt. Da vermehrt Aktivitdten im hauslichen
Bereich stattfanden (mehr Homeoffice und Versandbestellungen sowie weniger Aul3er-Haus-
Konsum), stiegen die Mengen einiger Abfallarten (insbesondere Sperrmiill und organische Ab-
falle) im Vergleich zu den Vorjahren an. Eine deutliche Abnahme der kommunalen Siedlungs-
abfallmenge ist in den Jahren 2022 und 2023 ersichtlich. Diese Abnahme um ca. 40 kg/E*a
auf einen Wert von ca. 420 kg/E*a stellt die bisher niedrigste Pro-Kopf-Abfallmenge der Stadt
Braunschweig dar. Diese Entwicklung ist durch das zurlickhaltende Konsumverhalten auf-
grund der wirtschaftlichen Unsicherheiten in Verbindung mit dem von Russland begonnenen
Angriffskrieg gegen die Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise zu erklaren (siehe
Abbildung 9).

500 477 476 465 459 467 465
421 420
400

300

200

Menge [kg/E*a]

100

o

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
m Restabfall m Sperrmill (therm. Verw.) m Sperrmill (Wertstoffe)
m Sperrmdill (Holz) m Holz m Bioabfall
Grunabfall LVP / sNVP m PPK
Altglas m Textilien m Metall
m Elektroaltgerate StralRenkehricht m Schadstoffhaltige Abfalle

Abbildung 9: Entwicklung der kommunalen Siedlungsabfélle von 2016 bis 2023

Eine detaillierte Darstellung der zeitlichen Entwicklung der einzelnen Abfallstrome und deren
Verwertungswege sowie eine Bewertung des Ist-Zustandes sind den Kapiteln 4.2.1 bis 4.2.6

Zu entnehmen.
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4.2.1 Restabfall und Sperrmill

Die Gesamt-Restabfallmenge (einschliel3lich der hausmdillédhnlichen Gewerbeabfélle) ist in
den letzten Jahren zurtickgegangen. Bis 2020 ist ein leichter Rickgang von 184 kg/E*a im
Jahr 2016 auf 180 kg/E*a im Jahr 2020 zu erkennen. In den folgenden Jahren ist die Restab-
fallmenge deutlicher auf 162 kg/E*a fiir 2022 gesunken und in 2023 mit 163 kg/ E*a relativ
konstant geblieben. Den grofdten Anteil des Restabfalls bildet der Restabfall aus der Haus-
millsammlung mit 144 kg/E*a in 2016 und 128 kg/E*a in 2023 (siehe Abbildung 10).

Das Restabfall-Behéltervolumen ist von 2016 bis 2018 von ca. 365.800 m?3 auf ca. 362.800 m3
gesunken. Seit 2019 steigt das Behaltervolumen kontinuierlich an und liegt fir 2023 bei
ca. 375.700 m3. Dieser Anstieg steht mit den steigenden Einwohnerzahlen der Stadt Braun-

schweig seit dem Jahr 2021 in Verbindung (siehe Tabelle 2).
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Abbildung 10: Entwicklung der Restabfallmengen von 2016 bis 2023

Auch bei der Direktanlieferung ist eine generelle Abnahme der Abfallmengen bis 2023 zu ver-
zeichnen. Lediglich auf dem Wertstoffhof an der Frankfurter StralRe ist die Abfallmenge von
2017 bis 2020 von 5,7 kg/E*a auf 7,0 kg/E*a angestiegen und seitdem nur leicht gesunken.
Die verringerte Anliefermenge an der Frankfurter StraRe im Jahr 2016 ist auf den Umbau und
die damit verbundene mehrmonatige SchlieRung des Wertstoffhofes zurtickzufiihren. Weitere

Details zur Zusammensetzung des Restabfalls werden in Tabelle 4 thematisiert.
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Tabelle 4: Zusammensetzung des Restabfalls von 2016 bis 2023

TOEIR 34

Herkunft 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[kg/E*a] | [kg/E*a] | [kg/E*a] | [kg/E*a] | [kg/E*a] | [kg/E*a] | [kg/E*a] | [kg/E*a]
Restaball 144 140 139 134 140 137 128 128
(Sammlung)
Direktanlieferer zu |5, | 03 0,03 3,14 0,10 0,07 0,01 0,00
Gebuhr
Direktanlieferer AEZ 36 32 34 34 31 30 25 26
Direktanlieferer
Erankfurter S0 1,6 5,7 5,8 5,9 7.0 6,8 6,1 6,5
Sortierreste 006 | 005 | 004 | 005 | 003 | 003 | 002 | 003
Grinabfall
Sortierreste 0,53 0,48 0,52 0,35 0,57 0,59 0,48 0,47
Wertstofftonne
StralRenreinigung 14 1,6 1,6 15 1,6 1,6 1,5 1,6
lllegale Abfall- 042 | 041 0,33 0,31 0,32 0,35 0,23 0,25
ablagerungen
Stadtputz 011 | 0,10 0,11 0,11 0,00 0,00 0,06 0,05
Gesamt 184 181 182 180 180 176 162 163

Die Sperrmullmengen sind bis 2020 mit Werten von ca. 18 kg/E*a bzw. 19 kg/E*a relativ kon-
stant. In 2021 und 2022 kommt es zu einer deutlichen Abnahme auf 14,7 kg/E*a fur 2022. Ein
Anstieg auf 15,9 kg/E*a ist in 2023 zu erkennen. Die sehr deutliche Abnahme in 2022 hangt

vermutlich ebenfalls mit der wirtschaftlichen Situation zusammen. Der grof3te Anteil des Sperr-

muills resultiert aus der Sammlung und ein geringerer Anteil (ca. 25 %) aus Direktanlieferungen
am AEZ in Watenbuttel sowie dem Wertstoffhof an der Frankfurter Stral3e (siehe Abbil-

dung 11).
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Abbildung 11: Entwicklung der Sperrmiullmengen von 2016 bis 2023
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Die Sammlung des Sperrmiills (Abrechnung je 5 m3) erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung
und Erwerb von Wertmarken. Es findet keine turnusmaflige Abholung von Sperrmill statt.

Die Zusammensetzung des Sperrmiills ist in Abbildung 12 dargestellt. Der gré3te Anteil des
Sperrmiills (ca. 33 % bis 50 % bzw. ca. 6,0 kg/E*a bis knapp 10 kg/E*a) wird Uber die Restab-
fallumschlaganlage (RAUA) zur thermischen Abfallbehandlungsanlage der EEW nach Helm-
stedt transportiert und thermisch verwertet. Einen weiteren Anteil (knapp 25 %) bildet die Holz-
fraktion, welche auf gleiche Weise verwertet wird wie das Holz aus der Anlieferung (siehe
Kapitel 4.2.2). Der restliche Sperrmill setzt sich aus anderen Wertstoffen inklusive Schrott zu-

sammen und wird grof3tenteils stofflich verwertet.
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Abbildung 12: Zusammensetzung des Sperrmulls fur die Jahre 2016 bis 2023

Die Gesamtabfallmengen zur thermischen Behandlung (Restabfall und Sortierreste Sperrmdill)
waren bis 2021 mit Werten von etwa 190 kg/E*a relativ stabil. In 2022 und 2023 ist eine deut-
liche Reduktion des Abfallaufkommens zur thermischen Verwertung mit ca. 169 kg/E*a zu er-
kennen, welche — wie zuvor beschrieben — mit der Energiekrise in Verbindung gebracht wer-
den kann. Den groRten Anteil des thermisch verwerteten Abfalls (siehe Kapitel 3.4.3) bildet
der Restabfall und einen sehr geringen Anteil der nicht stofflich verwertbare Anteil des Sperr-
mulls. In 2023 waren es ca. 163 kg/E*a an Restabfall und ca. 6,6 kg/E*a an Sperrmull.

Die Entwicklung der Abfallmengen zur thermischen Behandlung wird in Abbildung 13 darge-
stellt. Die Zusammensetzung des Restabfalls ist Tabelle 4 zu entnehmen. Bei dem Sperrmdill
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handelt es sich um den nicht stofflich verwertbaren Anteil, welcher in Abbildung 12 als ,Sperr-

mull (Sortierreste, therm. Verw.)“ bezeichnet wird.

Die Restabfallerfassung in der Stadt Braunschweig erfolgt gréf3tenteils im Holsystem tber
graue Behalter in unterschiedlichen Groéf3en (siehe Kapitel 3.3). Restabfallsacke (100 I) kén-
nen bei erhéhtem Abfallaufkommen an 37 Standorten in der Stadt (hauptséchlich Kioske und
Geschafte sowie ALBA) erworben und zu den jeweils Ublichen Abfuhrzeiten des Restabfalls
zu den Behaltern gestellt werden (genauere Angaben siehe Homepage der ALBA Braun-
schweig GmbH). Darlber hinaus ist auch die Abgabe von Restabfall / Sperrmill auf dem AEZ

sowie dem Wertstoffhof Frankfurter Strafl3e mdglich.
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Abbildung 13: Entwicklung der Abfallmengen zur thermischen Verwertung von 2016 bis 2023

4.2.2 Altholz

Die gesammelte Altholzmenge ist seit 2016 (32 kg/E*a) Uberwiegend rucklaufig. Im Jahr 2023
ist die gesammelte Menge mit 25 kg/E*a im Vergleich zu 23 kg/E*a in 2022 wieder leicht an-
gestiegen. Die Hauptquelle fir Althdlzer liegt generell in der Direktanlieferung von Holz auf
dem AEZ bzw. dem Wertstoffhof an der Frankfurter Stral3e. Ein geringerer Anteil (ca. 15 % bis
30 %) ergibt sich aus der Sperrmillsammlung (siehe Abbildung 14).
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Abbildung 14: Entwicklung der Altholzmengen von 2016 bis 2023

Das Altholz der Kategorie | wird derzeit Giberwiegend stofflich verwertet (Spanplattenindustrie).
Alle anderen Altholzqualitédten werden Uber Dritte entweder stofflich oder energetisch in Bio-

massekraftwerken verwertet.

4.2.3 Bio-und Grunabfalle

In der Stadt Braunschweig werden als Bioabfélle samtliche Mengen definiert, die liber die Bio-
tonne und Grinabfallsécke erfasst werden. Zudem wird das bei der StralRenreinigung gesam-
melte Laub, das in der Vergarungsanlage verarbeitet wird, zum Bioabfall gezahlt, macht aber
mit knapp 370 Mg in 2023 nur einen sehr geringen Anteil am Bioabfall aus und wird daher
nicht weiter betrachtet. Von privaten Haushalten und Gewerbetreibenden direkt auf dem AEZ
bzw. dem Wertstoffhof Frankfurter Stral3e angeliefertes Grungut (krautig und holzig) wird als
Grunabfall bezeichnet.

Die Bioabfallmengen sind bis 2021 mit geringen Schwankungen von 66 kg/E*a auf 78 kg/E*a
leicht angestiegen. 2022 und 2023 sank die gesammelte Menge an Bioabfallen auf ca.
70 kg/E*a. Die angelieferte Griingutmenge ist seit 2016 im Durchschnitt leicht rlicklaufig mit
einem Wert von ca. 38 kg/E*a in 2016 und ca. 25 kg/E*a in 2023 (siehe Abbildung 15). Fir die
Verwertung von Bio- und Griinabféllen werden am Standort in Watenbttel die Bioabfallvergé-
rungsanlage (Behandlung von maximal 20.000 t Bioabfall pro Jahr) sowie die Freiflichenkom-
postierungsanlage der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH betrieben. Die gesammelten Bio-
abfélle gelangen soweit wie mdglich in die Bioabfallvergdrungsanlage und die angelieferten

Griunabfalle werden mit Ausnahme der holzigen Fraktion kompostiert. Die zu separierende
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holzige Fraktion wird Uberwiegend als Brennstoff energetisch verwertet (siehe auch Kapi-
tel 3.4.2).
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Abbildung 15: Entwicklung der Bio- und Grinabfallmengen von 2016 bis 2023

Das Bioabfallbehaltervolumen ist seit 2016 kontinuierlich angestiegen. Die deutliche Erhéhung
des Volumens in 2017 beruht auf der Verlangerung der woéchentlichen Sommerleerung von
drei auf sechs Monate sowie darauf, dass in diesem Zusammenhang auch das durch die zu-
satzlichen Leerungen im Sommer bedingte Volumen in der Darstellung berlicksichtigt wurde,
was zuvor nicht der Fall war (Anstieg von ca. 85.900 m?3 auf ca. 134.100 m3). Danach fand ein
weiterer Anstieg bis auf ein Volumen von ca. 143.900 m3 in 2023 statt. Der Anstieg des Behél-
tervolumens héngt zum einen mit der bereits erwahnten Bevdlkerungsentwicklung und zum

anderen auch mit einem hdoheren Anschluss der Haushalte an die Biotonne zusammen.

4.2.4 Wertstoffsammlung

Wahrend die Menge an Altglas in den letzten vier Jahren leicht zurlickgegangen ist (von
23 kg/E*a auf 21 kg/E*a), ist die Menge an Leichtverpackungen und stoffgleichen Nichtverpa-
ckungen im Zeitraum von 2016 bis 2023 relativ konstant mit durchschnittlich ca. 33 kg/E*a. Es
sind nur geringe Schwankungen von maximal 1 kg/E*a in den letzten acht Jahren zu erkennen.
Die im Rahmen der Einfihrung der Wertstofftonne prognostizierte Gesamtmenge von
7.200 Mg wird mit derzeit rund 8.400 Mg deutlich Gberschritten. Die Altpapiermenge ist seit
2016 rucklaufig und betréagt derzeit ungeféhr 50 kg/E*a (kommunales Altpapier und gewerbli-
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che Sammlung in den ,Blauen Tonnen®). Seit 2016 ist insbesondere der Uber die Wertstoffcon-
tainer gesammelte kommunale Anteil an PPK von 40 kg/E*a auf 27 kg/E*a in 2023 zuriickge-
gangen. Die Textiimengen sind mit Werten zwischen 4,1 kg/E*a und 4,9 kg/E*a relativ kon-
stant (siehe Abbildung 16). Die Gesamtmengen an gesammelten Wertstoffen sind von ca.
128 kg/E*a im Jahr 2016 auf ca. 109 kg/E*a in 2023 gesunken. Diese Reduktion basiert fast
ausschlieB3lich auf den zuvor dargestellten geringeren PPK-Sammelmengen und untergeord-

net geringeren Altglasmengen.
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Abbildung 16: Entwicklung der Abfallmengen aus der Wertstoffsammlung von 2016 bis 2023

4.2.5 Elektroaltgerate und Metall

Die Gesamtmenge an gesammelten Elektro- bzw. Elektronikaltgeréaten lag in den letzten acht
Jahren mit Ausnahme der Jahre 2020 und 2021 relativ konstant mit Werten zwischen
4,6 kg/E*a und 5,3 kg/E*a. Die Corona-Pandemie hat zu einem leichten Anstieg an entsorgten
Elektroaltgeraten auf 5,7 kg/E*a in 2020 bzw. 6,2 kg/E*a in 2021 gefihrt. Den grof3ten Anteil
stellen die Kleingerdate und Gerate der Informations- und Telekommunikationstechnik der
Gruppe 5 mit einer Menge von durchschnittlich 2,0 kg/E*a dar. Danach folgen mengenmafig
die Grol3gerate (seit 2019 Gruppe 4, vorher Gruppe 1) mit Werten zwischen ca. 1,2 kg/E*a
und 1,9 kg/E*a (mit Ausnahme der Corona-Jahre leicht sinkender Trend) und Warmeubertra-

ger wie z.B. Kuhlschranke (seit 2019 Gruppe 1, vorher Gruppe 2) mit Werten zwischen
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ca. 0,9 kg/E*a und 1,2 kg/E*a (relativ konstanter Verlauf). Die Menge an entsorgten Bildschir-
men und Monitoren (seit 2019 Gruppe 2, vorher Gruppe 3) ist seit 2016 mit ca. 0,95 kg/E*a
ricklaufig und betrug im Jahr 2023 ca. 0,42 kg/E*a. Einen vernachlassigbar geringen Anteil
machen die Lampen (seit 2019 Gruppe 3, vorher Gruppe 4) mit ca. 0,02 kg/E*a und die Pho-
tovoltaikmodule der Gruppe 6 mit Werten von maximal 0,01 kg/E*a aus. (siehe Abbildung 17).
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Abbildung 17: Entwicklung der Mengen an Elektroaltgeraten von 2016 bis 2023

Vergleichbar zur Mengenentwicklung der Elektroaltgerate ist auch die zeitliche Entwicklung
der gesammelten Metallmengen, welche in Abbildung 18 dargestellt ist. Die Menge liegt derzeit
bei ca. 2,6 kg/E*a.
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Abbildung 18: Entwicklung der Metallmengen von 2016 bis 2023
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4.2.6 Schadstoffhaltige Abfalle

Die entsorgten schadstoffhaltigen Abfalle unterliegen in den letzten Jahren leichten Schwan-
kungen (siehe Abbildung 19). Der niedrigste Wert wurde 2018 mit insgesamt 0,35 kg/E*a und
der hdchste Wert im Jahr 2020 mit insgesamt 0,45 kg/E*a erzielt. Dieser Trend ist auch bei
der Batterieentsorgung zu erkennen. Im Durchschnitt wurden knapp 0,06 kg/E*a an Batterien

und Akkumulatoren der Entsorgung zugefihrt.
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Abbildung 19: Entwicklung der schadstoffhaltigen Abfalle von 2016 bis 2023

Neben den Batterien besteht der gro3te Anteil schadstoffhaltiger Abfalle aus Farb- und Lack-
abféllen, die gefahrliche Stoffe enthalten, und halogenierten Lésungsmitteln sowie untergeord-
net aus nichtchlorierten Olen auf Mineral6lbasis sowie Verpackungen mit Riickstanden gefahr-
licher Stoffe.

4.3 Sonstige Abfélle

Neben den bereits aufgefihrten kommunalen Siedlungsabféllen werden durch die Stadt
Braunschweig weitere Abfélle wie beispielsweise asbesthaltige Abfélle sowie Bauschutt ent-
sorgt. Des Weiteren werden belastete Béden und Abbruchmaterialien auf der Deponie Waten-
buttel beseitigt. Die Entwicklung dieser Abfallstrome wird im Folgenden kurz dargestellt.
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4.3.1 Asbesthaltige Abfalle

Das Mengenaufkommen asbesthaltiger Abfélle aus Privathaushalten ist in den letzten beiden
Jahren deutlich zuriickgegangen (siehe Tabelle 5). Im Jahr 2023 wurden lediglich gut 62 Mg
an asbesthaltigen Abfallen entsorgt. Der Hochstwert der letzten Jahre wurde in 2018 mit Uber
125 Mg erreicht.

Die Abfalle werden nach vorheriger Anmeldung am AEZ in geeigneten und gekennzeichneten
Asbest Big-Bags angeliefert. Es handelt sich um Kleinmengenanlieferungen mit maximal
2.000 kg pro Jahr und Anfallstelle. Die Verbleibsdokumentation erfolgt durch einen Ubernah-
meschein. Die Annahme erfolgt durch sachkundiges Personal. Asbesthaltige Abfalle werden
gemeinwohlvertraglich beseitigt, da eine Verwertung nicht méglich ist. Sie werden gesondert
erfasst und getrennt gehalten, um eine Vermischung mit anderen Materialien zu verhindern
und Kontaminationen anderer Abfélle zu vermeiden. Die Niedersachsische Gesellschaft zur
Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS) hat die asbesthaltigen Abfélle der Norddeut-
schen Gesellschaft zur Ablagerung von Mineralstoffen mbH (Norgam) zur Deponierung zuge-

wiesen.

Tabelle 5: Entwicklung der Mengen an asbesthaltigen Abfallen von 2016 bis 2023

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
[Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a] [Mg/a]

94,74 79,50 | 125,39 | 109,08 | 113,63 | 115,53 | 87,76 62,45

Asbesthaltige
Abfalle

4.3.2 Bauschutt aus Kleinanlieferung

Der im Rahmen der Pauschalanlieferung erfasste Bauschutt ist fir den Zeitraum von 2016 bis
2023 in Tabelle 6 dargestellt. Seit 2019 ist die erfasste Menge von 1.122 Mg/a auf 543 Mg/a
in 2023 gesunken. Eine sehr deutliche Mengenreduktion fand im Jahr 2021 mit einer Abnahme
von ca. 300 Mg innerhalb eines Jahres statt. Die Bauschuttmaterialien werden einer Verwer-

tung zugefihrt.

Tabelle 6: Entwicklung der Mengen an Bauschutt aus Kleinanlieferung von 2016 bis 2023

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a]

Bauschutt

: : 1.138 1.007 960 1.122 1.063 770 611 543
Kleinanlieferung

4.3.3 Entsorgung von Abfallen auf der Deponie Watenbuttel

Auf dem Schuttfeld Il der Deponie Watenbuttel wurden von 2016 bis 2023 sehr unterschiedli-

che Mengen an Abbruch- und Aushubmaterialien entsorgt bzw. deponiert. Die Mengen
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schwanken zwischen knapp 17.000 Mg im Jahr 2016 und gut 131.000 Mg im Jahr 2018. In
den Jahren 2020 bis 2022 waren die entsorgten Mengen mit rund 35.000 Mg bzw. 40.000 Mg
relativ konstant. Im Jahr 2023 wurden nur knapp 19.000 Mg an mineralischen Abfallen auf der
Deponie Watenbilittel entsorgt. Der Uberwiegende Anteil der Abfalle wurde beseitigt bzw. de-
poniert, ein geringer Anteil wurde in 2018 sowie in den Jahren 2020 bis 2022 als Deponieer-

satzbaustoff (DEB) auf der Deponie verwertet (siehe Abbildung 20).
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Abbildung 20: Entwicklung der Entsorgung von Abfallen auf der Deponie Watenbttel

Bei den entsorgten Abfallen handelt es sich hauptséchlich um kohlenteerhaltige Bitumenge-
mische sowie Boden und Steine. In geringeren Mengen wurde Bauschutt auf der Deponie

entsorgt und vereinzelt Gleisschotter sowie Rost- und Kesselasche (siehe Tabelle 7).

Tabelle 7: Entsorgte Abbruch- und Aushubmaterialien auf der Deponie Watenb{ttel

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a]

9.701 | 15.038 | 7.378 | 16.098 | 8.978 | 11.960 | 16.211 | 6.746

Kohlenteerhaltige
Bitumengemische

Boden und Steine | 6.642 | 11.431 |121.035| 11.035 | 31.404 | 21.667 | 23.227 | 11.678

Bauschutt 418 934 2.676 245 685 777 212 247
Gleisschotter 0 1.149 0 0 14 0 86 0
Rost- und Kessel- 0 0 0 0 0 0 645 0
asche
Gesamt 16.761 | 28.552 | 131.089 | 27.378 | 41.081 | 34.404 | 40.381 | 18.671

Bei den umfangreichen Abfallmengen im Jahr 2018 handelt es sich mit gut 120.000 Mg haupt-
sachlich um Boden und Steine. Diese grof3e Menge ist durch eine Grol3baustelle im Stadtge-

biet Braunschweig zustande gekommen.
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4.4 Auswertung der Restabfallanalyse aus 2024

Im Rahmen der Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes wurde fir die Stadt Braun-
schweig vom 02.09. bis 06.09.2024 eine Restabfallanalyse durch das Witzenhausen-Institut
durchgefuhrt. Das Ziel bestand in der Sammlung belastbarer Daten ber die aktuelle Zusam-

mensetzung des Restabfalls (Sammlung) in der Stadt Braunschweig.

4.4.1 Methodik und Vorgehensweise bei der Probenahme und Sortierung

Die Analyse des Restabfalls (einschlieBlich der hausmillédhnlichen Gewerbeabfélle) aus
Sammlung orientierte sich an der vom Landesamt fir Umwelt Rheinland-Pfalz 2023 veroffent-
lichten ,Richtlinie zur Analyse von Restabfall in Rheinland-Pfalz - Nach dem Stand der Technik
2022 Diese Richtlinie wurde herangezogen, da es keine niederséchsische oder bundesein-
heitliche Vorgabe fir eine solche Untersuchung gibt und diese haufig verwendet wird. Fur die
Analysen wurden unter Berlcksichtigung der lokalen Gegebenheiten und der Abfuhrplane funf
verschiedene Referenzgebiete (Schichtungen) ausgewahlt und anhand entnommener Stich-
proben untersucht. Die Referenzgebiete wurden so gewahlt, dass die vorhandenen Bebau-
ungs- und Entsorgungsstrukturen in der Stadt Braunschweig beriicksichtigt wurden. Die Orts-
teile in der Stadt Braunschweig wurden den entsprechenden Strukturen zugeordnet. Anhand
der Einwohnerdaten wurde eine entsprechende prozentuale Verteilung der Strukturen ermittelt
(siehe Tabelle 1) und die Analyseergebnisse der Stichproben gewichtet. Nach den Vorgaben
der Sortierrichtlinie wurden fir jede festgelegte Schichtung / Referenzgebiet aus statistischen
Grinden mindestens sechs Stichprobeneinheiten untersucht bzw. sortiert. Eine Stichproben-
einheit umfasste — entsprechend den Vorgaben der Richtlinie — ein Abfallvolumen von ca.
1 m3. Sie wurde daher durch den vorgefundenen Inhalt eines 1.100 | MGB bzw. die Inhalte
mehrerer kleinerer bereitgestellter Restabfallbehalter, die gemeinsam dieses Volumen erga-
ben, reprasentiert. Die je Stichprobeneinheit bereitgestellten Abfallbehalter wurden gewogen,
in Bigbags umgeleert und zurtickgewogen, sodass das exakte Gewicht der Abfélle je Behalter
erhoben werden konnte. Basierend auf diesen Daten konnte dann in Verbindung mit den er-
mittelten Fillgraden das behélterspezifische Raum- und Schittgewicht ermittelt werden (Be-
halterkenndaten). Uber die bei den Probenahmen ermittelten Adressen der Behalterstand-
platze wurden die angeschlossenen Einwohner*innen ermittelt. Somit konnte fir jede Stich-
probeneinheit die entsprechende Einwohner*innenzahl ausgewiesen und die spezifische Ab-

fallmenge in kg je Einwohner*in und Woche berechnet werden.

Die aus den Referenzgebieten eingesammelten Stichprobeneinheiten wurden mittels Siebung

in die drei Stoffstrome Grob-, Mittel- und Feinmiullfraktion untergliedert. Die Grobmiuillfraktion
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(> 40 mm) wurde gemaR der o.g. Richtlinie in 27 Restabfallfraktionen und die Mittelfraktion
(=40 mm und = 10 mm) in 13 Fraktionen getrennt. Die Feinmullfraktion (< 10 mm) wurde se-
parat abgesiebt, aber nicht weiter sortiert. Genauere Details sind dem Bericht ,Restabfallana-
lyse in der Stadt Braunschweig 2024“ zu entnehmen, welcher vom Witzenhausen-Institut er-

stellt worden ist.

4.4.2 Gesamtzusammensetzung des Restabfalls

Aus der Zusammensetzung des Grob- und Mittelmills sowie aus dem im Labor analysierten
Organikanteil des Feinmiills wurde folgende Gesamtzusammensetzung des Restabfalls aus

Sammlung der Stadt Braunschweig ermittelt (siehe Abbildung 21).
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Abbildung 21: Gesamtzusammensetzung des Restabfalls der Stadt Braunschweig 2024
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Ein Untersuchungsschwerpunkt der Restabfallanalyse war die Ermittlung des Organikanteils
im Restabfall. Von jeder Restabfallstichprobe wurden die Anteile nativer Organik der Grob-
mudllfraktion > 40 mm, der Mittelmilifraktion 10 bis 40 mm sowie des Feinmills < 10 mm (mit-
tels Gluhverlustbestimmung im Labor) ermittelt. Der relevante Anteil an nativer Organik im
Restabfall betrug durchschnittlich 26 Gew.-%. Diese setzte sich vor allem aus Kichenabfallen
(15,7 Gew.-%; Obst- und Gemiuseschalen, verdorbenes Obst und Gemiuse, Teebeutel, Kaf-
feefilter) und Nahrungsabféallen (5,6 Gew.-%; gekochte Speisereste, Brot, Kése, Milchpro-
dukte, fleischhaltige Lebensmittel, Wurst, Knochen, Graten) sowie zu einem kleineren Teil aus
Gartenabfallen (4,7 Gew.-%; Pflanzenreste, Grinschnitt, Laub, Fallobst, Topfpflanzen,
Schnittblumen und Rasenschnitt) zusammen. Hinzu kommen noch verpackte Lebensmittel
(7,9 Gew.-%; verdorbene oder Uberlagerte Lebensmittel, volle oder teilentleerte Verpackun-
gen), welche von ihrer Verpackung befreit, iber die Biotonne erfasst werden kdnnten, und
sonstige Organik (0,1 Gew.-%; Kleintierstreu, Haare).

In allen untersuchten Bebauungsstrukturen / Schichtungen wurde die Organik von der kiichen-
stammigen Organik (Kichenabfalle, Nahrungsabfalle) dominiert, Gartenabfélle spielten eine
untergeordnete Rolle. Die hochsten Organikanteile (insbesondere Kiichenabfélle) wurden im
Innenstadtbereich innerhalb der Okerumflut, wo den Haushalten keine Biotonne zur Verfigung
steht, und bei den Grofiwohnanlagen festgestellt. Verpackte Lebensmittel fanden sich in allen

Strukturen in nennenswerten Anteilen.

Der hohe ermittelte PPK-Anteil von ca. 14,8 Gew.-% bestand aus den verwertbaren Papieren,
Pappen, Kartonagen des Grobmilills, d. h. Druckerzeugnissen (5,0 Gew.-%; Zeitungen, Zeit-
schriften, Prospekten, Biro- und Schreibpapier) und Papier-Pappe-Verpackungen
(3,4 Gew.-%; Wellpapp- und Kartonverpackungen, Papprollen, Papierverpackungen) sowie
zum Uberwiegenden Teil aus den sonstigen Papieren (5,3 Gew.-%; Klichenkrepp, Papierta-
schentlicher, Backpapier). Des Weiteren beinhaltet der oben dargestellte PPK-Anteil eine nicht

verwertbare PPK-Menge des Mittelmiills von 1,0 Gew.-% (Papierfetzen).

Der Anteil der noch im Restabfall befindlichen trockenen Wertstoffe, d. h. LVP und sNVP, Glas,

Textilien sowie verwertbare PPK, belief sich in der Summe auf 22,5 Gew.-%.

Das im Restabfall enthaltene Wertstoffpotenzial (trockene Wertstoffe und native Organik), d. h.
die Anteile im Abfall, die mit den vorhandenen Systemen erfassbar waren, belaufen sich auf

ca. 48,5 Gew.-% des zur Abfuhr bereitgestellten Restabfalls.

Bereits 2014 wurden die Restabfalle in der Stadt Braunschweig untersucht. In Abbildung 22
sind die Ergebnisse fiir die relevanten Fraktionen (Organik, trockene Wertstoffe, Schadstoffe

und Elektrokleingeréate) denen der aktuellen Untersuchung gegenibergestellit.

186 von 256 in Zusammenstellung



Fortschreibung AWIKO 2026 bis 2030 TOBCIR 47

Der gewichtsprozentuale Anteil an Organik im Restabfall ist leicht zurickgegangen, bewegt
sich jedoch auf einem &hnlichen Niveau wie 2014. Der Anteil der trockenen Wertstoffe sowie

der Elektrokleingerate und Schadstoffe hat sich erkennbar verringert.
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Abbildung 22: Gegenuberstellung der Ergebnisse der relevanten Fraktionen aus der Restabfall-
analyse 2014 und 2024

Bei den im Restabfall enthaltenen trockenen Wertstoffen hat sich vor allem der Anteil der im
Restabfall enthaltenen LVP und sNVP innerhalb der letzten 10 Jahre deutlich reduziert
(siehe Abbildung 23).

Auch der Anteil an Alttextilien im Restabfall hat sich von 3,2 Gew.-% auf 1,3 Gew.-% um mehr
als die Halfte deutlich verringert.
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Abbildung 23: Zusammensetzung der trockenen Wertstoffe im Restabfall — Gegenlberstellung
der Ergebnisse aus 2014 und 2024
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In Tabelle 8 sind die in der Stadt Braunschweig 2023 separat erfassten Mengen einzelner
Abfallstréme denen im Restabfall gefundenen gegeniibergestellt und daraus die Quoten der
separaten Erfassung abgeleitet. Potenzial fur eine weitere Reduzierung der Restabfallmenge
durch eine bessere Trennung der Abfélle und Nutzung der existierenden Sammelsysteme
durch die Blrger*innen ist durchaus vorhanden. Insbesondere die noch im Restabfall enthal-
tene Organik (vor allem die Kiichen- und Nahrungsabfalle) kdnnte und sollte weiter reduziert
und in die Biotonnen umgelenkt werden. Auch bei den trockenen Wertstoffen (verwertbare
PPK, Glasverpackungen, LVP und stoffgleiche Nichtverpackungen, Textilien) wére eine ver-
starkte Umlenkung dieser Materialien in die separaten Sammelsysteme wiinschenswert.

Tabelle 8: Separat erfasste und im Restabfall ermittelte Stoffstrome sowie die daraus abgeleite-
ten Quoten der separaten Erfassung

Material In der Stadt BS Im Restabfall Quote

separat gesammelt festgestellt separate

(Daten aus 2023) (Analyse 2024) Erfassung
[kg/E*a] [kg/E*a] [%]
Verwertbare PPK 49,6 111 82
Glas 21,2 6,3 77
LVP / sNVP 32,9 11,1 75
Alttextilien 4,7 1,7 73

Bioabfélle (ohne
verpackte Lebensmittel) 71,0 35.1 67
Elektrokleingerate (Gruppe 5) 2,21 0,45 83
Schadstqffhaltlge Abfalle 0.41 0,03 93
inklusive Batterien

45 Gebilhren

Die Gebiihren werden in einem linearen Gebihrenmodell ohne Grundgebiihr mit einem Min-
destbehaltervolumen von 10 | pro Person und Woche beim Restabfall erhoben. Die Gebiih-
renerhebung mit diesem Modell hat sich bewahrt. Die Gebuhren sind weitgehend stabil (siehe
Tabelle 9).

Tabelle 9: Gebuhrenentwicklung des Rest- und Bioabfalls von 2016 bis 2023

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a] | [Mg/a]

6,43 6,43 6,50 6,27 6,30 6,02 575 5,94

Restabfall, Gebuhr

pro 100 |in €
Veranderung in % -4,8 0,0 11 -3,5 0,5 -4.5 -4,5 3,3
Bioabfall, Gebihr 5.04 3,96 4,01 3.87 3,89 3,71 3,55 3,66
pro 100 I in
Veranderung in % -4,8 -33,3 1,2 -3,5 0,5 -4.5 -4,5 3,3
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Die Gebiuhrensenkung beim Bioabfall im Jahr 2017 resultiert aus der Bericksichtigung der
Sommerleerung (wdchentliche Leerung in den Sommermonaten) bei der Berechnung der Ge-
bihr pro 100 I. Die Gebuhr fur die Behalter blieb unveréandert.

Die Gebuhr fur Rest- und Grinabfallsacke (100 | Volumen) hat sich seit einigen Jahren nicht
verandert und liegt bei 5 € je Sack. Die nicht gewerbliche Anlieferung von Braunschweiger
Einwohnern auf dem AEZ Watenbuttel bzw. dem Wertstoffhof Frankfurter Strafl3e kostet fur
Restabfall 15 € (bis 3 m3) und 10 € fir Grinabfall (bis 3 m3).
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5 Verbotswidrig lagernde Abfalle gemanr 810 NAbfG und 8§20 KrwG

Nach Eingang von Hinweisen oder Beschwerden aus der Bevolkerung sowie des eigenen
Personals flihrt ALBA die Entsorgung von illegal bzw. ,wild“ abgestellten und abgelagerten
Abfallen im Stadtgebiet durch. Schwerpunktmafig wird Abfall an den Wertstoffcontainerstati-
onen illegal abgelagert. Zusatzlich gibt es zahlreiche Stellen im Stadtgebiet, an denen wieder-
holt illegale Abfall-Ablagerungen zu verzeichnen sind. Generell sind im Jahr 2023 insgesamt
735 Beschwerden wegen Verunreinigungen im Stadtgebiet (,wilde Mullablagerungen®) bzw.
aufgrund von Problemen mit sogenannten Schmutzecken beim Beschwerdemanagement der
Stadt bzw. ALBA eingegangen, damit Abhilfe geschaffen werden konnte. Die Anzahl an Be-
schwerden zu Verunreinigungen und Schmutzecken lag in den letzten vier Jahren ziemlich

konstant auf dem zuvor beschriebenen Niveau.

Insgesamt wurden durch ALBA im Jahr 2023 gut 210 Mg an illegalem Abfall eingesammelt
und entsorgt. Davon wurden ca. 63 Mg thermisch verwertet bzw. beseitigt. Seit 2020 ist ein
leichter Anstieg der illegal abgelagerten Abfallmengen von knapp 160 Mg in 2020 auf die zuvor
genannten ca. 210 Mg in 2023 zu verzeichnen. Der Abfallanteil zur thermischen Verwertung
war in diesem Zeitraum ricklaufig. In 2020 und 2021 wurden noch tber 80 Mg thermisch ver-
wertet bei einem geringeren illegalen Gesamt-Abfallautfkommen.
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6 Allgemeine MalRBnahmen zur Verbesserung der Abfallwirtschaft
6.1 Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung

Die Vermeidung von Abféllen sowie die Vorbereitung zur Wiederverwendung sind vorrangige
Ziele der Kreislaufwirtschaft. Das Hauptziel besteht dabei in der Ressourcenschonung und
dem Schutz von Mensch und Umwelt. Dies soll durch die Entkoppelung von Wirtschaftswachs-
tum und den mit der Abfallerzeugung verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
erreicht werden. Vorgaben hinsichtlich der Abfallvermeidung beinhaltet das Abfallvermei-
dungsprogramm des Bundes, welches 2013 in Zusammenarbeit mit den Landern entwickelt

und 2021 fortgeschrieben wurde.

In Hinblick auf die Abfallvermeidung beteiligt sich die Stadt Braunschweig, gemeinsam mit der
ALBA Braunschweig GmbH, regelmafiig an der Europaischen Woche der Abfallvermeidung.
Im Jahr 2022 wurde in diesem Zusammenhang ein Vintage-Basar organisiert, welcher von der
Bevolkerung sehr gut angenommen worden ist. Zum Thema ,Lebensmittelverschwendung®
wurde im Jahr 2024 unter dem Namen ,Die Haltbar“ eine Pop-up-Ausstellung und ein Begeg-
nungsort mit integriertem Store-Konzept u.a. zur Abgabe ,geretteter” Lebensmittel (haufig mit
abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum) in einer Galerie in der Braunschweiger Innenstadt

realisiert.

Seit dem letzten AWIKO hat sich im Bereich der Sperrmillsammlung und Direktanlieferung
von Abfallen der Beitrag zur Abfallvermeidung bzw. Vorbereitung zur Wiederverwendung deut-
lich erhoht. Im Rahmen der Sperrmullsammlung hat sich die zerstérungsfreie Sammlung noch
gebrauchsfahiger Gegenstande (insbesondere Mdbel) etabliert. Diese werden auf einem ge-
sonderten Fahrzeug gesammelt und auf dem AEZ bereitgestellt. Eine Kooperation mit der Le-
benshilfe ermdglicht es, diese Gegenstande in dem Kaufhaus ,Fairkauf fir den Wiederge-
brauch anbieten zu konnen. Ein weiterer Teil wird Uber den Verschenkmarkt ,BS-MehrWert"
angeboten. Uber diesen Tausch- und Verschenkmarkt werden neben Mdbeln auch Spielzeug
und weitere Haushaltsgegenstande bzw. Gartengerate angeboten. Diese werden auch bei der
Direktanlieferung auf dem AEZ bzw. auf dem Wertstoffhof an der Frankfurter StraRe separat

erfasst und fur die Wiederverwertung tber die 0.g. Wege zur Verfligung gestellt.

In Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern betreibt die ALBA Braunschweig GmbH
in ihrem Kunden- und Umweltzentrum (KUZ) ein Reparatur-Treff, in welchem die Braunschwei-
ger*sinnen jeden 4. Freitag im Monat defekte Haushaltsgerate unter Hilfe reparieren kénnen.
Eine weitere Moglichkeit zur Reparatur besteht auerdem im Repair Café in der Karlstral3e,
welches von Ehrenamtlichen betreut wird und jeden 2. Samstag im Monat gedffnet hat. Dort

ist seit Marz 2023 auch die Reparatur von Textilien mdglich. Auch im Haus der Talente in der
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Weststadt ist im Rahmen der Nachbarschaftswerkstatt die Reparatur von Haushaltsgegen-
stédnden und Fahrradern (einfache Reparaturen) moglich.

Die ALBA Braunschweig GmbH unterstitzt die Abfallvermeidung auf3erdem durch Upcycling-
Vorschlage und -anleitungen (z.B. nachhaltiger Schulstart und nachhaltiges Weihnachtsfest)
auf Ihrer Internetseite sowie dem eigenen Instagram-Account. Im Rahmen der Abfall- und Um-
weltpadagogik kénnen Braunschweiger Schiler*innen jeglicher Altersstufen im KUZ und bei
Fuhrungen auf dem AEZ in Watenbuttel ihr Wissen zum Thema Abfall und Recycling (z.B.
durch Bastelaktionen etc.) erweitern. Die Online-Plattform ,langgedacht.de” bietet seit 2020
ebenfalls Informationen zum Nachhaltigkeitsangebot der Stadt wie z.B. Second-Hand-Shops,

Hof- und Bioladen, Reparaturwerkstétten etc. (siehe auch Kapitel 6.2).

6.2 Offentlichkeitsarbeit

Eine gezielte Abfallberatung und eine starke Offentlichkeitsarbeit sind entscheidende Bau-
steine zur Forderung einer besseren Abfalltrennung, -verwertung und -vermeidung. Durch ver-
schiedene Informations- und Beratungsangebote werden Bilrger*innen sowie Unternehmen
sensibilisiert und in ihrem nachhaltigen Handeln unterstitzt. Die Abfallberatung erfolgt Uber
verschiedene Kanale. Neben digitalen Angeboten wie eine stets aktualisierte Internetplattform
mit umfassenden Informationen zur Abfallentsorgung, Abfuhrterminen, Entsorgungswegen so-
wie weiterfihrenden nachhaltigen Angeboten (Fairkauf, Tausch- und Verschenkmarkt sowie
weiteren MaRRnahmen zur Abfallvermeidung) steht die perstnliche Beratung (telefonisch,
schriftlich oder die individuelle Vor-Ort-Beratung in zwei Kundenzentren) im Vordergrund. Ein
Abfallkompass sowie Abfallratgeber informieren detailliert Gber die fachgerechte Entsorgung
der Abfalle. Ein individueller jahrlicher Abfuhrkalender gibt mit entsprechenden Tonnensym-

bolen Auskunft, wann der Abfall abgeholt wird.

Ein breites Spektrum an Bildungs- und Aufklarungsmafinahmen tragt dazu bei, das Bewusst-
sein fur umweltfreundliches Handeln zu starken. Dazu gehdren Schulungsveranstaltungen fur
alle Altersgruppen — von Vorschulkindern tber Schulklassen bis hin zu Erwachsenen — und
Fuhrungen durch Entsorgungsanlagen, um praxisnahe Einblicke in die Abfallwirtschaft zu ge-
wahren. Des Weiteren werden interaktive Formate wie z.B. eine Stadtrallye angeboten, um

nachhaltige Themen spielerisch zu vermitteln.

Durch die Beteiligung an bundesweiten und regionalen (Nachhaltigkeits-)Kampagnen wird das

Thema Abfallvermeidung starker in die Offentlichkeit getragen. Beispiele hierfur sind:

192 von 256 in Zusammenstellung



Fortschreibung AWIKO 2026 bis 2030 TOBIR 53

- ,Braunschweig trennt! Du auch?“ in Zusammenarbeit mit der Initiative der Dualen Sys-
teme ,Mulltrennung wirkt* und ,Aktion Biotonne Deutschland“— Kampagnen zur besse-

ren Abfalltrennung und richtigen Nutzung der Biotonne.

- Europaische Woche der Abfallvermeidung (EWAV) — Sensibilisierung fur ressourcen-

schonendes Verhalten.

- Nachhaltigkeitspreis und Nachhaltigkeitsmarkt der Stadt Braunschweig — Forderung

regionaler Nachhaltigkeitsinitiativen.

Die Nachhaltigkeitsplattform ,langgedacht.de dient als zentrale Informationsquelle flr nach-

haltigen Konsum und Ressourcenschonung in der Stadt Braunschweig. Sie umfasst u.a.:

Adressen von Hof- und Bioladen, Vortagsbackereien und Second-Hand-Shops.
- Tipps zu Tausch- und Verschenkplattformen sowie Reparaturwerkstatten.
- Informationen zu Umwelt- und Naturschutzverbanden in der Region.

- Zur Unterstutzung der nachhaltigen Abfallwirtschaft werden regelmafig Kampagnen
und Projekte durchgefiihrt wie beispielsweise ,Kein (Bio-)Plastik in die Biotonne* — Auf-
klarung uber Fehlwirfe in der Biotonne bzw. Stadtputzaktionen.

- Werbemal3nahmen auf Fahrzeugen, Bannerwerbung, Erklarvideos und Flyer, um eine
breite Offentlichkeit zu erreichen.

Durch diese MalRnahmen tragt die Abfallberatung aktiv zu einer nachhaltigen Abfallwirtschaft

und einem bewussteren Umgang mit Ressourcen bei.

Im Jahr 2002 wurde das Projekt ,Unser sauberes Braunschweig” ins Leben gerufen, durch
das mehr Sauberkeit im Stadtgebiet erreicht werden sollte und der Wunsch nach einer Ver-
haltensanderung deutlich wird. Dies erfolgt Uber eine Vielzahl von EinzelmalRhahmen wie bei-
spielsweise Plakataktionen und Entsorgungsangeboten z.B. in Form von Kippenfachern an

Papierkorben. Bei Fehlverhalten kann gegebenenfalls auch ein Bul3geld erhoben werden.

Weitere Bestandteile von ,,Unser sauberes Braunschweig“ sind der Kampf gegen illegale Graf-
fitis und die im Fruhjahr stattfindende ,Aktion Stadtputz®, bei der kontinuierlich tber 10.000
Braunschweiger*innen mitmachen. Wahrend dieser Gemeinschaftsaktion werden viele Ton-
nen Abfall gerade dort gesammelt, wo die regulére Stral3enreinigung nicht die nétige Wirkung
erreicht. Die Aktion Stadtputz unterstiitzt das Bewusstsein in der Bevélkerung fur Ressourcen-
schutz und Abfallvermeidung. Schulen und Kindertagesstatten sammeln am Freitag vor dem
eigentlichen Stadtputz-Samstag rund um ihr Gelande Abfélle ein. Sponsoren fordern diese

Aktion. Die Wirkung wird als nachhaltig, jedoch nicht messbar eingeschéatzt.
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Neben dem offiziellen Stadtputz-Event werden auch individuelle, unregelmafige Millsammel-
aktionen privater Initiativen und Gruppenaktionen zur Stadtsauberkeit sowie regelmafige
Cleanup-Events engagierten Birger*sinnen unterstitzt. Die Stadt Braunschweig férdert dieses
Engagement durch Bereitstellung von Materialien wie Millsacken und Greifzangen sowie

durch Entsorgungsangebote fiir den gesammelten Abfall.

Durch diese MaRhahmen tragen die Stadt und ihre Blrger*innen aktiv zu einer sauberen Um-

welt und einem angenehmen Stadtbild bei.

Die Biokampagne ,Bio-logisch — ohne Plastik” setzt sich 2024/2025 fir eine bessere Qualitat
des Bioabfalls und eine Erhéhung der gesammelten Mengen ein. Durch gezielte Offentlich-
keitsarbeit und MaRnahmen soll die Fehlbeflillung der Biotonnen reduziert werden. Daflr wur-
den verschiedene Aufkleber fur die Biotonnen mit klaren Hinweisen an die Nutzer*innen ent-
wickelt wie z.B. ,Kein (bio-)Plastik in die Biotonne®, ,Diese Tonne enthalt Bioplastik-Tuten und
wird zukinftig nicht mehr geleert®, ,Diese Tonne ist fehlbefullt* mit Ankreuzmdglichkeit fir Stor-
stoffe wie Plastik/Bioplastik, Restabfall oder Verpackungen. Des Weiteren sollen die neu ent-
wickelten Erklarvideos ,Das Ratsel um die Biotonne* und ,Wie funktioniert eine Vergarungs-

anlage?“ anschaulich das Thema Bioabfallentsorgung und —verwertung vermitteln.

Zur Verbreitung der Kampagnenbotschaft wird eine umfangreiche Offentlichkeitsarbeit durch-
geflhrt, darunter:

- Pressearbeit mit Berichterstattung Gber lokale Medien.

- Informationsbereitstellung Gber die Website ,bio-logisch-ohne-plastik®.

- Social-Media-Beitrage zur Aufklarung tber Bioabfalltrennung.

- Fahrzeugwerbung, um die Kampagnenbotschaft in der Stadt sichtbar zu machen.

- Anschreiben an Grundstiickseigentimer*innen und Haushalte mit Biotonne, um gezielt

zu informieren.

- Ausgabe von Gratis-Bio-Papiertiiten, da kompostierbare Biobeutel und Bioplastik

gemal Satzung nicht erlaubt sind.

Bei der Umsetzung der Kampagne wurde auch auf die Mehrsprachigkeit von Informationen
geachtet, indem die wichtigsten Informationen in mehreren Sprachen (deutsch, englisch, fran-

zosisch, turkisch, polnisch, russisch und arabisch) dargestellt wurden.

Um die Qualitat des Bioabfalls nachhaltig zu verbessern, werden verstarkte Sichtkontrollen

der Biotonnen durchgefihrt. Bei Fehlbefillung erfolgt die Kennzeichnung der Tonne durch die
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0.g. Aufkleber mit Angabe der Storstoffe und die Tonne wird stehengelassen. Es findet zudem
eine Aufklarung der Haushalte statt, um zukunftige Fehlwirfe zu vermeiden.
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7 Umsetzung der MalBnahmen aus der Fortschreibung des Abfallwirtschafts-
konzeptes fir 2021 bis 2025 und Bewertung der Ist-Situation

Im Folgenden wird fir die in Kapitel 4.2 dargestellten Siedlungsabfalle jeweils eine Bewertung
des Ist-Zustandes vorgenommen sowie die Umsetzung der MaBhahmen aus der Fortschrei-
bung des Abfallwirtschaftskonzeptes fir die Jahre 2021 bis 2025 beschrieben. Fir weitere
Themengebiete aus dem AWIKO wie ,Digitalisierung und demographischer Wandel“ werden
ebenfalls die in den letzten Jahren durchgefiihrten MaRnahmen erlautert. Ein Uberblick der
bisher umgesetzten MalRhahmen aus dem AWIKO kann auch der Tabelle im Anhang | ent-

nommen werden.

7.1 Abfallvermeidung, Offentlichkeitsarbeit und Abfallberatung

Die umgesetzten MaRnahmen im Rahmen der Abfallvermeidung sowie der Offentlichkeitsar-
beit und Abfallberatung wurden bereits in den Kapiteln 6.1 sowie 6.2 behandelt. Dabei wurden
insbesondere die regelmalfigen Aktionen zur Abfallvermeidung und Sensibilisierung der Be-
volkerung sowie die Weiterentwicklung der Abfallberatung und Offentlichkeitsarbeit darge-
stellt. Details sind den o0.g. Kapiteln zu entnehmen.

7.2 Restabfall, Sperrmill und Direktanlieferungen
7.2.1 Bewertung der Ist-Situation

Die Gesamtmenge an Restabfall und Sperrmiill ist seit 2020 leicht zurtickgegangen und liegt
mit ca. 179 kg/E*a im Jahr 2023 (ca. 163 kg/E*a Restabfall einschlieB3lich haushaltstypischen
Gewerbeabfallen und ca. 16 kg/E*a Sperrmll) im Bundesdurchschnitt von ca. 180 kg/E*a in
2023 (Statistisches Bundesamt) bzw. leicht unterhalb des niedersachsischen Durchschnitts
von ca. 196 kg/E*a in 2022 (Niedersachsische Abfallbilanz). Andere norddeutsche Stadte wie
z.B. Luneburg und Osnabriick besitzen mit Gesamtmengen an Restabfall und Sperrmdill von
knapp 173 kg/E*a (LlUneburg) bzw. gut 200 kg/E*a (Oshabriick) in 2023 ein dhnliches Abfall-
aufkommen dieser Abfallstrome wie die Stadt Braunschweig. Die Vergleichsdaten der Stadte
stammen aus den Abfallbilanzen des Jahres 2023 der jeweiligen Kommune. Aktuellere Daten
lagen zum Zeitpunkt der Konzepterstellung nicht vor. Die Stadt Miinster, welche im Jahr 2021
eine Erklarung fur den Deutschen Nachhaltigkeitskodex abgegeben hat, besitzt ein Gesamt-
abfallaufkommen an Restabfall und Sperrmill von ca. 143 kg/E*a in 2022 (enthommen aus
Abfallwirtschaftskonzept 2023 der Stadt Minster).
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Die Mengen an Restabfall aus der Direktanlieferung in den Jahren 2022 und 2023 sind im
Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurickgegangen mit Werten zwischen ca. 43 kg/E*a im
Jahr 2019 und ca. 32 kg/E*a in 2022 und 2023.

Seit dem 01. Februar 2022 erfolgt die thermische Verwertung des Restabfalls und des nicht
stofflich verwertbaren Anteils des Sperrmills (insgesamt ca. 169 kg /E*a in 2023) durch das
Unternehmen EEW Helmstedt.

7.2.2 Umsetzung der MaBRnahmen aus dem AWIKO 2021 bis 2025

Die im letzten Abfallwirtschaftskonzept geforderte Durchflihrung einer Restabfallanalyse zur
Ableitung der Zusammensetzung des Restabfalls (Haus- und Geschéftsabfall aus Sammlung)
und der Potenziale zur Abschépfung von Wertstoffen wurde im September 2024 durchgefiihrt
(siehe Kapitel 4.4). Die Ergebnisse der Restabfallanalyse zeigen, dass in dem Restabfall der
Stadt Braunschweig immer noch ein hoher Anteil an Wertstoffen enthalten ist (Witzenhausen-
Institut fir Abfall 2024). Insbesondere der Anteil der nativen Organik im Restabfall hat sich im
Vergleich zur Analyse im Jahr 2014 nur geringfiigig verringert (Abnahme um ca. 1,5 Gew.-%
auf 33,8 Gew.-%). Dieser Anteil ist immer noch relativ hoch und sollte verringert werden, liegt
aber etwas unterhalb des bundesdeutschen Mittelwerts von ca.
39,3 Gew.-% native Organik im Hausmill. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in der bundes-
weiten Untersuchung nur Hausmull und kein Geschaftsmall untersucht wurde. Die Menge an
trockenen Wertstoffen (PPK, Glas, LVP/sNVP und Textilien) hat sich im Vergleich zur voran-
gegangenen Untersuchung von ca. 30 Gew.-% um insgesamt knapp 9 Gew.-% verringert. Da-
bei wurde die groRte Mengenabnahme mit knapp 6 Gew.-% fir die Leichtverpackungen und
stoffgleichen Nichtverpackungen festgestellt, was u.a. mit der Einfiilhrung der gelben Wertstoff-
tonne im Jahr 2014 in Zusammenhang gebracht werden kann (siehe auch Kapitel 7.4). Zur
Abnahme dieses Wertstoff-Anteils im Restabfall werden auch MaRhahmen im Rahmen der
Offentlichkeitsarbeit wie u.a. die Teilnahme an der Kampagne ,Deutschland trennt — du auch?*
im Jahr 2024 beigetragen haben. Neben der Aktion ,Biotonne Bebelhof* im Jahr 2022 (siehe
Kapitel 7.3.2) lauft derzeit im gesamten Stadtgebiet eine grol3e Bioabfallkampagne zur besse-
ren Qualitat des Bioabfalls in Kooperation mit der ALBA Braunschweig GmbH und soll vor
allem den Plastikanteil im Bioabfall verringern (siehe Kapitel 6.2 und 7.3.2). Gleichzeitig konnte
aufgrund der Sensibilisierung der Bevdlkerung diese MaRnahme aber auch zu einer hoheren
Sammelmenge von Kichenabféllen Uber die Biotonne und damit zu einer Entfrachtung im

Restabfall beitragen.
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Der Anteil schadstoffhaltiger Abfélle im Restabfall war in der Untersuchung im Jahr 2024 mit
ca. 0,02 Gew.-% sehr gering (2014 machten die Problemstoffe im Abfall noch knapp
1 Gew.-% aus), sodass das Ziel einer Schadstoffentfrachtung erreicht werden konnte. Diese
Verbesserung wurde u.a. durch eine verstarkte Offentlichkeitsarbeit (z.B. detailliertere Erkla-
rungen im Abfallratgeber und auf der Internet-Seite der ALBA Braunschweig GmbH zum Um-
gang mit Schadstoffen im Stadtgebiet) erzielt. Zusatzlich zu Abgabemdglichkeiten auf den
Wertstoffhdfen kénnen die schadstoffhaltigen Abfélle an 30 Abgabestellen (Haltepunkte des

Schadstoffmobils) im Stadtgebiet entsorgt werden.

Die Reduktion der Sperrmillmengen kann u.a. damit in Zusammenhang gebracht werden,
dass in Braunschweig - wie im AWIKO 2021 angeregt - eine zerstérungsfreie Sperrmullsamm-
lung bei der Abholung etabliert wurde. AuRerdem wurde ein Tausch- und Verschenkmarkt
eingerichtet. Die gesammelten Gegenstande kdnnen durch die Burger*innen online reserviert
und im Anschluss im Kunden- und Umweltzentrum Karrenfiihrerstral3e 1 der ALBA Braun-
schweig GmbH abgeholt werden. Des Weiteren besteht die Mdglichkeit noch gebrauchsfahige
Mo6bel an das Kaufhaus ,Fairkauf‘ der Lebenshilfe Braunschweig zur weiteren Verwendung
abzugeben. Weitere durchgefiihrte Mal3nahmen zur Abfallvermeidung (wie z.B. Reparatur-
Treff etc.) sind dem Kapitel 6.1 zu entnehmen. Ab Juni 2025 wird den Birger*innen auch die
Demontage und der Transport sperriger Gegenstdnde aus der Wohnung durch die ALBA
Braunschweig GmbH kostenpflichtig angeboten, um die kommunale Sperrmullsammlung ins-

besondere fiir altere und eingeschrankte Burger*innen noch kundenfreundlicher zu gestalten.

Die im AWIKO 2021 dargestellten hohen Anlieferzahlen bei der Direktanlieferung auf den
Wertstoffhdfen haben sich von 2019 bis 2022 gleichzeitig mit einer Abnahme des angelieferten
Restabfalls von mehr als 10 kg/E*a deutlich verringert und bewegen sich auf einem konstanten
Niveau. Diese Verringerung kann in Zusammenhang mit der Offentlichkeitsarbeit und Kam-
pagnen in Hinblick auf Abfallvermeidung und Recycling bzw. Wiederverwertung von Gegen-
standen (hdherwertige Verwertung im Sinne des KrWG) gebracht werden. Auch die intensiven
Kontrollen bei der Direktanlieferung durch die ALBA Braunschweig GmbH kénnen zu dieser
Entwicklung beigetragen haben, da unberechtigte Anlieferungen und Abfallmengen vermieden
worden sind. Fir eine benutzerfreundlichere Anlieferung sind die Offnungszeiten auf dem
Wertstoffhoff an der Frankfurter Stral3e derart angepasst worden, dass seit dem 01. Ja-
nuar 2023 anstelle des langen Montags (welcher auch auf dem AEZ realisiert ist) immer don-
nerstags die Anlieferungsmaglichkeit bis 20 Uhr besteht. Damit wird an zwei unterschiedlichen
Tagen auf dem AEZ und an der Frankfurter Straf3e eine Spatanlieferung angeboten und somit

eine héhere Flexibilitdt gewahrleistet.
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7.3 Bio-und Grunabfall
7.3.1 Bewertung der Ist-Situation

Die Sammelmenge an Bio- und Griinabfall GUber die Biotonne wurde durch die Verlangerung
der wochentlichen Leerung der Biotonne von drei auf sechs Monate im Jahr 2017 von
ca. 66 kg/E*a in 2016 auf ca. 74 kg/E*a in 2017 deutlich gesteigert. Im Jahr 2018 sank die
Uber die Biotonne gesammelte Menge wieder auf 66 kg/E*a und die Gesamtmenge an Bio-
und Grunabfall von ca. 105 kg/E*a in 2017 auf ca. 96 kg/E*a in 2018 ab, was auf die damalige
sehr trockene Witterung zurlckzufuhren ist. Nach 2018 wurde wieder eine leichte Zunahme
der Gesamtmengen an Bio- und Grinabfallen bis zum Jahr 2021 mit einem Anstieg auf ca.
107 kg/E*a verzeichnet. Seitdem sind die Mengen mit ca. 96 kg/E*a an Bio- und Grinabfallen
im Jahr 2023 wieder leicht rucklaufig. Bei der Betrachtung der Bio- und Griinabfallmengen ist
zu beachten, dass die Mengenentwicklung dieses Abfallstroms generell witterungsabhéngig
ist. Im Vergleich zu den Stadten Liineburg und Osnabriick mit ca. 183 kg/E*a bzw. 159 kg/E*a
an Bio- und Grinabfallen (2023) ist die zuvor dargestellte Gesamtmenge von ca. 96 kg/E*a
der Stadt Braunschweig relativ niedrig. Bei dem Vergleich ist jedoch zu beachten, dass der
Erfassung und Berechnung der Bio- und Grinabfélle durch die offentlich-rechtlichen Entsor-
gungstrager sehr unterschiedliche Vorgehensweisen zu Grunde liegen. Einige Stadte und
Kommunen zéhlen sdmtliche Griinabfélle zu den Siedlungsabfallen, andere 6ffentliche Ent-
sorgungstrager beziehen in die Berechnung nur kommunal und nicht gewerblich angelieferte

Griunabfalle ein.

In der Stadt Braunschweig werden zuséatzlich zu den in Kapitel 4.2.3 dargestellten ,kommuna-
len“ Bio- und Grinabféllen weitere grol3e Mengen an Griunabféallen auf den Wertstoffhéfen
gesammelt, welche jedoch durch die ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH als gewerbliche
Mengen erfasst werden und daher in diese Berechnung nicht einbezogen wurden. Recherchen
im Rahmen des Griingutkonzeptes haben jedoch gezeigt, dass diese Grunabfélle zu grol3en
Teilen ebenfalls aus dem Stadtgebiet stammen und ggf. zu den kommunalen Siedlungsabfal-
len gerechnet werden sollten. Es handelt sich beispielsweise um innerhalb der Stadtverwal-
tung anfallende Grinabfélle (z.B. des Fachbereichs 67 Stadtgriin und Sport), welche Uber die
beauftragten Gewerbetreibenden auf den Wertstoffhofen angeliefert werden oder um Grinab-
falle aus der Landschaftspflege der Wohnungsbaugesellschaften. Fir 2023 ergabe sich unter
Einbeziehung dieser ,gewerblichen® Grinabfallmengen eine Gesamtmenge an Bio- und Griin-
abfallen von ca. 154 kg/E*a, was vergleichbar ware mit der zuvor dargestellten Gesamtmenge
der Stadt Osnabriick von ca. 159 kg/E*a in 2023.
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7.3.2 Umsetzung der Malinahmen aus dem AWIKO 2021 bis 2025

Durch die Verdichtung des Sammelsystems der Biotonne sollte der Sammelumfang der orga-
nischen Abfélle Uber die Biotonne erhéht werden. Dazu wurde bereits im Jahr 2017 der Lee-
rungszeitraum der wochentlichen Biotonnenleerung auf sechs Monate verdoppelt. Eine wei-
tere Verlangerung der wochentlichen Leerung um einen Monat ist 2025 erfolgt, um die Sam-
melmengen — insbesondere der Gartenabfalle — weiter steigern zu kénnen. Im Juni 2023 wur-
den samtliche Haushalte im Bereich der Innenstadt innerhalb der Okerumflut angeschrieben,
um diesen eine freiwillige Nutzung der Biotonne anzubieten. Leider flhrte diese Aktion nur zu
wenigen positiven Ruckmeldungen. Derzeit wird sukzessive in ausgewahlten Stral3en des In-
nenstadtbereichs die Biotonnenpflicht eingeflhrt. Zusatzlich zur Biotonne und Abgabe von
Grlunabfallen kann auf den Wertstoffhofen seit Anfang 2024 auch Altfett (Speise- und Frittierdl)
in Flaschen oder Behaltern kostenlos abgegeben werden. Dieses wird zur Herstellung von
Biodiesel genutzt.

Zur Verbesserung der Qualitat der Bioabfdlle und des Sammelkomforts der Kiichenabfalle
wurde im Jahr 2024 die bereits zuvor erwahnte Bioabfallkampagne zur besseren Qualitat des
Bioabfalls durchgefihrt. In diesem Zusammenhang sind gemaf Abfallentsorgungssatzung seit
01. Januar 2024 auch biologisch abbaubare Kunststoffe jeglicher Art sowie Papiere mit Kunst-
stoffbeschichtungen im Bioabfall der Stadt Braunschweig ausgeschlossen. Mit der einmaligen
Ausgabe kostenloser Papiertiten an alle Braunschweiger Haushalte im Jahr 2024 und der
Moglichkeit, diese weiterhin an den bekannten Verkaufsstellen fir Abfallsacke zu erwerben,
wurde ein Angebot fiir eine einfachere und sauberere Sammlung der Kiichenabfalle in den
Haushalten geschaffen. Weitere mit der Kampagne verbundene MaRRhahmen sind Kapitel 6.2
zu entnehmen. Anhand von zwei Anfang 2024 und 2025 im gesamten Stadtgebiet durch die
ALBA GmbH durchgefiihrten Biochargenanalysen konnte im gesamten Stadtgebiet eine Ver-
ringerung des Gesamt-Storstoffanteils im Bioabfall von liber 80 % sowie des Kunststoffanteils
von etwa 60 % innerhalb eines Jahres festgestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass die
beiden Sortieranalysen nicht im exakt gleichen Zeitraum durchgefiihrt worden sind. 2025 er-
folgte die Analyse ca. fiinf Wochen spater (Ende Februar 2025) als 2024, d.h. es ist mit einem
etwas hoheren Anteil an Gartenabfallen im Bioabfall zu rechnen gewesen. Des Weiteren sind
bei der Untersuchung in 2025 fehlbefiillte Bioabfallbehalter mit einem visuell hohen Fremd-
stoffanteil (> 3 Gew.-%) nicht geleert und damit nicht in der Analyse berucksichtigt worden.
Nicht geleert wurden insgesamt ca. 270 Behdlter von insgesamt rund 38.000 untersuchten
Behaltern, was einen geringen Anteil von ca. 0,7 % ausmacht und daher vernachlassigbar ist.
Als Pilotprojekt wurde in den Jahren 2023 und 2024 bereits im Rahmen der deutschlandweiten

,f#biotonnenchallenge® eine Kampagne zur richtigen (storstofffreien) Entsorgung von Kiichen-
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und Gartenabféllen im Stadtteil Bebelhof durchgefuhrt. Innerhalb eines Jahres konnte dort der
Gesamtstorstoffanteil im Bioabfall von ca. 6,5 Gew.-% auf ca. 3,8 Gew.-% gesenkt werden.
Die MaRRnahme ,Aktion Biotonne — Bebelhof* und die Verringerung des Storstoffanteils um
ca. 42 % erhielt im Mai 2024 auf der weltgré3ten Umwelttechnologiemesse IFAT in Minchen
eine Auszeichnung. Diese Aktion sowie die stadtweite Bioabfallkampagne stehen im Zusam-
menhang mit der Novellierung der Bioabfallverordnung, welche seit 01. Mai 2023 in Kraft ge-
treten ist (Ubergangsfrist bis 01. Mai 2025). Darin wird u.a. der zulassige Gesamtkunststoffan-

teil des zu behandelnden Bioabfalls auf insgesamt 1 Gew.-% beschrankt.

Zur ganzheitlichen Erfassung und Verwertung von Griunabféllen wird derzeit ein stadtisches
Griungutnutzungskonzept erstellt. Dabei steht die Potenzialbetrachtung der Gringutverwer-
tung in Hinblick auf Klima- und Ressourcenschonung unter Beriicksichtigung 6konomischer
Gesichtspunkte im Vordergrund. Auf3erdem soll im Rahmen des zu erstellenden Gringutnut-
zungskonzeptes fir Braunschweig insbesondere die Gringutsammlung und Steuerung der
Stoffstréme optimiert werden, um die zur Verfigung stehende Griingutmenge zu erhdhen. Da-
bei wird auch ein Vorschlag zur optimalen Verwertung der holzreichen Biofraktion unter Klima-
schutzaspekten erarbeitet.

Zu Werbezwecken gibt die ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH den selbst hergesteliten Kom-
post seit einigen Jahren kostenlos an die Braunschweiger Birger*innen fur einen begrenzten
Zeitraum (wenige Tage im Jahr) ab. Die Vermarktung des Kompostes stellt anders als in friihe-
ren Jahren keine Hurde dar, da generell ein steigender Bedarf an Kompost zu verzeichnen ist.
Aus Aspekten des Klimaschutzes wird in der Erdenwirtschaft immer mehr Kompost (insbeson-
dere Grungutkompost) anstelle von Torf eingesetzt. Ein zweites grol3es Wachstumssegment
fur gutegesicherte Komposte stellt der Okolandbau dar. Daher wird in den nachsten Jahren
voraussichtlich sogar eine deutlich groRere Menge an Kompost in Deutschland benétigt, als
derzeit produziert wird. Im Jahr 2021 lag die Vermarktungsmenge des Kompostes in Deutsch-
land bei ca. 4,2 Mio. t/a. In Zukunft wird durch die zuvor genannten Faktoren ein Bedarf an
Biogut- und Griingutkomposten von rund 10 Mio. t/a erwartet (Beitrag von Michael Kern auf

dem Kasseler Abfall- und Ressourcenforum 2024).

Die derzeit bestehende Vergérungsanlage in Watenbdttel ist mittlerweile 27 Jahre alt und er-
neuerungsbedirftig. Durch einen Neubau soll die in die Jahre gekommene und nicht mehr
dem Stand der Technik entsprechende bestehende Anlage ersetzt werden. Neben der Altan-
lage sind auch die Sozialrdume fir das Personal und die Tankstelle von der Abnutzung betrof-

fen und sollen im Zuge der Umbaumalinahmen ebenso erneuert werden. Am Standort in Wa-
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tenblittel soll eine neue diskontinuierlich arbeitende Trockenvergarungsanlage zur Behand-
lung biologischer Abfalle nach dem aktuellen Stand der Technik errichtet und betrieben wer-

den. Als Endprodukt entsteht ein Kompost, der als Dinger in der Landwirtschaft dient.

7.4 Wertstoffsammlung
7.4.1 Bewertung der Ist-Situation

Die Sammelmenge an trockenen Wertstoffen ist seit 2017 mit Ausnahme der Corona-Jahre
2020 und 2021 rucklaufig. Dieser Ruckgang ist groRtenteils auf die sinkenden Mengen an PPK
zurtckzufuihren. Die separat erfassten Mengen an LVP und sNVP sowie Glas und Textilien
sind seit 2016 relativ konstant. Die Menge an PPK (blaue Tonne und Wertstoffcontainer) ist
insgesamt von ca. 70 kg/E*a im Jahr 2016 auf ca. 50 kg/E*a in 2023 zurlickgegangen. Ein
maglicher Grund fiir den Rickgang lasst sich zwar mit der generellen Abnahme von Drucker-
zeugnissen wie Zeitungen, Werbeprospekten, Bichern und Zeitschriften etc. erklaren; trotz-
dem ist diese Menge im Vergleich zu anderen norddeutschen Stadten sehr gering. In Lineburg
wurden im Jahr 2023 ca. 76 kg/E*a, in Hannover ca. 66 kg/E*a und in Osnabriick ca. 61 kg/E*a
an PPK gesammelt. In der Restabfallanalyse wurde zudem ein PPK-Anteil im Restabfall der
Stadt Braunschweig von knapp 15 Gew.-% ermittelt, welcher verglichen mit dem Bundes-
durchschnitt (ca. 5,2 Gew.-%) und Entsorgungsgebieten mit vergleichbarer Siedlungs- und
Abfallinfrastrukturen (9,2 Gew.-%) als Uberdurchschnittlich hoch einzustufen ist. (vgl. Studie
im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) 2020, FKZ 3717353440). Daher sollte die separate

Erfassung und Verwertung von PPK in der Stadt Braunschweig optimiert werden.

7.4.2 Umsetzung der MaBnahmen aus dem AWIKO 2021 bis 2025

Die Ergebnisse der Restabfallanalyse 2024 bestatigen die bereits im AWIKO 2015 bzw. 2021
ausgewiesenen hohen Mengen an LVP und sNVP im Restabfall der GroRwohnanlagen - ins-
besondere der Wohnungsbaugesellschaften. Im Restabfall dieser Anlagen wurden im
Jahr 2024 ca. 12,6 Gew.-% an Kunststoffen im Gegensatz zu den Behaltern der ,EFH / offene
MFH*“-Struktur mit lediglich ca. 6,4 Gew.-% festgestellt. Der stadtweite Durchschnitt an LVP
und sNVP wurde mit einem Anteil von ca. 8,1 Gew.-% ermittelt. Eine weiterreichende Verbes-
serung bei der separaten Erfassung dieser Wertstoffe in den GroBwohnanlagen konnte trotz
individueller Aktionen in Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften und Vermie-

tern wie z.B. Gesprachsaustausch zur Problematik von Millschleusen und fehlbefillten Bio-
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und Wertstoffgefalien bei Wohnblocks und Veranderungen an Abfallsammelpléatzen (Zusam-
menlegung von Restabfall- und Wertstoffbehéltern an einem gemeinsamen Standort) noch

nicht erzielt werden.

Die signifikante Abnahme des durchschnittlichen Kunststoffanteils im Restabfall im Jahr 2024
von mehr als 6 Gew.-%-Punkten im Vergleich zu den Ergebnissen aus dem Jahr 2014 lasst
sich zum Teil durch die Einflhrung der Wertstofftonne (gemeinsame Sammlung von LVP und
sNVPs im Jahr 2014 erklaren. Die Menge an separat erfassten Kunststoffen wurde in diesem
Zeitraum (hauptsachlicher Anstieg im Jahr 2015) von ca. 29,5 kg/E*a in 2014 auf ca. 33 kg/E*a
in 2023 gesteigert. Damit kann die zuvor beschriebene Abnahme von mehr als 8 kg/E*a im
Restabfall jedoch nicht erklart werden. Diese Reduktion des Kunststoffanteils im Restabfall
deutet auch auf einen generellen Rickgang des Kunststoffkonsums hin. Dafur kénnten zum
einen Erweiterungen des Verpackungsgesetzes mit bundesweiten Vorgaben wie das seit
Mitte 2021 geltende Verbot von vielen Einwegplastikprodukten sowie To-go-Bechern und Ein-
weg-Behaltern aus Styropor sowie das seit Anfang 2022 geltende Verbot zum In Verkehr brin-
gen von ,normalen® Plastiktiten verantwortlich sein. Zum anderen kénnen spezielle Aktionen
in der Stadt Braunschweig wie z.B. Plakataktionen im Rahmen der Europaischen Woche der
Abfallvermeidung mit dem Hinweis zur Verwendung von Mehrwegbechern (Pfandsystem
Recup) und diverse Informations- und Aufklarungsveranstaltungen an Braunschweiger Schu-
len sowie im Kunden- und Umweltzentrum der ALBA Braunschweig GmbH diese positive Ent-

wicklung hervorgerufen haben.

Die im AWIKO 2021 geforderte neue Vereinbarung zur PPK-Erfassung mit den Dualen Syste-
men, die den Vorgaben des nationalen Verpackungsgesetztes gentigt, wurde im Marz 2022
durch die neue Ausarbeitung der Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung umgesetzt. Dazu
wurden im Vorfeld gemeinsam mit den gewerblichen Papiersammlungen (z.B. tber die blaue
Tonne) Vereinbarungen zur gemeinsamen Erfassung der gesammelten Papiermengen getrof-
fen. Die erfassten PPK-Mengen kénnen gemeinsam oder getrennt (durch Herausgabe der

entsprechenden Mengen) verwertet werden.

Wie in dem vorangegangenen AWIKO gefordert wurden hier bei der Darstellung der PPK-
Daten sowohl die PPK-Mengen aus der kommunalen Sammlung (erfasst Uber die Wert-
stoffcontainer) sowie die gewerblichen Mengen (blaue Tonne) mit zeitlicher Entwicklung inner-
halb der letzten acht Jahre dargestellt (siehe Abbildung 16 und Kapitel 7.4.1).
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7.5 Elektroaltgerate und Metall sowie schadstoffhaltige Abfélle
7.5.1 Bewertung der Ist-Situation

Die Gesamtmenge an gesammelten Elektro- bzw. Elektronikaltgeréten lag in den letzten acht
Jahren mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 und 2021 auf einem relativ konstanten Niveau
mit Werten zwischen 4,6 kg/E*a und 5,3 kg/E*a. In Braunschweig ist eine separate Erfassung
dieser Fraktion Uber die Sperrmullsammlung, das Schadstoffmobil, spezielle Container fir die
Elektro-Kleingerateentsorgung sowie durch Abgabe an den Wertstoffhéfen mdglich. Die Sam-
melmenge ist vergleichbar mit der Sammelleistung anderer mittel- bzw. norddeutscher Stadte
wie LUneburg (ca. 4,5 bis 5,5 kg/E*a zwischen 2018 und 2021) oder Munster (ca. 5 bis
6 kg/E*a in 2021 und 2022).

Seit Inkrafttreten des neuen Elektro- und Elektronikgerategesetzes (ElektroG) Anfang 2022
kénnen Verbraucher ihre defekten und aussortierten Gerate auch im Discounter, Drogerie-
markt und Supermarkt mit einer Verkaufsflache von mindestens 800 m? zuriickgeben. Dies ist
bei der zukinftigen Mengenentwicklung der 6rE zu beriicksichtigen. Die tUberwiegend stoffli-
che Verwertung (ca. 75 % bis 85 % gemall Angaben des Umweltbundesamtes) der Elektro-
altgerate erfolgt Uber die Electrocycling GmbH in Goslar bzw. die Stiftung ear. Neben den
Klimavorteilen des stofflichen Recyclings ist bei dieser Abfallfraktion auch die Ressourcen-
schonung im Hinblick auf die Metalle und die sogenannten Seltenen Erden sehr bedeutsam.

Der Anteil an gesammelten Metallen war in den letzten Jahren leicht ricklaufig mit
ca. 2,6 kg/E*a in 2023.

Die Menge an separat erfassten schadstoffhaltigen Abféllen (inklusive Batterien) lag mit ca.
0,4 kg/E*a in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau. Die Batterien machten davon
einen Anteil von ca. 0,05 kg/E*a aus. Im Vergleich zu Lineburg (ca. 1,7 kg/E*a in 2023) oder
Minster (gut 1,0 kg/E*a in 2022) ist die Sammelquote an schadstoffhaltigen Abfallen in Braun-
schweig sehr niedrig, obwohl auch dieser Anteil im Restabfall mit 0,02 Gew.-% sehr niedrig

war.

7.5.2 Umsetzung der MaRnahmen aus dem AWIKO 2021 bis 2025

Die Stadt Braunschweig mit der ALBA Braunschweig GmbH als beauftragte Dritte ist bundes-
weiter Vorreiter im Bereich der separaten Erfassung von Elektroaltgeraten und Batterien auf-
grund der zuvor beschriebenen vielfaltigen Sammel- und Abgabemdglichkeiten (siehe Kapi-

tel 7.5.1). Damit liegt ein sehr birgerfreundliches Erfassungssystem vor, welches fortlaufend
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geprift und ggf. angepasst wird. Die Abgabe von Kleingeraten (z.B. Handys, Kaffeemaschi-
nen, Radios, Rasierer, Toaster, Taschenrechner etc.) ist zusatzlich zur Entsorgung auf den
Wertstoffhdfen in einem der 47 Elektrocontainer im Stadtgebiet mdglich. Im Zusammenhang
mit der Entsorgung der Elektroaltgerate wird explizit auf die separate Entsorgung der Batterien
und Akkus hingewiesen. Neben den separaten Abgabemdoglichkeiten auf den Wertstoffhéfen
wird in Pressemitteilungen, Infobroschiren bzw. auf der Homepage der ALBA Braunschweig
GmbH auf die kostenfreie Riickgabe in Super-, Drogerie-, Elektro- und Baumarkten und zudem
auf den richtigen Gebrauch von Akkus sowie das Vermeiden der Nutzung von Batterien hin-

gewiesen.

Im Zusammenhang mit dem neuen ElektroG fihrte ALBA im Jahr 2022 unter dem Motto
»1renn Dich vom alten E-Schrott eine Kampagne rund um die Entsorgung und das Recycling
von Elektro(nik)schrott mit Beitragen, Aktionen, Werbung (auf Autos, Hausbanner, Flyer),
Pressemeldungen, Instagramposts und mehreren Schilerwettbewerben durch. In den Jah-
ren 2022 und 2023 sammelten Schilerfinnen im Rahmen der Wettbewerbe
~Elektro(nik)schrott gehort ins Recycling” bzw. ,,E-Waste Race” in ihrer Nachbarschaft, Familie
oder Freundeskreis Elektroschrott und setzten sich dabei aktiv mit dem Thema Recycling aus-

einander.

7.6 Demographischer Wandel, Digitalisierung und Gebuhren
7.6.1 Darstellung und Bewertung der Ist-Situation

In Braunschweig gibt es derzeit an 11 Standorten Unterflurbehalter fir die Entsorgung der
Haushaltsabfalle. An fast allen dieser Standorte sind separate Unterflurbehalter fiir Restabfall,
Bioabfall, LVP/sNVP und PPK vorhanden. Au3erdem gibt es derzeit im Stadtgebiet vier Stand-

orte mit Unterflurbehéltern fur die Wertstoffsammlung.

Bei den Millfahrzeugen ist der Einsatz von GPS-Technik Standard. Es gab erste Pilotprojekte
mit Fullstandssensorik und entsprechender digitaler Verarbeitung an einigen Elektrokleingera-
tecontainern, die jedoch gemaR ALBA nicht gentigend positive Effekte lieferten, welche die
dabei entstehenden Kosten rechtfertigen wirden. Des Weiteren wurden Praxistests zunachst
mit zwei Storstoffdetektionssystemen (DeepScan und SmartScan der Fa. Zoeller) bei der Lee-
rung der Bioabfallbehalter in 2023 und 2024 durchgefiuhrt (siehe Kapitel 7.6.2). Sonstige Con-
tainer und die Standard-Sammelgefal3e auf den Grundstiicken sind nur vereinzelt mit Identifi-
zierungstechniken ausgestattet. Im Bereich der Biotouren von Bebelhof und Weststadt wurden
Barcode-Aufkleber an den Abfallsammelgefal3en befestigt, die bei Fehlbeflllung der Gefalle

per Scan erfasst werden. Als Erweiterung hierzu wird in 2025 die Barcode-Kennzeichnung in
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den Schwerpunktgebieten Siegfriedviertel, Schwarzer Berg und westliches Ringgebiet weiter-
gefluhrt.

In Braunschweig hat sich seit Jahren ein lineares Gebuhrensystem ohne Grundgebihr mit
einem Mindestvolumen von 10 | pro Person und Woche fiir Restabfall etabliert. Fur Bioabfall
gibt es groRtenteils mit Ausnahme der Grundstiicke innerhalb der Okerumflut eine Anschluss-
und Benutzungspflicht, aber kein Mindestbehaltervolumen. Die Entsorgung des Bioabfalls wird

teilweise Uber die Gebuhren der Restabfallbehalterleerung quersubventioniert.

7.6.2 Umsetzung der MaBnahmen aus dem AWIKO 2021 bis 2025

Seit 2018 wird bei der Planung von Neubaugebieten die Mdéglichkeit der Errichtung von Unter-
flurbehaltern fur Haushaltsabfalle betrachtet und die Ausfihrung realisiert, wenn dies umsetz-
bar und vorteilhaft ist. Auch im Bestand wird bei Umplanungen oder Problemen mit der her-
kdmmlichen Abfallsammlung die Implementierung von Unterflurbehaltern geprift und ggf. um-
gesetzt. Auch fur Wertstoffcontainerstationen wird die Umristung in Unterflurbehélter — insbe-
sondere bei Stellproblemen — in Betracht gezogen. An einem Standort im dstlichen Ringgebiet
ist 2025 die Errichtung von Unterflurbehéltern anstelle einer Containerstation geplant. Durch
den Ausbau der Unterflurbehélterstationen soll insbesondere der demographische Wandel in
der Bevolkerung berticksichtigt und die Entsorgung des Hausmudills fur die Blrger*innen er-
leichtert werden. Neben der Vereinfachung der Abfallentsorgung kdnnen die Unterflurbehélter
auRerdem das Stadtbild verbessern und eine Alternative zu herkémmlichen Uberflurbehaltern
bei Stell- bzw. Platzproblemen darstellen. Eine Demontage und Abholung sperriger Gegen-
stande aus der Wohnung sind in Braunschweig ab Juni 2025 moglich (siehe auch Kapi-
tel 7.2.2).

In Praxistests wurden im Dezember 2023 bzw. im Marz 2024 die Storstoffdetektionssysteme
Deep Scan und Smart Scan der Firma Zoeller bei der Leerung der Bioabfallbehalter in ver-
schiedenen Stadtteilen eingesetzt. Damit sollten falsch befillte Biotonnen (mit Storstoffen)
identifiziert werden, damit diese ggf. nachsortiert bzw. gesondert geleert werden konnten.
Deep Scan ermoglicht die Nichtleerung storstoffbelasteter Biotonnen, bevor der Inhalt in das
Sammelfahrzeug gelangt. Dabei werden leitende Stoffe innerhalb der Biotonne identifiziert und
als Fehlwirfe erkannt und ein Schiitten in das Sammelfahrzeug verhindert. Kunststoffe kdnnen
damit nicht erfasst werden. Aufgrund des Schwerpunktthemas Plastik wurde das System Deep
Scan fir Braunschweig als nicht geeignet bewertet, da die Technik Kunststoffe nur in Verbin-
dung mit leitfahigen, anderen Storstoffen erkennt. Die Smart Scan Technik identifiziert die

Stoffanteile erst beim Schittvorgang, da die Analyse erst wahrend des Ladevorgangs erfolgt,
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sodass ein Stehenlassen der Tonne im Nachgang nicht mehr moglich ist. Der Vorteil besteht
darin, dass auch Kunststoffanteile im Schittvorgang konkret detektiert werden kdnnen. Eine
abschliel3ende Bewertung eines mdglichen Einsatzes dieser Technik fur Braunschweig steht

noch aus.

Weitere MalRBhahmen beispielsweise zur Ausristung der Standard-Sammelgefaf3e oder Con-

tainer mit Identifizierungstechnik konnten noch nicht erprobt bzw. umgesetzt werden.

Samtliche Informationen zur Abfallentsorgung und richtigen Trennung der Abfallfraktionen so-
wie die Daten zur Abfallbehalterleerung sind auf der Homepage der Stadt Braunschweig und
der ALBA Braunschweig GmbH digital abrufbar. Auch Sperrmullabholungen kénnen online
gebucht und abgewickelt werden. Viele Informationen und Hinweise zur Abfalltrennung und
-entsorgung sowie zu besonderen Kampagnen sind nicht nur in den Zeitungen, sondern auch
auf digitalen Plattformen wie Instagram etc. verdéffentlicht. Auch das Angebot des Tausch- und
Verschenkmarktes ist online einsehbar. Zur einfacheren Informationsbereitstellung werden

haufig auch QR-Codes als Internetzugang zur Verfugung gestellt.

Das in Braunschweig etablierte lineare Gebiihrensystem fir die Abfallentsorgung hat den Vor-
teil, dass eine sehr stabile und gut kalkulierbare Gebuhrenentwicklung gewahrleistet werden
kann. In der bereits zuvor erwéahnten Restabfallanalyse der Stadt Braunschweig wurden auch
die Fullstande der beprobten Restabfallbehalter von ca. 150 Grundstiicken bestimmt. Die klei-
neren Abfallbehélter bis maximal 240 | waren im Mittel nur zwischen 61 % und maximal 76 %
je nach TonnengréRe beflllt. Den geringsten Fllstand besalRen die kleinsten Behalter (40 I).
Die 4-Rad-Behalter (550 |, 770 | und 1.100 I) waren durchschnittlich zu 92 % befiillt. Insgesamt
lag der ermittelte Fillstand im Durchschnitt bei ca. 69 %. Lediglich 3 % der beprobten Abfall-
behalter waren Uberflillt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass viele Haushalte ein deutlich ho-
heres Behéltervolumen als das vorgegebenen Mindestvolumen von 10 | pro Person und Wo-
che besaflien. Um Schlussfolgerungen hinsichtlich des Mindestvolumen und der Restabfallge-

bihr ableiten zu kénnen, sind weitere Untersuchungen erforderlich.

7.7 Deponiestandort und abfallwirtschaftliche Anlagen
7.7.1 Bewertung der Ist-Situation

Zur Anlehnung der Abfallschittung auf SF Il an die dstliche Béschung der SF 1l und Ila und
Erweiterung der Abfallschiittung in vertikaler Richtung (Héhe entsprechend der urspriinglichen

Planungen) wurde auf diesem Bdschungsbereich anstelle der geplanten Oberflachenabdich-
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tung eine Multifunktionale Abdichtung (MFA) aufgebracht. Dadurch wird das Ablagerungsvo-
lumen fur mineralische Abfélle auf der Deponie Watenbittel um ca. 220.000 m? erweitert und
eine voraussichtliche Ablagerung bis ca. 2054 gewahrleistet (bei einer kalkulierten Einlage-

rungsmenge von ca. 17.000 m3 pro Jahr).

Die Grunabfallkompostierung, Sperrmillvorschaltanlage und der Kleinanliefererbereich sind
groftenteils ausreichend dimensioniert und in einem guten baulichen und betrieblichen Zu-
stand. Die Bioabfallvergarungsanlage (kontinuierliches Trockenvergarungsverfahren flr maxi-
mal 20.000 t Bioabfall pro Jahr) in Watenbduttel ist mittlerweile ca. 27 Jahre alt und wird in den
nachsten Jahren erneuert. In diesem Zusammenhang ist auch der Neubau eines eigenen
Blockheizkraftwertes vorgesehen (siehe Kapitel 3.4.2). Der Zustand und die Funktionsfahig-

keit der Restabfallumschlaganlage sind zukunftig zu prifen und bewerten.

7.7.2 Umsetzung der Malinahmen aus dem AWIKO 2021 bis 2025

Eine Teiluberdachung des Kompostplatzes gemal TA-Luft ist nicht erforderlich und wurde da-
her nicht weiter betrachtet.

Das Abfall-Zwischenlager auf der Deponie (fur eine mogliche Havarie 0.4.) stand mit Aus-
nahme weniger Monate Ende 2024 bzw. Anfang 2025 (Flache wurde als Lagerflache fur den
4. Bauabschnitt (MFA) bendétigt) fortlaufend zur Verfugung und wurde von ALBA mehrmals fir
einige Monate als Zwischenlager fir verschiedene Abfélle (z.B. Hausmill, Holz oder Holz-

schnitzel) genutzt.

Der Bahntransport wurde auch nach 2021 (Neuausschreibung der thermischen Verwertung
des Restabfalls) zur Anlage TRV Buschhaus in Biddenstedt der EEW Helmstedt beibehalten.
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8 Zielentwicklung bis 2030

Die Schwerpunkte der abfallwirtschaftlichen Ziele der Stadt Braunschweig fur die Jahre 2026
bis 2030 liegen auf der Reduzierung der Restabfallmenge und der Erhéhung der Recycling-
quote sowie in der Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung. Damit soll ins-
besondere die Umsetzung des gemall 8§ 14 KIWG festgesetzten Recyclingziels von

65 Gew.-% fur Siedlungsabfélle in Deutschland ab dem Jahr 2035 angestrebt werden.

Fur die Erarbeitung der zukinftigen abfallwirtschaftlichen Ziele und MalBhahmen der Stadt
Braunschweig wurde im Marz 2025 ein Workshop mit Vertretern der Politik veranstaltet. Zu
den zuvor genannten Themenbereichen wurden ausgewdahlte MalRnahmen durch einen exter-
nen Gutachter (GAVIA, Berlin) vorgestellt und moderiert. AuRerdem bestand fir die Teilneh-
mer aus der Politik die Mdéglichkeit, eigene Ideen und Vorschlage einzubringen und gemein-
sam zu diskutieren. Im Folgenden werden die in dem Workshop erarbeiteten Ziele und Mal3-
nahmen sowie weitere abfallwirtschaftliche Ziele der Stadt Braunschweig vorgestellt. Dabei
erfolgt eine Zuordnung der Ziele / Mal3nahmen zu den bereits in Kapitel 7 verwendeten The-
mengebieten und Abfallstromen.

Die Umsetzbarkeit samtlicher dargestellten Ziele und MafRnahmen wird im Rahmen des neuen

Abfallwirtschaftskonzeptes zunéchst gepriift. Im Anschluss werden die zielfiihrenden und rea-

lisierbaren MalRnahmen und Ziele final abgeleitet und erarbeitet. Dabei wird ein erwartbarer
Zielbeitrag zu Erreichung des Recyclingziels von 65 % der Siedlungsabfélle ab dem Jahr 2035
ebenso dargestellt wie der zu erwartende Aufwand fir diese MaRnahmen. Bei der Recycling-
zielvorgabe gemanR § 14 KrWG ist zu beachten, dass das Recyclingziel von 65 % fur das Jahr
2035 fur sdmtliche Siedlungsabfalle in Deutschland und nicht nur fur die Uberlassungspflichti-
gen Siedlungsabfélle einzelner Kommunen gilt. Daher wird fiir die Stadt Braunschweig zwar
eine vergleichbare Recyclingquote fur die kommunalen Siedlungsabfélle angestrebt; die Ak-
teure sind sich jedoch bewusst, dass eine Erreichung dieser Quote evtl. nicht so schnell und
nicht in vollem Umfang mdglich ist. Bei Nichterreichung dieser Zielvorgabe sind deshalb auch

keine Sanktionen gegen einzelne Kommunen vorgesehen.

8.1 Abfallvermeidung und Offentlichkeitsarbeit

Im Bereich der Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung kdnnten durch ver-
besserte Mdglichkeiten zur Wiederverwendung von Sperrmull und durch den Ausbau des
Tausch- und Verschenkmarktes zusatzliche Erfolge erzielt werden. Beispielsweise kdonnte ein
zusatzlicher Tausch- bzw. Verschenkmarkt auf den Wertstoffhéfen dauerhaft implementiert

bzw. die bereits vorhandenen Strukturen (separate Abgabe gebrauchsfahiger Gegenstéande
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ist am AEZ bereits moglich) ausgebaut werden, um noch gebrauchsfahige Gegenstande ge-
zielter und in grolerem Umfang weitergeben bzw. weiterverwerten zu kdnnen. Es ware in die-
sem Zusammenhang z.B. das Aufstellen eines Containers fir das Anbieten dieser Gegen-
sténde denkbar. Zuséatzlich ware an einem solchem Ort oder in den Stadtbezirken auch die
Einrichtung bzw. der Ausbau eines Verleihs fir Werkzeuge etc. (Leihothek) mdglich, um den
Bedarf an speziellen Werkzeugen und Geraten in den einzelnen Haushalten zu gewahrleisten
sowie unnétigen kauflichen Erwerb zu reduzieren und damit spateren Abfall zu vermeiden. Der
Vorteil eines Containers besteht in der raumlichen Flexibilitdt auf dem Gelande und der spa-
teren Weiterverwendbarkeit an anderen Standorten. Zunéchst sind die bereits vorhandenen
Mdglichkeiten und Prozesse zu analysieren, um daraus gezielte Malinahmen ableiten zu kon-

nen.

Die Wiederverwendung von noch gebrauchsfahigen Sperrmillgegenstdnden kénnte durch
eine groRRere Zahl an Abnehmern (derzeit werden die Gegenstande nur dem Kaufhaus
.Fairkauf der Lebenshilfe angeboten) gesteigert werden. Evtl. ware auch hier die Abnahme
durch Privatpersonen direkt am AEZ denkbar.

Ein Ziel der Offentlichkeitsarbeit besteht in der Verbesserung der Abfalltrennung und -zerklei-
nerung durch zusatzliche Informationen zur richtigen Mulltrennung und Zerkleinerung insbe-
sondere bei der Entsorgung von LVP und sNVP. Dazu wéren digitale Beitrage (z.B. Social
Media-Beitrage), mehrsprachige Flyer sowie eine Sortier-App und Informationsveranstaltun-
gen (z.B. im Rahmen der Europaischen Woche der Abfallvermeidung) denkbar. Auch gezielte
Schulungen und Wettbewerbe in Schulen zum Thema Abfallvermeidung und Milltrennung
(z.B. durch den Erwerb eines Mullabzeichens im Sachunterricht oder in weiterfiihrenden Schu-

len in Gesellschaftskunde-Fachern) konnten das Bewusstsein der Abfallwege verbessern.

8.2 Restabfall, Sperrmill und Direktanlieferungen

Im Bereich des Restabfalls ist die Moglichkeit der Wertstoffentfrachtung dieses Abfallstroms
durch die Errichtung einer Restabfallvorbehandlungsanlage auf dem AEZ in Watenbuttel zu
prufen. Bereits im Rahmen des Workshops wurden erste Zahlen zur Umsetzung einer solchen
Anlage zusammengetragen, welche im Rahmen des AWIKO detaillierter ausgearbeitet wer-
den sollen. Es stellte sich bereits in der Voruntersuchung heraus, dass eine solche Anlage
voraussichtlich nicht wirtschaftlich zu errichten und zu betreiben sein wird. Ggf. ist zu prifen,
ob eine kleinere Anlage fiir einen Teil des Restabfalls aus Stadtteilen mit sehr schlechter Mull-
trennung oder die Errichtung einer gemeinsamen Anlage durch mehrere Kommunen zielfuih-

rend sein konnten. Hinsichtlich der Optimierung der Restabfallentsorgung ist auch die derzeit
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zur Verladung der Restabfalle verwendete Restabfallumschlaganlage auf ihre zukinftige
Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit zu untersuchen.

Eine kundenfreundlichere Anlieferung von Abféllen und eine verbesserte Getrenntsammlung
der Abfalle kénnten durch die Errichtung eines neuen Wertstoffhofes im Osten oder Siden der
Stadt erreicht werden. Die kiirzeren Anfahrtswege wirden zum einen eine Zeitersparnis und
einen verbesserten Komfort fur die Anlieferer darstellen. Zum anderen wirde dadurch auch
ein Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz der Stadt erzielt werden. Generell sind die Rah-

menbedingungen der Abfallanlieferung auf den Wertstoffhdfen zu prifen.

8.3 Bio-und Griunabfall

Die Erh6hung der separat erfassten Bioabfallmenge Uber die Bioabfallbehélter insbesondere
durch die Entfrachtung aus dem Restabfall (Organikanteil im Restabfall lag bei knapp
34 Gew.-% in 2024) stellt zur Erreichung der Recyclingquote von 65 Gew.-% ein sehr wichti-
ges Ziel dar. Dies konnte durch die Erhohung des Anschlussgrades an die Biotonne anhand
der Einfuhrung einer generellen Pflichtbiotonne im gesamten Stadtgebiet (auch innerhalb der
Okerumflut) erreicht werden. Eine Befreiung von der Biotonne kann derzeit nur Haushalten mit
Eigenkompostierung gewahrt werden. Diese ist weiterhin regelmafig zu tberprifen. Je nach
Umsetzung und Erfolg der Kompostierung sollte eine Sensibilisierung der Bewohner derart
erfolgen, dass zusatzlich zur eigenen Verwertung auch eine Biotonne sinnvoll sein kann, da
nicht sdmtliche Organik (wie z.B. gekochte Lebensmittel sowie Fleisch- und Fischreste) fir die
Kompostierung geeignet ist. In den dicht bebauten Quartieren der Innenstadt kdnnten Sam-
melplatze bzw. -behélter fiir die Entsorgung der Bioabfélle aus Platzgriinden eine Alternative

zu den kleineren Behéltern auf den Grundstiicken darstellen.

Ferner kdnnte die Einflhrung eines zusatzlichen 240 |-Bioabfallbehalters (evtl. nur als Saison-
tonne) insbhesondere fir Ein- und Zweifamilienhausern mit einer gré3eren Bewohneranzahl
bzw. einer groBeren Gartenflache zu einer generellen Steigerung der erfassten organischen
Abfalle fihren. Dabei ist jedoch abzuwégen, ob die Steigerung an Gartenabféllen in der Bio-
tonne und damit die vermehrte Einspeisung von Gartenabfallen in die Bioabfallvergarungsan-
lage zielfihrend ist oder eine separate Erfassung dieser Abfélle sinnvoller wére, um das krau-
tige und holzige Grungut kompostieren bzw. verbrennen zu kdnnen. Die Vor- und Nachteile
der unterschiedlichen Entsorgungswege werden im Gringutnutzungskonzept naher unter-
sucht. Des Weiteren ist zu prifen, ob die Einfihrung eines Pflichtvolumens fir Bioabfallbehal-
ter bei gleichzeitiger Reduzierung des Pflichtvolumens der Restabfallbehélter zu einer héheren

Menge an separat erfassten Bioabfallen beitragen konnte. Dies misste aber noch genauer

211 von 256 in Zusammenstellung



Fortschreibung AWIKO 2026 bis 2030 TOBIR 72

untersucht werden. Generell kdnnte auch eine hdhere Quersubventionierung der Bioabfallge-
bihr Gber die Restabfallgebtiihr zu einer Steigerung der separat erfassten Bioabfalle beitragen

(siehe auch Kapitel 8.5).

In Hinblick auf die ab Mai 2025 geltenden neuen Vorgaben der Bioabfallverordnung zum Stér-
stoffanteil im zu behandelnden Bioabfall sollte die bereits intensive Offentlichkeitsarbeit (Bio-
abfallkampagne) trotz der bereits erzielten Erfolge (deutliche Reduktion des Stérstoff- und ins-
besondere Kunststoffanteils in den Bioabfallbehaltern des gesamten Stadtgebietes) fortgefihrt

werden.

Wie bereits zuvor erwahnt, stellt die generelle Erh6hung der separat erfassten Griinabfallmen-
gen (krautige Fraktionen wie Rasen, Hecken und Laub sowie holzige Fraktionen in Form von
Baum- und Strauchschnitt) eine weitere Mdglichkeit dar, eine Erhéhung der Recyclingquote
zu erreichen. Dies kdnnte durch eine Verbesserung der Sammelsysteme flr Gartenabfélle
durch beispielsweise saisonale Containersammlungen o0.a. sowie durch das Errichten weiterer
Annahmeplatze insbesondere im Osten und Siiden des Stadtgebietes oder durch die bereits
erwahnte Errichtung eines weiteren Wertstoffhofes erreicht werden. Auch Gebuhrenanreize
konnten zu einer Mengensteigerung beitragen. Des Weiteren ware eine signifikante Erhéhung
der Recyclingquote durch das Einbeziehen der Griinabfalle aus stadtischen Herkunftsberei-
chen, welche derzeit gewerblich erfasst sowie entsorgt werden und daher nicht zu den kom-
munalen Siedlungsabfallen zahlen, sinnvoll. Auch dieses Thema wird im Gringutkonzept na-

her betrachtet.

8.4 Wertstoffsammlung

Anhand der Ergebnisse der Restabfallanalyse aus dem Jahr 2024 wird deutlich, dass eine
Uberdurchschnittlich groRe Menge an PPK in der Restabfalltonne entsorgt wird. Der Anteil an
verwertbaren PPK lag bei knapp 8,5 Gew.-%. Daher stellt die Erh6hung der separat erfassten
PPK-Menge ein wichtiges Ziel dar, um die Restabfallmenge zur verringern und die Recycling-
quote zu erhthen. Dieses Ziel kdnnte sowohl durch die Erhéhung des Anschlussgrades an die
blaue Papiertonne (ggf. Einflhrung einer Pflichttonne) als auch durch eine Erhéhung der Ab-
fuhrfrequenz erzielt werden. Vorab ist anhand einer Fiillstandsmessung vor Leerung der Ton-
nen zu ermitteln, in welchen Stadtgebieten bzw. Bebauungsstrukturen eine haufigere Leerung
zielfihrend sein konnte. Des Weiteren kdnnte die separat erfasste PPK-Menge durch eine
Erhéhung der Anzahl an PPK-Containern im 6ffentlichen Raum sowie durch eine Erhéhung

der Leerungsfrequenz der Container gesteigert werden. Die Notwendigkeit dieser Maf3nah-
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men im Bereich der Wertstoffcontainer ist zuvor durch eine Prifung der Fillstdnde der Con-
tainer und der standortbezogenen Leerungshéufigkeiten zu bewerten. Diese Prifung ist gof.

auf die an den Wertstoffstationen vorhandenen Glascontainer auszuweiten.

Ein weiteres Ziel besteht aul3erdem in der Erhdéhung der separat erfassten LVP und sNVP-
Mengen Uber die Wertstofftonne, da auch bei diesem Abfallstrom eine Entfrachtung aus dem
Restabfall mdglich und zielfiihrend ware (gemafl Restabfallanalyse betragt der Anteil an LVP
und sNVP im Restabfall gut 8 Gew.-%). Wie auch bei der blauen Tonne kénnte dieses Ziel
durch die Erhéhung der Abfuhrfrequenz auf 14 Tage der aktuell gré3tenteils nur vierwdchent-
lich geleerten Wertstofftonnen (Ausnahme bilden einige 1.100 Behalter mit zweiwochentlicher
Leerung) und ggf. durch die Erhéhung des Anschlussgrades erreicht werden. Wie bereits be-
schrieben, sollte eine Anderung des Abfuhrrhythmus anhand einer Fiillstandsmessung der
Wertstofftonnen zunachst analysiert werden. Da es immer noch Bereiche im Stadtgebiet mit
starkem Fehlbefillungsgrad der Wertstofftonnen gibt, sollten im Rahmen der Offentlichkeits-
arbeit weitere Aktionen zur richtigen Mulltrennung insbesondere in Kooperation mit den Woh-
nungsbaugesellschaften durchgefiihrt werden. In diesem Zusammenhang kdnnte auch die Ab-
schaffung der sogenannten Miillschleusen in den Grof3wohnanlage zur einer verbesserten Ab-
falltrennung beitragen.

Auch die Erhdhung der separat erfassten Glasmengen aus Forschung und Industrie konnte
ein weiteres Ziel darstellen, obwohl dies aufgrund des geringen Mengenaufkommens eine
kaum sichtbare Auswirkung auf die Recyclingquote hatte.

Den ab Anfang 2025 europaweit und national geltenden Vorgaben (8 20 KrWG) zur Getrennt-
sammelpflicht von Alttextilien kommt die Stadt Braunschweig durch die Bereitstellung von Alt-
textilcontainern an ca. 350 Standorten im offentlichen Raum der Stadt und weiteren ca.
110 Containern an privaten Standorten nach. Zusatzlich wird zuklnftig auch eine separate
Sammlung von zerschlissenen Alttextilien und Stoffresten (beispielsweise auf den Wertstoff-
héfen oder an bestimmten Sammelstellen im Stadtgebiet) geprift. Derzeit erscheint eine sol-
che separate Sammlung jedoch aufgrund fehlender Verwertungsmdglichkeiten und Absatz-
wege wenig zielfilhrend, da nur eine thermische Verwertung dieses Abfallstroms zur Verfi-

gung steht, welche Uber die Restabfallbehalter erfolgen kann.

8.5 Demographischer Wandel, Digitalisierung und Gebuhren

Bei der Entwicklung der Abfallwirtschaft in Braunschweig sind auch die Veranderungen auf-
grund des demographischen Wandels der Bevoélkerung zu beriicksichtigen. Eine (zerstérungs-

freie) Sperrmillabholung (einschliel3lich der Demontage sperriger Gegenstande) direkt aus
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der Wohnung wird durch die ALBA Braunschweig GmbH ab Juni 2025 kostenpflichtig ange-
boten. Nach einer Pilotphase ist zu prifen, in wieweit dieses Angebot von der Bevolkerung
angenommen wird und in welchem Umfang sich neben der Komfortsteigerung fir die Br-
ger*sinnen positive Ergebnisse hinsichtlich der Sperrmillmengen und der Vorbereitung zur
Wiederverwendung von Gegenstanden dadurch ableiten lassen. Des Weiteren sollte die Im-
plementierung von Unterflursystemen (insbesondere in Neubaugebieten) fir die Entsorgung
der Haushaltsabfélle weiter ausgebaut werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass geman
Sichtkontrollen und Analyseergebnissen der Abfall in den Unterflurbehaltern haufig schlechter
getrennt wird als in den oberirdischen Abfallbehaltern. Daher ist insbesondere bei der Errich-
tung neuer Unterflursysteme sowie im Umfeld von bestehenden Unterflursystemen eine ver-
starkte Offentlichkeitsarbeit und Beratung in Hinblick auf eine richtige Miilltrennung notwendig.
Ansonsten sind diese Systeme zwar aus demographischen Gesichtspunkten sinnvoll, aber
aus abfallwirtschaftlicher Sicht nicht zielfihrend. Des Weiteren sollte der Ausbau der Unter-
flursysteme fir die Entsorgung von Wertstoffen (PPK, Glas und Alttextilien und z.T. E-Klein-
gerate) an den Wertstoffstationen geférdert werden.

Im Bereich der Digitalisierung kdnnte eine Optimierung der Stadtsauberkeit durch eine Ki-
gestiitzte Erfassung von Verschmutzungen inklusive Datenanalyse und daraus abgeleiteter
automatisierter Auftragserteilung flr Reinigungsleistungen erreicht werden. Neben der Ver-
besserung der Leistungen kénnten diese auch messbar gemacht werden. Des Weiteren
konnte die Implementierung eines Behalteridentifikationssystems fir Restabfall- und Bioabfall-
behalter sinnvoll sein, um weitere Erfolge im Bereich der Abfalltrennung zu erzielen. Durch
eine solche sensorgestiitzte Abfuhr ist eine eindeutige Zuordnung von fehlbeflillten Behaltern

zum Nutzer moglich, wodurch Sensibilisierungsmaf3nahmen gezielter erfolgen kénnen.

Zur Verbesserung der Abfalltrennung in den Haushalten sollte in Hinblick auf die Abfallgebth-
ren neben der bereits in Kapitel 8.3 dargestellten mdglichen Erhéhung der Quersubventionie-
rung der Bioabfallgebiihr durch die Restabfallgebtiihr eine Geblihrenanpassung fur die zusatz-
liche Leerung fehlbefiillter Behélter (insbesondere Bio- und Wertstofftonne) vorgenommen
werden. Fir die Leerung solcher Behalter ware eine deutlich héhere Geblihr als fur die Stan-
dardleerung eines Restabfallbehélters einzufiihren (derzeit wird nur eine Standardgebihr er-

hoben), die den damit verbundenen zuséatzlichen Aufwand berucksichtigt.

Das gesamte Gebuhrensystem soll weiterhin regelmaRig auf Zielerreichung gepruft werden.
Bei den geplanten MafRnahmen sind die Auswirkungen auf die Gebihren zu prifen und bei

den anstehenden Entscheidungen zu bertcksichtigen.
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8.6 Sonstige Ziele zum Klima- und Ressourcenschutz

Ein weiteres wichtiges Ziel in Hinblick auf den Klima- und Ressourcenschutz besteht in der
Nutzung innovativer Antriebssysteme im Fuhrpark des Abfallentsorgers. Bei der Beschaffung
neuer Fahrzeuge ist zu prifen, ob Fahrzeuge mit umweltfreundlicheren Antriebssystemen eine

Alternative zu den Verbrennern darstellen.

Derzeit wird eine neue Dienstanweisung (DA) mit Vorgaben hinsichtlich einer nachhaltigen
und klimafreundlichen Beschaffung der offentlichen Hand final ausgearbeitet. Diese Anwei-
sung wird fur die Beschaffung aller Bau-, Liefer- und Dienstleistungen einschlie3lich Rahmen-
vereinbarungen fur alle mit Vergaben und Beschaffungen befassten Organisationseinheiten

der Stadt Braunschweig gelten.

Darluber hinaus konnten bei der Beschaffung von Parkbanken anstelle der herkémmlichen
Holzbanke auch Béanke mit Sitzflachen aus recycelten Kunststoffen beriicksichtigt werden. Ne-
ben der Ressourcenschonung bestehen weitere Vorteile in der Langlebigkeit dieser Banke und

in einem besseren Komfort bei der Nutzung.

8.7 Zusammenfassung und Priorisierung der Ziele und Malinahmen bis 2030

In Abbildung 24 werden die im neuen Abfallwirtschaftskonzept zu prifenden und ggf. umzu-
setzenden abfallwirtschaftlichen Ziele und MalRnahmen der Stadt Braunschweig bis 2030 zu-

sammenfassend dargestellt.
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MafRnahmen

Abfallvermeidung
und Offentlich-
keitsarbeit

Restabfall,
Sperrmull und
Direktanlieferung

Bio- und

Griunabfalle

Abfallvermeidung und
Vorbereitung zur Wieder-
verwendung

Verbesserung Abfalltren-
nung und -zerkleinerung

Wertstoffentfrachtung des
Restabfalls

Optimierung der derzeiti-
gen Restabfallentsorgung

Kundenfreundlichere Ab-
fallentsorgung auf den
Wertstoffhéfen

Erhdhung der separat er-
fassten Bioabfallmenge
und der Bioabfallqualitat

Erh6hung der separat

erfassten Grunabfallmenge

Verbesserung der Méglichkeiten
zur Wiederverwendung von Sperr-
mull u. Ausbau des Tausch- / Ver-
schenkmarktes (ggf. Leihothek)

Verstarkte Offentlichkeitsarbeit zur
richtigen Mulltrennung

Schulung des Bewusstseins der
Abfallwege (z.B. Schulwettwerbe)

Prifung der Errichtung einer
Restabfallvorbehandlungsanlage
in Watenbdittel

Uberprifung der RAUA auf zu-
kiinftige Tauglichkeit und sichere
Benutzbarkeit

Uberpriifung der Rahmenbedin-
gungen der Abfallanlieferung
Zusétzlicher Wertstoffhof

Erhdhung des Anschlussgrades
Einfihrung eines 240 I-Bioabfall-
behélters (evtl. nur saisonal)
Einfihrung Pflichtvolumen fur Bio-
abfallbehalter und parallel Redu-
zierung Mindestvolumen fiir
Restabfallbehélter

Erhdhung der Quersubventionie-
rung der Bioabfallgebihr
Fortfilhrung der Offentlichkeitsar-
beit zur Verbesserung der Qualitat
der Bioabfalle

Verbesserung der Sammelsys-
teme fir Gartenabfalle

Errichtung weiterer Annahmestel-
len fur Grunabfélle insbes. im Os-
ten u. Stiden (ggf. zusatzlicher
Wertstoffhof u. Gebiihrenanreize)
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Wertstoff-
sammlung

Demographischer
Wandel,
Digitalisierung und
Gebuhren

Sonstige Ziele
zum Klima- und
Ressourcenschutz

Erhéhung der separat er-
fassten PPK-Menge Uber
die blaue Tonne und die
PPK-Container

Erhdhung der separat er-
fassten LVP / sNVP-
Menge Uber die Wertstoff-
tonne und Erhéhung der
Qualitat des Abfalls

Weiterreichende Ge-
trennterfassung von Alt-
textilien

Beriicksichtigung des
demographischen
Wandels

Optimierung der Stadtsau-
berkeit

Verbesserung der Abfall-
trennung

Gewahrleistung der Ge-
biihrenstabilitat

Nutzung innovativer An-
triebssysteme im Fuhrpark
des Abfallentsorgers

Nachhaltigere und klima-
freundlichere Beschaffung
in der Stadtverwaltung

TOE1R 77

MafRnahmen

Erhdhung des Anschlussgrades
an die PPK-Tonne und Erhéhung
der Abfuhrfrequenz

Erhdhung der Anzahl der PPK-
Container im 6ffentlichen Raum
und der Leerungsfrequenz

Erhéhung des Anschlussgrades
Erhdhung der Abfuhrfrequenz
Sensibilisierung der Bewohner*in-
nen und Abschaffung von Miill-
schleusen in GroRBwohnanlagen

Ggf. separate Sammlung zer-
schlissener Alttextilien

Uberpriifung der Sperrmiillabho-
lung aus der Wohnung
Implementierung weiterer Unter-
flursysteme fur Haushaltsabfélle
und Wertstoffe an den Wertstoffs-
tationen

Kl-gestutzte Erfassung von Ver-
schmutzungen im Stadtgebiet

Behalteridentifikationssystem fur
Restabfall- und Bioabfallbehalter
Hoéhere Gebuhr fur Sonderleerung
fehlbefullter Abfallbehélter

RegelmaRige Priifung des Geblih-
rensystems auf dessen Zielerful-
lung

Berucksichtigung umweltfreundli-
cher Antriebssysteme bei der Be-
schaffung

Neue DA fir eine nachhaltigere
Beschaffung der o6ffentlichen Hand
Parkbanke aus recycelten Kunst-
stoffen anstatt Holz

Abbildung 24: Zusammenfassung der Zielentwicklung bis 2030
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Fur eine Priorisierung der umzusetzenden Mal3nahmen sind die bestehenden Vertrage und
maogliche Vertragsédnderungen in der Abfallentsorgung der Stadt Braunschweig zu beriicksich-

tigen.

Um ggf. Leistungsanpassungen durchfiihren zu kénnen, sind einige abfallwirtschaftliche The-
men vorab zu untersuchen und richtungsweisende Entscheidungen fir die Jahre nach 2030
vorzunehmen. Folgende MalRhahmen sind prioritar in den kommenden zwei Jahren (2026 und
2027) zu untersuchen, um eine spatere Umsetzung (grof3tenteils nach 2030) vorbereiten zu

konnen:
e Prifung der Errichtung einer Restabfallvorbehandlungsanlage in Watenbiuittel.

e Uberpriifung der Restabfallumschlaganlage auf zukiinftige Tauglichkeit und sichere
Benutzbarkeit.

e Prifung der Einfihrung eines Pflichtbioabfallbehalters fur das gesamte Stadtgebiet.

e Prifung der Errichtung zuséatzlicher Annahmestellen oder eines zusatzlichen Wertstoff-

hofes.

e Uberpriifung der Erhéhung des Anschlussgrades der blauen Tonnen (Abfallbehalter

fir PPK) mit einer moglichen (kommunalen) Pflichttonne.

e Uberpriifung einer méglichen Erhéhung der Abfuhrfrequenz der sonst nur vierwdchent-
lich geleerten Wertstofftonne auf einen zweiwdchentlichen Rhythmus, damit dies ggf.

mit den Dualen Systemen verhandelt und vereinbart werden kann.

Die 0.g. MalRnahmen sind neben dem Ziel der Abfallvermeidung und besseren Abfalltrennung
auch diejenigen, die fur die Erhéhung der Recyclingquote von ausschlaggebender Bedeutung
sind (Ausnahme: Uberprifung der RAUA). Im Rahmen der jeweiligen Untersuchung wird ne-
ben dem erwartbaren Zielbeitrag zur Erreichung des Recyclingziels von 65 % der Siedlungs-
abfalle ab dem Jahr 2035 auch der zu erwartende Aufwand fur diese Malinahme dargestelit.
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9 Nachweis der Entsorgungssicherheit

Die Frage der Entsorgungssicherheit stellt sich insbesondere fiir die (Vor)behandlungs- und

Ablagerungskapazitaten der im Stadtgebiet Braunschweig anfallenden Abfélle.

9.1 (Vor)behandlungskapazitaten und Vertragslaufzeiten

Die thermische Verwertung des Restabfalls und der Sortierreste des Sperrmiills erfolgt in der
Abfallbehandlungsanlage TRV Buschhaus in Buddenstedt der EEW Energy from Waste
GmbH Helmstedt. Der Entsorgungsvertrag zwischen EEW und der Stadt Braunschweig be-
steht seit dem 01.02.2022 und hat eine Laufzeit bis 31.12.2030 mit der Option der Verlange-
rung. Die mit EEW vertraglich vereinbarte Abfallmenge zur thermischen Verwertung ist unter
Bertlicksichtigung der Entwicklung des Abfallaufkommens in der Stadt Braunschweig als aus-

reichend dimensioniert einzustufen.

Auch die Verwertung der Bio- und Griinabfalle wird derzeit durch die Kapazitaten des Kom-
postplatzes sowie der bestehenden Bioabfallvergarungsanlage sichergestellt. Zur Optimierung
der Bioabfallverwertung ist der Neubau einer diskontinuierlichen Trockenvergérungsanlage
(ausgelegt fur 30.000 t Bioabfall pro Jahr) in den nachsten Jahren vorgesehen (siehe Kapi-
tel 7.3.2).

Der bestehende Vertrag zur Entsorgung des kommunalen Anteils der LVP / sNVP (Wertstoff-
tonne) lauft Ende 2025 aus und wird derzeit neu ausgeschrieben.

Die derzeit bestehenden Vertrage der Abfallentsorgung, der StralRenreinigung sowie des Win-
terdienstes mit der ALBA Braunschweig GmbH als beauftragte Dritte der Stadt Braunschweig
haben noch eine Laufzeit bis Ende 2030 mit der Option der Verlangerung. Es wird u. a. auf die
erforderlichen Leistungsanpassungen zur Erreichung der abfallwirtschaftlichen Ziele eine
Nachfolgeregelung ab dem Jahr 2031 angestrebt. Eine endgultige Entscheidung hinsichtlich
der zuklnftigen Ausrichtung der Abfallwirtschaft in Braunschweig ab dem Jahr 2031 wird ak-

tuell mit Unterstltzung externer Gutachter und unter Einbindung der Politik erarbeitet.

9.2 Ablagerungskapazitaten

Durch die Erweiterung der Deponiekapazitdten um ca. 220.000 m?3 (Fertigstellung in 2025) auf
insgesamt ca. 500.000 m?3 wird die Ablagerung der im Stadtgebiet anfallenden gefahrlichen
mineralischen Abfélle bei einem durchschnittlichen jahrlichen Ablagerungsvolumen von
ca. 17.000 m3 bis zum Jahr 2054 sichergestellt.
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Thema

Wesentliche Ziele bis 2025

Wesentliche Handlungsfelder

Umsetzung / Mallnahmen

Abfallvermeidung

e  Weitere Durchfiihrung
umfangreicher Maf3nah-
men zur Abfallvermei-

Ziel: Forderung der Ressourcen-
effizienz

e Vermeidung / Reduzierung
von Lebensmittelabféllen
und Verpackungsabféllen

Detailplanung zur Vermeidung von
Abféllen

Verstarkte regelméaRige Aktionen zur Ab-

Laufend

>

siehe Kapitel 6.1

e Hoher Anteil an Wert-
stoffen im Restabfall aus
Haushalten

reduktion

e Reduktion der Restabfall-
menge durch Verbesserung
der getrennten Erfassung
von Wertstoffen

e Erarbeitung eines fur die
Stadt Braunschweig vorteil-
haften Konzeptes zur
Restabfallbehandlung und
-beseitigung

Offentlichkeitsarbeit zur getrennten
Sammlung

Mehrsprachige und zielgruppenorientierte
Flyer und Videos

Durchfiihrung von Praxisversuchen zur
Restabfallbehandlung unter Berticksichti-
gung der vor Ort verfigbaren Infrastruktur
Reduzierung des biogenen Hausmudllan-
teils

Uberprufung und Verbesserung von MaR-
nahmen der Schadstoffentfrachtung des
Hausmills und der Getrennthaltung ge-
fahrlicher Abfalle

dung e Reduzierung von Fehlwirfen fallvermeidung und zur Sensibilisierung e Jahrliche Teilnahme an der
e Reduktion der Verwertungs- Beschaffung umweltfreundlich hergestell- Europaischen Woche der
und Behandlungskosten ter und reparaturfahiger Erzeugnisse Abfallvermeidung
Weiterentwicklung der Abfallberatungund | ® Implementierung einer zersto-
Offentlichkeitsarbeit rungsfreien Sperrmillsammliung
Einwegkunststoffbedarf bei Veranstaltun- | © Tausch- und Verschenkmarkt
gen und in der Gastronomie reduzieren durch ALBA
e Mehrere Reparatur-Cafés
Restabfall Ziel: Mengen- und Kosten-

Teilweise / laufend

>

Siehe Kapitel 7.2.2

Restabfallanalyse in 2024; Pra-
xisversuche zur Restabfallbe-
handlung erst nach 2025
Organik-Entfrachtung des
Restabfalls durch Bioabfallkam-
pagne in 2024/25 (mehrspra-
chige Informationen / Flyer)
Reduzierung Wertstoffanteil im
Restabfall durch Offentlichkeits-
arbeit (z.B. Teilnahme an Kam-
pagne ,Deutschland trennt — du
auch?)
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Thema

Wesentliche Ziele bis 2025

Wesentliche Handlungsfelder

Umsetzung / Mallnahmen

Bio- und Griinabfall

e Optimierungspotenzial
beim
Anschlussgrad

e Kichenabfélle Gberwie-
gend im Restabfall

e Potenzial bei der Aus-
lastung der Vergérungs-
anlage

e Neue Anforderungen an
Emissionsschutz und
Produktiberwachung

¢ Nachhaltige Verwertung
von holzreichen Bioab-
fallfraktionen

Ziel: Héhere Erfassungsquote

e Optimierung des Sammel-
systems Biotonne

¢ Sammelumfang fur Kichen-
abfalle intensivieren

e Bessere Auslastung der Ver-
garungsanlage

e Erfassung und Aufbereitung
von Gringut und -schnitt
inshesondere aus der stadti-
schen Landschaftspflege

e Optimierung / Erneuerung
der Vergarungstechnologie

e Erh6hung der Biogasproduk-
tion

Weiterhin stichprobenartig Art und Um-
fang der Eigenkompostierung tberprifen
Verdichtung des Sammelsystems Bio-
tonne

Verbesserung des Sammelkomforts flr
Kiichenabfalle

Gezielte Offentlichkeitsarbeit und Bera-
tung zur Verbesserung der Qualitat der
Bioabfalle und zur Benutzung der Eigen-
kompostierung

Erstellung eines Detailkonzeptes zur
ganzheitlichen Erfassung und Verwertung
von Griunabféllen bzw. Griinschnitt. (Grin-
gutkonzept)

Intensivierung der Werbungsmafinahmen
fur den hergestellten Kompost
Optimierungspotenziale der Vergarungs-
anlage realisieren

Ersatz der bestehenden Vergarungsan-
lage durch eine neue, dem Stand der
Technik entsprechende Anlage
Entwicklung eines Konzeptes zur Verwer-
tung holzreicher Bioabfallfraktionen

Teilweise / laufend

>

Siehe Kapitel 7.3.2

Wodchentliche Leerung der Bio-
tonne wird ab 2025 um einen
Monat auf Anfang Mai bis Ende
November verlangert
Verteilung von Papiertliten an
alle Haushalte im Rahmen der
Bioabfall-Kampagne

Deutliche Verbesserung der
Bioabfall-Qualitat durch o.g.
Kampagne (Ergebnisse Bio-
chargenanalyse, Test im Bebel-
hof)

Griungutkonzept wird derzeit er-
arbeitet (inkl. holzreiche Frak-
tion), Fertigstellung in 2025 an-
gestrebt

Neue Bioabfallvergarungsan-
lage ist in Planung

Erhohter Bedarf an Kompost
u.a. durch Torfsubstitution
Erklarvideos zur Biotonne und
Vergarungsanlage
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Thema

Wesentliche Ziele bis 2025

Wesentliche Handlungsfelder

Umsetzung / Mallnahmen

LVP/sSNVP

Ziel: Steigerung der Erfassungs-

quote
e Gute Qualitat der erfass- | ¢ Weitere Steigerung der Beibehaltung der Offentlichkeitsarbeit Teilweise / laufend
ten Wertstoffe, wenig Erfassungsquote Gezielte Kampagnen zur Optimierung der | > Siehe Kapitel 7.4.2
Fehlwurfe e Erhdhung der stofflichen Sammlung mit der Wohnungswirtschaft e Verringerung der Kunststoff-
e Hochwertige Sortierung Verwertung mengen durch Gesetzesande-
e Verringerung der Fehlwirfe rungen und Offentlichkeitsarbeit
in Problembereichen e Neue Erklarvideos
Papier, Pappe, Kartonage Ziel: Hohere Erfassungsquote
(PPK)
e Erfassungsquote auf e Weitere Erh6hung der Erfas- Neue Vereinbarung zur PPK-Erfassung Vollstandig
sehr hohem Niveau sungsquote mit den Dualen Systemen (Anlage 7 der > Siehe Kapitel 7.4.2

Abstimmungsvereinbarung)

Sperrmdll

e Forderung von hochwer-

Ziel: Zerstorungsfreie Sammlung

e Zerstorungsfreie Sperrmull-

Aufnahme von zusétzlichen Leistungs-

Teilweise / laufend

tigen Verwertungen im sammlung, um eine Vorbe- angeboten in die Satzung > Siehe Kapitel 7.2.2
Sinne der funfstufigen reitung zur Wiederverwen- Zerstorungsfreie Sperrmillsammlung
Abfallhierarchie des dung zu ermoglichen durch Abholung von Sperrmdill direkt aus e Madglichkeit der zerstérungs-
KrwG e Abfallvermeidung durch For- der Wohnung/dem Haus freien Sperrmillsammlung und
derung von Tausch- und Weitergabe an ,Fairkauf*
Verschenkmarkt e Tausch- und Verschenkmarkt
Demographischer Wandel Ziel: Altersgerechte Sammelsys-
teme
e Unterflurgrol3behalterim | ¢ Weitergehende Umstellung Prifung, wo im Bestand und Neubau Un- | Teilweise
Stadtgebiet auf altersgerechte Sammel- terflursysteme geeignet sind » Siehe Kapitel 7.6.2

e Zusatzliches Leistungs-
angebot, das den demo-
graphischen Wandel be-
ricksichtigt

systeme

e Angebot zuséatzlicher Leis-
tungen, zum Beispiel in der
Sperrmillsammlung

Zusammenarbeit mit der Wohnungswirt-
schaft.

Abholung direkt aus der Wohnung/dem
Haus

Implementierung von Unterflur-
behaltern fir Haushaltsabfalle
insbesondere in Neubaugebie-
ten (11 Standorte)
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Thema

Wesentliche Ziele bis 2025

Wesentliche Handlungsfelder

Umsetzung / Mallnahmen

An vier Standorten gibt es Un-
terflurcontainerstationen, eine
weitere Unterflurstation ist im
ostlichen Ringgebiet geplant
Abholung von Sperrmll aus
der Wohnung (Angebot ALBA)

Digitalisierung

GPS an Fahrzeugen ist
Standard

»Abfall-App“ vorhanden
Erste Pilotstandorte mit
Fullstandssensorik und
entsprechender digitaler
Verarbeitung an Elektro-
kleingeratecontainern

Ziel: Effizienzsteigerung durch
Digitalisierung

Ausristen der Standard-Sammelgefal3e
mit Identifizierungstechnik

Untersuchung, welche digitalen Angebote
insbesondere vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels wiinschens-
wert waren.

Teilweise

>

Siehe Kapitel 7.6.2

Praxistests mit den Stérstoff-
detektionssystemen Deep Scan
und Smart Scan der Firma
Zoeller

Informationen zur Abfallentsor-
gung und -trennung sowie Da-
ten zur Abfallbehalterleerung
sind digital abrufbar

Direktanlieferungen

Hohe Anlieferzahlen
Vermutete unberechtigte
Anlieferungen
Forderung von hochwer-
tigen Verwertungen im
Sinne der funfstufigen

Ziel: Unterbindung ordnungswid-

riger Anlieferungen und Forde-
rung einer hochwertigen Verwer-

tung

Beibehaltung der intensiven Kontrollen
der Kleinanlieferer

Prufung von MalRnahmen zur Qualitats-
verbesserung der Altholzfraktion mit dem
Ziel, diese zur Energieerzeugung einzu-
setzen

Vollstandig / laufend

>

Siehe Kapitel 7.2.2

Abnahme der Direktanliefer-
mengen u.a. durch intensive
Kontrollen

Anderung der Offnungszeiten
am Wertstoffhof Frankfurter Str.
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Thema

Wesentliche Ziele bis 2025

Wesentliche Handlungsfelder

Umsetzung / Mallnahmen

Abfallhierarchie des
KrwG

Abgabe von Al — Altholz an Hobbyhand-
werker auf Wertstoffhtfen wird gepruft
Erweiterung / Anpassung der Offnungs-
zeiten prifen

E-Geréte und Batterien

Anlieferung zu Wertstoff-
hofen

Separate Sammlung
Uber Sperrmill und
Schadstoffmobil
Kleingeratesammlung
Uber Container

Ziel: Erhdhung der erfassten

Mengen

e Erfullung der gesetzlichen
Anforderungen

e Birgerfreundliches
Erfassungssystem

Offentlichkeitsarbeit und Abfallberatung
intensivieren

Prifung der Ausweitung des Container-
sammelsystems und der Rucknahmestel-
len

Vollstandig

>

Siehe Kapitel 7.5.2

Sehr umfassendes Erfassungs-
system durch Schadstoffmobil
und Elektrokleingeratecontainer
(bundesweiter Vorreiter)
Geringe Mengen an E-Geréten
und Batterien im Restabfall

Gebihren

Gebuhrenstruktur (linea-
res System) und Unter-
stutzung des umweltpoli-
tischen Ziels, Anreize
zur Reduzierung der Ab-
fallmengen zu schaffen

Ziel: Forderung der Abfallver-
meidung und Abfallverwertung
sowie Sicherstellung einer ho-
hen Gebuhrenstabilitét

RegelmaRige Prifung des Gebuhren-
systems auf dessen Zielerfillung

Vollstandig / laufend

>

Siehe Kapitel 7.6.2

Fillstandsmessungen im Rah-
men der Restabfallanalyse lie-
fern einen durchschnittlichen
Flllstand der Restabfallbehéalter
von ca. 69 %

Fur Schlussfolgerungen hin-
sichtlich des Mindestvolumens
und der Restabfallgebuhr sind
weitere Untersuchungen erfor-
derlich
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Thema

Wesentliche Ziele bis 2025

Wesentliche Handlungsfelder

Umsetzung / Mallnahmen

Offentlichkeitsarbeit und Ab-

Ziel: Optimierung des

fallberatung

e Vorbildliche Offentlich-
keitsarbeit und Abfallbe-
ratung

e Modernes Kunden- und
Umweltzentrum

¢ Umfassende Mal3nah-
men

Gesamtsystems, Steigerung der
Akzeptanz

¢ Reduzierung der Restabfall-
menge

e Forderung der Abfallvermei-
dung

e Erhthung der Erfassungs-
quoten bei hoher Sortenrein-
heit

Weiterfiihrung der Offentlichkeitsarbeit
und Abfallberatung
Zielgruppenspezifische, mehrsprachige
Maflinahmen zur Sensibilisierung im Um-
gang mit Abfallen

Zukunftig ausgewéhlte Schwerpunkthe-
men durch die Offentlichkeitsarbeit und
Abfallberatung noch intensiver flankierend
unterstitzen, z. B.:

Verbesserung der Getrenntsammlung von
Wertstoffen

Laufend
» Siehe Kapitel 6.2

Mehrsprachige Informationen
bei Kampagnen und Abfallbera-
tung sind gangige Praxis
Schwerpunktthemen der Offent-
lichkeitsarbeit: Bioabfallkam-
pagne, Kampagnen und Schu-
ler*innen-Wettbewerbe zum
neuen ElektroG (2022) in den
Jahren 2022 und 2023 durch
ALBA sowie Teilnahme an der
Kampagne ,Deutschland trennt
— du auch?“in 2024 zur besse-
ren Wertstofftrennung

Deponiestandort, Abfallwirt-

Ziel: Erhalt der Effektivitat des

schaftliche Anlagen

Standortes

Bahntransport beibehalten
Zwischenlager erhalten

Kompostplatz ggf. teilweise Uberdachen
Marktabhangig ggf. weitergehende Sperr-
mdlltrennung

Teilweise
» Siehe Kapitel 7.7.2

Bahntransport wurde auch zur
Anlage der EEW Helmstedt bei-
behalten

Eine evtl. erforderliche Teiltiber-
dachung des Kompostplatzes
geman TA-Luft ist nicht erfor-
derlich
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Absender:
. ) 25-26558-01
AfD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Abfallwirtschaftskonzept 2026-2030
Anderungsantrag zur Vorlage 25-26558

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 03.11.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]

Beschlussvorschlag:
Das Kapitel 8 “Zielentwicklung bis 2030” des Abfallwirtschaftskonzepts wird erganzt
und die folgende Formulierung dem ersten Satz des Kapitels vorangestellt:

“Hauptziel des AWIKO bleibt die Abfallvermeidung. Ein Anstieg der Gesamtmulimengen,
auch bei Verschiebungen zwischen den Abfallarten, ist nur in Verbindung mit einer
mdglicherweise weiter steigenden Einwohnerzahl in entsprechender Quote zuldssig.
Ungeachtet der weiteren Schwerpunkte ist ein Gberproportionaler Anstieg der
Gesamtabfallmenge zu vermeiden und sogar deren Reduzierung anzustreben.”

Sachverhalt:

In der vorliegenden Form sieht das AWIKO eine Art von “Gewinnung” zuséatzlicher Grun-
und Bioabfalle vor. Nur ein Teil davon soll dabei aus der bisherigen Entsorgung in
Restabfalltonnen durch bessere Sortierung in Griinabfallbehalter umgeleitet werden.
Enorme Mengen bisher nicht gesammelter Grunabfalle sollen jedoch zukunftig durch
geanderte Vorgaben, z.B. durch das gebuhrenpflichtige Zuteilen von Griinen Tonnen,
gesammelt und beférdert werden. Hauptgrund dafir ist das beabsichtigte Erreichen der
fur Braunschweig unverbindlichen 65 %-Recylingquote, wahrend zur Zeit “nur” eine solche
Quote zu 51 % eingehalten wird.

Doch auch vermeintlich “guter” Mull, mit dem man eine bessere Quote erzielen kénnte,
muss mit viel Aufwand, personellem und Fahrzeugeinsatz bewegt und verarbeitet werden -
und das voraussichtlich in jeder Woche, auf3er in den Wintermonaten. Am Ende wird dies
alles von den Einwohnern der Stadt bezahlt, in Form von steigenden Gebuhren.

Die im AWIKO verborgene Absicht, die bisherige Gesamtmillmenge um eine flinfstellige
Tonnage-Zahl zu steigern (ungeachtet der Bevoélkerungsentwicklung), wurde bisher nicht
offentlich gemacht und debattiert, obwohl wir auch hier das Offentlichkeitsgebot fiir
einschlagig halten.

Mehr Mull “erzeugen”, indem man z.B. Gartenabfalle von bisherigen Selbstkompostierern
abholen will, entspricht gerade nicht dem obersten Prinzip der Millvermeidung. Uns ist
auch kein massenhaftes Problem “wilder” Gartenabfalldeponien im Stadtgebiet bekannt,
die man mit solchen MaRnahmen bekampfen muisste.

Die rechnerisch bevorstehende zweistellige Erhéhung der Gesamtmillmenge Iasst jedenfalls
schon erahnen, wie sich die Millgebihren fiir Braunschweiger Birger zukinftig entwickeln
werden.

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig 25-26453
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Zweite Satzung zur Anderung der Gebiihrenordnung fiir das Parken
auf gebuhrenpflichtigen Parkplatzen in der Stadt Braunschweig
(ParkGO)

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 22.09.2025
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhérung) 07.10.2025 o]

Ausschuss fir Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 09.10.2025 o]
Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 10.10.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

,Die zweite Satzung zur Anderung der Gebiihrenordnung fiir das Parken auf
gebuhrenpflichtigen Parkplatzen in der Stadt Braunschweig (ParkGO) wird in der als Anlage
beigefligten Fassung beschlossen.®

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes. Danach ist der Rat fir Beschlisse tber Satzungen und
Verordnungen zustandig; hierzu gehdren neben dem Erlass auch die Anderungen oder
Neufassung von Satzungen und Verordnungen.

Anlass

Seit der Ausweitung des gebihrenpflichtigen Parkens innerhalb der Okerumflut (DS 22-
19665) ist der Parkdruck in der Parkzone Ib, insbesondere in den Wallbereichen gesunken,
wodurch den Anliegerinnen und Anliegern sowie anliegenden Nutzungen wie geplant mehr
freie Parkplatze zur Verfugung stehen. Dies blieb auch mit Einfihrung des 24-Stunden-
Parkscheins fur 9 € im Mai 2024 (DS 24-23289) so.

Es sollte darliber hinaus neben dem verglinstigten 24-Stunden-Parkschein ein weiteres
Langzeitparkangebot in der Parktarifstruktur vorgehalten werden, dass insbesondere bei
einer haufigeren Nutzung der Parkmoglichkeiten durch zum Beispiel Mitarbeitende und
Gewerbetreibende im Vergleich zu den Kosten flr private Dauerparkangebote
gleichermalien attraktiv ist.

Da insbesondere in den Wallbereichen keine 6ffentlichen Parkhduser zur Verfligung stehen,
kann ein Langzeitparkangebot in den Wallbereichen eine sinnvolle Erganzung in der
Braunschweiger Parktarifstruktur sein. Dies wurde auch bereits mit der Evaluation der
Ausweitung der Parkgebulhrenpflicht (DS 24-24003) aufgezeigt.

227 von 256 in Zusammenstellung



TOP 20
Vorschlag der Verwaltung
Aufgrund der vorhandenen freien Kapazitaten und um Langzeitparkenden wie
Gewerbetreibenden und Mitarbeitenden ein attraktives Parkangebot unterbreiten zu kénnen,
schlagt die Verwaltung fiir die Parkgebihrenzone Ib vor, ab dem 01.12.2025 ein
Langzeitparkangebot einzufiihren und die Parktarifstruktur um ein 7-Tage- sowie ein 30-
Tage-Parkschein zu erweitern.

Die Langzeitparkscheine gelten fur die entsprechende Anzahl an Kalendertagen fortlaufend
ab Kauf, einschlieRlich Sonn- und Feiertage. Der 7-Tage-Parkschein kostet 29 €, der 30-
Tage-Parkschein 79 €. Damit liegen die Kosten fir den 30-Tage-Parkschein auch unter
Berticksichtigung von Service-Geblhren fir das Handyparken etwa auf der Héhe der
Monatsmiete eines Dauerstellplatz (z. B. in Parkhausern und Tiefgaragen) in der Innenstadt.

Die Langzeitparkscheine kdnnen nur Uber das Handyparken erworben werden, da die
Parkscheinautomaten in Braunschweig ausschlielich Munzzahlung zulassen und die
Kassensysteme nicht auf hohe Betrage ausgelegt sind. Es ist zu beachten, dass je nach
Handypark-Anbieter eine Servicegebuhr von bis zu 15 % der Parkgebuhr fur die Transaktion
erhoben wird. Je nach Anbieter kostet der 7-Tage-Parkschein demnach maximal 33,35 €,
der 30-Tage-Parkschein 90,85 €. Die Verwaltung hat keine Moglichkeit die Servicegebuhren
der Anbieter zu beeinflussen.

Hierzu ist eine Anderung der Parkgebiihrenordnung erforderlich.

Fur die tbrigen Bereiche bleiben die bisherigen Regelungen bestehen.
Leuer

Anlagen:
Anlage 1: ParkgeblUhrenordnung
Anlage 2: Lage der Parkgebihrenzonen
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Zweite Satzung zur Anderung der Gebiihrenordnung
fiir das Parken auf gebiihrenpflichtigen Parkplatzen
in der Stadt Braunschweig (ParkGO)
vom 4. November 2025

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 des StraRenverkehrsgesetzes vom 5. Marz 2003 (BGBI. | S. 310,
919), zuletzt geandert durch Artikel 70 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr.
323) in Verbindung mit § 1 Abs. 4 der Verordnung Uber Zustandigkeiten im Bereich Verkehr in
der Fassung vom 25. August 2014 (Nds. GVBI. S. 249), zuletzt gedndert durch Verordnung vom
30. Juni 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 54) in Verbindung mit § 10 des Niedersachsischem Kom-
munalverfassungsgesetz vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3), hat der Rat der Stadt
Braunschweig in seiner Sitzung am 4. November 2025 folgende Satzung beschlossen:

Artikel |

Die Gebuhrenordnung fiir das Parken auf gebuhrenpflichtigen Parkplatzen in der Stadt
Braunschweig (ParkGO) vom 20. Dezember 2022 wird wie folgt geandert:

§1 (2) wird wie folgt geandert:
»,(2) Die Parkgebuhren betragen:

In der Parkgebiihrenzone | a

30 Min. 0,90 €
60 Min. 1,80 €
90 Min. 2,70 €
120 Min. 3,60 €
150 Min. 4,50 €
180 Min. 540 €

Die Hochstparkdauer in der Parkgebiihrenzone | a betragt wahrend der gebuhrenpflichtigen
Zeiten 180 Minuten.

In der Parkgebiihrenzone I b

30 Min. 0,90 €
60 Min. 1,80 €
90 Min. 2,70 €
120 Min. 3,60 €
150 Min. 4,50 €
180 Min. 5,40 €
usw.

270 Min 8,10 €

5 h (300 Min.) bis 24 Stunden-Parkschein 9,00 €
Langzeitparkschein:

7-Tage-Parkschein 29,00 €
30-Tage-Parkschein 79,00 €

Langzeitparkscheine gelten fur die entsprechende Anzahl an aufeinanderfolgenden Kalender-
tagen, einschlieBlich Sonn- und Feiertage. Die Glltigkeit beginnt ab dem Zeitpunkt (Uhrzeit)
des Erwerbs.

Es besteht kein Anspruch auf einen jederzeit verfigbaren Parkplatz. Die Verfugbarkeit von
Parkplatzen richtet sich nach der jeweiligen Auslastung und kann nicht garantiert werden. Eine
Ruckerstattung des gezahlten Betrages aufgrund nicht verfligbarer Parkplatze ist ausgeschlos-
sen.
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Langzeitparkscheine sind ausschlieflich tber die elektronische Parkgebihrenzahlung (Handy-
parken) erwerbbar.

In der Parkgebiihrenzone Il

30 Min. 0,50 €
60 Min. 1,00 €
90 Min. 1,50 €
120 Min. 2,00 €
150 Min. 2,50 €
180 Min. 3,00 €
USW.

9 h (540 Min.) bis 24-Stunden-Parkschein 9,00 €

Die aufgeflhrten Zeiten und Betrage sind beispielhaft. Die exakte Parkdauer ergibt sich am
Parkscheinautomaten-Display entsprechend der eingeworfenen Miinzen, bei elektronischer
Parkgeblhrenzahlung (Handyparken) minutengenau, ausgenommen Langzeitparkscheine. Es
sind die am Parkscheinautomaten ausgewiesenen gebihrenpflichtigen Zeiten zu beachten.®

Artikel 1l

Die Anderungssatzung tritt am 01.12.2025 in Kraft.

Braunschweig, den
Stadt Braunschweig
Der Oberblrgermeister
I. V.

Leuer
Stadtbaurat

Die vorstehende Anderung der Satzung wird hiermit bekannt gemacht.
Braunschweig, den
Stadt Braunschweig

Der Oberblrgermeister
(VA

Leuer
Stadtbaurat
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Stadt Braunschweig 25-26442
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Anpassung der Forderrichtlinien des Forderprogramms fur
regenerative Energien und EnergieeffizienzmalRnahmen 2026

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VIII 24.09.2025
68 Fachbereich Umwelt

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Umwelt- und Grunflachenausschuss (Vorberatung) 30.09.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 04.11.2025 o]
Beschluss:

"1. Die Foérderrichtlinien ,Richtlinie zur Férderung der Solarstromerzeugung", "Richtlinie zur
Foérderung regenerativer Warme im Bestand" und "Richtlinie zur Férderung von
Energieeffizienz- und Larmminderungsmaflinahmen im Bestand" des Forderprogramms
fur regenerative Energien und Energieeffizienzmalinahmen, werden in der jeweils
vorliegenden Fassung beschlossen.

2. Zur Steigerung der Teilnahmebereitschaft an einer Umfrage zur Zufriedenheit im
Forderprozess wird erneut ein Betrag in Hohe von 300 Euro aus dem Fordertopf
bereitgestellt.

3. Die Verwaltung wird erméchtigt, redaktionelle Anderungen ohne erneute
Gremienbeteiligung vorzunehmen.®

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG.

Mit dem Foérderprogramm flir regenerative Energien und EnergieeffizienzmalRnahmen
unterstitzt die Stadt Braunschweig seit 2012 die Reduktion lokaler
Treibhausgasemissionen durch den Umstieg privater Haushalte auf regenerative
Energien. Das Forderprogramm stellt eine etablierte und erfolgreiche Mallnahme im
kommunalen Klimaschutz dar und erfreut sich hoher Nachfrage unter den Blrger*innen
der Stadt. Zudem leistet es einen wesentlichen Beitrag zur lokalen Wirtschaftsférderung
im Bereich regenerativer Energien.

Zusammenfassung des Forderjahres 2025

Im diesjahrigen Férderprogramm standen inclusive eines Haushaltsausgaberestes aus
dem Jahr 2024 rund 475.000 Euro zur Verfigung. Das weiterhin grof3e Interesse am
Forderprogramm flhrte auch in diesem Jahr zu einer friihzeitigen Ausschdpfung der
Fordermittel und dem damit einhergehenden Deaktivieren der Antragsformulare bereits
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zum 14. Juni 2025.

Da erfahrungsgemal eine héhere Anzahl von Antrdgen zuriickgezogen oder als nicht
forderfahig beurteilt werden (z.B. wenn keine Unterlagen vorgelegt werden oder das
beantragte Gerat bzw. die Mallnahme nicht die Voraussetzungen erfullt), wird die
Antragsmoglichkeit erst nach einer gewissen Gesamtantragshohe, die Uber das
verfligbare Budget hinausgeht, beendet. Bis zum 14. Juni 2025 wurden Foérdermittel in
Hohe von uber 528.000 Euro beantragt. Entsprechend dem Antragseingang wurde den
letzten Antragstellenden mitgeteilt, dass sie auf einer Warteliste stehen. Insgesamt
konnte ein Eingang von 570 Antrdgen verzeichnet werden. Diese Antrage konnen,
soweit die Antragsprifung eine Forderfahigkeit bestatigt, voraussichtlich alle
bertcksichtigt werden. Die Gesamtinvestitionssumme belauft sich auf tber 11 Mio. Euro.

Ein Groliteil der Antrage entfiel erneut auf steckerfertige PV-Anlagen (334 Antrage), von
denen 7 Antragstellende den Bonus fir die Sozialkomponente in Anspruch nahmen.
Dadurch wurden fur steckerfertige PV-Anlagen, einschlieRlich Bonus, Uber 67.000 Euro
gebunden.

Gemeinschaftliche Solarprojekte von insgesamt 30 Haushalten und einer Dach-PV
Leistung von insgesamt uber 131 kWp konnten mit einer Férdersumme in Hohe von
28.000 Euro berucksichtigt werden. Der Ausbau von 90 kWp der vertikalen PV-Anlagen
wird bei 12 Antragstellenden mit bis zu 18.000 Euro unterstutzt und hat sich im Vergleich
zum Vorjahr verdreifacht.

Fur den Bereich der regenerativen Warme wurden etwa 163.000 Euro beantragt, die sich
folgendermallen zusammensetzen: 10 Antrage flr Brauchwasserwarmepumpen, 8
Erdreichwarmepumpen und 120 Luft/Wasser Warmepumpen. Einen Bonus fir ein
besonders klimafreundliches Kaltemittel gibt es bei 110 Antragstellenden. Auch die neue
Forderung einer Luft/Luft Warmepumpe wurde mit 13 Antragen bereits angenommen.

Der Forderbereich fur EinzelmalRnahmen an der Gebaudehdlle ist von 130.000 Euro im
Vorjahr auf 172.000 Euro gestiegen und umfasst 58 Antrage sowie 6 Antrage flr die
Sanierung auf ein Energieeffizienzhaus-Niveau, was in etwa 22.000 Euro entspricht.

Ergebnisse der Zufriedenheitsumfrage:

An der Umfrage im Anschluss an die Antragsstellung haben 42 % der Antragstellenden
anonym teilgenommen. Als finanzieller Anreiz wurden 15x Stadtgutscheine im Wert von
20 Euro verlost. Die Bekanntheit des Forderprogramms ergibt sich vorwiegend durch
Familie/Freund*innen/Bekannte, der Zeitung sowie der Website und dem Service Portal
der Stadt Braunschweig. Sehr erfreulich ist die Rickmeldung, dass 79 % der
Umfrageteilnehmer*innen mit der Informationsbeschaffung und dem Prozess der
Antragsstellung zufrieden waren. Lediglich 2 % fanden diesen nicht gut und fur 19 % war
die Bewertung neutral.

Die meisten Befragten haben keine Verbesserungsvorschlage genannt und lobten
ausdricklich die gute Antragsstellung, die freundliche telefonische Beratung, die
Informationsveranstaltung sowie die Qualitdt der stadtischen Energieberatung. Die
genannten  Verbesserungsvorschlage konnten in die Bereiche Birokratie,
Antragsformulare, IT-Prozesse, Richtlinien und Informationslage unterteilt werden und
lauteten wie folgt:

- Fr die Antragsformulare ist ein freies Kommentarfeld, die Ubersicht zur Férderhdhe
sowie eine Aufzahlung der férderfahigen Kosten gewtlinscht

- Bei der IT-seitigen Abwicklung der Antragstellung wurde der Antragsprozess uber
die BundID mehrmals bemangelt

- Anderungen, die laut Umfrage erfolgen sollen, beziehen sich auf die
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Abschaffung des ,Windhund-Prinzipes® oder einer Ausdehnung des
Umsetzungszeitraumes flir gréRere MaRnahmen
- Gewunscht wurden sich mehr Informationen bezlglich der Notwendigkeit einer
BundID sowie die Aufklarung udber das Windhund-Prinzip oder das
Nachreichformular.

Unter Berlicksichtigung der Umfrageergebnisse, der veranderten rechtlichen
Rahmenbedingungen und zur Erweiterung des Forderspektrums schlagt die Verwaltung
eine erneute Anpassung der Forderrichtlinien flr das Jahr 2026 vor.

Folgende Anderungen sind beabsichtigt:

Allgemeines zum Forderprogramm:

Die Zeit zum Einreichen von antragsunterstutzenden Unterlagen wird von 16 auf
10 Wochen reduziert, damit die Abwicklung der Bescheiderstellung zlgiger
vorgenommen werden kann. Eine Fristverlangerung auf Nachfrage ist dennoch
weiterhin moglich.

Um den grolen Projekten der EnergieeffizienzmalRnahmen Rechnung zu tragen
und die Larmminderungsmalinahmen besser berlcksichtigen zu kdénnen, wird
die maximale Férderhohe je Forderjahr und Liegenschaft von 4.500 Euro auf
4.900 Euro angehoben.

Richtlinie zur Férderung von Solarstromerzeugung

Die Forderung von steckerfertigen PV-Anlagen bleibt weiterhin bei 200 Euro. Neu mit
aufgenommen werden soll die Férderung von Inselanlagen fir Kleingarten (gem. § 1
Bundeskleingartengesetz). Insbesondere Mietende ohne eigenen Garten nutzen
Kleingarten zur Erholung. Um diese Personen auch an der Energiewende teilhaben zu
lassen, empfiehlt sich die Forderung von Inselanlagen. Diese sind, anders als
steckerfertige PV-Anlagen, auch in Kleingarten zulassig.

Auch die laut Umfrage gewiunschte Férderung von Batteriespeichern fur steckerfertige
PV- Anlagen soll zukinftig aufgenommen werden. Batteriespeicher erhéhen den
Eigenverbrauchsanteil von steckerfertigen PV-Anlagen und ftragen dadurch zum
Gelingen der Energiewende bei.

Die Forderung von stromerzeugenden Fassaden und Zaunen reduziert sich von 200
Euro auf 100 Euro je kWp.

Alle  weiteren  Forderschwerpunkte der  ,Richtlinie  zur  Foérderung von
Solarstromerzeugung® bleiben in der bisherigen Form erhalten.

Richtlinie zur Forderung regenerativer Warme im Bestand

Aufgrund der Erkenntnisse der kommunalen Warmeplanung und der nicht vorhandenen
Nachfrage der Férderung flr Grundwasserwarmepumpen soll dieser Férderschwerpunkt
getrichen werden.

Alle weiteren Forderschwerpunkte der ,Richtlinie zur Forderung regenerativer
Warme im Bestand” bleiben in der bisherigen Form erhalten.
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Richtlinie zur Forderung von EnergieeffizienzmalRnahmen im Bestand

Als eine Mallnahme des stadtischen Larmaktionsplans und unter Berlicksichtigung des
hohen Synergiewerts sollen Schallschutzfenster und ahnliche
LarmminderungsmaRnahmen zukinftig auch im Rahmen des Foérderprogramms
unterstitzt werden.

Die gefoérderten Larmminderungsmafinahmen haben das Ziel, die Wohnbevdlkerung in
definierten Larmschwerpunkten vor hohen, gesundheitsschadlichen Larmbelastungen
zu schutzen. Durch die Installation von u. a. Schallschutzfenstern in Kombination mit
Schallddmmliftern und schallgeddmmten Rolladenkasten sowie den Einbau von
Larmschutzbausteinen an Fenstertffnungen, soll die Larmbelastung in den betroffenen
Wohngebieten reduziert werden.

Solche Larmminderungsmaf®nahmen sollen jedoch nur geférdert werden, wenn sie
gleichzeitig zu einer Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebaudes flhren.
Dementsprechend sollen auch weiterhin nur MalRnahmen gefordert werden, die auch
eine BAfA Forderung erhalten. Bei Umsetzung von Larmminderungsmaflnahmen
erhalten Antragstellende jedoch 50 % anstatt 25 % der BAfA Fordersumme.

Alle weiteren Forderschwerpunkte der ,Richtlinie zur Férderung von Energieeffizienz-
mafRnahmen im Bestand® bleiben in der bisherigen Form erhalten.In der Anlage sind die

aktualisierten Forderrichtlinien des Forderprogrammes fir regenerative Energien und
EnergieeffizienzmalRnahmen beigefligt.

Hanusch

Anlage/n:

Forderrichtlinien des Férderprogramms flr regenerative Energien und
EnergieeffizienzmalRnahmen
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Richtlinie zur Férderung der Solarstromerzeugung

1. Forderziel

Ziel dieser Zuschussrichtlinie ist die Férderung der Solarstromnutzung und der erleichterte
Zugang zu erneuerbaren Energien. Mit der Férderung soll der Anteil an Solarenergie im
Stadtgebiet Braunschweig erhoht werden.

2. Réaumlicher Geltungsbereich

Die Foérderrichtlinie findet Anwendung fir Liegenschaften im Stadtgebiet Braunschweig.

3. Allgemeine Fordervoraussetzungen

Eine Doppelférderung ist, bis auf folgende Ausnahmen, grundsétzlich ausgeschlossen:

Die Nutzung passender Kredite und Zuschiisse im Rahmen von Forderprogrammen
der Kreditanstalt fir Wiederaufbau (KfW) oder vergleichbare Produkte anderer Kredit-
institute (bspw. N-Bank).

Die Inanspruchnahme der Einspeisevergttung Uber das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG).

Die Kombination mit der Bundesférderung fur effiziente Gebaude (BEG).

4. Was wird gefordert?

Steckerfertige-PV-Anlagen (Stecker-PV), die den folgenden Anforderungen ent-

sprechen:

e Der Strom wird aus der steckerfertigen PV-Anlage (,Stecker-PV*) erzeugt.

¢ Die Mindestausgangsleistung von 350 Voltampere (VA) oder 0,35 Kilovoltampere
(kVA) und die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters (Nennaus-
gangsscheinleistung VA) von 800 VA oder 0,8 kVA (entsprechend der aktuell
gultigen Fassung des EEG) wird eingehalten.

o Dieinstallierte Peakleistung der PV-Module betragt zusammen maximal 960
Watt.

Folgende Bedingungen muissen hierbei eingehalten werden:

e Die Anlage ist im Marktstammdatenregister zu registrieren.

e Es handelt sich um eine fest montierte Stecker-PV-Anlage.

¢ Jeder teilnehmende Haushalt ist automatisch Betreiber der Anlage und fur die
sachgerechte Installation zustandig.

e Es gibt keine bereits bestehende PV-Anlage auf oder an der Liegenschaft. Ste-
cker-PV-Anlagen anderer Betreiber/-innen bzw. Wohngemeinschaften sind zulas-
sig.

o Die Zustimmung des Vermieters/der Vermieterin oder ggf. der Hauseigentiimer-
gemeinschaft liegt vor.

e Es sind auRerdem die etwaigen Vorgaben von BSINETZ einzuhalten.

Bonus fiir steckerfertige PV-Anlagen
Bei Antragstellenden, die nachweislich zum Zeitpunkt der Antragstellung zum Bezug
der nachfolgenden Leistungen berechtigt sind, erhoht sich die Forderung der stecker-
fertigen PV-Anlagen.
- Burgergeld gemal’ Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (Il) — Burgergeld in der
aktuellen Fassung.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemaR SGB Zwdlftes Buch
(X1, Sozialhilfe in der aktuellen Fassung.
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- Wohngeld in Form eines Zuschusses zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belas-
tung (Lastenzuschuss) fiur den selbst genutzten Wohnraum gemalf} Wohngeldge-
setz in der aktuellen Fassung.

- BAf6G gemal Bundesausbildungsférderungsgesetz.

Inselsolaranlage fur Kleingarten

e Der Strom wird durch eine Insel-PV-Anlage erzeugt.

e Die Anlage ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.

e Die Inselanlage besteht mindestens aus Solarmodulen, einem Laderegler, einer
Solarbatterie und einem Spannungswandler.

e Die Inselsolaranlage wird in einem Kleingarten (nach 8§ 1 BKleinG) betrieben.

¢ Die Leistung der Solarmodule betragt insgesamt mindestens 200 Watt-Peak oder
0,2 kWp.

e Es handelt sich um eine fest montierte Insel-PV-Anlage.

e Der Strom wird ausschlieflich als ,Arbeitsstrom® verwendet. Mit "Arbeitsstrom" ist
die Elektrizitat gemeint, die z. B. zum Betrieb von Gartengeréaten zur Bewirtschaf-
tung des Kleingartens genutzt wird.

Vertikale PV-Anlagen (Stromerzeugende Fassade und Zaune) an Hauswanden und
Zaunen, wenn folgende Voraussetzungen erflillt sind:

¢ Eine Neigung von 70 Grad darf nicht unterschritten werden.

¢ Die installierte Leistung der vertikalen PV-Module betragt 3 bis 20 kWp.

Kleinspeicher fur steckerfertige PV-Anlagen

¢ Es handelt sich um einen Speicher fir Stecker-PV (nicht Inselanlagen).

e Die Anlage ist im Marktstammdatenregister zu registrieren.

e Die maximale Ausgangsleistung (Nennausgangsscheinleistung VA) von 800 VA
oder 0,8 kVA (entsprechend der aktuell gultigen Fassung des EEG) wird einge-
halten.

¢ Alle geltenden bundes- und landesrechtlichen Regelungen werden eingehalten.

Gemeinschaftliche Solarstromprojekte: Mieterstrom; Gemeinschaftliche Geb&ude-

versorgung; Kollektive Selbstversorgung (Einzéhlermodell)

e Der Strom wird aus einer PV-Anlage erzeugt.

e Am gemeinschaftlichen Solarstromprojekt sind mindestens drei Wohneinheiten
beteiligt.

¢ Die PV-Anlage hat mindestens eine installierte Peak-Leistung von 10 kW.

e Volleinspeisungen und Leasingmodelle werden nicht gefordert.

¢ Alle geltenden bundes- und landesrechtlichen Regelungen werden eingehalten.

Die Weiterbildung zur Fachkraft Photovoltaik (DGS/VDE) oder Vergleichbares

o Fordervoraussetzung ist das erfolgreiche Bestehen der Weiterbildung.

¢ Als Nachweis dient das Zertifikat: Fachkraft fir Photovoltaik (VDE/DGS) oder Ver-
gleichbares.

e Antragsberechtigt sind in Braunschweig wohnhafte Privatpersonen oder Unter-
nehmen mit Sitz in Braunschweig.

o Erstattet wird ein Teil der Kursgebiihren, welche die teilinehmende Person oder
der jeweilige Betrieb selbst bezahlen muss.

Grundsatzlich nicht férderfahig sind:

Uberwiegend aus gebrauchten Teilen bestehende PV-Anlagen,

Prototypen,

Mobile PV-Anlagen,

Anlagen von Leasingsystemen und

Installationen, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind.

237 von 256 in Zusammenstellung



TOP 21

5. Art und Hohe der Férderung

Die finanzielle Forderung wird als einmaliger, nicht zuriickzahlbarer Zuschuss zu den Ge-
samtkosten gewahrt. Die Gesamtkosten setzten sich aus den Anschaffungskosten sowie In-
stallations- und Anschlusskosten bzw. bei Weiterbildungen der Kursgebihr zusammen.

Steckerfertige PV-Anlagen und Kleinspeicher, Stromerzeugende Fassaden/Zaune, Gemein-
schaftliche Solarstromprojekte und Weiterbildungen werden folgendermaf3en geférdert:

Fordergegenstand Forderhéhe von bis zu
Steckerfertige PV-Anlagen (0,35 — 0,8 kVA) bzw. Inselanlagen 200 €

Bonus fur Steckerfertige PV-Anlagen 150 €

bei Bezug von Wohngeld, Birgergeld, Grundsicherung oder BAf6G

Akku/Speicher flr Steckerfertige PV-Anlagen 150 €

Stromerzeugende Fassade/Zaune .

(vertikale PV-Anlage, 3 - 20 kWp) 100 € je kWp
Gemeinschattliche Solarstromprojekte (mind. 10 kWp) 4.000 € je Liegenschaft
Weiterbildung zur Fachkraft Photovoltaik (DGS/VDE) oder Ver- 50 % der Kursgebihren,
gleichbares maximal 1.000 €

Ist die Anlagenleistung im Verwendungsnachweis héher als die geplante Anlagenleistung bei
Antragstellung, so gelten die Angaben im Antrag als MalRgabe fiir die Berechnung und Fest-
setzung der Férderhéhe.

Die Forderung ist moglich bis zu einem Maximalbetrag von 4.900 € je Liegenschaft und
25.000 € je Antragssteller/-in (Institution, Firma, etc.) innerhalb des jeweiligen Férderjahres.
Diese Grenze gilt in Kombination mit den tbrigen Forderrichtlinien des Forderprogramms fur
regenerative Energien.

6. Weitere Bedingungen

Die Bewilligung erfolgt als freiwillige Leistung der Stadt Braunschweig im Rahmen der fur
diesen Zweck noch bereitstehenden Haushaltsmittel, auf die kein Rechtsanspruch besteht.

Es kdnnen nur Installationsvorhaben oder WeiterbildungsmaRnahmen geférdert werden, die
im Jahr der Antragsstellung begonnen worden sind. Die Anzeige eines vorzeitigen MalRnah-
menbeginns ist nicht notwendig.

Als Vorhabenbeginn gilt der Start der Bauarbeiten vor Ort und bei steckerfertigen PV-Anla-
gen der Kauf der Anlage. Die Planung der MaRRnahme, die Beantragung und Bewilligung der
erforderlichen Genehmigungen sowie der Abschluss eines der Ausfiihrung zuzurechnenden
Lieferungs- oder Leistungsvertrages gelten nicht als Beginn des Vorhabens.

Installationsvorhaben und Weiterbildungen kdnnen im Jahr der Umsetzung der Mal3nahme
nur gefordert werden, wenn diese bis zum 31. Dezember des betreffenden Jahres abge-
schlossen worden sind. Sollte die beantragte und genehmigte Anlage auf Grund von nachzu-
weisenden Lieferschwierigkeiten seitens der Herstellerfirmen oder durch Installationsschwie-
rigkeiten seitens des Installateurs/der Installateurin im Jahr der Férderung nicht mehr in Be-
trieb genommen werden, so kann vorbehaltlich bereitgestellter Haushaltsmittel die Auszah-
lung der Férderung im darauffolgenden Jahr ohne erneute Antragstellung durch die Bewilli-
gungsbehérde erfolgen.
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Kann die Betriebsbereitschaft eines gemeinschaftlichen Solarstromprojektes nicht bis zum
31. Dezember des betreffenden Jahres nachgewiesen werden, ist eine verbindliche Realisie-
rungsabsicht aller Vertragsparteien nachzuweisen. Die Stadt Braunschweig wird einzelfallbe-
zogen Uber eine Forderung entscheiden.

Die Forderhdhe darf die Gesamtkosten gemaR Ziffer 5 dieser Richtlinie nicht tGberschreiten,
ansonsten wird der zu férdernde Betrag entsprechend gekurzt.

7. Antrag

Die Antragstellung erfolgt ausschlief3lich online. Die Antragstellung beginnt vorbehaltlich des
Vorhandenseins entsprechender Haushaltsmittel im April jeden Jahres (mit der Ausnahme
von Sonn-, Feier- oder Samstagen) und mit Freischaltung des aktuellen Antragsformulars im
Onlineportal unter www.service.braunschweig.de.

Antragsberechtigt sind juristische oder nattrliche Personen, die Eigentiimer-/innen, Pachter-
/innen oder Mieter-/innen der Liegenschaften im Stadtgebiet Braunschweigs sind, auf, in,
oder an denen die Anlageninstallation durchgefiihrt werden soll. Pachter-/innen oder Mieter-
finnen bendtigen die schriftliche Erlaubnis des/der Eigentiimers-/in zur Errichtung und zum
Betrieb der Anlage. Wohnungsbaugesellschaften miissen ihren Sitz in Braunschweig haben.
Stadtische Wohnungsbaugesellschaften und Férderungen auf Grundstiicken der stadtischen
Kernverwaltung sind von der Férderung ausgeschlossen.

Beziglich Weiterbildungsmal3nahmen sind in Braunschweig wohnhafte Privatpersonen oder
Unternehmen mit Sitz in Braunschweig antragsberechtigt.

Fur den Antrag eines gemeinschaftlichen Solarstromprojektes, einer vertikalen PV-Anlage
oder Weiterbildung ist ein Kostenvoranschlag der ausfiihrenden Firma direkt mit hochzula-
den oder innerhalb der Frist von 10 Wochen nachzureichen. Bei Antragstellung einer ste-
ckerfertigen PV-Anlage sind die Unterlagen erst nach Beendigung der MaRnahme einzu-
reichen (s. hierzu Ziffer 8 dieser Richtlinie).

Eingegangene Antrage auf Bezuschussung werden nach Eingang und Vollstandigkeit der
Unterlagen bearbeitet und fachlich geprift. Fehlende Unterlagen sind spatestens 10 Wochen
nach Antragstellung einzureichen, um fir die Antragsprifung berticksichtigt zu werden.
Eventuelle Anderungen sind ebenfalls in dieser Frist mitzuteilen. Sobald das Férdervolumen
aufgebraucht ist, ist keine weitere Antragstellung in diesem Fdrderzeitraum mehr mdglich.

Falls eine Foérderung abgelehnt wird, haben die Antragstellenden die ihnen entstandenen
Kosten selbst zu tragen.

8. Verwendungsnachweis

Nach Beendigung aller MaRnahmen sind die Kopien der Originalrechnungen der Anlage
bzw. Weiterbildung vorzulegen.

o Bei steckerfertigen PV-Anlagen (Stecker-PV) sind aul3erdem der Nachweis tber
die Anmeldung beim Marktstammdatenregister und ein Foto der installierten An-
lage einzureichen.

¢ BeiInselanlagen ein Foto der installierten Anlage.

e Nach erfolgreichem Abschluss einer Weiterbildung ist diese Uber das Zertifikat
.Fachkraft fir Photovoltaik (VDE/DGS)“ oder Vergleichbares nachzuweisen.

o Fur vertikale PV-Anlagen sowie bei gemeinschaftlichen Solarstromprojekten ist
zusatzlich noch das Inbetriebnahmeprotokoll einzureichen.

Die Stadt Braunschweig kann verlangen, dass erganzende Belege beigebracht werden und
behélt sich vor, die geforderte Anlage zu besichtigen.
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9. Auszahlung der Zuwendung

Vorbehaltlich der zur Verfuigung stehenden Haushaltsmittel wird die Zuwendung erst dann
ausgezahlt, wenn das im Antrag beschriebene Vorhaben unter Vorlage der unter Ziffer 8 die-
ser Forderrichtlinie geforderten Nachweise umgesetzt worden ist und der Verwendungsnach-
weis ohne Beanstandung gepruft wurde.

10. Allgemeines Verfahren

Das Verfahren richtet sich nach der Richtlinie Gber die Gewahrung von Zuwendungen aus
Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig in der derzeit geltenden Fassung, sofern diese
nicht durch Regelungen dieser Richtlinie ersetzt worden sind. Dartber hinaus behélt sich die
Stadt vor, Zuschisse nebst Zinsen zuriickzufordern, wenn die Anlage in einem Zeitraum von
weniger als finf Jahren ab Inbetriebnahme aul3er Betrieb genommen oder so verandert wird,
dass diese den Zielsetzungen dieser Zuschussrichtlinie nicht mehr entspricht. Das Néhere
regelt § 13 der Richtlinie Uber die Gewahrung von Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig.

11. Inkrafttreten

Diese Forderrichtlinie tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Sie ersetzt die bisherige Fassung.
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Richtlinie zur Forderung regenerativer Warme im Bestand

1. Forderziel

Ziel dieser Zuschussrichtlinie ist die Férderung der Errichtung von Erdreich- und Luftwasser-
warmepumpen zur Bereitstellung regenerativer Warme. Mit dieser Forderung soll der Anteil
an regenerativer Warme im Stadtgebiet Braunschweig erhéht werden.

2. Réaumlicher Geltungsbereich
Die Forderrichtlinie findet Anwendung fir Liegenschaften im Stadtgebiet Braunschweig.
3. Allgemeine Fordervoraussetzungen

Bei der errichteten Anlage muss es sich um eine marktfahige Anlage handeln, die bereits
vom Hersteller allgemein angeboten wird. Eigenbauanlagen, Prototypen oder bereits ge-
brauchte sowie zu tGberwiegend aus gebrauchten Teilen bestehende Anlagen werden nicht
gefordert.

Die beantragten Installationsvorhaben missen den aktuell geltenden Bedingungen der KfW
~Bundesférderung fur effiziente Gebaude - Heizungsférderung fir Privatpersonen/Unterneh-
men* (KW Zuschuss 458 oder 459) entsprechen. Eine Kombination mit der entsprechenden
Bundesforderung fur effiziente Geb&ude ist moglich.

Die Anlagen sind nur in solchen Gebauden forderfahig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung
alter als funf Jahre sind.

4. Was wird gefordert?

Gefordert werden klimafreundliche Anlagen zur Warme- und Kalteerzeugung in Kombination
mit dem Einsatz regenerativer Energien. Dazu gehéren Brauchwasser- und Luft/Luft Warme-
pumpen, Luftwasserwarmepumpen (Luft/Wasser) und Erdreichwarmepumpen (Sole/Was-
ser).

Luft/Luft Warmepumpen werden nur geférdert, wenn diese in Kombinationen mit dem/den
Innengerat/en
e bei einer Heizleistung bis 12 kW eine Effizienz-Klasse ,A+++* oder ,A++“ aufweisen
oder
¢ bei einer Heizleistung von mehr als 12 kW einen Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad
(ns,h) von mindestens 150 % im Heizbetrieb erbringen.

Eine Ausnahme stellen Monoblock-Klimagerate (Klimagerate ohne Auf3eneinheit) dar. Diese
werden bereits ab einem COP (= Coefficient of Performance; Leistungswert) von 3,5 oder
der Effizienzklasse A+ geftrdert.

Im Falle von Split- oder Multisplitgeraten ist die Installation von Warmepumpen nur durch
Fachbetriebe gestattet. Warmepumpen, welche ein Kaltemittel mit einem Global Warming
Potential (GWP) von kleiner gleich 150 verwenden (z. B. Propan), erhalten einen zuséatzli-
chen finanziellen Anreiz.

5. Art und Hohe der Forderung

Gefordert werden Materialkosten und Installationsdienstleistungen:

241 von 256 in Zusammenstellung



TOP 21

2

Fordergegenstand Forderhdhe von bis zu
Brauchwasserwarmepumpen 500 €

Luft/Luft Warmepumpe 500 €
Luftwasserwarmepumpen (Luft/Wasser) 1.000 €
Erdreichwarmepumpen (Sole/Wasser) 4.000 €

Bonus fur Warmepumpen mit einem klimafreundlichen Kélte- 500 €

mittel (GWP < 150)

Die finanzielle Férderung wird auf ein BEG-forderfahiges Vorhaben und als einmaliger, nicht
zuriickzahlbarer Zuschuss gewahrt.

Die Forderung ist moglich bis zu einem Maximalbetrag von 4.900 € je Liegenschaft und
25.000 € je Antragssteller/-in (Institution, Firma, etc.) innerhalb des jeweiligen Férderjahres.
Diese Grenze gilt in Kombination mit den Ubrigen Forderrichtlinien des Férderprogramms flr
regenerative Energien.

6. Weitere Bedingungen

Die Bewilligung erfolgt als freiwillige Leistung der Stadt Braunschweig im Rahmen der fir
diesen Zweck noch bereitstehenden Haushaltsmittel, auf die kein Rechtsanspruch besteht.

Es kdnnen nur Installationsvorhaben geférdert werden, die im Jahr der Antragsstellung be-
gonnen worden sind. Die Anzeige eines vorzeitigen MaRnahmenbeginns ist nicht notwendig.

Als Vorhabenbeginn gilt der Start der Bauarbeiten vor Ort. Die Planung der MaRnahme, die
Beantragung und Bewilligung der erforderlichen Genehmigungen sowie der Abschluss eines
der Ausflihrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages gelten nicht als Beginn
des Vorhabens.

Es obliegt den Antragsstellenden, das Erfordernis einer baurechtlichen Genehmigung zu pru-
fen und diese, wenn notig, einzuholen.

Installationsvorhaben kénnen im Jahr der Umsetzung der MalRBnahme nur geférdert werden,
wenn diese bis zum 31. Dezember des betreffenden Jahres abgeschlossen worden sind.
Sollte die beantragte und genehmigte Anlage auf Grund von nachzuweisenden Lieferschwie-
rigkeiten seitens der Herstellerfirmen oder durch Installationsschwierigkeiten seitens des In-
stallateurs im Jahr des Umsetzungsbeginns nicht mehr in Betrieb genommen werden, so
kann vorbehaltlich bereitgestellter Haushaltsmittel die Auszahlung der Férderung im darauf-
folgenden Jahr ohne erneute Antragstellung durch die Bewilligungsbehdrde erfolgen.

Die Foérderhdhe darf die Gesamtkosten gemaR Ziffer 5 dieser Richtlinie nicht Gberschreiten,
ansonsten wird der zu férdernde Betrag entsprechend gekdirzt.

7. Antrag

Die Antragstellung erfolgt ausschliefilich online. Die Antragstellung beginnt vorbehaltlich des
Vorhandenseins entsprechender Haushaltsmittel im April jeden Jahres (mit der Ausnahme
von Sonn-, Feier- oder Samstagen) und mit Freischaltung des aktuellen Antragsformulars im
Onlineportal unter www.service.braunschweig.de.

Antragsberechtigt sind juristische oder naturliche Personen, die Eigentiimer-/innen, Pachter-
/innen oder Mieter-/innen der Liegenschaften im Stadtgebiet Braunschweigs sind, auf, in,
oder an denen die Anlageninstallation durchgefiihrt werden soll. Pachter-/innen oder Mieter-
/innen bendtigen die schriftliche Erlaubnis des/der Eigentiimers-/in zur Errichtung und zum
Betrieb der Anlage. Wohnungsbaugesellschaften missen ihren Sitz in Braunschweig haben.
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Stadtische Wohnungsbaugesellschaften und Férderungen auf Grundstiicken der stadtischen
Kernverwaltung sind von der Forderung ausgeschlossen.

Bei Antragstellung ist ein Kostenvoranschlag der ausfiihrenden Firma direkt mit hochzuladen
oder innerhalb der Frist von 10 Wochen nachzureichen.

Eingegangene Antrage auf Bezuschussung werden nach Eingang und Vollstandigkeit der
Unterlagen bearbeitet und fachlich geprift. Fehlende Unterlagen sind spéatestens 10 Wochen
nach Antragstellung einzureichen, um fir die Antragsprifung berticksichtigt zu werden.
Eventuelle Anderungen sind ebenfalls in dieser Frist mitzuteilen. Sobald das Férdervolumen
aufgebraucht ist, ist keine weitere Antragstellung in diesem Férderzeitraum mehr moglich.

Falls eine Foérderung abgelehnt wird, hat der/die Antragssteller-/in die ihm/ihr entstandenen
Kosten selbst zu tragen.

8. Verwendungsnachweis

Nach Beendigung der MaBRnahme sind die Kopien der Originalrechnungen vorzulegen. Bei
der Beantragung des ,Bonus fir Warmepumpen mit einem klimafreundlichen Kaltemittel*
muss dies in der Rechnung ersichtlich werden. Bei Luft/Luft Warmepumpen muss die Effizi-
enz des Gesamtsystems in der Rechnung oder anderweitig aufgefihrt sein.

Die Stadt Braunschweig kann verlangen, dass ergdnzende Belege beigebracht werden und
behalt sich vor, die geforderte Anlage zu besichtigen.

9. Auszahlung der Zuwendung

Vorbehaltlich der zur Verfigung stehenden Haushaltsmittel wird die Zuwendung erst dann
ausgezahlt, wenn das im Antrag beschriebene Vorhaben unter Vorlage der unter Ziffer 8 die-
ser Forderrichtlinie geforderten Nachweise umgesetzt worden ist und der Verwendungsnach-
weis ohne Beanstandung gepruft wurde.

10. Allgemeines Verfahren

Das Verfahren richtet sich nach der Richtlinie Giber die Gewahrung von Zuwendungen aus
Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig in der derzeit geltenden Fassung, sofern diese
nicht durch Regelungen dieser Richtlinie ersetzt worden sind. Dariiber hinaus behélt sich die
Stadt vor, Zuschiisse nebst Zinsen zurlickzufordern, wenn die Anlage in einem Zeitraum von
weniger als finf Jahren ab Inbetriebnahme aul3er Betrieb genommen oder so verandert wird,
dass diese den Zielsetzungen dieser Zuschussrichtlinie nicht mehr entspricht. Das Néahere
regelt § 13 der Richtlinie Uber die Gewadhrung von Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig.

11. Inkrafttreten

Diese Forderrichtlinie tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Sie ersetzt die bisherige Fassung.
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Richtlinie zur Forderung von Energieeffizienz- und Larmminderungsmalnahmen im
Bestand

1. Forderziel

Ziel dieser Zuschussrichtlinie ist die Férderung der Durchfiihrung von Energieeffizienz-Mal3-
nahmen im Bestand. Mit den geférderten MaRhahmen soll der Endenergiebedarf im Gebau-
debereich gesenkt und in Kombination mit Larmminderungsmafinahmen die Larmbelastung
an Larmschwerpunkten reduziert werden.

2. Raumlicher Geltungsbereich

Die Forderrichtlinie findet Anwendung fir Liegenschaften im Stadtgebiet Braunschweig.

3. Allgemeine Fdrdervoraussetzungen

Vor Antragsstellung ist eine Energieberatung bei der Stadt Braunschweig® oder bei einer fur
die Forderprogramme des Bundes zugelassenen Energieberatung (Energieberater-/innen-
liste: www.energie-effizienz-experten.de) erforderlich.

Die beantragten MalRnahmen missen nach den aktuell geltenden Bedingungen der Bundes-
forderung fur effiziente Gebaude (BEG EM, BEG WG und BEG NWG) umgesetzt werden.
Eine Kombination mit der entsprechenden Bundesférderung fur effiziente Gebaude (BEG) ist
madglich und im Falle der Einzelmaflinahmen an der Gebaudehille nach BAfA, BEG, EM For-
dervoraussetzung.

Die MalRnahmen sind nur in solchen Gebauden forderfahig, die zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung alter als funf Jahre sind.

4. Was wird gefordert?

Gefordert werden Gesamtkosten bestehend aus den Materialkosten und Installationsdienst-
leistungen sowie die von der KFW / BEG / BAfA anerkannten Kosten fur die Fachplanung
und Baubegleitung von:

1. Einzelmaflnahmen an der Geb&audehille (Fenster, Fassade, Dach) gem. BAfA BEG EM.
- Zusatzliche MaRnahmen zur Larmminderung. Dazu gehéren u. a. Schallschutzfenster
in Kombination mit Schalldammltftern und schallgedammten Rolladenkésten, aber
auch Larmschutzbausteine an Fensterdffnungen (z. B. Larmbaukasten nach Miinch-
ner Vorbild und HafenCity-Fenster nach Hamburger Vorbild).
2. Die Bestandssanierung von Gebauden zum KfW Effizienzhaus gemaf BEG WG oder
BEG NWG.

5. Art und Hbhe der Férderung

EinzelmalRnahmen Forderhdhe von bis zu
0 -Fo -
EinzelmalRnahmen an der Geb&udehiille nach BAfA BEG EM ggnf’moéir BATA-Forder

Zusatzlich 25 % der

Larmminderungsmaf3nahmen BAfA-Edrdersumme*

Sanierung von bestehenden Immobilien zum KfW Effizienzhaus

Sanierung zum Effizienzhaus Denkmal 1.500 €

1 Kostenlose Energieberatung der Stadt Braunschweig, E-Mail: energieberatung@braunschweig.de,
Tel.: 0531/470-39 48
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2
Sanierung zum Effizienzhaus 85, 85 EE und 85 NH 2.000 €
Sanierung zum Effizienzhaus 70, 70 EE und 70 NH 3.000 €
Sanierung zum Effizienzhaus 55, 55 EE und 55 NH 4.000 €
Sanierung zum Effizienzhaus 40, 40 EE und 40 NH 4.500 €

* aufgerundet auf den vollen Hunderter

Bei Antragstellung zu EinzelmaRnahmen an der Gebaudehiille sowie bei Lamminderungs-
mafinahmen erfolgt die Ermittlung der vorlaufigen Fordersumme anhand des Zuwendungs-
bescheides des BAfA. Als Nachweis der Larmminderungsmaf3nahme muss zusatzlich ein
Angebot oder Kostenvoranschlag eingereicht werden. Der MalRnahmenstandort muss sich in
einem von der Stadt Braunschweig im Larmaktionsplan definierten Larmschwerpunkt befin-
den (s. Anlage 1 ,Larmschwerpunkte im Stralenverkehr gem. Larmaktionsplan®).

Ist die Fordersumme im Festsetzungsbescheid des BAfA (nach Realisierung und positiver
Prifung durch das BAfA) niedriger als die angegebene Fdrdersumme im Zuwendungsbe-
scheid, so gelten die Angaben im Festsetzungsbescheid des BAfA als MalRgabe fiir die Be-
rechnung und Festsetzung der Férderhéhe.

Die finanzielle Forderung von EinzelmaRnahmen an der Geb&udehdille in H6he von 25 % der
BAfA-Fordersumme bzw. in Héhe von zusatzlichen 25 % bei LarmminderungsmalRnahmen
(gegen Vorlage des Festsetzungsbescheids) wird als einmaliger, nicht zurtickzahlbarer Zu-
schuss gewahrt.

Die Forderung ist moglich bis zu einem Maximalbetrag von 4.900 € je Liegenschaft und
25.000 € je Antragssteller/-in (Institution, Firma, etc.) innerhalb des jeweiligen Férderjahres.
Diese Grenze gilt in Kombination mit den tbrigen Forderrichtlinien des Férderprogramms fiir
regenerative Energien.

6. Weitere Bedingungen

Die Bewilligung erfolgt als freiwillige Leistung der Stadt Braunschweig im Rahmen der fur
diesen Zweck noch bereitstehenden Haushaltsmittel, auf die kein Rechtsanspruch besteht.

Es koénnen nur Vorhaben gefordert werden, die im Jahr der Antragsstellung begonnen wor-
den sind. Die Anzeige eines vorzeitigen MalBhahmenbeginns ist nicht notwendig.

Als Vorhabenbeginn gilt der Start der Bauarbeiten vor Ort. Die Planung der MaRnahme, die
Beantragung und Bewilligung der erforderlichen Genehmigungen sowie der Abschluss eines
der Ausflihrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages gelten nicht als Beginn
des Vorhabens.

Es obliegt den Antragsstellenden, das Erfordernis einer baurechtlichen Genehmigung zu pri-
fen und diese, wenn nétig, einzuholen.

Die Vorhaben kénnen im Jahr der Umsetzung der Mal3nahme nur geférdert werden, wenn
diese bis zum 31. Dezember des betreffenden Jahres abgeschlossen worden sind. Sollte die
beantragte und genehmigte Maflinahme auf Grund von nachzuweisenden Lieferschwierigkei-
ten seitens der Herstellerfirmen oder durch Installationsschwierigkeiten seitens des Installa-
teurs im Jahr des Umsetzungsbeginns nicht mehr in Betrieb genommen werden, so kann
vorbehaltlich bereitgestellter Haushaltsmittel die Auszahlung der Férderung im darauffolgen-
den Jahr ohne erneute Antragstellung durch die Bewilligungsbehdrde erfolgen.

Die Forderhdhe darf die Gesamtkosten gemalf Ziffer 4 dieser Richtlinie nicht Gberschreiten,
ansonsten wird der zu férdernde Betrag entsprechend gekdirzt.
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7. Antrag

Die Antragstellung erfolgt ausschlief3lich online. Die Antragstellung beginnt vorbehaltlich des
Vorhandenseins entsprechender Haushaltsmittel im April jeden Jahres (mit der Ausnahme
von Sonn-, Feier- oder Samstagen) und mit Freischaltung des aktuellen Antragsformulars im
Onlineportal unter www.service.braunschweig.de.

Antragsberechtigt sind juristische oder natirliche Personen, die Eigentimer-/innen, Pachter-
/innen oder Mieter-/innen der Liegenschaften im Stadtgebiet Braunschweigs sind, auf, in,
oder an denen die Anlageninstallation durchgefihrt werden soll. Pachter-/innen oder Mieter-
finnen bendtigen die schriftliche Erlaubnis des/der Eigentiimers-/in zur Errichtung und zum
Betrieb der Anlage. Wohnungsbaugesellschaften missen ihren Sitz in Braunschweig haben.
Stadtische Wohnungsbaugesellschaften und Férderungen auf Grundstiicken der stadtischen
Kernverwaltung sind von der Forderung ausgeschlossen.

Bei Antragstellung ist ein Kostenvoranschlag der ausfihrenden Firma sowie der Zuwen-
dungsbescheid des BAfA, bzw. bei einer Sanierung zum Effizienzhaus die vom Energie-Effi-
zienz-Experten erstellte Bestatigung zum Antrag ,BzA* direkt mit hochzuladen oder innerhalb
der Frist von 10 Wochen nachzureichen.

Bei Antragstellung muss die La&rmminderungsmafnahme im Angebot ersichtlich sein.
Der Mal3nahmenstandort muss sich in einem von der Stadt Braunschweig im Larmaktions-
plan definierten Larmschwerpunkt befinden (s. Anlage 1 ,Larmschwerpunkte im StralRenver-
kehr gem. Larmaktionsplan®).

Eingegangene Antrage auf Bezuschussung werden nach Eingang und Vollstéandigkeit der
Unterlagen bearbeitet und fachlich geprift. Fehlende Unterlagen sind spatestens 10 Wochen
nach Antragstellung einzureichen, um fir die Antragsprifung bertcksichtigt zu werden.
Eventuelle Anderungen sind ebenfalls in dieser Frist mitzuteilen. Sobald das Férdervolumen
aufgebraucht ist, ist keine weitere Antragstellung in diesem Forderzeitraum mehr maoglich.

Falls eine Foérderung abgelehnt wird, hat der/die Antragssteller-/in die ihm/ihr entstandenen
Kosten selbst zu tragen.

8. Verwendungsnachweis

Nach Beendigung der MaRnahme ist der Festsetzungsbescheid des BAfA bzw. die Bestati-
gung nach Durchfuhrung ,BnD* vom Energie-Effizienz-Experten vorzulegen. Bei Larmminde-
rungsmafinahmen sind zuséatzlich die Kopie(n) der Originalrechnungen und auf Anfrage ggf.
weitere Unterlagen zum Nachweis der Schallschutzklassen einzureichen.

Fur den Verwendungsnachweis muss die LA&rmminderungsmaflnahme in der Rechnung er-
sichtlich sein.

Die Stadt Braunschweig kann verlangen, dass ergdnzende Belege beigebracht werden und
behélt sich vor, das Vorhaben zu besichtigen.

9. Auszahlung der Zuwendung
Vorbehaltlich der zur Verfigung stehenden Haushaltsmittel wird die Zuwendung erst dann
ausgezahlt, wenn das im Antrag beschriebene Vorhaben unter Vorlage der unter Ziffer 8 die-

ser Forderrichtlinie geforderten Nachweise umgesetzt worden ist und der Verwendungsnach-
weis ohne Beanstandung gepruft wurde.

246 von 256 in Zusammenstellung


http://www.service.braunschweig.de/

TOP 21

10. Allgemeines Verfahren

Das Verfahren richtet sich nach der Richtlinie Giber die Gewahrung von Zuwendungen aus
Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig in der derzeit geltenden Fassung, sofern diese
nicht durch Regelungen dieser Richtlinie ersetzt worden sind. Dariiber hinaus behélt sich die
Stadt vor, Zuschiisse nebst Zinsen zurickzufordern, wenn das Vorhaben in einem Zeitraum
von weniger als funf Jahren ab Vorhabenabschluss so verandert wird, dass dieses den Ziel-
setzungen dieser Zuschussrichtlinie nicht mehr entspricht. Das Néhere regelt § 13 der Richt-
linie Uber die Gewéahrung von Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig.

11. Inkrafttreten

Diese Forderrichtlinie tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Sie ersetzt die bisherige Fassung.
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Anlage 1:
Larmschwerpunkte im StraBenverkehr gem. Larmaktionsplan

StraBe von bis
A 36 RatiborstraBe Herzogin Elisabeth Hospital
A 36 GleiwitzstraBe 9 RatiborstraBe
Alte Frankfurter StraBe Elzweg Flichtlingsunterkunft Gartenstadt
Altewiekring Leonhardstral3e Kastanienallee
Altewiekring Jasperallee HusarenstraBBe
Altewiekring HusarenstralBe Altewiekring 49
Am Wendentor Geiershagen WendenstraBe 38
Anschlussstelle Braunschweig-Lehndorf Hannoversche Stral3e 9D Hannoversche StralBe 8B
AuguststraBe John-F.-Kennedy-Platz Agidienmarkt

Berliner Platz

Heinrich-Blssing-Ring

Unterfihrung Schienentrasse

Berliner StraBBe

Berliner StraBe 9

Berliner StraBe 14

Berliner StraBe

Querumer StraBe

Paul-Jonas-Meier-Str. 40-42

Bienroder Weg WalterstraBBe Ottenroder StraBBe
Bohlweg DankwardstraBe Hagenmarkt
BrucknerstraBe/ Hagenring BrucknerstraBBe 7 ZimmerstraBBe
Biiltenweg BrucknerstraBe Am Bllten
Biiltenweg Biltenweg 51 Am Bllten
Biiltenweg Langer Kamp Franz-Liszt-StraBe

Celler HeerstraBe

50m &stl. von LéwenbergstraBe

50m westl. von LéwenbergstralBe

Celler StraBe Neustadtring Celler StraBBe 92
Celler StraBe Bei dem Gericht Celler StraBBe 40
Celler StraBe Neustadtring MaschstraBe
Cyriaksring Cyriaksring 49 Hohestieg
Cyriaksring Cyriaksring 42 Cyriaksring 49
Cyriaksring LuisenstraBBe HelenenstraBe
ElbestraBBe Lichtenberger StraBe Eiderstral3e 4
Ernst-Amme-StraBBe HermannstraBBe Neustadtring
Fallersleber StraBBe WilhelmstraBBe Theaterwall
Fallersleber StraBe Theaterwall Am Fallersleber Tor
Frankfurter StraBBe HelenenstralBe EkbertstralBe
Gliesmaroder StraBe Gliesmaroder StraBBe 28 Hagenring

Gliesmaroder StraB3e

MethfesselstraBe

Gliesmaroder StraBe 97

Gliesmaroder StraBe

Gliesmaroder StraBe 103

Gliesmaroder StraBBe 98

Gliesmaroder StraBe HumboldtstraBe Hagenring
GiildenstraBe Am Hohen Tor Béackerklint
GiildenstraBe SlidstraBe HeydenstralBe
GiuldenstraBe Béackerklint Lange StraBBe
Hagenbriicke Casparistral3e ReichsstraBe
Hagenmarkt WendenstraBe Hagenbricke
Hagenring Gliesmaroder Stral3e Jasperallee
Hagenring ZimmerstraBBe Gliesmaroder StraBe

Hamburger StraBe

Rheingoldstral3e

Judischer Friedhof

Hamburger StraBe

Hamburger Str. 38

Karl-Schmidt-Straf3e

Hannoversche StraBe

An der Schule

Hannoversche StraBe 34C

Hannoversche StraBBe

LuftstraBe

Hannoversche StraBBe

Hans-Sommer-StraBe

Berliner StraBe

LortzingstrafBe 9

Hans-Sommer-StrafBie

Hans-Sommer-StraBe 5

Langer Kamp

HauptstraBe Veltenhofer Stral3e Beim Friedhof
Heinrich-Biissing-Ring Berliner Platz Wolfenbutteler StraBBe
Helmstedter StraBe LeonhardstraBe SchillstraBe
Helmstedter StraBe Gleise SchillstraBe
Helmstedter StraBe HochstraBBe ParkstraBe
Hildesheimer StraBe Ringgleis Neustadtring
HumboldtstraBe Hagenring Gliesmaroder Stral3e
Jasperallee Wilhelm-Bode-StraBe An der Paulkirche
Jasperallee MoltkestraBe Hagenring

John-F.-Kennedy-Platz

Lessingplatz

Hoéhe Realschule JFK
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Kastanienallee Herzogin-Elisabeth-StraBe HartgerstraBBe
Kastanienallee RosenstraBe Altewiekring
Kastanienallee Bolchentwete Altewiekring
Kastanienallee Kastanienallee 73 HochstraBBe

Lange StraBe Gordelinger Stral3e GilldenstraBe
Lange StraBe JoddenstraBe 11 Mainhardshof 2
Leipziger StraBe Leipziger StraBe 75A Kirchplatz
LeonhardstraBe Helmstedter StraBBe Leonhardplatz
LeonhardstraBe Leonhardplatz Gerstacker StraBe
Lichtenberger StraBe HavelstraBe Lichtenberger Stra3e 41
Lichtenberger StraBe Lichtenberger StraBe 4 Lichtenberger Stral3e 8
LuisenstraBe Luisenstr. 1 Luisenstr. 4
LuisenstraBe JuliusstraBBe Cyriaksring
Madamenweg GutenbergstralBe Altstadtring
Madamenweg PfingststraBe GutenbergstralBe
Madamenweg Cyriaksring / Altstradtring Goslarsche StraBe
Madamenweg / Am hohen Tore Am hohen Tore 1 Goslarsche StraBe
Magnitorwall Magnitorwall 1 Magnitorwall 9
Messeweg Am Sandkamp Berliner StralBe
Mittelweg NordstraBBe Rebenring
Mittelweg Robert-Koch-StraBe Mittelweg 8
MiihlenpfordtstraBe Rebenring Wendentorbriicke
MiinchenstraBBe EmsstraBBe MunchenstraBe 15

Neustadtring

Hildesheimer StraBe

DiesterwegstraBBe

Neustadtring

Neustadtring 48

Celler StraBBe

Neustadtring

Celler StraBe

Maschplatz

Neustadtring

Diesterwegstrai3e

Neustadtring 48

Peiner StraBBe

Peiner Str. 14

Muhlenstrasse

PetristraBe

HackelstralRe

Celler StraBBe

Rebenring Bruckner StraBBe/ Hagenring Blitenweg
Rebenring MihlenpfordtstraBe Hamburger Stral3e
Rebenring Rebenring 13 Rebenring 19
RudolfstraBe Rudolfplatz PetristralBe
SaarstraBe SaarstraBe 137 Mettlacher StraBBe
Sackring Neustadtring Sackring 45
Sackring TuckermannstralBe Hohestieg
Salzdahlumer StraBe Salzdahlumer StrafBe 314 Salzdahlumer StrafBe 317
Salzdahlumer StraBe Zuckerbergweg BorsigstraBBe
Salzdahlumer StraBe / Stockheimstr. Am Kolikamp Gemeinschaftshaus Mascherode
SchillstraBe Helmstedter StraBBe KapellenstraBBe
SchillstraBe KapellenstralBe Brawo Park
Schlossplatz Georg-Eckert-StralBe Bohlweg 18
SiegfriedstraBe Hamburger Stral3e Guntherstral3e
SiegfriedstraBe Bienroder Weg SiegfriedstraBe 114
SonnenstraBe Wilhelmitorwall EchternstraBBe
SonnenstraBe GuldenstraBe An der Martinikirche
Steinweg Theaterwall Bohlweg
StobenstraBe Agidienmarkt Waisenhausdamm
ThiedestraBe ThiedestraBe 22 ThiedestraBe 16
Wendener Weg Wendener Weg 114 Pfalzer StraBBe
Wendenring Wendenringbriicke ReichenbergstralBe
Wendenring ReichenbergstraBe Hamburger StraBBe
WendenstraBe Hagenbrlicke Am Wendentor
WilhelmstraBe Abelnkarre WilhelmstraBe 60
WilhelmstraBe Neue Giildenklinke Steinweg
Wolfenbiitteler Str. CampestraBBe LeisewitzstraBBe
Wolfenbiitteler Str. Friedrich-Kreiss-Weg Badetwete
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 25..'265.96
nfrage (6ffentlich)

Rat der Stadt

Betreff:
Sachstand und MaBnahmen zur Ehrenamtskarte

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 01.10.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 04.11.2025 o]

Sachverhalt:

Das Ehrenamt ist eine tragende Saule des gesellschaftlichen Lebens in Braunschweig. Ob in
Sportvereinen, der Jugendarbeit, in Kulturinitiativen oder im Katastrophenschutz — unzahlige
Menschen leisten hier freiwillig und unentgeltlich einen Beitrag, von dem die gesamte
Stadtgesellschaft profitiert. Zur Anerkennung und Unterstlitzung dieses Engagements wurde
bereits 2008 die Niedersachsische Ehrenamtskarte in Braunschweig eingefuhrt.

Seit langem wurde die Ehrenamtskarte jedoch nicht evaluiert oder aufgewertet. Gleichzeitig
ist lange nicht mehr mitgeteilt worden, wie viele Burgerinnen und Blrger in Braunschweig
aktuell tatsachlich im Besitz einer Ehrenamtskarte sind und wie stark die damit verbundenen
Vergunstigungen genutzt werden.

Gerade weil ehrenamtliches Engagement auch in Zukunft fir die Stadt unverzichtbar sein
wird, ist es notwendig, die Wirksamkeit dieses Instruments zu Uberprifen. Dazu gehdrt ein
transparenter Uberblick Uber die Verbreitung der Karte, eine Einschatzung zur tatsachlichen
Nutzung der Verginstigungen sowie Uberlegungen, wie die Attraktivitat der Karte sowohl fir
Ehrenamtliche als auch fur lokale Anbieter gesteigert werden kann. Nur so lasst sich
sicherstellen, dass die Ehrenamtskarte in Braunschweig nicht nur formal existiert, sondern
einen spulrbaren Beitrag zur Anerkennung und Forderung des Ehrenamts leistet.

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Verwaltung um die Beantwortung folgender Fragen:

1) Wie viele Ehrenamtskarten waren im zeitlichen Verlauf seit Einfihrung in Braunschweig
jeweils guiltig (bitte mit jahrlicher Aufschliisselung der letzten zehn Jahre)?

2) Welche Erkenntnisse liegen der Verwaltung dartiber vor, in welchem Umfang die mit der
Ehrenamtskarte verbundenen Verglnstigungen im zeitlichen Verlauf in Braunschweig
tatsachlich genutzt wurden (bitte mit jahrlicher Aufschliisselung der letzten zehn Jahre)?

3) Welche Malknahmen und konkreten Schritte sieht die Verwaltung als notwendig und
sinnvoll an, um die Ehrenamtskarte in Braunschweig fiir Ehrenamtliche und Anbieter
attraktiver zu machen?

Anlagen:
keine
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Absender:
i . 25-26709
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
BS Energy: Aufweichung der Klimaziele?

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 22.10.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 04.11.2025 o}

Sachverhalt:

In dem BZ-Artikel 'Zertifizierter Griinstrom aus Braunschweig' vom 01. Oktober 2025 wird
aus einer Pressemitteilung von BS Energy wie folgt zitiert: ,Bis spatestens 2045 will das
Unternehmen BS Energy Treibhausgas-neutral sein.“' Vor dem Hintergrund, dass aktuell in
Hamburg die geplante Klimaneutralitdt von 2045 auf 2040 vorgezogen wurde, sorgt dieser
Satz fur Irritationen.

Zur Erinnerung: Das im September 2022 vom Rat verabschiedete Integrierte
Klimaschutzkonzept (IKSK 2.0) (Ds. 22-18957-03) legt fest, dass die Stadt mdglichst bis
2030 klimaneutral werden soll. Bzgl. BS Energy heilt es im IKSK 2.0 unter Mallnahme 3.3
der Prioritat 1 (Ausbau und Starkung von klimafreundlicher Fern- und Nahwarme):
,oelbsterklartes Ziel von BS Energy ist es, die Fernwarmeversorgung der Stadt bis zum
Jahr 2035 klimaneutral auszugestalten.”

Auch im Jahresbericht 2024 zum IKSK 2.0 wird unter Mallnahme 3.3/4 (Transformation
der leitungsgebundenen Warme) daran festgehalten: ,BS Energy hat sich das Ziel gesetzt,
bereits bis 2035 klimaneutral zu sein.

BS Energy selbst hatte in einer Pressemitteilung vom 23. April 2024 klar formuliert:
Lunser Anspruch ist es, bis 2035 klimaneutral zu werden. Um dieses ambitionierte Ziel zu
erreichen, wird BS Energy weiterhin sein Know-how und seine finanziellen Eigenmittel in
Modernisierungen der Erzeugungsanlagen und den Netzum- und -ausbau investieren.”3

Noch in der Ratssitzung vom 27. Mai dieses Jahres hatten die Grunen in einer Anfrage
(Ds. 25-25813) dieses Ziel der Klimaneutralitdt von BS Energy bis 2035 erwahnt. Da die
Verwaltung dem in ihrer Antwort nicht widersprochen hat, gehen wir davon aus, dass auch
die Stadt zu diesem Zeitpunkt noch von einem Einhalten des Ziels der Klimaneutralitat bis
2035 bei BS Energy ausging.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Inwieweit trifft es zu, dass BS Energy das Ziel der Klimaneutralitdt des Unternehmens
bis 2035 bis ins Jahr 2045 verschieben will?

2. Wie bewertet die Stadt eine solche enorme Verzdgerung vor dem Hintergrund, dass
Braunschweig nach dem IKSK 2.0 méglichst bis 2030 klimaneutral sein will?

3. Falls die genannte zeitliche Verzdgerung zutrifft, inwiefern plant die Stadt, ihre vorhandene

Sperrminoritat von 25,1 % der Anteile von BS Energy zu nutzen, um eine solche
Aufweichung der stadtischen Klimaziele zu verhindern?
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1 'Zertifizierter Griinstrom aus Braunschweig', Braunschweiger Zeitung vom 01.10.2025.
2 https://www.braunschweig.de/leben/umwelt/klimaschutz/klimaschutzprozess/Jahresbericht IKSK 2024.pdf

3 https://www.bs-energy.de/blog/2024/04/23/kohle-ade-bsenergy-vollzieht-kohleausstieq/#/

Anlagen:
keine
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Absender:
_ 25-26622
Glogowski, Robert Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Einkesselung des Hagenmarkt-Quartiers

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 10.10.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 04.11.2025 o}

Sachverhalt:

Zum Beginn der Bauarbeiten am Hagenmarkt wurde das Hagenmarkt-Quartier iber Nacht
mit Bauzaunen eingekesselt. Dies hat bei den betroffenen Blrgerinnen und Blirgern fir
Entsetzen und Verzweiflung gesorgt. In den ersten Wochen konnten Geschafte nicht
beliefert werden. Beispielsweise hatte die Santander Bank am Hagenmarkt kein Bargeld
mehr, da Geldtransporte die Bank nicht erreichen konnten. Der Umsatzeinbruch aufgrund
der Baustellensituation wird von den Unternehmen mit ca. 50 % angegeben. Die Laufwege
der Kundinnen und Kunden sowie die Durchquerung des Quartiers mit dem Fahrrad wurden
abgeriegelt. Taglich versuchen Burger, einen Weg durch die abgeriegelte Baustelle zu
finden, wodurch sie sich strafbar machen.

Baustellen sind immer eine Belastung fir alle, die im Umfeld leben und arbeiten. Dennoch
muss das Leben und Arbeiten fiir die betroffenen Blrgerinnen und Blrger weitergehen
kénnen. Die Baustelle am Hagenmarkt ignoriert notwendige Verkehrswege fiir Fultganger
und Fahrradfahrende. Besonders die vielen geh- und sehbehinderten Burgerinnen und
Birger, die das Quartier haufig frequentieren, kommen mit der Wegeplanung nicht zurecht.
Es wirkt, als hatte man bei der Planung das Geflige und die Wegebeziehungen des
Quartiers nicht verstanden.

Die Baustelle Hagenmarkt betrifft viele Bereiche der stadtischen Verwaltung: Bau, Verkehr,
Stadtgrin, Wirtschaft und Soziales. Alle diese Bereiche missen bei der Planung des
Stadtraums berucksichtigt werden.

Die Baustelle Hagenmarkt wurde sorgfaltig mit den betroffenen Blirgerinnen und Blrgern
geplant. Nicht geplant wurde jedoch die direkt angeschlossene Baustelle Hagenbricke.
Beide Baustellen verandern die Situation im Zusammenspiel dramatisch. Der
Behindertenbeirat der Stadt Braunschweig war nicht in die gesamte Baustellenplanung
eingebunden. Die mit den Blirgern abgestimmten Planungen fir die Baustelle Hagenmarkt
wurden von der Verwaltung einseitig verandert.

Die vielen Fehler zum Baustellenbeginn missen aufgearbeitet werden, um die Ursachen
fur solche fehlerhaften Planungen zu verstehen und sie in Zukunft zu vermeiden.
Gegebenenfalls missen auch strukturelle Fehlerquellen in der Verwaltungsstruktur und
der Zustandigkeiten in der Stadt erkannt und behoben werden. Die Baustelle Hagenmarkt
steht dabei auch exemplarisch fur viele der derzeitigen Baustellen in Braunschweig.

Fragen:

1. Wer tragt die Verantwortung fur die Planung und Ausfuhrung der Baustelle Hagenmarkt
und Hagenbriicke?
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2. Waren alle notwendigen Dezernate der Stadt an der Planung der Baustelle beteiligt?

3. Warum hat sich das Wirtschaftsdezernat zu keinem Zeitpunkt um die ansassigen
Unternehmen gekimmert?

Anlage/n:
keine
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Absender:
_ 25-26627
Glogowski, Robert Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Der "Ort der Kinderrechte" und die Rechte von Kindern und

Jugendlichen in der Verwaltung der Stadt Braunschweig

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 13.10.2025

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 04.11.2025 o]

Sachverhalt:

Mit einem ,,Ort der Kinderrechte” bekennt sich die Stadt Braunschweig zur UN-
Kinderrechtskonvention. Das Projekt kann eine Chance flir eine Modernisierung der
Verwaltung der Stadt Braunschweig bei der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen sein.

Wenn wir als Stadt mit einem ,Ort der Kinderrechte” mit Kindern und Jugendlichen in den
Dialog treten, dann sollte die Verwaltung auch befahigt sein, dem durch einen solchen Ort
entstehenden Selbstbewusstsein und der Miindigkeit von Kindern und Jugendlichen — aber
auch der Stadtgesellschaft insgesamt — gerecht zu werden. Kinder und Jugendliche merken,
wann sie ernst genommen werden und wann nicht.

Im Verwaltungskontext geht es insbesondere um das Recht von Kindern und Jugendlichen
auf freie Meinungsbildung, Zugang zu Informationen sowie das Recht auf Anhérung und
Mitwirkung bei Themen, die sie betreffen.

Eine rechtliche Grundlage fir eine Modernisierung der Verwaltung ist das Kinder- und
Jugendstarkungsgesetz von 2021, das fir Niedersachsen verbindlich ist. Es soll Kindern
und Jugendlichen dabei helfen, sich gegen eine Bevormundung durch die Verwaltung zur
Wehr zu setzen. Der Gesetzgeber hat hier einen Missstand in der kommunalen Verwaltung
erkannt. Das betrifft auch die Verwaltung der Stadt Braunschweig.

In der Ratsanfrage vom 4. Dezember 2024 (24-24873) wurde darauf hingewiesen, dass
diese Rechte in zwei Abteilungen der Stadt, die sich ursachlich mit Kindern und
Jugendlichen beschaftigen, nicht umgesetzt sind.

In der Abteilung ,Allgemeiner Sozialer Dienst“ werden Angelegenheiten zum Thema Kinder
und Jugendliche grundsatzlich auf der Elternebene behandelt. Ein eigenstandiger Zugang
fur Kinder und Jugendliche ist mit vielen Hurden verbunden.

In der Abteilung ,Beistandschaften” wird im Namen der Kinder und Jugendlichen gehandelt,
ohne sie anzuhoren, zu informieren oder zu beteiligen. Dabei werden alte Klischees tber
Kinder und Jugendliche sowie deren Kompetenz und Verstandnis fur ihre Lebenssituationen
als Argumente aufgegriffen.

In der Antwort der Verwaltung (25-26047-01) vom 1. Juli 2025 wurde dem Rat mitgeteilt,
dass die zustandigen Verantwortlichen im Jugendamt mit dem Vorgehen in den Abteilungen
,Beistandschaften” und ,Allgemeiner Sozialer Dienst” aus der eigenen Wahrnehmung heraus
zufrieden sind und keine Anderungen wiinschen.

Somit wird deutlich, dass ein Modernisierungsprozess nicht aus dem Inneren der Verwaltung
selbst herausgeflihrt werden kann.
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Fragen:

1. Wurde das Jugendamt Braunschweig schon einmal von einer unabhangigen Institution
evaluiert?

2. Gibt es in der Verwaltung der Stadt Braunschweig eine Stelle, die eine Modernisierung
der Verwaltung zum Thema Rechte von Kindern und Jugendlichen leiten kann?

3. Gibt es in der Verwaltung der Stadt Braunschweig einen Beirat zum Thema Kinder und

Jugendliche, ahnlich dem Behindertenbeirat, der der Verwaltung bei Fragen zur Teilhabe
von Kindern und Jugendlichen in Verwaltungsvorgangen beratend zur Seite steht?

Anlage/n:
keine

256 von 256 in Zusammenstellung



	Tagesordnung öffentlicher Teil
	Öffentlicher Teil:

	Ö Top 3.1 25-26578
	Ö Top 4.1 25-26380
	Ö Top 4.1.1 25-26380-01
	Ö Top 4.1.2 25-26618
	Ö Top 4.2 25-26575
	Ö Top 4.2.1 25-26575-01
	Ö Top 5 25-26635
	Ö Top 6 25-26691
	Ö Top 6.1 25-26691-01
	Ö Top 7 25-26636
	Ö Top 7 25-26636 Anlage 01 'Urkunde_Ehrenbürgerbrief'
	Ö Top 8 25-26547
	Ö Top 8.1 25-26547-01
	Ö Top 8.2 25-26547-02
	Ö Top 9 25-26613
	Ö Top 9 25-26613 Anlage 01 'Karte der Gemeindewahlbereiche und Stadtbezirke in Braunschweig'
	Ö Top 10 25-26521
	Ö Top 11 25-26563
	Ö Top 12 25-26429
	Ö Top 12 25-26429 Anlage 01 'Anlage 1 Gesamt PDF Abfallentsorgungsgebührensatzung'
	Gebühren ab 1. Januar 2026
	Altes Recht
	Neues Recht
	Bemerkungen

	1. Die Gebühren für die Bereitstellung und Leerung von Restabfallbehältern betragen monatlich bei
	1. Die Gebühren für die Bereitstellung und Leerung von Restabfallbehältern betragen monatlich bei
	Abholung


	Ö Top 13 25-26124
	Ö Top 13 25-26124 Anlage 01 'Anlage 1: Änderung Straßenreinigungsverordnung'
	Ö Top 13 25-26124 Anlage 02 'Anlage 2: Erläuterungen der Änderungen des Straßenverzeichnisses'
	Ö Top 13 25-26124 Anlage 03 'Anlage 3: Liste Reinigungsklassen und Zuständigkeiten'
	Ö Top 14 25-26431
	Ö Top 14 25-26431 Anlage 01 'Anlage 1  Gesamt PDF  Straßenreinigungsgebührensatzung'
	Bemerkungen
	Neues Recht
	Altes Recht

	Ö Top 15 25-26432
	Ö Top 15 25-26432 Anlage 01 'Anlage 1 Gesamt PDF Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung'
	Bemerkungen
	Neues Recht
	Altes Recht

	Ö Top 16 25-26511
	Ö Top 17 25-26484
	Ö Top 17 25-26484 Anlage 01 'Anlagen 1-3 Rat 11-2025'
	Ö Top 18 25-26070
	Ö Top 18 25-26070 Anlage 01 'Konzept für die Mittagsverpflegung an Braunschweiger Ganztagsschulen'
	Ö Top 18.1 25-26070-01
	Ö Top 18.2 25-26617
	Ö Top 19 25-26558
	Ö Top 19 25-26558 Anlage 01 'Abfallwirtschaftskonzept 2026 bis 2030'
	Ö Top 19.1 25-26558-01
	Ö Top 20 25-26453
	Ö Top 20 25-26453 Anlage 01 'Anlage 1: Parkgebührenordnung'
	Ö Top 20 25-26453 Anlage 02 'Anlage 2: Lage der Parkgebührenzonen'
	Ö Top 21 25-26442
	Ö Top 21 25-26442 Anlage 01 'I_Richtlinie Förderprogramm reg. Energien'
	Ö Top 21 25-26442 Anlage 02 'II_Richtlinie Förderprogramm reg. Energien'
	Ö Top 21 25-26442 Anlage 03 'III_Richtlinie Förderprogramm reg. Energien'
	III_Richtlinie Förderprogramm reg. Energien
	56.00.003-2025000003 - 2026 - 08.09.2025 160358 - 08.09.2025 - korrigiert Anlage 1_Lärmschwerpunkte_[2]

	Ö Top 22.1 25-26596
	Ö Top 22.2 25-26709
	Ö Top 22.3 25-26622
	Ö Top 22.4 25-26627

